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Klarstellung  
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Planfeststellungsverfahren 
 

Neubau FGL 012 
Teilabschnitt Brandenburg-Rev.01 

 
 
Aufgrund von Verzögerungen bei der Eröffnung des Planfeststellungsverfahrens 

musste der geplante Bauzeitraum für das Gesamtvorhaben um 2 Jahre auf 2023 ver-

schoben werden. Die Realisierung ist zudem nicht mehr in 2 Abschnitten - verteilt über 

zwei Jahresscheiben - geplant, sondern wird insgesamt im Jahr 2023 stattfinden. 

Sämtliche Angaben in den Antragsunterlagen zum Bauzeitraum sind deshalb als für 

das Jahr 2023 geplant zu verstehen.  

Aufgrund der zeitlichen Verzögerung sind vereinzelt Antragsunterlagen nachträglich 

verändert oder angepasst worden. Daher liegen die Erstelldaten einzelner Planunter-

lagen zeitlich nach dem Erstelldatum des Gesamtantrags. 

Grund für die Änderungen waren die Einführung des HDD-Verfahrens für den Wald 

bei Prösen (Bauplan GB 57/58) sowie die Neuausweisung der Ersatzmaßnahmen E3 

und E4. 
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Vereinbarkeit eines Vorhabens mit den Anforderungen der 
Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) 

– Fachbeitrag WRRL (FB WRRL) – 
 

1 Einleitung 

1.1 Anlass 

Die ONTRAS Gastransport GmbH (ONTRAS) als Leitungsbetreiber und Vorhabenträger be-
absichtigt die Neuverlegung der Ferngasleitung 012 einschließlich der Nebenanlagen (Ab-
zweigleitungen / AL) im Land Brandenburg sowie im Freistaat Sachsen zwischen Lauchham-
mer und Strehla.  
Die Ferngasleitung wurde zwischen 1955 und 1963 errichtet. Über sie werden nachgeschal-
tete Leitungsnetze und Verbraucher mit Erdgas beliefert und versorgt.  
In den vergangenen Jahren wurden bereits zahlreiche Sanierungen und Komplettauswechs-
lungen durchgeführt. 
Ziel ist es, Konformität mit technischen Normen und gesetzlichen Grundlagen herzustellen und 
somit die Versorgungssicherheit zu gewährleisten.  
Im Zuge des Bauvorhabens wird über die gesamte Leitungslänge eine Kabelrohranlage, be-
stehend aus zwei Kabelleerrohren, mitverlegt.  
Das Gesamtvorhaben FGL 012 wird in zwei Hauptabschnitte, die sich jeweils noch in mehrere 
Bauunterabschnitte gliedern, unterteilt: 

• Abschnitt BRB (Land Brandenburg): ca. 21 km zzgl. ca. 3 km Anschlussleitungen,  

• Abschnitt SN (Freistaat Sachsen): ca. 19 km (FGL 012 Hauptleitung) zzgl. ca. 10 km An-
schlussleitungen.  

In der nachfolgenden Unterlage wird nur der Abschnitt im Land Brandenburg berücksichtigt.  
 
Für das Vorhaben FGL 012 wurde 2018 eine Unterlage zur Unterrichtung über den Untersu-
chungsrahmen gemäß § 15 UVPG (Scoping-Unterlage) erstellt. Basierend darauf wurden der 
Untersuchungsraum sowie die Erfassungs- und Bewertungsmethoden für die umweltfachlich 
zu erbringenden Gutachten mit den zuständigen Behörden und betroffenen Trägern öffentli-
cher Belange im Rahmen des Scopingtermins am 25.05.2018 abgestimmt.  
 
Im Zuge der Erarbeitung der Entwurfs- und Genehmigungsplanung werden die nachfolgend 
aufgeführten umweltfachlichen Untersuchungen durchgeführt:  

• Unterlage 8 – UVP-Bericht, 

• Unterlage 9 – Landschaftspflegerischer Begleitplan, 

• Unterlage 10 – NATURA 2000-Gutachten, 

• Unterlage 11 – Artenschutzfachbeitrag, 

• Unterlage 12 – Fachbeitrag WRRL 
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Abbildung 1-1: Lage des Vorhabens und potenziell betroffene Wasserkörper (Quelle: [1] und [2]), ohne Maßstab
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1.2 Aufgabenstellung 

In seinem Urteil vom 01.07.2015 zur Weservertiefung stellte der Europäische Gerichtshof 
(EuGH) neue Maßstäbe für die Vorhabenzulassung auf (EuGH, U. v. 1.7.2015, Rs. C-461/13, 
DVBl. 2015, 1044).  
 
Infolge dieses Urteils ist jedes gewässerbezogene Vorhaben auf seine Vereinbarkeit mit den 
Bewirtschaftungszielen des Wasserhaushaltsgesetz (WHG), welche die Umweltziele der Was-
serrahmenrichtlinie (WRRL) umsetzen, zu prüfen. Ziel der Gewässerbewirtschaftung ist es, 
dass sich der ökologische und chemische Gewässerzustand nicht verschlechtert und ein guter 
ökologischer und chemischer Gewässerzustand erreicht wird.  
 
Nach dem Urteil des EuGH kommt es darauf an, ob sich eine Qualitätskomponente um eine 
Zustandsklasse verschlechtert bzw. ob eine weitere Verschlechterung einer in die niedrigste 
Klasse eingestuften Qualitätskomponente stattfindet. 
 
Die vom EuGH angesprochene Klassifizierung der Qualitätskomponenten liegt der Bewertung 
des ökologischen Zustands zugrunde. Auf die Gesamteinstufung des ökologischen Zustands 
kommt es nach dem EuGH jedoch gerade nicht an. 
 
Um der Planfeststellungsbehörde anhand der aktuellen Rechtsprechung die Beurteilung zu 
ermöglichen, ob das Vorhaben „Neubau FGL 012 – Teilabschnitt Brandenburg“ die Bewirt-
schaftungsziele einhält oder, ob das nicht der Fall ist und es einer Ausnahme bedarf, hat PLE 
durch das Büro INROS LACKNER SE einen Fachbeitrag zur WRRL erstellt. 
 
Zum Zeitpunkt der Erstellung der Unterlage U12 – Fachbeitrag WRRL im Jahr 2018 / 2019 
wurden die damalig gültigen Daten zum 2. Bewirtschaftungszyklus (BWZ) als Grundlagen ge-
nutzt.  
 
Zur Zeit der Überarbeitung der Planunterlagen im Jahre 2022 war jedoch der 3. BWZ zur Be-
urteilung der Vereinbarkeit mit Zielen der WRRL anzusetzen. Somit wurden in der vorliegen-
den Unterlage alle Daten, sofern neuere Stände zum 3. BWZ vorlagen, genutzt und eingear-
beitet (Datenanfrage LfU – Referat W14, Dateneingang von 11/2022 [3]).  
Um eine möglichst homogene Unterlage und einen vollständigen Überblick der betroffenen 
Belange der WRRL zu bekommen, wurden die Abfragen zum 2. BWZ als Grundlage genutzt 
und durch die neueren Daten aus dem 3. BWZ ergänzt oder vollständig ersetzt. 
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2 Rechtsgrundlagen 

Dem Fachbeitrag zu Grunde liegende Rechtsgrundlagen sind: 

[WRRL] Richtlinie 2000/60/EG des europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Ok-
tober 2000 zur Schaffung eines Ordnungsrahmens für Maßnahmen der Gemein-
schaft im Bereich der Wasserpolitik (WRRL), ABl. L 327 vom 22.12.2000, S. 1, 
zuletzt geändert durch die RL 2014/101/EU vom 30.11.2014 (ABl. L 311, S. 32) 
[4] 

[GW-RL] Richtlinie 2006/118/EG des europäischen Parlaments und des Rates vom 
12.12.2006 zum Schutz des Grundwassers vor Verschmutzung und Verschlech-
terung, ABl. L 372/19 vom 27.12.2006 S. 19, zuletzt geändert durch RL 
214/80/EU vom 20.06.2014 (ABl. L 182 vom 21.06.2014, S. 52) [5] 

[HWRM-RL] Richtlinie 2007/60/EG des europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Ok-
tober 2007 über die Bewertung und das Management von Hochwasserrisiken, 
ABl. L 288/27 vom 06.11.2007 S.27) [6] 

[UQN-RL] Richtlinie 2008/105/EG des europäischen Parlaments und des Rates vom 16. 
Dezember 2008 über Umweltqualitätsnormen im Bereich der Wasserpolitik, ABl. 
L 348 vom 24.12.2008 S. 84, zuletzt geändert durch RL 2013/39/EU (ABl. L 226 
vom 24.08.2013, S. 1) [7] 

[WHG] Wasserhaushaltsgesetz vom 31. Juli 2009 (BGBl. | S. 2585), zuletzt geändert 
durch Artikel 12 des Gesetzes vom 20.Juli 2022 (BGBl. | S. 1237) [8] 

[OGewV] Oberflächengewässerverordnung vom 20. Juni 2016 (BGBl. | S. 1373), die zuletzt 
durch Artikel 2 Absatz 4 des Gesetzes vom 09.Dezember 2020 (BGBI. I S. 2873) 
geändert worden ist [9] 

[GrwV] Grundwasserverordnung vom 09. November 2010 (BGBl. | S. 1513), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 04 Mai 2017 (BGBl. | S. 1044) [10] 

[BbgWG] Brandenburgisches Wassergesetz (BbgWG) in der Fassung vom 2. März 2012 
(GVBl.I/12, [Nr. 20]) zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 4. De-
zember 2017 (GVBl.I/17) [11] 
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3 Fachliche und methodische Grundlagen 

3.1 Datengrundlagen 

3.1.1 Fachliche und inhaltliche Vorgaben 

Das Vorgehen im vorliegenden Fachbeitrag orientiert sich insbesondere an folgenden fachli-
chen Vorgaben:  

[12] Landesamt für Umwelt (Hrsg.): - Arbeitshilfe zu den Antragsunterlagen des Vorhaben-
trägers - Fachbeitrag zur Wasserrahmenrichtlinie – Anforderungen und Datengrundla-
gen im Land BRB, Stand: 05.01.2018, 

[13] Landesarbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA): Handlungsempfehlung Verschlechte-
rungsverbot, beschlossen auf der 152. LAWA-Vollversammlung 16./17. März 2017 in 
Karlsruhe. 

 
Inhaltliche Aussagen zu den Qualitätskomponenten (QK) und Parametern der Wasserkörper 
stammen im Wesentlichen aus den Dokumenten der aktuellen Bewirtschaftungsplanung auf 
Ebene des Landes BRB und der Flussgebietsgemeinschaft (FGG) Elbe: 

[14] Ministerium für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Landwirtschaft des Landes BRB 
(MLUL) (Hrsg.): Landesbericht 2016 zur Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie 
(C-Bericht), Redaktionsschluss: Juli 2016, Download unter: Umsetzung der europäi-
schen Wasserrahmenrichtlinie- Landesberichte | Startseite | LfU (brandenburg.de), Zu-
griff am 27.08.2022, 

[15] Flussgebietsgemeinschaft (FGG) Elbe (Hrsg.): Zweite Aktualisierung des Bewirtschaf-
tungsplanes nach § 83 WHG bzw. Artikel 13 der Richtlinie 2000/60/EG für den deut-
schen Teil der Flussgebietseinheit Elbe für den Zeitraum von 2022 bis 2027, Stand: 
Dezember 2021. 

3.1.2 Amtlich verfügbare Datengrundlagen 

Folgende amtlich verfügbaren Datengrundlagen wurden zur Dokumentation des Ausgangszu-
standes der Wasserkörper im vorliegenden Fachbeitrag herangezogen: 

Tabelle 3-1: Auflistung der verwendeten, amtlich verfügbaren Datengrundlagen 

Beschreibung Datenquelle Inhalt 

Datensammlung zur 
Wasserrahmenrichtlinie 
3. Bewirtschaftungszyk-
lus 2022 – 2027 (Geo-
daten) 

Landesamt für Umwelt Brandenburg 
(LfU) – Download der Geodatenüber 
ATOM-Feed Client [1]  

Die Daten beinhalten Informatio-
nen zu: - Wasserkörpergrenzen, - 
Typen und Kategorien der Ober-
flächenwasserkörper, - Risikobe-
wertung, - Messstellen, - Zu-
standsbewertung, - Bewirtschaf-
tungsziele. beschrieben. 
Stand der Daten: 12/2021 

Download am 05.08.2022 

Detaildaten zu Überwa-
chungsergebnissen von 
Stoffen zur Bewertung 
des ökologischen Zu-
stands an einzelnen 
Messstellen zum 
2. BWZ 

Abt. W1, Referat W14 Oberflächenge-
wässergüte [16] 

Chemie.xlsx 

Biologie.xlsx 

MZB_Detaildaten_.xlsx 

Fische_Detaildaten.xlsx 

Dateneingang vom 19.06.2018 
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Beschreibung Datenquelle Inhalt 

Detaildaten zu Überwa-
chungsergebnissen von 
Stoffen zur Bewertung 
des ökologischen Zu-
stands an einzelnen 
Messstellen zum 
3. BWZ 

Abt. W1, Referat W14 Oberflächenge-
wässergüte erneute Datenaktualisierung 
zum 3. BWZ [3] 

Daten zu Chemie und Biologie 
einzelner Messstationen, Daten-
eingänge vom 11.11.2022 und 
14.11.2022 

Gewässerstrukturgüte-
kartierung 

IHU Geologie-Analytik [17] Daten zum den OWK als Struk-
turgütedatenbank und als Shape 

Datenstand: Erhebung Winter 
2015/2016 

Dateneingang vom 06.03.2019 

Gewässernetz im Land 
Brandenburg 

LGB/ Dezernat 42 

Geodatendownload [2] 

[gewnet25_*.shp] Version 4.3 

Bearbeitungsstand der Daten: 
05.11.20 

Zugriff am 05.08.2022 

Steckbriefe der Wasser-
körper 

https://apw.brandenburg.de/ [18] Daten zu Qualitätskomponenten 
und unterstützenden Qualitäts-
komponenten sowie aktuelle Be-
lastungen, durchzuführende 
Maßnahmen und Zielerreichung 
2027 

 

3.2 Darstellung der Methodik zur Bewertung der Vorhabenwirkungen 

Im Fachbeitrag wird wie folgt vorgegangen: 

• Beschreibung des Vorhabens nebst Identifizierung der Wirkfaktoren, von Vermeidungs- 
und Minderungsmaßnahmen (Kap. 1 und Kap. 4.2.6), 

• Identifizierung der vom Vorhaben betroffenen Wasserkörper (Kap. 4.4), 

• Identifizierung der betroffenen Qualitätskomponenten und Stoffe (Kap. 4.5), 

• Darstellung und Bewertung des Ist-Zustands der vom Vorhaben betroffenen Wasserkörper 
(Kap. 4.6), 

• Prüfung des Verschlechterungsverbots: Auswirkungsprognose, Bewertung der Auswirkun-
gen (Kap. 5), 

• Prüfung des Zielerreichungsgebots (Kap. 6): Darstellung der geplanten Maßnahmen zur 
Verbesserung des Gewässerzustands, Prognose der Auswirkungen unter Berücksichti-
gung des Ergebnisses zum Verschlechterungsverbot, Bewertung der Auswirkungen. 

 
Die gewählten Methodiken zur Beschreibung und Bewertung der Vorhabenwirkungen orien-
tieren sich, sofern möglich, an den vorliegenden Methodiken der Zustandsbewertung gem. 
3. Bewirtschaftungsplanung bzw. der Arbeitshilfe [12] und Handlungsempfehlung [13]. 
Nachfolgend werden die Methodiken bei den zu prüfenden Qualitätskomponenten im Einzel-
nen beschrieben. 

Methodik QK Fische 
Die Bewertung der biologischen Qualitätskomponente Fische für den letzten Bewirtschaf-
tungsplan 2021 in BRB fand nach dem Bewertungsverfahren fiBS – Version 8.1.1 
(Stand 2014) [19] statt. 
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Zur fischbasierten ökologischen Bewertung werden im fiBS verschiedene Parameter des 
nachgewiesenen Fischbestands mit den Werten der zugehörigen Referenz-Fischzönose ver-
glichen. Für die festgestellten Abweichungen bzw. Übereinstimmungen werden anhand vor-
definierter Kriterien Punkte vergeben. Alle Punkte werden zu einem zweidezimalen Gesamt-
index verrechnet, der Werte zwischen 1,00 und 5,00 annehmen kann. Der ökologische Zu-
stand bzw. das ökologische Potenzial leitet sich daraus wie folgt ab: 

Tabelle 3-2: Ökologischer Zustand nach fiBS [19] 

 
 

Methodik QK MZB 
Die Bewertung der biologischen Qualitätskomponente Makrozoobenthos (MZB) für den letzten 
Bewirtschaftungsplan 2021 in BRB fand nach dem Bewertungsverfahren PERLODES – Ver-
sion 4 (Stand 2013) [20] statt. 
 
Modul „Saprobie“ 
Die Bewertung der Auswirkungen organischer Verschmutzung auf das Makrozoobenthos er-
folgt mit Hilfe des gewässertypspezifischen und leitbildbezogenen Saprobienindexes nach 
DIN 38 410. Die Ergebnisse des Saprobienindexes werden unter Berücksichtigung typspezifi-
scher Klassengrenzen in eine Qualitätsklasse von „sehr gut“ bis „schlecht“ überführt  
(vgl. [20]). 
 
Modul „Allgemeine Degradation“ 
Dieses Modul spiegelt die Auswirkungen verschiedener Stressoren (Degradation der Gewäs-
sermorphologie, Nutzung im Einzugsgebiet, Pestizide, hormonäquivalente Stoffe) wider. 
Das Modul ist als Multimetrischer Index aus Einzelindizes, so genannten „Core Metrics“, auf-
gebaut. Die Ergebnisse der typ(gruppen)spezifischen Einzelindizes werden zu einem Multi-
metrischen Index verrechnet und dieser wird abschließend in eine Qualitätsklasse von „sehr 
gut“ bis „schlecht“ überführt (vgl. [20]). 
 
Modul „Versauerung“ 
Entfällt hier, da keiner der OWK versauerungsgefährdet ist. 
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Methodik QK Morphologie 
Die Strukturgütekartierung erfolgte landesweit nach dem Brandenburger Vor-Ort-Verfahren 
der Strukturgütekartierung entsprechend Anlage 9 und 9_1 der Musterleistungsbeschreibung 
GEK [21]. Die Ergebnisse im Vorhabensbereich sind im Folgenden mit der 7-stufigen Skala 
dargestellt. 
Farblegende und Klassenspektrum der Strukturgütebewertung (7-stufig): 

Tabelle 3-3: Klassengrenzen der Strukturgütebewertung von Fließgewässern 

 
  

7 Strukturklassen 

Klasse Klassenspektrum Bezeichnung 

1 1,0 – 1,7 unverändert 

2 1,8 – 2,6 gering verändert 

3 2,7 – 3,5 mäßig verändert 

4 3,6 – 4,4 deutlich verändert 

5 4,5 – 5,3 stark verändert 

6 5,4 – 6,2 sehr stark verändert 

7 6,3 – 7,0 vollständig verändert 
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4 Beschreibung des Vorhabens und der betroffenen Wasser-
körper 

Grundlage der Vorhabensbeschreibung sind die vorliegenden Unterlagen zum Planfeststel-
lungsvorhaben: 

[22] ONTRAS Gastransport GmbH, PLE Pipeline Engineering GmbH - Antragsunterlagen 
zum Planfeststellungsverfahren, Neubau FGL 012 Teilabschnitt Brandenburg, Unterla-
gen 1-3; Leipzig 2019. 

[23] PLE Pipeline Engineering GmbH, G.U.B. Geo Umwelt Bau - Antragsunterlagen zu Plan-
feststellung, Unterlage 6 Wasserrecht, Neuverlegung Ferngasleitung FGL 012, Teilab-
schnitt Brandenburg Rev.01; Berlin 2022. 

[24] PLE Pipeline Engineering GmbH, G.U.B. Geo Umwelt Bau - Geotechnischer Bericht zur 
Hauptuntersuchung des Baugrundes für die Neuverlegung der Ferngasleitung FGL 012 
von Lauchhammer nach Strehla; Berlin/Cottbus 2019. 

4.1 Vorhabenbeschreibung 

Das nachfolgend beschriebene Bauvorhaben stellt die Genehmigungsplanung (GP) von PLE 
Pipeline Engineering GmbH (PLE) dar [22]. 

4.1.1 Bau- und Betriebsmerkmale Leitung 

Das Vorhaben wird nach geltenden anerkannten Regeln der Technik (DVGW-Regelwerk) so-
wie der Verordnung über Gashochdruckleitungen (GasHDrLtgV) gebaut und betrieben und ist 
durch folgende technische Daten gekennzeichnet: 

Tabelle 4-1: technische Daten 

Nennweiten und Längen in Bran-
denburg 

DN 500, ca. 11 km (FGL 012 Hauptleitung),  

DN 400, ca. 10 km (FGL 012 HL),  

DN 100, ca. 2,7 km (FGL 012.05 AL Elsterwerda) 

max. zulässiger Betriebsdruck 25 bar 

Fördermedium Erdgas gemäß DVGW-Arbeitsblatt G 260/ 1, 2. Gasfamilie (H-
Gas)  

Rohrmaterial neue FGL geschweißte Stahlrohre für brennbare Flüssigkeiten und Gase 
gemäß DIN EN ISO 3183:2012 

Umhüllung (außen) Beschichtung aus Polyethylen, ca. 3 mm 

Innenbeschichtung keine 

Kabelrohranlage 2 Stück Kabelrohr, ca. 50 mm Durchmesser – entlang der 
FGL 012 – Hauptleitung, Länge ca. 18 km 

je 1 Kabelrohr, ca. 50 mm Durchmesser entlang der AL 
FGL 012.05, Gesamtlänge ca. 3 km 

aktiver Korrosionsschutz kathodischer Korrosionsschutz mittels Fremdstromanlagen 

Druckprüfung Wasserdruckprüfung gemäß DVGW Arbeitsblatt G 469 

Regelarbeitsstreifenbreiten 

(vgl. auch Unterlage 3.1) 

im Offenland (DN 500/400) => ca. 22 m 

im Wald (DN 400) => ca. 15 m 

im Offenland (DN 100) => ca. 19 m 

Schutzstreifenbreite DN 500: 8 m 

DN 400: 6 m 

DN 100: 4 m 

Rohrüberdeckung mindestens 1 m 
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geplante Bauzeit Abschnittsweise ab 20231  

 

4.1.2 Stationen 

Im Rahmen der Neuverlegung der FGL 012 und ihrer AL sind ebenfalls Anpassungen und 
Modernisierungen an den bestehenden Abzweig- und Streckenarmaturengruppen (AAG, 
SAG) beziehungsweise deren Komplett- oder Teilrückbau vorgesehen.  
Weiterhin werden kombinierte Molchschleusenanlagen inkl. Armaturengruppen gebaut (vgl. 
Unterlage 1, 1.1 und 3.4). Folgende bauliche Maßnahmen sind u. a. damit verbunden: 

Neuerrichtung/Modernisierung der Armaturengruppen 

• Herstellung der Stationsfläche als sandgeschlämmte Schotterfläche mit Rasengitterstei-
nen, Einfassung mit Bordstein, Umrandung mit Gehwegplatten und entsprechenden Ein-
friedungen, ggf. Anschluss an Abzweigleitungen,  

• Demontage der „alten“ AAG, 

• Bedarfsweise – Errichtung einer Zufahrt/Stellplatz für Fahrzeuge als sandgeschlämmte 
Schotterfläche und Anbindung an angrenzende Straße, inkl. Einfassung mit Bordstein. 

Rückbau Armaturengruppen 

• ersatzlose Demontage der vorhandenen Armaturengruppe inkl. aller Befestigungen und 
Gebäude, 

• Einbindung/Verbindung in die neu zu verlegende FGL 012, i. d. R. in vorhandener Trasse, 

• Flächenrekultivierung im Demontagebereich. 
 

4.1.3 Trassenverlauf und Maßnahmen 

Durch das Vorhaben sind im Bundesland Brandenburg die LK Oberspreewald-Lausitz sowie 
Elbe-Elster betroffen (vgl. Tabelle 4.1). Die Stadt Elsterwerda ist durch die Anschlussleitung 
mit der Hauptleitung verbunden. 

Tabelle 4.1: Gequerte Verwaltungseinheiten 

LK Gemeinde/Stadt Baumaßnahme-Nr. 

Oberspreewald-Lausitz Stadt Lauchhammer MN 1, MN 2, MN 3 

Elbe-Elster Gemeinde Plessa MN 4, MN 5, MN 6 

Stadt Elsterwerda MN 7, MN 8  

Gemeinde Röderland MN 7 

 
Eine tabellarische Auflistung der geplanten Maßnahmen, einschließlich jener welche Strecken- 
und Absperrarmaturengruppen betreffen, findet sich in Unterlage 1.1, die kartografische Dar-
stellung erfolgt in den Übersichtsplänen TK 25 (Unterlage 2.1) bzw. den Bauplänen Grundriss 
(GB) (Unterlage 3.1). 
 

 

1 Aufgrund von Verzögerungen bei der Eröffnung des Planfeststellungsverfahrens musste der geplante Bauzeit-
raum für das Gesamtvorhaben um 2 Jahre auf 2023 verschoben werden. Die Realisierung ist zudem nicht mehr 
in 2 Abschnitten - verteilt über zwei Jahresscheiben - geplant, sondern wird insgesamt im Jahr 2023 stattfinden 
und über mehrere Teilabschnitte erfolgen. 
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4.1.3.1 Stadt Lauchhammer 

• MN 1 => Errichtung einer Molchstation auf dem Gelände des ONTRAS-Netzknotenpunktes 

und Verkürzung der Leitung durch geringfügige Neutrassierung (GB 01),  

• anschließend 900 m lange Neuverlegung in südwestliche Richtung (GB 01_1 – 03),  

• anschließend 600 m langer Abschnitt nur Kabelverlegung.  

• MN 2 => Austausch von ca. 130 m Leitung (GB 05), 

• MN 3 => grabenlose Querung der B 169 mit leicht abweichender Trassenführung, Verwah-

rung der Altleitung unter der Straße, Demontage von Altleitungsabschnitten außerhalb des 

Straßenbereiches (GB 07).  

 

4.1.3.2 Gemeinde Plessa 

• zunächst ausschließlich Verlegung der Kabelrohre (ca. 3,3 km, GB 07 - 17), 

• MN 4 => Erneuerung Kreuzungsbauwerk Plessa-Dolst.-Binnengraben in offener Bauweise 

(GB 17). 

• MN 5 => Erneuerung FGL über ca. 500 m zwischen Hammergraben Lauchhammer und 

Schwarzer Elster; Neubau des Dükers durch die Schwarze Elster in gleicher Trasse, Ver-

längerung über den Schweißgraben Plessa in offener Bauweise (GB 18-20), 

• Verlegung in neuer Trasse im Bereich GB 20, 20_1 und 21 aufgrund schwieriger Platzver-

hältnisse und aus naturschutzfachlichen Erfordernissen, Querung des Plessaer Binnengra-

bens östlich und westlich eines Grünzuges in offener Bauweise; Verwahrung der Altleitung 

(ca. 390 m) im Schutzdeich aus Gründen der Eingriffsminimierung, 

• anschließend weitere Verlegung in bestehender Trasse, erneute Querung des Plessaer 

Binnengrabens (GB 21 – 22),  

• nach MN 5 ca. 1,6 km nur Kabelverlegung parallel zur L 591 in südliche Richtung (GB 22 – 

23), Querung der L 591 mit HDD-Verfahren (GB 23).  

• MN 6 => Neubau des Dükers am Hauptschradengraben in offener Bauweise (GB 27), an-

schießend ca. 1,1 km Neuverlegung, Neubau einer Molchstation bei Reißdamm (GB 31), 

weitere Verlegung als DN 400. 

 

4.1.3.3 Stadt Elsterwerda, Gemeinde Röderland  

• MN 7 => Neuverlegung in Bestandstrasse (ca. 11,6 km), Kreuzung mehrerer Gemein-

destraßen (Querung in geschlossener Bauweise) und des Großthiemig-Grödener-Binnen-

grabens (Einbau Düker in offener Bauweise) (GB 31 – 46), Reduzierung der Arbeitsstrei-

fenbreite aus naturschutzfachlichen Gründen (GB 40),  

• Neubau Düker durch die Pulsnitz in offener Bauweise (GB 46), weiterer Verlauf über Acker-

flächen und Querung Großthiemig-Krauschützer-Binnengraben (offene Bauweise, GB 47), 

• kleinräumige Umtrassierung südlich von Prösen zur Vermeidung von Eingriffen in ein 
Wohngrundstück (GB 54), Querung eines kleineren Waldstücks in geschlossener Bauweise 
(HDD-Verfahren) (GB 57 - 58), weiterer Verlauf der Trasse im Bestand bis zur Grenze zum 
Freistaat SN (Querung von mehreren Straßen und einer Bahnstrecke, GB 61), 

• MN 8 Neubau AL 12.05 => Neubau in DN 100, Neutrassierung der Leitung zur Eingriffsmi-

nimierung (FFH-Gebiet), Verwahrung der Bestandsleitung im Deich der Pulsnitz,  

• Umtrassierung in nordwestliche Richtung zur Umfahrung einer Baumschonung (GB 01),  
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• weiterer Verlauf der Trasse in Parallellage zum Deich der Pulsnitz und außerhalb der Gren-

zen des FFH-Gebietes „Pulsnitz und Niederungsbereiche“ (GB 01 – 03),  

• anschließend rechtwinklige Kreuzung des Pulsnitzdeiches zur Vermeidung von Flächenin-

anspruchnahmen im Siedlungsbereich Krauschütz,  

• im weiteren Verlauf grabenlose Verlegung mittig zwischen Pulsnitz und Deich mittels HDD-
Verfahren auf 690 m Länge (GB 03 - 06), Herstellung einer Startgrube (5 m x 3 m x 2 m, 
fungiert als Verbindungsbaugrube) auf der Hälfte der Strecke und zweier Zielgruben (4 m x 
3 m x 2 m) an der B 101 und am Siedlungsbereich Krautschütz, Anlage 11 m breiter Ar-
beitsstreifen (AS) für Rohrausfuhr und Baustellenverkehr; Auslegung einer Baustraße auf 
vorhandener Vegetation mittels Blechplatten, Aluminiumelementen oder Baggermatratzen 
zum Schutz des Oberbodens, 

• Ausbesserungsmaßnahmen bei Querung der B 169 nur im Falle eines festgestellten Um-

hüllungsfehlers (Sanierung im Jahr 2005),  

• Verlegung der Leitung nördlich der B 169 in Abweichung zur Bestandstrasse direkt in die 

Straße „Am Park“ zur Schonung von Gehölzbestand, Verwahrung der Altleitung (GB 06),  

• Wiederaufnahme des alten Trassenverlaufes in Straße „Am Park“ in Parallellage zur Puls-

nitz in nordwestliche Richtung, Querung der Kleingartenanlage (KGA), eingeschränkte Ar-

beitsstreifenbreiten aufgrund beengter Platzverhältnisse (GB 06 - 07), 

• Querung Hutungsgraben in offener Bauweise, Neubau des Dükers durch die Schwarze Els-

ter, Querung der Deiche in offener Bauweise, Demontage der Altleitung (GB 08), 

• anschließend Verlegung über ca. 340 m in östliche Richtung bis zum Endpunkt, Verlegung 

zwischen Deichfuß und Acker/Bebauung in reduziertem Arbeitsstreifen (GB 08 - 09).  

 

4.1.4 Optionale Maßnahmen an bereits erneuerten Abschnitten  

In den letzten Jahren wurden einige Leitungsabschnitte bereits erneuert, wobei auch hier Fehl-
stellen in der Außenumhüllung nicht gänzlich ausgeschlossen werden können. Diese meist 
kleineren Fehlstellen sollen im Rahmen des Gesamtprojektes ausgebessert werden.  
 
Zur Feststellung von Fehlstellen im Bereich eines bereits erneuerten Leitungsabschnittes 
muss dieser Leitungsabschnitt physisch von den zur Neuverlegung vorgesehenen Altleitungs-
abschnitten (mit Bitumenumhüllung) getrennt werden.  
Aus versorgungstechnischen Gründen kann diese Trennung erst während der Bauphase nach 
der Außerbetriebnahme der Leitung durchgeführt werden. Mit entsprechender Messmethodik 
kann eine Fehlerortung - Ort und Größe der Fehlstelle - ermittelt werden, so dass eine Ent-
scheidung bzgl. der Reparatur der betroffenen Fehlstelle getroffen werden kann. 
 
Die eventuell erforderlichen Reparaturen der Umhüllung werden in den überwiegenden Fällen 
nur punktuelle Bereiche der Leitung betreffen. Diese Arbeiten können i. d. R. im Rahmen der 
Verlegung der begleitenden Kabelanlage mit erledigt werden.  
 
Für diesen optionalen Fall wurde im Arbeitsstreifen Kabelverlegung ein entsprechender Be-
reich zusätzlich ausgewiesen, der im Eintrittsfall einer notwendigen Reparatur der Umhüllung 
im dafür vorgesehenen Bereich genutzt werden kann (vgl. Unterlage 3.2 - Regelplan Arbeits-
streifen Kabelverlegung, bzw. Unterlage 3.1). Dabei wird die Gasleitung freigelegt und die 
Fehlstelle durch eine Erneuerung der Außenisolierung beseitigt. 
 
Bei Fehlstellen innerhalb von bereits sanierten Kreuzungsbereichen (z. B. klassifizierte Stra-
ßen) sieht der geplante Arbeitsstreifen ebenfalls den zusätzlich erforderlichen Platzbedarf vor. 
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Die Beseitigung der Umhüllungsschäden kann an Kreuzungen ohne Mantelrohr in offener Bau-
weise oder ggf. durch ein Rohrauswechselverfahren erfolgen. 
Fehlstellen an Mantelrohrkreuzungen (z. B. Bahnstrecken) können durch eine Mantelrohrsa-
nierung (Austausch des Produktenrohres) ausgebessert werden. 
 

4.2 Baudurchführung 

4.2.1 Bauzeiten, Bau- und Abschaltabschnitte2 

Lediglich ein ca. 1,9 km langer Abschnitt zwischen dem Abzweig FGL 012.22 (GB 56_01-1) 
und der Landesgrenze (GB 61) wird aus versorgungstechnischen Gründen i. V. m. der Reali-
sierung des Neubaus der FGL 012 im Freistaat SN bereits zwischen September und Dezem-
ber 2020 erneuert.  
 
Der Bau der Erdgasleitung(en) erfolgt kontinuierlich, d. h. während im „vorderen“ Bereich der 
Leitung noch gebaut wird, ist im „hinteren“ Bereich bereits die Rekultivierung der Flächen ab-
geschlossen.  
Für den Bau der Erdgasleitung ist in den einzelnen Bereichen eine Zeitdauer von  
ca. 8 - 10 Wochen von der ersten Inanspruchnahme bis zur Rekultivierung der Flächen vorge-
sehen. 
 
Zur Gewährleistung der lückenlosen Versorgung der an die FGL 012 angebundenen Gasab-
nehmer muss die Neuverlegung abschnittsweise erfolgen.  
Die Abnehmer an den für Demontage und Neubau jeweils abgeschalteten Bereichen können 
dann über andere Versorgungswege mit Gas beliefert werden. Da diese alternativen Liefer-
wege nur mit hohem netztechnischem Aufwand und zeitlichen Vorlauf ermöglicht werden kön-
nen, sind zeitliche Änderungen der vorgesehenen Abschaltungen nicht möglich. 
 
Die Abschaltabschnitte wurden unter Berücksichtigung artenschutzrechtlicher Belange, insbe-
sondere gegenüber sensiblen Arten, angelegt und optimiert. Somit können Störungen auf sen-
sible Vogelarten während der Bauzeiten in den jeweiligen Abschnitten vermieden und der Brut-
erfolg der Arten gewährleistet werden. 
 
Vorbereitende Baumaßnahmen innerhalb der einzelnen Abschaltabschnitte können, sofern sie 
mit dem Betrieb der Altleitung vereinbar sind, bereits bis im Vorfeld der Abschalttermine statt-
finden. Analog dazu können auch Rekultivierungsarbeiten im Nachgang der Neuverlegung bei 
bereits wieder in Betrieb befindlicher Leitung erfolgen.  
 

4.2.2 Baulogistik 

Baustelleneinrichtungsflächen/Rohrlagerplätze 
Vor Beginn der eigentlichen Bauarbeiten werden die Rohrlagerplätze beschickt und ein tem-
poräres Baulager aus Büro- und Materialcontainern eingerichtet (i. d. R. auf Flächen innerhalb 
von Gewerbegebieten). 
Die Zwischenlagerung der Leitungsrohre auf Rohrlagerplätze wird über entsprechende privat-
rechtliche Vereinbarungen mit den Eigentümern zur temporären Nutzung ihrer Flächen gesi-
chert. Der Antransport der Rohre zu den Zwischenlagerflächen erfolgt über das öffentliche 
Straßennetz. 

 

2 Aufgrund von Verzögerungen bei der Eröffnung des Planfeststellungsverfahrens musste der geplante Bauzeit-
raum für das Gesamtvorhaben um 2 Jahre auf 2023 verschoben werden. Die Realisierung ist zudem nicht mehr 
in 2 Abschnitten - verteilt über zwei Jahresscheiben - geplant, sondern wird insgesamt im Jahr 2023 stattfinden 
und wird über mehrere Teilabschnitte erfolgen. 
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Logistikwege 
Die Rohrausfuhr von den Rohrlagerplätzen zur Baustelle erfolgt über das vorhandene Stra-
ßen- und Wegenetz. Die Zufahrt zu den AS erfolgt dabei jeweils an den Kreuzungen der öf-
fentlichen Straßen mit dem AS. 
Darüber hinaus werden erforderliche Transporte von Schüttgütern, wie Sand zur Rohrumhül-
lung und verdichtungsfähigen Böden zum eventuellen Erdstoffaustausch sowie ggf. anfallen-
den Verdrängungsmassen aus Bodenaustausch auf gleichem Wege transportiert und fachge-
recht entsorgt.  
Die Abwicklung des Baustellenverkehrs erfolgt weitestgehend über die Trasse (innerhalb des 
Arbeitsstreifens) sowie über eingerichtete Zufahrtswege und die vorhandene Anbindung an 
das öffentliche Straßen- und Wegenetz. 
 

4.2.3 Arbeitsstreifen 

Arbeitsstreifen Rohrverlegung 
Während der Bauphase wird ein AS für die Lagerung des Oberbodens und des Aushubmate-
rials, den Rohrgraben, das vorgeschweißte Rohr sowie die Fahrspur für die Rohrausleger- und 
Transportfahrzeuge benötigt.  
 
Die Breite und Einteilung der Regelarbeitsstreifen variiert hierbei in Abhängigkeit von der 
Nennweite der neu zu verlegenden Gasleitung (vgl. Unterlage 1; Bsp. Regelarbeitsstreifens 
FGL 012 im Offenland). 
 

 

Abbildung 4-1: Regelarbeitsstreifen DN 400 im Offenland 

Durch die ausgewiesenen AS-Breiten sind hohe Tagesverlegeleistungen möglich, die zur Ver-
ringerung bauzeitlicher Störwirkung führen. 
 
In einigen Bereichen des Neubauvorhabens sind Abweichungen von den festgelegten Regel-
arbeitsstreifen notwendig (Einengungen), die sich aus topografischen Gegebenheiten oder 
aus Naturschutzgründen ergeben.   
Diese Einschränkungen bleiben auf besonders sensible Bereiche beschränkt, da sie i. d. R. 
mit Abweichungen von den üblichen Verlegetechniken verbunden sind, d. h. auch mit einem 
erschwerten Bauablauf. 
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Aufweitungen des AS erfolgen in Bereichen von Sonderbauwerken und ergeben sich aufgrund 
der größeren Rohrgraben- bzw. Pressgrubentiefe, den damit erhöhten Erdaushubmengen, 
den benötigten Flächen für Maschinen und Geräten, Stellplätze für Spezialtechnik und ggf. 
Wendeplätzen für Fahrzeuge. 
Ferner dienen sie häufig als Ausgleich zu in räumliche Nähe befindlichen Einengungen des 
AS, insb. als Lagerflächen für Aushubmassen. 
 
Die Regelarbeitsstreifen sind in der Unterlage 3.2 enthalten. Die AS, einschließlich der ge-
planten Aufweitungen und Einengungen, sind in den Bauplänen/Grundriss (Unterlage 3.1) 
dargestellt. 

Arbeitsstreifen Kabelverlegung 
In Bereichen des Vorhabens, in denen keine Neuverlegung der FGL 012 erfolgt, ist die Neu-
verlegung der Kabelanlage parallel zur bestehenden Gasleitung mittels Einpflügen vorgese-
hen.  
Der AS Kabelverlegung beinhaltet die 4 m breite Fahrspur des Verlegepfluges. 
Darüber hinaus ist eine zusätzliche optionale Aufweitung um 2 m ausgewiesen, die im Falle 
von punktuellen Umhüllungsfehlstellen sicherstellt, dass ausreichend Raum für ein eventuell 
notwendiges Freilegen der Gasleitung vorhanden ist. 
 

 

Abbildung 4-2: Arbeitsstreifen für Kabelverlegung parallel zur vorhandenen FGL 012 

Innerhalb der bereits erneuerten Kreuzungsbereiche ist der dafür notwendige zusätzliche 
Platzbedarf ebenfalls in den Grundrissplänen M 1:1.000 (Unterlage 3.1) dargestellt. 
 

4.2.4 Bauablauf 

4.2.4.1 Bauen im Trassenbereich der FGL 012/Anschlussleitungen  

Die geplanten Ferngasleitungen werden unterirdisch verlegt. Die Verlegung erfolgt i. d. R. in 
offener Bauweise, d. h. es wird ein Rohrgraben ausgehoben, in den das zuvor bereits 
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verschweißte Rohr eingebracht wird. Zuvor erfolgt, sofern es sich nicht um einen Bereich einer 
Neutrassierung handelt, die Demontage der Altleitung.  
 
Die einzelnen Arbeitsschritte zur Verlegung einer Gasleitung in offener Bauweise werden 
nachfolgend erläutert. 

• Abstecken der Trasse: AS und Rohrachse ggf. auch Absperren/Einzäunung bei Bedarf, 

• Entfernen der Vegetation: Herstellung Gehölzschutz und Umsetzung von Maßnahmen 
zum Schutz von Tieren (z. B. Amphibienschutz) gem. Festlegungen des LBP (vgl. Unter-
lage 9); Mähen, Fällung/Rodung von Gehölzen im AS; Aufastungen randlich stehender 
Bäume bei Waldbereichen, 

• Abschieben und Lagern des Oberbodens ➔ entsprechend der Schichtmächtigkeit, ge-
trennte Lagerung vom Unterboden 

• Wasserhaltungsmaßnahmen: 
Bei hoch anstehendem Grund- oder Stauwasser wird vor dem Öffnen des Rohrgrabens das 
Grund- bzw. Stauwasser bis auf ca. 0,5 m unter die Grabensohle abgesenkt.  
Die Wasserhaltung erfolgt z. B. durch: 

- Einfräsen von Horizontaldräns entlang des vorgesehenen Rohrgrabens unterhalb der 
Rohrgrabensohle oder seitlich daneben, 

- Installation von Spülfiltern beidseitig entlang des Rohrgrabens und bei Baugruben, 

- Setzen von Brunnen bei Baugruben, 

- offene Wasserhaltung bei Rohrgräben und Baugruben. 
 

Das Wasser aus den Wasserhaltungsmaßnahmen wird in nahegelegene Vorfluter eingelei-
tet. Das abgepumpte Wasser wird ggf. vor dem Einleiten, in Absenk- oder Filterbecken von 
Schwebstoffen und bei Bedarf durch Aufbereitungsanlagen von unerwünschten Eisen- und 
Manganrückständen befreit. Die Flächen für die ggf. erforderlichen Aufbereitungsanlagen 
im Bereich der Vorfluter sind bereits in den Lageplänen der technischen Planung vorgese-
hen (vgl. Unterlage 6 - Wasserrecht). 

 
Wasserhaltungsmaßnahmen werden auf möglichst kurze Zeitdauer begrenzt, die i. d. R. 
nur wenige Tage dauern (vgl. Unterlage 6 - Wasserrecht). 

• Demontage der Altleitung: Freilegung und Trennung in transportfähige Stücke sowie 
fachgerechte Entsorgung und Wiederverfüllung des Rohrgrabens aus arbeitsschutz- und 
bautechnischen Gründen, 

• Sicherung offener Baugruben mit Ausstiegshilfen v. a. in der Dämmerung und nachts aus 
Artenschutzgründen. 

• Rohrausfuhr: Antransport und Ausfahren der ca. 18 m langen Rohre und Auslegung im 
AS auf Holzunterlagen, parallel zu dem erst nachfolgend zu öffnenden Rohrgraben. 

• Verschweißen der Rohre zum Rohrstrang (oberirdisch) und Kontrolle der Schweißnähte. 
Die Länge der vorgefertigten Rohrstränge kann je nach örtlichen und topographischen Ge-
gebenheiten sowie bautechnischen Möglichkeiten mehrere hundert Meter betragen. 

• Herstellung des Rohrgrabens unter Berücksichtigung der jeweiligen technischen Anfor-
derungen (u. a. Nennweite des Rohres, Tiefenlage und Böschungswinkel, erforderliche 
Mindestüberdeckung der Rohrleitung - Regelfall 1 m, bei Unterquerungen von Gewässern, 
Straßen, Gleisanlagen und Fremdleitungen entsprechend tiefer).  

Aushub des Rohrgrabens mittels Hydraulik-Bagger und Lagerung des Bodenaushubs ne-
ben dem Rohrgraben (bei Fremdleitungen - Aushub per Handschachtung). 

Bei steinigem Untergrund wird zum Schutz der Umhüllung der neu zu verlegenden Leitung 
bei Bedarf in die Grabensohle eine Schicht aus steinfreiem Material eingebracht. 
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• Absenken des Rohrstranges: kontinuierliches Absenken des Rohrstranges unter Ver-
wendung von mehreren Hebegeräten mit seitlichem Ausleger (Seitenbäume) oder Mobil-
baggern in den Rohrgraben, Verbindung der abgesenkten Rohrstränge mittels Schweiß-
verbindung im Rohrgraben, Einmessen des Leitungsverlaufes. 

• Verfüllung des Rohrgrabens, Verlegung der Kabelanlage:   
Verfüllen des Rohrgrabens mit dem seitlich gelagerten Aushubmaterial,   
ggf. Einbettung des Rohres mit steinfreiem Material bei steinigen Böden bzw. Einbringen 
von Erosionsriegeln bei Bedarf,  
Verfüllung des Rohrgrabens oberhalb der Rohrbettung durch schichtenweisen Wiederein-
bau des Rohrgrabenaushubs (Einbau des Aushubs lagenweise),  
während des Verfüllvorgangs = Mitverlegung der Kabelleerrohre seitlich neben der Rohrlei-
tung.  

Bei der Grabenverfüllung mit einbaufähigen Böden fallen keine Überschussmassen an, da 
der Umfang der durch das Rohr verdrängten Massen so gering ist, dass diese ohne Prob-
leme im Bereich des AS eingebaut werden können. 

• Druckprüfung: nach Verfüllen des Rohrgrabens ➔ Wasserdruckprüfung: Füllen der Rohr-
leitung mit Wasser und anschließender Belastung weit über den zulässigen Betriebsdruck 
(vgl. Beschreibung der Entnahme des Wassers, Druckprüfung sowie dessen Aufbereitung 
und Wiedereinleitung oder Entsorgung in Unterlage 6 – Wasserrecht). 

• Dränüberbrückungen und Wiederherstellung der Dränanlagen: Beim möglichen An-
schneiden von Dränagen werden die entsprechenden technischen Maßnahmen ergriffen, 
um sowohl während der Bauzeit als auch mit Bauende die Funktion der Dränlagen aufrecht 
zu erhalten. 

• Rekultivierung: Rückbau aller baustellentechnischen Einrichtungen und Wiederherstel-
lung des ursprünglichen Zustandes durch geeignete Maßnahmen der Bodenlockerung so-
wie Wiederauftrag des Oberbodens. 

 

4.2.4.2 Gewässerquerungen 

Im Zuge der Sanierung der FGL 012 werden einige unterschiedlich große Fließgewässer ge-
quert. Im Zuge dessen müssen teilweise auch Überfahrten hergestellt werden, um Zugäng-
lichkeit und ein Umsetzen der Technik zu gewährleisten. Diese Informationen können Tabelle 
4-2 und Tabelle 4-3 entnommen werden. 

Tabelle 4-2: Gewässerquerungen durch FGL 012, Lauchhammer - Strehla, Teilabschnitt BRB 
und geplante Bauverfahren 

Nr. Gewässer 
Ge-
meinde 

Bauver-
fahren 
Pipeline 

Bauverfah-
ren Kabel-
anlage 

Über-
fahrt er-
forder-
lich 

Bauverfahren Pipeline 
bei erforderlicher Sanie-
rung von Umhüllungs-
fehlern 

1 Rotschä-
delgraben 

Lauch-
hammer 

--- HDD ja Sanierung der Querung in 
offener Bauweise im Tro-
ckenschnitt; 

Reparatur der Umhül-
lungsfehlstelle, ggf. Aus-
wechseln der Betonreiter 

2 Unterer 
Lauchgra-
ben 

Lauch-
hammer 

--- HDD ja Sanierung der Querung in 
offener Bauweise im Tro-
ckenschnitt; 

Reparatur der Umhül-
lungsfehlstelle, ggf. Aus-
wechseln der Betonreiter 
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Nr. Gewässer 
Ge-
meinde 

Bauver-
fahren 
Pipeline 

Bauverfah-
ren Kabel-
anlage 

Über-
fahrt er-
forder-
lich 

Bauverfahren Pipeline 
bei erforderlicher Sanie-
rung von Umhüllungs-
fehlern 

3 Hammer-
graben 
Lauchham-
mer 

Lauch-
hammer 

--- HDD nein Sanierung der Querung in 
offener Bauweise im Tro-
ckenschnitt; 

Reparatur der Umhül-
lungsfehlstelle, ggf. Aus-
wechseln der Betonreiter 

4 Grenzgra-
ben 

Lauch-
hammer 

--- HDD nein Sanierung der Querung in 
offener Bauweise im Tro-
ckenschnitt; 

Reparatur der Umhül-
lungsfehlstelle, ggf. Aus-
wechseln der Betonreiter 

5 Grenzgra-
ben 

Plessa --- HDD ja Sanierung der Querung in 
offener Bauweise im Tro-
ckenschnitt; 

Reparatur der Umhül-
lungsfehlstelle, ggf. Aus-
wechseln der Betonreiter 

6 Ständergra-
ben 

Plessa --- HDD ja Sanierung der Querung in 
offener Bauweise im Tro-
ckenschnitt; 

Reparatur der Umhül-
lungsfehlstelle, ggf. Aus-
wechseln der Betonreiter 

7 Plessa-
Dolst-
haidaer 
Binnengra-
ben 

Plessa offen 
(in flie-
ßender 
Welle) 

offen (i. Z. d. 
Pipeline im 
Betonmantel) 

ja - 

8 Schöpf-
werksgra-
ben 

Plessa --- HDD ja Sanierung der Querung in 
offener Bauweise im Tro-
ckenschnitt; 

Reparatur der Umhül-
lungsfehlstelle, ggf. Aus-
wechseln der Betonreiter 

9 Dammgra-
ben 

Plessa offen (im 
Trocken-
schnitt) 

offen (i. Z. d. 
Pipeline im 
KSR) 

nein - 

10 Schwarze 
Elster* 

Plessa offen 
(in flie-
ßender 
Welle) 

offen (i. Z. d. 
Pipeline im 
Betonmantel) 

nein - 

11 Schweiß-
graben 

Plessa offen (im 
Trocken-
schnitt) 

offen (i. Z. d. 
Pipeline im 
KSR) 

nein - 

12 Plessaer 
Binnengra-
ben 

Plessa offen (im 
Trocken-
schnitt) 

offen (i. Z. d. 
Pipeline im 
KSR) 

nein - 

13 Schweiß-
graben 

Plessa offen (im 
Trocken-
schnitt) 

offen (i. Z. d. 
Pipeline im 
KSR) 

nein - 

14 Plessaer 
Binnengra-
ben 

Plessa offen (im 
Trocken-
schnitt) 

offen (i. Z. d. 
Pipeline im 
KSR) 

nein - 
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Nr. Gewässer 
Ge-
meinde 

Bauver-
fahren 
Pipeline 

Bauverfah-
ren Kabel-
anlage 

Über-
fahrt er-
forder-
lich 

Bauverfahren Pipeline 
bei erforderlicher Sanie-
rung von Umhüllungs-
fehlern 

15 Plessaer 
Binnengra-
ben 

Plessa offen (im 
Trocken-
schnitt) 

offen (i. Z. d. 
Pipeline im 
KSR) 

nein - 

16 namenloser 
Graben 

Plessa --- HDD nein Sanierung der Querung in 
offener Bauweise im Tro-
ckenschnitt; 

Reparatur der Umhül-
lungsfehlstelle, ggf. Aus-
wechseln der Betonreiter 

17 Haupt-
schraden-
graben 

Plessa offen (im 
Trocken-
schnitt) 

offen (i. Z. d. 
Pipeline im 
KSR) 

evtl. - 

18 Neuer Gra-
ben 

Elster-
werda 

offen (im 
Trocken-
schnitt) 

offen (i. Z. d. 
Pipeline im 
KSR) 

ja - 

19 Groß-
thiemig-
Grödener 
Binnengra-
ben 

Elster-
werda 

offen (im 
Trocken-
schnitt) 

offen (i. Z. d. 
Pipeline im 
KSR) 

evtl. - 

20 Hutungs-
graben 

Elster-
werda 

offen (im 
Trocken-
schnitt) 

offen (i. Z. d. 
Pipeline im 
KSR) 

nein - 

21 Quergra-
ben 

Elster-
werda 

offen (im 
Trocken-
schnitt) 

offen (i. Z. d. 
Pipeline im 
KSR) 

ja - 

22 Pulsnitz* Elster-
werda 

offen 
(in flie-
ßender 
Welle) 

offen (i. Z. d. 
Pipeline im 
Betonmantel) 

nein - 

23 Groß-
thiemig-
Krauschüt-
zer Binnen-
graben 

Elster-
werda 

offen (im 
Trocken-
schnitt) 

offen (i. Z. d. 
Pipeline im 
KSR) 

ja - 

24 Pfuhlgra-
ben 

Röder-
land 

offen (im 
Trocken-
schnitt) 

offen (i. Z. d. 
Pipeline im 
KSR) 

ja - 

Erläuterungen zur Tabelle: 
fett = Gewässer I. Ordnung 
* Entnahme- und Entleerungsgewässer für Druckprüfung 

 

Tabelle 4-3: Gewässerquerungen durch FGL 012.05, Lauchhammer - Strehla, Teilabschnitt BRB 
und geplante Bauverfahren 

Nr. Gewässer 
Ge-
meinde 

Bauverfah-
ren Pipe-
line 

Bauverfah-
ren Kabel-
anlage 

Überfahrt 
erforder-
lich 

Bauverfahren Pipe-
line bei erforderlicher 
Fehlstellenreparatur 
(optional nach KKS-
Messung) 

20 Hutungs-
graben 

Elster-
werda 

offen (im 
Trocken-
schnitt) 

offen (i. Z. d. 
Pipeline im 
KSR) 

ja - 
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Nr. Gewässer 
Ge-
meinde 

Bauverfah-
ren Pipe-
line 

Bauverfah-
ren Kabel-
anlage 

Überfahrt 
erforder-
lich 

Bauverfahren Pipe-
line bei erforderlicher 
Fehlstellenreparatur 
(optional nach KKS-
Messung) 

23 Schwarze 
Elster* 

Elster-
werda 

offen 
(in fließen-
der Welle) 

offen (i. Z. d. 
Pipeline im 
Betonmantel) 

nein - 

Erläuterungen zur Tabelle: 
fett = Gewässer I. Ordnung 
* Entnahme- und Entleerungsgewässer für Druckprüfung 

 

4.2.4.3 Kreuzungsbauwerke 

In den letzten Jahren wurden einige Kreuzungsbereiche der FGL 012 mit Straßen und Gräben 
erneuert. Dennoch sind i. Z. d. Neubauvorhabens der FGL 012 einige Kreuzungen neu zu er-
richten (vgl. Unterlagen 3.2, 3.3, 4 und 6). 
Zudem können nachträglich festgestellte Umhüllungsschäden die Neuerrichtung von Kreu-
zungsbauwerken notwendig machen. 
Ergänzend erfolgt die Verlegung einer Kabelanlage über die Gesamtlänge der FGL, wobei 
auch bereits erneuerte Kreuzungsbereiche zusätzlich mit Kabelrohren gequert werden müs-
sen. 
 
Die Querungen von Straßen, Fließgewässern und Schienenwegen können sowohl in offener 
als auch in geschlossener Bauweise erfolgen. Die Festlegung über die zu verwendenden Bau-
techniken zur Herstellung von Kreuzungsbauwerken erfolgte unter Berücksichtigung der fol-
genden Prämissen: Baugrundverhältnisse, Querungslängen, Nennweite der Leitung, Schutz-
bedürftigkeit des zu querenden Hindernisses und Verkehrsaufkommen. 
 
Nachfolgend werden die vorgesehenen Kreuzungsverfahren erläutert. 

offene Bauweise an Gräben und Gewässern 
Gewässer werden i. d. R. offen gequert, wobei ein vorgefertigter Rohrstrang mit beiderseits 
aufsteigenden Rohrbögen (Düker) unter Einsatz entsprechender Auftriebssicherungsmaßnah-
men verwendet wird (Verlegung im Trockenschnitt).  

• Anwendung bei der Querung kleinerer Gewässer und Gräben mit geringeren Abflussmen-
gen, 

• Herstellen der Dükerrinne im trockenen Zustand durch Absperren des zu kreuzenden Ge-
wässers mittels Erddämmen oder Spundwänden, 

• Abfluss des Gewässers über Umpumpen oder ein Verdohlungsrohr und Einleiten des um-
gepumpten Wassers unterhalb der Baustelle in das Gewässerbett, 

• Trennung der oberen Sedimentschichten vom mineralischen Unterboden, 

• Herstellung des Dükers erfolgt im AS abseits des Gewässers, 

• Einsetzen des Dükers und Wiederherstellen des ursprünglichen Gewässerprofils und der 
Böschungen. 

• Bei einer Verlegung im Trockenschnitt wird ein Arbeiten im fließenden Wasser und somit 
die Entstehung einer Sedimentfahne, die negative Wirkungen auf die Gewässerfauna und 
-flora hätte, weitestgehend vermieden. 

 
Ein Sonderfall i. R. d. Vorhabens Neubau FGL 012 stellen die Querungen der Schwarzen 
Elster im Bereich Plessa (GB 20) und Elsterwerda (AL GB 08) sowie die Kreuzung der Puls-
nitz (GB 46) dar. Aufgrund der Größe des Gewässers erfolgt die Dükerung in fließender Welle, 
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also ohne Trockenlegung des Flussbettes. Die Gasleitung wird hier entweder über ein Seil-
zugsystem oder mittels Krans in eine zuvor nass ausgebaggerte Dükerrinne eingezogen. 
Die Querungen der Schwarzen Elster und Pulsnitz sind als Sonderpläne in Unterlage 3.3 auf-
geführt. 

offene Bauweise an verrohrten Gewässern 

• Einsatz bei Kreuzung von verrohrten Gewässern mit und ohne eigenes Flurstück (i. d. R. 
Freispiegelleitungen zwischen DN 150 und DN 600), d. h. Vorflutleitungen (vgl. Unter-
lage 3.2), 

• Einhaltung allseitiger Abstand zu den verrohrten Gräben beträgt mindestens 0,5 m, 

• Vorfertigung des Rohrstranges mit beiderseits aufsteigenden Rohrbögen (Düker) und Ein-
fädeln unter der freigelegten Vorflutleitung, 

• bei entsprechender Tiefenlage der verrohrten Gewässer ist prinzipiell auch Überkreuzen 
der Gasleitung möglich. 

offene Bauweise an Straßen und Wegen 

• Kreuzung untergeordneter Straßen, Wege und befestigte Flächen (vgl. Regelpläne Unter-
lage 3.2 – Typenpläne), 

• kurzfristige Vollsperrung des Verkehrsweges zur Herstellung der Kreuzung, ggf. halbseitige 
Sperrung oder Einrichtung einer Hilfsbrücke, 

• Einlegen des vorbereiteten Rohrstranges sowie der Kabelschutzrohre nach Öffnen des 
Grabens quer zur Straße und im Anschluss lagenweise Verfüllung/Verdichtung, 

• bauzeitliches Sicherstellen der Funktion von Entwässerungseinrichtungen der Straßen und 
Wege (Seitengräben, Durchlässe) und Wiederherstellen der Straßenoberfläche gem. den 
Bestimmungen des Baulastträgers, 

• ggf. optional anfallenden Ausbesserungen an der Umhüllung der Gasleitung erfolgen in 
ähnlicher Art und Weise. 

geschlossene Bauweise - Allgemeines und Rohrvortrieb 
In einzelnen Fällen wird die Leitung aus verkehrstechnischen oder ökologischen Gründen in 
geschlossener (grabenloser) Bauweise verlegt, wobei verschiedenartige technische Verfahren 
zum Einsatz kommen.  
Im Rahmen des geplanten Vorhabens werden geschlossene Querungen als Rohrvortrieb im 
Horizontal-Pressbohrverfahren, als Pilotrohrvortrieb oder Rohrauswechslung ausgeführt.  
 
Für diese Arbeiten sind in jedem Fall eine Start- und eine Zielgrube zu errichten, die entspre-
chend den technischen Anforderungen dimensioniert und Bestandteil des AS ist. 

geschlossene Bauweise - HDD-Verfahren 
Bei dieser steuerbaren Horizontalbohrtechnik wird von einem übertägig aufgestellten Bohrge-
rät ein Bohrkopf entlang einer vorgegebenen untertägig befindlichen bogenförmigen Trasse 
vorangetrieben. Dabei erfolgt die Übertragung der übertägig erzeugten Andruckkraft sowie des 
erforderlichen Drehmomentes über das Bohrgestänge. Die jeweilige Position des Bohrkopfes 
wird mittels eines dem Bauprojekt angepassten Ortungssystem festgestellt und zum Steuer-
stand der Bohranlage geleitet. 
Der Boden wird bei dieser Technik zum geringen Teil verdrängt und zum größten Teil von der 
durch Düsen am Bohrkopf austretenden Bohrspülung gelöst und über Tage transportiert. Die 
eingesetzten Bohrgeräte sind in der Regel selbstfahrend und können in einer den zu erwar-
tenden Schub- und Zugkräften entsprechenden Größe ausgewählt werden. 
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Das Verfahren unterteilt sich in die drei Arbeitsphasen Pilotbohrung (Phase I), Aufweitboh-
rung(en) (Phase II) und Einziehvorgang (Phase III). 
 

 

Abbildung 4-3: HDD-Verfahren Phase III – Einziehvorgang 

 
Im Rahmen des Vorhabens ist geplant, ein kleineres Waldstück bei Prösen (MN 7, GB 57 - 58) 
im HDD-Verfahren zu realisieren. Hierbei wird das Waldstück mit Hilfe einer ca. 200 m langen 
Bohrung geschlossen überwunden. 
Auch ein Teilabschnitt der parallel zur Pulsnitz verlaufenden AL 012.05 (MN 8, GB 04 - 06) soll 
im HDD-Verfahren, mittels zweier ca. 340 m langen Bohrungen erfolgen. 
 
Der überwiegende Teil der mit der Neuverlegung der Kabelanlage zu querenden Hindernisse 
wird weiterhin im HDD-Verfahren gekreuzt. Aufgrund der geringen Nennweite der Kabelleer-
rohre sind die dabei zum Einsatz kommenden Bohrgeräte sowie der damit verbundene Platz-
bedarf sowie die Dauer des Verfahrens vergleichsweise gering. 
 

4.2.5 Beschreibung des Betriebes der Leitung 

Die FGL wird nur innerhalb der festgelegten Auslegungsparameter betrieben. Eine Betriebs-
zentrale mit einem weit verzweigten Netz von Betriebsstellen überwacht nicht nur das Gesche-
hen an der Leitung selbst (Befliegen, Befahren, Begehen, Überwachung der Korrosionsschutz-
anlagen u. a.); sondern ist auch über Bau- und Planungsaktivitäten Dritter informiert, die Aus-
wirkungen auf den eigenen Bereich haben könnten. 
 
Die geplante Leitung ist am Anfangs- und Endpunkt sowie an Stationen auf der Strecke mit 
Absperrarmaturen versehen, so dass im Gefahrenfalle eine rasche Außerbetriebnahme und 
Entspannung der Leitung möglich ist.  
 
In regelmäßigen Abständen werden folgende Leitungskontrollen durchgeführt: 

- monatliche Trassenbefliegungen, 

- Leitungsbegehungen mindestens alle vier Monate (bzw. alle sechs Monate in Kombina-
tion mit monatlicher Befliegung), 

- komplettes Gasspüren im Leitungsbereich gem. betrieblicher Erfahrungen und Statisti-
ken (aller fünf Jahre), 

- in Bergsenkungsgebieten, außerhalb von Bebauungsgebieten, sind monatliche Lei-
tungsbegehungen durchzuführen. 
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In bebauten Gebieten werden zusätzliche Kontrollen vorgenommen: 

- Leitungsbegehung alle zwei Monate, 

- jährliches, komplettes Gasspüren im Leitungsbereich (im Rahmen einer Leitungsbege-
hung), 

- in Bergsenkungsgebieten, innerhalb von Bebauung, sind aller 14 Tage Leitungsbege-
hungen durchzuführen. 

 
Während des Betriebs wird die Leitung durch notwendige Instandhaltungsarbeiten in einem 
ordnungsgemäßen Zustand gehalten. Dazu gehört auch das Freihalten des Leitungsschutz-
streifens (LSS) von Gehölzen; dieser wird vom Betriebspersonal in regelmäßigen Abständen 
überprüft und ggf. von tiefwurzelndem Wildaufwuchs befreit. 
 

4.2.6 vorhabenbedingte Wirkfaktoren 

Grundlage für die Ermittlung und Beschreibung der WRRL-relevanten Projektwirkungen sind 
die Unterlagen der Objektplanung [22]. 
Die projektbezogenen Wirkfaktoren werden nach ihren Ursachen bzw. den Vorhabensphasen 
in bau-, anlage- und betriebsbedingte Beeinträchtigungen unterschieden. Für das Vorhaben 
sind die in der Tabelle 4-4 erfassten Wirkfaktoren zu erwarten.  
Ferner wird aufgezeigt, ob es sich um prüfrelevante Wirkfaktoren für den vorliegenden Fach-
beitrag WRRL handelt. 

Tabelle 4-4: Übersicht der bau-, anlage- und betriebsbedingten Wirkfaktoren auf die OWK und 
deren weitere Prüfrelevanz im Fachbeitrag WRRL 

Vorhabenbestandteil  Wirkfaktor Reichweite Dauer Intensität 

baubedingt 

Querung von Gewässern 
in offener Bauweise (Tro-
ckenschnitt) 

Verlust von Ufer‐ und Sohle, 

Verminderte bzw. verhinderte 
Durchgängigkeit 

lokal bis 
wenige 
100 m 

temporär gering 

Querung von Gewässern 
in offener Bauweise (flie-
ßende Welle) 

Sedimentabtrag/‐verlagerung, 

Verlust von Ufer‐ und Sohle, 
Trübung durch Sedimentfahne 

lokal bis 
wenige 
100 m 

temporär gering bis 
hoch 

Querung von bereits ver-
rohrten Gewässern in of-
fener Bauweise 

kein Wirkfaktor mit Relevanz 
zur WRRL feststellbar 

- - - 

Querung von Gewässern 
in geschlossener/graben-
loser Bauweise (Rohrvor-
trieb, HDD) 

kein Wirkfaktor mit Relevanz 
zur WRRL feststellbar 

- - - 

Vorfluteinleitungen aus 
Grundwasserhaltungen in 
Baugruben 

Hydraulische Belastung durch 
Einleitung von Grundwasser in 
Vorfluter, Schadstoffeintrag 

lokal bis 
wenige 
100 m 

temporär gering bis 
hoch 

Gewässerüberfahrt verminderte Durchgängigkeit lokal bis 
wenige 
100 m 

temporär gering 

Druckprüfung Hydraulische Belastung durch 
Wasserentnahme,  
Hydraulische Belastung durch 
Einleitung 

lokal bis 
wenige 
100 m 

temporär 
1-3 Tage 

gering  
25 - 
1.673 m³ 

Anlagebedingt und betriebsbedingt sind keine Wirkfaktoren mit Bezug zur WRRL feststellbar. 

 
Alle oben genannten Vorhabenbestandteile beziehen sich ausschließlich auf den Bau der Lei-
tung und sind dementsprechend temporär und treten abschnittsweise auf. Nach dem 
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Ersatzneubau der Leitung wirken keine anlage- und betriebsbedingten Wirkungen der Erdgas-
leitung auf die Oberflächen- und Grundwässer ein. Die Intensität der Wirkung auf die OWK ist 
aufgrund der Kleinräumigkeit des Wirkungsbereichs überwiegend als gering zu werten. 

Tabelle 4-5: Übersicht der bau-, anlage- und betriebsbedingten Wirkfaktoren auf die GWK und 
deren weitere Prüfrelevanz im Fachbeitrag WRRL 

Vorhabenbestandteil  Wirkfaktor Reichweite Dauer Intensität 

baubedingt 

Grundwasserhaltung Mengenmäßige Veränderung 
des Grundwasserhaushaltes, 
Mobilisation von Schadstof-
fen 

Reichweite der 
Grundwasser-
absenkung 

i. d. R. 20 -
28 Tage, im 
Einzelfall 40 
Tage 

gering bis 
hoch 

Verringerung der 
Grundwasserüberde-
ckung oder,  
Offenlegung des 
Grundwassers 

Erhöhung der Verschmut-
zungsgefährdung 

Arbeitsstreifen, 
Rohrgraben, 
Start‐ und Ziel-
grube 

Dauer der 
Bautätigkeit 

gering 

Schadstoffeintrag 
durch Bautätigkeit 

Erhöhung der Verschmut-
zungsgefährdung 

Arbeitsstreifen, 
Rohrgraben, 
Start‐ und Ziel-
grube 

Dauer der 
Bautätigkeit 

gering bis 
hoch 

Anlagebedingt und betriebsbedingt sind keine Wirkfaktoren mit Bezug zur WRRL feststellbar. 

 
Die Auswirkungen des Vorhabens sind ausschließlich baubedingt in den jeweiligen Bauab-
schnitten relevant. Von der Anlage und dem Betrieb der Leitung gehen keine relevanten Aus-
wirkungen auf das Grundwasser aus. Das transportierte Gas ist nicht wassergefährdend (vgl. 
auch Unterlage 1 – Erläuterungsbericht). 
 

4.3 Alternativenprüfung 

Aufgrund dessen, dass der Neubau der Leitung in dinglich gesicherten Bestandstrassen er-
folgt, werden keine größeren Trassenänderungen vorgenommen. Damit erübrigen sich Vari-
antenprüfungen. Ausgenommen davon sind kleinräumliche Trassenänderungen, welche aus 
Gründen des Naturschutzes, der Bautechnik oder zur Konfliktminderung, bspw. im Bereich 
bebauter Gebiete, notwendig werden. 

4.3.1 Maßnahmenoptimierung 

Das Verschlechterungsverbot fordert alle Maßnahmen zu ergreifen, um die Belastungen des 
Gewässers so gering wie möglich zu halten. Es geht einerseits um Vermeidungs- und Minde-
rungsmaßnahmen, die den Eintritt einer Verschlechterung von vornherein verhindern.  
 
Maßnahmen, welche erstens auf die konkrete Beeinträchtigung einer Qualitätskomponente 
bezogen sind, zweitens in so engem räumlichem und zeitlichem Zusammenhang umgesetzt 
werden, dass sie einer Beeinträchtigung wirksam begegnen und bei denen drittens sicher fest-
steht, dass sie diese Wirkung haben, können vorgesehen werden, um eine Verschlechterung 
zu verhindern. Sie sind im Rahmen der Prognose berücksichtigungsfähig.  
 
Alle folgenden WRRL-relevanten Maßnahmen verringern in diesem Sinne die Belastung der 
oberirdischen Gewässer und des Grundwassers. 
 
Detaillierte Ausführungen zu den wasserrechtlichen Themen werden in der Unterlage 6 – 
Wasserrecht gegeben. 
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Maßnahmen aus dem Landschaftspflegerischen Begleitplan (LBP) 
Verwendung des aktuellen Standes der Technik 
Einsatz von Baumaschinen und Durchführung der Baumaßnahmen nach dem Stand der Tech-
nik (z. B. Durchführung temporärer Wasserhaltungsmaßahmen) zur Vermeidung zusätzlicher 
Lärm- und Abgasemissionen. Einhaltung der Richt- und Orientierungswerte nach BImSchG, 
BImSchV, TA Lärm, TA Luft und AVV Baulärm sowie in Bezug auf den Gewässerschutz etc. 
Einleitung sofortiger Sicherungsmaßnahmen im Havariefall entsprechend dem Umfang der 
Beeinträchtigung bzw. Kontamination, um zusätzliche Beeinträchtigungen der Schutzgüter Bo-
den und Wasser während des Baubetriebes zu vermeiden. 

➢ Bezug zur WRRL: Vermeidung von nachteiligen Beeinträchtigungen auf die allgemein 
physikalisch-chemischen QK sowie den chemischen Zustand des Oberflächenwasser-
körpers und des Grundwasserkörpers 

Maßnahmen aus der technischen Planung 
Aufbereitung und Sauerstoffanreicherung nach Druckprüfung 
Nach Durchführung der Druckprüfung wird das dabei verwendete Wasser an der Entnahme-
stelle wieder eingeleitet. Das Druckprobenwasser wird vor der Wiedereinleitung mit Sauerstoff 
angereichert, chemisch analysiert und bei eventuellen Belastungen in einer entsprechenden 
Reinigungsanlage wieder aufbereitet. 

➢ Bezug zur WRRL: Vermeidung von nachteiligen Beeinträchtigungen auf die allgemein 
physikalisch-chemischen QK sowie den chemischen Zustand des Oberflächenwasser-
körpers und des Grundwasserkörpers und die biologischen QK 

Absetzbecken/Filtrierung/Aufbereitung vor Einleitung (Grundwasserhaltung) 
Nach der Wasserhaltung wird das Wasser aus der offenen Wasserhaltung i. d. R. auf angren-
zenden Flächen in Gräben oder Vorfluter eingeleitet. Bei der Wasserableitung werden zur Ab-
scheidung von Schwebstoffen geeignete Absetzvorrichtungen eingesetzt (z. B. Absetzcontai-
ner) sowie bei Bedarf in Abstimmung mit der zuständigen Wasserbehörde Behandlungs- /Auf-
bereitungsanlagen eingesetzt, um das Wasser von nachteiligen Stoffen zu befreien  
(vgl. Kapitel 4.2.4.1). 
 
Die Einleitstellen werden so ausgeführt, dass eine Beeinflussung des Vorfluters minimiert wird 
und negative Einwirkungen insbesondere der Gewässermorphologie verhindert werden.  
 
Nach dem freien Überfall des geförderten Grundwassers in einen Vorbehandlungscontainer 
nahe der Einleitstelle, wird das Grundwasser über einen Quelltopf, Prallteller oder Ähnliches 
in den Vorfluter eingeleitet. Versprudelungen über Quelltopf dienen vor allem auch der Sauer-
stoffanreicherung, was hilft fallweise vorhandene auffällig hohe Ammonium-Konzentrationen 
durch Oxidation auf ökotoxisch unschädliche Konzentrationswerte zu reduzieren.  
 
Die Mindestanforderung zielt zunächst auf schmutzpartikelfreie Wassereinleitungen. Deshalb 
wird das aus offenen Baugruben gehobene Wasser erst nach Passage von Absetzcontainern 
mit partikulärer mineralischer Schmutzfrachtabscheidung in das Einleitgewässer eingeleitet, 
um Gewässertrübungen mit nachteiligen Auswirkungen auf biologische Komponenten vorzu-
beugen. Bei bestimmten Einleitstellen ist nach Überprüfung der Grundwasserbeschaffenheit 
vor Ort mit der zuständigen Wasserbehörde über den Einsatz einer Behandlungsanlage zu 
befinden, sodass visuelle Beeinträchtigungen des Flusswassers sowie zusätzliche Verocke-
rungen, die über den Rahmen des natürlich Vorhandenen hinausgehen, ausgeschlossen sind 
(vgl. Unterlage U6 – Wasserrecht, Kapitel 5.8 und Kapitel 5.13.2). 
Die Standorte der geplanten Wasserhaltungen (WHB) können der Unterlage U6 – Wasser-
recht, S. 21 ff. [23] entnommen werden. 
 

➢ Bezug zur WRRL: Vermeidung von nachteiligen Beeinträchtigungen auf die allgemein 
physikalisch-chemischen QK sowie den chemischen Zustand des Oberflächenwasser-
körpers und des Grundwasserkörpers und die biologischen QK 
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Gleichmäßige Einleitung zur Vermeidung von Erosion (Grundwasserhaltung und Druckprü-
fung) 
Insbesondere bei kleineren Gewässern ist eine gleichmäßige Einleitung zur Vermeidung von 
möglichen Erosionserscheinungen im Gewässerbett sinnvoll. Die Herstellung der Absetzein-
richtungen soll mittels mobiler Container erfolgen, die ohne zusätzlichen Eingriff in die Land-
schaft aufgestellt und abgebaut werden können. 

➢ Bezug zur WRRL: Vermeidung von nachteiligen Beeinträchtigungen auf die allgemein 
physikalisch-chemischen QK sowie den chemischen Zustand des Oberflächenwasser-
körpers und des Grundwasserkörpers 

 
Verwendung von Filtern bei der Wasserentnahme für die Druckprüfungsabschnitte 
Die Wasserentnahme erfolgt in Absprache mit der ökologischen Bauüberwachung unter Ver-
wendung entsprechender Saugköpfe mit Filtern, um keine höheren Organismen einzusaugen.  

➢ Bezug zur WRRL: Vermeidung von nachteiligen Beeinträchtigungen auf die biologi-
schen QK MZB, Fische und Makrophyten 
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4.4 Identifizierung und Beschreibung der vom Vorhaben betroffenen Was-
serkörper 

Bei der Prognose der Auswirkungen ist das wasserrechtliche Vorsorgeprinzip 
(§ 5 Abs. 1 Nr. 1 WHG) anzuwenden. Ein Wasserkörper ist somit als vom Vorhaben betroffen 
zu identifizieren, wenn die Möglichkeit nachteiliger Auswirkungen bei einer auf konkreten, 
nachvollziehbaren Feststellungen beruhenden Prognose nach menschlicher Erfahrung und 
nach wissenschaftlich begründetem Kenntnisstand nicht von der Hand zu weisen ist, wobei 
das Ausmaß der Auswirkungen unerheblich ist. 
 
Bei der Identifizierung der betroffenen Wasserkörper werden neben den direkten vorhabenbe-
zogenen Auswirkungen am Ort des Eingriffs auch die direkten und indirekten Fernwirkungen 
der Vorhaben auf oberhalb oder unterhalb gelegene Wasserkörper berücksichtigt. 
 
Für jeden der vom Vorhaben betroffenen Wasserkörper wird die Einhaltung der Anforderungen 
des Verschlechterungsverbotes und des Verbesserungsgebotes individuell geprüft (vgl. 
Kap. 5 und Kap. 6). 

Ort des Eingriffs 
Wegen der Lage des Bauvorhabens „Neubau FGL 012 – Teilabschnitt Brandenburg“ ein-
schließlich ihrer landschaftspflegerischen Maßnahmen sind mindestens die Bewirtschaftungs-
ziele der folgenden Wasserkörper zu berücksichtigen: 

• Oberflächenwasserkörper (OWK) „Großthiemig-Krauschützer Binnengraben“ 
(DE_RW_DEBB538292_626) 

• OWK „Großthiemig-Grödener Binnengraben“ (DE_RW_DEBB538292_1161) 

• OWK „Pulsnitz“ (DE_RW_DEBB5382_81) 

• OWK „Schwarze Elster“ (DE_RW_DEBB538_31) 

• OWK „Plessaer Binnengraben“ (DE_RW_DEBB53819684_1558) 

• OWK „Hauptschradengraben“ (DE_RW_DEBB538196_624) 

• OWK „Hammergraben Lauchhammer“ (DE_RW_DEBB538194_623) 

• OWK „Plessa-Dolsthaidaer Binnengraben“ (DE_RW_DEBB5381946_1157) 

• Grundwasserkörper (GWK) „Schwarze Elster“ (SE 4-1) 

• Grundwasserkörper (GWK) „Königsbrück“ (SE 2-1) 
 
Aufgrund des linearen Charakters des Vorhabens werden viele Gewässer gequert, die teil-
weise keinen eigenen Oberflächenwasserkörper darstellen. 
Die Vollzugshilfe des Ministeriums für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Landwirtschaft zur 
Anwendung des Verschlechterungsverbots nach Wasserrahmenrichtlinie [25] legt fest, dass: 
 
„Das Verschlechterungsverbot bei Einwirkungen auf kleinere oberirdische Gewässer […] die 
selbst kein Wasserkörper sind, nur insoweit gilt, als es in einem Wasserkörper, in den das 
kleinere Gewässer einmündet oder auf den es einwirkt, zu Beeinträchtigungen kommt. Ver-
schlechterungen sind bezogen auf diesen Wasserkörper zu beurteilen.“ 
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Die in BRB zu berücksichtigenden Fließgewässerkörper (FWK) und Kleingewässer (KG) 
sind: 

Tabelle 4-6: Gewässerquerungen durch FGL 012 Lauchhammer – Strehla, Teilabschnitt BRB 
und zugehörige OWK 

Gewässer  Gemeinde 
WRRL-Ge-
wässer 

Zugehörigkeit zum OWK 

Rotschädelgraben Lauchhammer KG Hammergraben 

Unterer Lauchgraben Lauchhammer KG Hammergraben 

Hammergraben Lauchhammer Lauchhammer FWK Hammergraben 

Grenzgraben Lauchhammer KG 
Plessa-Dolsthaidaer Binnengra-
ben 

Grenzgraben Plessa KG 
Plessa-Dolsthaidaer Binnengra-
ben 

Ständergraben Plessa KG 
Plessa-Dolsthaidaer Binnengra-
ben 

Plessa-Dolsthaidaer Binnen-
graben 

Plessa FWK 
Plessa-Dolsthaidaer Binnengra-
ben 

Schöpfwerksgraben Plessa KG 
Plessa-Dolsthaidaer Binnengra-
ben 

Dammgraben Plessa KG Hammergraben 

Schwarze Elster* Plessa FWK Schwarze Elster 

Schweißgraben Plessa KG Plessaer Binnengraben 

Plessaer Binnengraben Plessa FWK Plessaer Binnengraben 

Schweißgraben Plessa KG Plessaer Binnengraben 

Plessaer Binnengraben Plessa FWK Plessaer Binnengraben 

Plessaer Binnengraben Plessa FWK Plessaer Binnengraben 

namenloser Graben Plessa KG Plessaer Binnengraben 

Hauptschradengraben Plessa FWK Hauptschradengraben 

Neuer Graben Elsterwerda KG 
Großthiemig-Grödener Binnen-
graben 

Großthiemig-Grödener Bin-
nengraben 

Elsterwerda FWK 
Großthiemig-Grödener Binnen-
graben 

Hutungsgraben Elsterwerda KG Pulsnitz 

Quergraben Elsterwerda KG Pulsnitz 

Pulsnitz* Elsterwerda FWK Pulsnitz 

Großthiemig-Krauschützer 
Binnengraben 

Elsterwerda FWK 
Großthiemig-Krauschützer Bin-
nengraben 

Pfuhlgraben Röderland KG unbekannt 

Erläuterungen zur Tabelle: 
fett = Gewässer I. Ordnung 
* Entnahme- und Entleerungsgewässer für Druckprüfung 
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Tabelle 4-7: Gewässerquerungen durch AL 012.05 Lauchhammer – Strehla, Teilabschnitt BRB 
und zugehörige OWK 

Gewässer  Gemeinde WRRL-Ge-
wässer 

Zugehörigkeit zum OWK 

Hutungsgraben Elsterwerda KG Schwarze Elster 

Schwarze Elster* Elsterwerda FWK Schwarze Elster 

Erläuterungen zur Tabelle: 
fett = Gewässer I. Ordnung 
* Entnahme- und Entleerungsgewässer für Druckprüfung 

Fernwirkungen 
Weitere Oberflächenwasserkörper werden aus folgenden Gründen nicht berücksichtigt: 

• Die in Tabelle 4-4 genannten Vorhabenbestandteile beziehen sich auf den Bau der Leitung 
und wirken ausschließlich temporär.  

• Die vorübergehenden Auswirkungen, sind lokal bzw. bis zu wenigen 100 m spürbar. 

• Nach dem Ersatzneubau der Leitung wirken keine anlage- und betriebsbedingten Wirkun-
gen der Erdgasleitung auf Oberflächenwasserkörper. 

 
Dauerhafte, nachteilige Auswirkungen auf weitere OWK sind nicht zu erkennen. 
 

4.5 Identifizierung der vom Vorhaben betroffenen Qualitätskomponenten 
und/oder Stoffe 

Um die Einhaltung der Bewirtschaftungsziele darzulegen, müssen nicht alle Qualitätskompo-
nenten nach Anhang V WRRL bzw. Anlage 3 OgewV betrachtet und nach § 5 Abs. 4 und 
5 OgewV bewertet werden. Die Bestandserfassung und -bewertung muss nur so weit gehen, 
dass eine vorhabenbedingte Verschlechterung rechtsfehlerfrei bewertet werden kann 
(OVG Lüneburg, Urt. V. 22.04.2016 – 7 KS 27/15, juris Rn. 455).  
Wenn keine potenziellen negativen Auswirkungen auf eine Qualitätskomponente vorherzusa-
gen sind, muss keine Bestandserhebung erfolgen (ebd. Sowie Schieferdecker, W + B 2016, 7 
ff.). Auch in die Prognose muss die Komponente nicht einbezogen werden. Daher werden im 
Folgenden die Qualitätskomponenten ermittelt, die nicht potenziell betroffen sind. 
Im Fachbeitrag, ab Kap. 5, werden folglich nur die Qualitätskomponenten näher betrachtet, 
auf die Auswirkungen durch das Vorhaben möglich sind. 
 
Es folgt eine Abschichtung (Sensitivitätsanalyse) bezüglich der zu betrachtenden Qualitäts-
komponenten innerhalb der identifizierten, betroffenen Oberflächenwasserkörper aus 
Kap. 4.4. Hierbei ist maßgebend, welche Qualitätskomponenten überhaupt gegenüber den er-
fahrungsgemäß zu erwartenden Auswirkungen durch Bau, Anlage und Betrieb des Vorhabens 
empfindlich sein können.  
 
Die Abschichtung des Betrachtungsrahmens in Bezug auf einzelne QK / Parameter erfolgt nur 
bei potenziell bestehenden, jedoch zweifelsfrei unerheblichen Auswirkungen nach folgenden 
Abschichtungskriterien: 

1. wenn zeitlich, räumlich oder qualitativ deutlich begrenzte Veränderungen, für die nachteilige 
Auswirkungen auf den gesamten OWK/GWK mit hinreichender Sicherheit ausgeschlossen 
werden können, 

2. Auswirkungen, die durch Maßnahmen vermieden oder so gemindert werden, dass sie die 
Erheblichkeitsschwelle (= Klassensprung) nicht erreichen bzw. ihr Eintritt unwahrscheinlich 
wird, z. B. durch vorhabenimmanente Maßnahmen zur Verhinderung des Eintritts einer Ver-
schlechterung. 
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Tabelle 4-8 zeigt die WRRL-relevanten Vorhabensmerkmale (Wirkfaktoren) und deren Wirk-
raum sowie eine mögliche Abschichtung nach o.g. Kriterien. 

Tabelle 4-8: Abschichtung des Betrachtungsrahmens einzelner QK / Stoffe 

Erläuterungen zur Tabelle: 
x  Abschichtung QK / Parameter nicht möglich (vgl. Kap. 5 „Prüfung des Verschlechterungsverbotes“) 
(x)  Abschichtung Biologische QK unter Berücksichtigung der Prüfung der unterstützenden QK möglich (vgl. 
unterstützenden QK in Kap. 5 „Prüfung des Verschlechterungsverbotes“) 
✓  Abschichtung QK / Parameter grundsätzlich möglich, Begründung siehe unten. 
-  Keine negativen Auswirkungen erkennbar. 

 

Querung von Gewässern in offener Bauweise (Trockenschnitt) in Bezug auf die allg. 
phys.-chem. QK (Parameter Sichttiefe/Trübung) 

• Bei Verlegung im Trockenschnitt werden die zu kreuzenden Gewässer beidseitig zur Kreu-
zung hin durch Erddämme oder Spundwände vorübergehend abgesperrt. Der Abfluss des 
Gewässers erfolgt über Umpumpen oder ein Verdolungsrohr. 

• Die Arbeit am Rohrgraben im fließenden Wasser und somit die Entstehung einer Sediment-
fahne, die zur Gewässertrübung führen würde, wird somit vermieden. 

➢ Eine weitere Betrachtung der allg. phys.-chem. QK (Parameter Sichttiefe/Trübung) 
entfällt im Rahmen des Fachbeitrages. 
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Querung von Gewässern in 
offener Bauweise (Trocken-
schnitt) 

(x) (x) (x) - - x x ✓ - - - - 

Querung von Gewässern in 
offener Bauweise (fließende 
Welle) 

(x) (x) (x) - - - x x - - - - 

Vorfluteinleitungen aus 
Grundwasserhaltungen in 
Baugruben 

- - - ✓ - - - ✓ - ✓ - - 

Gewässerüberfahrt - (x) (x) - - x - - - - - - 

Druckprüfung - - - x - - - - - - - - 

G
W

 

Grundwasserhaltung - - - - - - - - - - ✓ ✓ 

Verringerung der Grundwas-
serüberdeckung oder 

Offenlegung des Grundwas-
sers 

- - - - - - - - - - - ✓ 

Schadstoffeintrag durch Bau-
tätigkeit 

- - - - - - - ✓ ✓ ✓ - ✓ 
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Vorfluteinleitungen aus Grundwasserhaltungen in Baugruben in Bezug auf die  
Hydromorphologische QK (Parameter Abfluss und Abflussdynamik) 

• Vor dem Öffnen des Rohrgrabens werden bei hoch anstehendem Grund- oder Stau-wasser 
Wasserhaltungsmaßnahmen erforderlich. Bei der Wasserhaltung wird das Grund- bzw. 
Stauwasser bis auf ca. 0,5 m unter die Grabensohle abgesenkt und in nahegelegene Vor-
fluter eingeleitet. 

• Dabei kommt es stellenweise zu temporären Einleitungen (üblicherweise 20 – 28 Tage, in 
Ausnahmefällen bis zu 40 Tage) von gehaltenem Grundwasser in nahe gelegene Oberflä-
chenwässer. Diese sind allerdings so bemessen (vgl. Unterlage 6 – Wasserrecht), dass 
ein Einfluss auf Abfluss und die Abflussdynamik vermieden wird. 

• Bei den gehobenen Wassern handelt es sich außerdem i. d. R. um oberflächennah anste-
hende Grund- und Schichtwasser, die im Regelfall in Verbindung zueinander stehen. 

➢ Eine weitere Betrachtung der hydromorphologischen QK (Parameter Abfluss und Ab-
flussdynamik) entfällt im Rahmen des Fachbeitrages. 

 

Vorfluteinleitungen aus Grundwasserhaltungen in Baugruben in Bezug auf die allg. 
phys.-chem. QK (Parameter Sichttiefe/Trübung) 

• Die Grundwasserhaltung erfolgt überwiegend als geschlossene Wasserhaltung mittels 
Brunnen, Spülfiltern oder Vakuumpumpen (vgl. Unterlage 6 – Wasserrecht). 

• Sofern die Einleitung in ein Gewässer vorgesehen ist, wird im Rahmen der Festlegung der 
Einleitstellen vor Ort geprüft, ob der Einsatz einer Absetzeinrichtung sinnvoll ist. Falls die 
Ableitung sedimenthaltiger Wasser zu erwarten ist, erfolgt eine Filterung. 

• Da es sich bei den gehobenen Wassern i. d. R. um oberflächennah anstehende Grund- und 
Schichtwasser handelt, die im Regelfall den Vorflutern zufließen, wird von einer grundsätz-
lichen Einleitbarkeit ausgegangen. 

• An bestimmten Grundwasseranfallstellen, auf die in den Anlagen der Unterlage 6 – Was-
serrecht hingewiesen ist, werden vor Beginn der Wassereinleitungen nochmals die Grund-
wasserverhältnisse in Bezug auf die Beschaffenheit überprüft und die Mischungsberech-
nungen fortgeschrieben. 

• Für Einleitstellen, an denen nach überschlägiger Mischungsberechnung eine erhebliche Er-
höhung des Parameters Eisen-gesamt-Konzentration im Einleitgewässer vorherzusehen 
ist, ist mit der zuständigen Behörde über den Einsatz einer Behandlungsanlage zu befinden. 
Zur Bewertung der Einleitwasserbeschaffenheit wurde die Umweltqualitätsnorm für Eisen 
nach OgewV Anl. 3, Nr. 3.2 [9] für die Fließgewässertypen nach LAWA 15 und 19 heran-
gezogen. 

 Eine weitere Betrachtung des chemischen Zustandes entfällt im Rahmen des Fach-
beitrages. 

 

Vorfluteinleitungen aus Grundwasserhaltungen in Baugruben in Bezug auf den Chemi-
schen Zustand der OWK (Umweltqualitätsnormen) 

• Die Grundwasserhaltung erfolgt überwiegend als geschlossene Wasserhaltung mittels 
Brunnen, Spülfiltern oder Vakuumpumpen (vgl. Unterlage 6 – Wasserrecht). 

• Die Einleitstellen werden so ausgeführt, dass eine Beeinflussung des Vorfluters minimiert 
wird und negative Einwirkungen insbesondere der Gewässermorphologie verhindert wer-
den. 
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• Da es sich bei den gehobenen Wassern i. d. R. um oberflächennah anstehende Grund- und 
Schichtwasser handelt, die im Regelfall den Vorflutern zufließen, wird von einer grundsätz-
lichen Einleitbarkeit ausgegangen. 

• Hinsichtlich der Wiedereinleitung des Wassers ist zu prüfen, ob für die geförderten Grund-
wasser mit erhöhten geogenen oder anthropogen Stoffgehalten zu rechnen ist. Gegebe-
nenfalls werden geeignete Maßnahmen durchgeführt werden, um die Wasserqualität wie-
derherzustellen. 

 Eine weitere Betrachtung des chemischen Zustandes entfällt im Rahmen des Fach-
beitrages. 

 

Grundwasserhaltung in Bezug auf den mengenmäßigen Zustand des Grundwassers 

• Die Dauer der Grundwasserhaltungsmaßnahmen ist bei einem maximalen Absenkungsbe-
trag (3,91 m) zeitlich sehr begrenzt und beschränkt sich abschnittsweise auf einen Zeitraum 
von 20 – 28 Tage (in Ausnahmefällen bis 40 Tage) (vgl. Unterlage 6 – Wasserrecht – An-
lage 4.2.1). 

• Das Grundwasser wird unterstromig der Baustelle wieder dem Vorfluter zugeführt, wodurch 
ggf. eintretende absenkungsbedingte Dargebotsverluste wieder ausgeglichen werden. 

• Bei den gehobenen Wassern handelt es sich i. d. R. um oberflächennah anstehende 
Grund- und Schichtwasser, die den Vorflutern zufließen. Somit ist kein erheblicher Einfluss 
auf den mengenmäßigen Zustand des Grundwassers zu erwarten. 

• Nach Abschalten der Pumpen stellen sich die ursprünglichen Grundwasserverhältnisse in-
nerhalb von wenigen Tagen wieder ein (vgl. Unterlage 6 – Wasserrecht, S. 77). 

 Eine weitere Betrachtung der QK Grundwasser (Parameter mengenmäßiger Zustand 
des Grundwassers) entfällt im Rahmen des Fachbeitrages. 

 

Grundwasserhaltung in Bezug auf den chemischen Zustand des Grundwassers 

• Die Grundwasserhaltung erfolgt überwiegend als geschlossene Wasserhaltung mittels 
Brunnen oder Spülfiltern (vgl. Unterlage 6 – Wasserrecht). 

• Sofern die Einleitung in ein Gewässer vorgesehen ist, wird im Rahmen der Festlegung der 
Einleitstellen vor Ort geprüft, ob der Einsatz einer Absetzeinrichtung sinnvoll ist. Falls die 
Ableitung sedimenthaltiger Wasser zu erwarten ist, erfolgt eine Filterung. 

• Da es sich bei den gehobenen Wassern i. d. R. um oberflächennah anstehende Grund- und 
Schichtwasser handelt, die den Vorflutern zufließen, wird von einer grundsätzlichen Einleit-
barkeit ausgegangen. 

• Hinsichtlich der Wiedereinleitung des Wassers ist zu prüfen, ob für die geförderten Grund-
wasser mit erhöhten geogenen oder anthropogen Stoffgehalten zu rechnen ist. 

• Gegebenenfalls werden geeignete Maßnahmen durchgeführt werden, um die Wasserqua-
lität wiederherzustellen. 

 Eine weitere Betrachtung der QK Grundwasser (Parameter chemischer Zustand des 
Grundwassers) entfällt im Rahmen des Fachbeitrages. 

 

Verringerung der Grundwasserüberdeckung oder Offenlegung des Grundwassers 

• Die Rohrleitung wird unterirdisch mit einer Regelüberdeckung von mindestens 1,0 m und 
einer durchschnittlichen Rohrgrabentiefe von 1,5 – 1,7 m verlegt. Durch die hierbei erfol-
gende Entnahme der filternden Deckschichten im Bereich des Rohrgrabens und in 
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Baugruben kommt es für die Dauer der Bauphase zu einer temporären Erhöhung der Ver-
schmutzungsgefährdung des Grundwassers (vgl. Unterlage 6 – Wasserrecht). 

• Auch das Risiko von Verunreinigungen des Grundwassers durch Eintrag von Schadstoffen 
infolge des Maschineneinsatzes sowie durch Tankvorgänge, Ölwechsel, Reparaturen und 
Wartungsvorgängen ist während der Bauphase nicht völlig auszuschließen. Durch den Ein-
satz von modernen Maschinen, die dem Stand der Technik entsprechen und der Bauaus-
führung durch entsprechend geschultes Personal wird das Risiko von Schadstoffeinträgen 
jedoch minimiert. 

• Zudem erfolgt die Grundwasserhaltung überwiegend als geschlossene Wasserhaltung mit-
tels Brunnen oder Spülfiltern. 

 Eine weitere Betrachtung der QK Grundwasser (Parameter chemischer Zustand des 
Grundwassers) entfällt im Rahmen des Fachbeitrages. 

 

Schadstoffeintrag durch Bautätigkeit 

• Baubedingt besteht das Risiko von Kontaminationsgefährdungen des Grund- und Oberflä-
chenwassers im Havariefall bzw. bei Nichteinhaltung der Sicherheitsbestimmungen im Um-
gang mit Öl- und Treibstoffen. 

• Im Vorhabensbereich wird teilweise von einem hohen Gefährdungsgrad des Grundwassers 
gegenüber flächenhaft eindringenden Schadstoffen ausgegangen (vgl. Unterlage 8 – UVP-
Bericht).   
Durch den Einsatz moderner Technik ist das Risikopotenzial von Schadstoffeinträgen 
grundsätzlich minimierbar. Bei ordnungsgemäßer Baudurchführung sind durch das Vorha-
ben keine baubedingten Schadstoffemissionen auf das Grund- und Oberflächenwasser zu 
erwarten (vgl. Unterlage 8 – UVP-Bericht). Es handelt sich somit um eine vorhabenimma-
nente Maßnahme zur Verhinderung des Eintritts einer Verschlechterung (Abschichtungs-
kriterium 2). 

• Veränderungen des chemischen Zustandes sind mit der Maßnahme nicht verbunden. 

• Dauerhafte, nachteilige Veränderungen der allg. phys.-chem. QK sind nicht zu prognosti-
zieren. 

➢ Eine weitere Betrachtung des chemischen Zustandes des GWK entfällt im Rahmen 
des Fachbeitrages. Gleiches gilt für die allg. phys.-chem. QK. 

 

Da die identifizierten Wirkfaktoren, die die Grundwasserkörper betreffen komplett abgeschich-
tet wurden, sind keine Auswirkungen auf die Grundwasserkörper zu erwarten. Im Zuge des 
Verlaufs des FB WRRL werden diese somit nicht weiter betrachtet. 
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4.6 Bestimmung des Ausgangszustandes 

4.6.1 Oberflächenwasserkörper (OWK) Großthiemig-Krauschützer Binnengraben 

4.6.1.1 Ist-Zustand (Gesamtbewertung) 

Die folgende Tabelle zeigt auszugsweise die im 3. Bewirtschaftungszyklus verankerte Ge-
samtbewertung des Ist-Zustandes des OWK Großthiemig-Krauschützer Binnengraben [18]. 

Tabelle 4-9: Auszug aus dem Oberflächenwasserkörpersteckbrief Großthiemig-Krauschützer 
Binnengraben [18] 

Kategorie 3. BWZ 

Int. Kennung  DERW_DEBB538292_626 

Wasserkörperbezeichnung 
Großthiemig-Krauschützer 
Binnengraben 

Flussgebietskennzahl  538292 

Länge Wasserkörper  17,94 km 

Flussgebietseinheit  Elbe 

Bearbeitungsgebiet / Koordinierungsraum Mulde-Elbe-Schwarze Elster 

Planungseinheit  Schwarze Elster 

Einstufung  künstlich 

Gewässertyp  
kleine Niederungsgewässer in 
Fluss- und Stromtälern 

Trinkwassernutzung  Nein 

Messstellen 

2 operativ (Ökologie) 

MST_626_0045 
MST_626_0049 

Bewertung Ökologischer Zustand / Ökologisches Potenzial 

Ökologisches Potenzial gesamt unbefriedigend 

Biologische Qualitätskomponenten (OgewV 2016 Anlage 3, Punkt 1) 

Phytoplankton nicht klassifiziert  

Makrophyten  nicht klassifiziert 

Phytobenthos mäßig 

Benthische wirbellose Fauna unbefriedigend 

Fischfauna nicht klassifiziert 

andere aquatische Flora mäßig 

Bewertung unterstützende Qualitätskomponenten 

Hydromorphologische Qualitätskomponenten (OgewV 2016 Anlage 3, Punkt 2) 

Wasserhaushalt nicht klassifiziert 

Morphologie gut 

Durchgängigkeit nicht klassifiziert 

Chemische und allgemeine physikalisch-chemische Qualitätskomponenten (OgewV 2016 An-
lage 3, Punkt 3.2) 

Sichttiefe nicht klassifiziert 

Temperaturverhältnisse nicht klassifiziert 

Sauerstoffhaushalt nicht klassifiziert 

Salzgehalt nicht klassifiziert 

Versauerungszustand nicht klassifiziert 
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Stickstoffverhältnisse nicht klassifiziert 

Phosphorverhältnisse nicht klassifiziert 

Chemische Qualitätskomponenten (Flussgebietsspezifische Schadstoffe, OgewV2016 Anlage 6) 

Synthetische und nichtsynthetische Schadstoffe in Wasser, Sedimenten oder Schwebstoffen deren 
Konzentration die Umweltqualitätsnormen (UQN) verletzen 

- 

Bewertung chemischer Zustand  

Chemischer Zustand gesamt nicht gut  

Stoffe, deren Konzentration die Umweltqualitätsnormen (UQN) verletzen (OgewV2016 Anlage 8) 

Prioritäre und bestimmte andere Schadstoffe in Wasser oder Biota (>UQN) 

Bromierte Diphenylether (Kongenere: Nummern 28, 47, 99, 100, 153 und 154) 

Quecksilber und Verbindungen 

Umweltziele 

 Ökologie Chemie 

Umweltziel „Guter Zustand“ er-
reicht 

Nein Nein 

Fristverlängerung in Anspruch 
genommen bis 

bis 2045 nach 2045 

Begründung Fristverlängerung 
Verzögerungszeit bei der Wieder-
herstellung der Wasserqualität 

Verzögerungszeit bei der Wie-
derherstellung der Wasserquali-
tät 

Weniger strenge Umweltziele 
in Anspruch genommen bis 

Nein Nein 

Begründung weniger strenge 
Umweltziele 

- - 

Erläuterungen zur Tabelle: 
Zustandsklassen und -farbgebung Ökologischer Zustand / Ökologisches Potenzial: 1 = sehr gut/höchstes; 2 = gut; 
3 =mäßig; 4 =unbefriedigend; 5 = schlecht; nicht klassifiziert 
 
Zustandsklassen und -farbgebung unterstützende Qualitätskomponenten: 1 = sehr gut; 2 = gut; 3 = schlechter als 
gut; nicht klassifiziert 
 
Zustandsklassen und -farbgebung Chemischer Zustand: gut, nicht gut, nicht klassifiziert 
 
Folgende signifikante Belastungen (Vorbelastungen) sind im Gewässersteckbrief OWK Groß-
thiemig-Krauschützer Binnengraben dokumentiert: 

- Diffuse Quellen – Landwirtschaft 

- Diffuse Quellen – Atmosphärische Ablagerungen 

- Physische Veränderung von Kanal/Bett/Ufer/Küste 

- Hydrologische Änderung – unbestimmt 
 
Auswirkungen der Belastungen: 

- Verschmutzung mit Schadstoffen 

- Veränderte Habitate auf Grund hydrologischer Änderungen 

- Veränderte Habitate auf Grund morphologischer Änderungen (umfasst Durchgängigkeit) 

- Verschmutzung mit Nährstoffen 

4.6.1.2 Messstellen im OWK  

Im OWK Großthiemig-Krauschützer Binnengraben sind 2 Messstellen (biologische QK) vor-
handen, die jedoch beide stromauf zum Vorhaben gelegen sind (vgl. Abbildung 4-4).  
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Die nächste stromab zum Vorhaben gelegene und damit für den OWK repräsentative Mess-
stelle (allg. phys. Daten) liegt in der Pulsnitz (Messstellenkennzahl PUL_0040) und befindet 
sich nördlich von Gröden.  
 

 

Abbildung 4-4: Lage des OWK Großthiemig-Krauschützer Binnengraben mit Messstellen (ei-
gene Darstellung nach [18] und [1], ohne Maßstab) 

 

4.6.1.3 Biologische Qualitätskomponente Fische 

Fischfauna OWK Großthiemig-Krauschützer Binnengraben 
Die Fischfauna des OWK Großthiemig-Krauschützer Binnengraben ist insgesamt als „un-
klar“ (Daten Steckbrief: Stand 2021) [18] eingestuft (vgl. Tabelle 4-9).  
 
Detailliertere Daten über den Steckbrief hinaus sind für den Großthiemig-Krauschützer Binnen 
bezüglich der Fischfauna nicht verfügbar. Entsprechende Abfragen wurden gestellt (siehe Ka-
pitel 3.1.2). Für die QK Fischfauna wurde eine Übertragung der Ergebnisse des OWK Pulsnitz 
vorgenommen. Somit ist der Bestand identisch zu dem der Pulsnitz. Für die Abhandlung des 
Ist-Zustandes der Fischfauna siehe Kapitel 4.6.3.3. 
 
Zielarten 
Für BRB wurden vom Institut für Binnenfischerei (IFB) Potsdam-Sacrow [26] hinsichtlich der 
ökologischen Durchgängigkeit überregionale und regionale Vorranggewässer sowie  
überregionale und regionale Zielarten definiert. 
Kleinere Gewässer und Gräben wurden hier nicht berücksichtigt. 
 
Leitbild 
Im Großthiemig-Krauschützer Binnengraben (Fließgewässertyp 19) dominieren als „Kleines 
Niederungsfließgewässer in Fluss- und Stromtälern“ nach Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft 
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Wasser (LAWA) [27] organische bzw. fein- bis grobkörnige mineralische Sohlsubstrate, zu-
meist Sande und Lehme, seltener Kies oder Löss.  
Häufig ist das Wasser durch Schwebstoffe eingetrübt und durch Huminstoffe bräunlich gefärbt. 
Charakteristisch sind Wechsel von beruhigten und schnell fließenden Bereichen sowie be-
schattete und besonnte Bereiche aufgrund von wechselnder Vegetation am Ufer. Auch aus-
geprägte Zonen mit Makrophyten und Röhricht sind vorhanden. Hochwasser dauern meist 
länger und überfluten die gesamte Aue. 
Da Typ 19 in allen Ökoregionen verbreitet ist, kann keine allgemeingültige Aussage über die 
Fischzönose getroffen werden. Neben strömungsindifferenten Arten, wie Rotauge und Fluss-
barsch kommen ebenfalls Arten der großen Flüsse bzw. Ströme vor (z. B. Aland, Brasse, Güs-
ter und Ukelei).  
Langsam fließende Gewässerabschnitte mit hohem organischem Anteil bzw. langanhaltend 
und flächenhaft überflutete Ufer- und Auenbereiche sind vor allem durch das Vorkommen 
limnophiler Arten wie Rotfeder, Karausche, Schleie und Hecht geprägt. Generell ist die Fisch-
artenzusammensetzung dieses Gewässertyps von der Fischfauna des Hauptflusses bzw. -
stroms beeinflusst. 
Man kann demnach von einer ähnlichen Fischzönose wie in der Pulsnitz ausgehen. 
Es erfolgte keine separate Fischerfassung im Großthiemig-Krauschützer Binnengraben, statt-
dessen wurden die Daten aus dem OWK Pulsnitz übertragen. 
Somit ist der Bestand identisch zu dem der Pulsnitz. Für die Abhandlung des Ist-Zustandes 
der Fische siehe Kapitel 4.6.3.3. 
 

4.6.1.4 Biologische Qualitätskomponente benthische wirbellose Fauna 

Methodik 
Die Bewertung der biologischen Qualitätskomponente Makrozoobenthos (MZB) für den letzten 
Bewirtschaftungsplan 2021 in BRB fand nach dem Bewertungsverfahren PERLODES – Ver-
sion 4 (Stand 2013) [20] statt. 
 
Modul „Saprobie“ 
Die Bewertung der Auswirkungen organischer Verschmutzung auf das Makrozoobenthos er-
folgt mit Hilfe des gewässertypspezifischen und leitbildbezogenen Saprobienindexes nach 
DIN 38 410. Die Ergebnisse des Saprobienindexes werden unter Berücksichtigung typspezifi-
scher Klassengrenzen in eine Qualitätsklasse von „sehr gut“ bis „schlecht“ überführt [20]. 
 
Modul „Allgemeine Degradation“ 
Dieses Modul spiegelt die Auswirkungen verschiedener Stressoren (Degradation der Gewäs-
sermorphologie, Nutzung im Einzugsgebiet, Pestizide, hormonäquivalente Stoffe) wider. 
Das Modul ist als Multimetrischer Index aus Einzelindizes, so genannten „Core Metrics“, auf-
gebaut. Die Ergebnisse der typ(gruppen)spezifischen Einzelindizes werden zu einem Multi-
metrischen Index verrechnet und dieser wird abschließend in eine Qualitätsklasse von „sehr 
gut“ bis „schlecht“ überführt [20]. 
 
Modul „Versauerung“ 
Entfällt hier, da der OWK Großthiemig-Krauschützer Binnengraben kein versauerungsgefähr-
deter Gewässertyp ist. 
Da im Wasserkörpersteckbrief des Fließgewässertyps angegeben ist, dass es sich hierbei um 
den Typ 19 = „Kleine Niederungsfließgewässer in Fluss- und Stromtälern“ handelt, gelten fol-
gende typspezifische Klassengrenzen für MZB: 

Tabelle 4-10: Grundzustand und Klassengrenzen des Saprobienindex des Fließgewässertyps 
19 (Modul „Saprobie“) 

  Grundzustand Metric-Werte der Klassengrenzen 

Metric-Typ Metric-Name  KG 1/2 KG 2/3 KG 3/4 KG 4/5 

T Saprobienindex 1,8 1,9 2,35 2,9 3,45 
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Tabelle 4-11: Ankerpunkte und Metric-Werte der Core Metrics (Modul „Allgemeine Degrada-
tion“) 

  Ankerpunkte Metric-Werte der Klassengrenzen 

Metric-Typ Core Metric-Name oben unten KG 1/2 KG 2/3 KG 3/4 KG 4/5 

Z/A EPT [%] (HK) 40 5 33 26 19 12 

T Fauna.Index Typ 19 1,55 -0,15 1,21 0,87 0,53 0,19 

V/D Anzahl Trichoptera-Arten 10 0 8 6 4 2 

 

Benthische Fauna OWK Großthiemig-Krauschützer Binnengraben 
Die benthische Fauna des OWK Großthiemig-Krauschützer Binnengraben ist gemäß LfU [18] 
insgesamt als „unbefriedigend“ (Wertstufe 4, Stand 2021) eingestuft (vgl. Tabelle 4-9).  
 
Für die QK MZB wurde eine Übertragung der Ergebnisse des OWK Pulsnitz vorgenommen 
[3]. 
 
Somit ist der Bestand identisch zu dem der Pulsnitz. Für die Abhandlung des Ist-Zustandes 
des MZB siehe Kapitel 4.6.3.4. 
 

4.6.1.5 Biologische Qualitätskomponente Makrophyten und Diatomeen 

Die QK Makrophyten und Diatomeen des OWK Großthiemig-Krauschützer Binnengraben sind 
als „unklar“ eingestuft (vgl. Tabelle 4-9). Detaildaten des LfU über Artenhäufigkeit und Arten-
zusammensetzung im OWK liegen nicht vor. Weitere Informationen zu den Messstellen sind 
nicht vorhanden. 
 
Da der Großthiemig-Krauschützer Binnengraben in die Pulsnitz mündet fand eine Übertragung 
der Ergebnisse der Pulsnitz statt. Die Abhandlung der QK Makrophyten und Diatomeen erfolgt 
deshalb im entsprechenden Kapitel 4.6.3.5. 
 

4.6.1.6 QK Morphologie 

Die Bewertung der QK Morphologie wird im Steckbrief als „gut“ angegeben  
(vgl. Tabelle 4-9). 
Aus den Daten der Abfragen des IHU [28] geht hervor, dass der Großthiemig-Krauschützer 
Binnengraben überwiegend mit der Gewässerstrukturgüteklasse 5 = „stark verändert“ bewer-
tet wurde. Im Vorhabensbereich ist er ausschließlich mit der Gewässerstrukturgüteklassen 
4 = „deutlich verändert“ bewertet. 
 
Die Tabelle 4-12 zeigt die Einzelbewertungen der Parameter Land links, Ufer links, Sohle, Ufer 
rechts, Land rechts im Bereich des Vorhabens. 

Tabelle 4-12: Auszug aus der Gewässerstrukturkartierung im Vorhabenbereich (schwarzer Rah-
men) [17]  

Station* 
von 

Station* 
bis 

Abschnitt 
[m] 

Land 
links 

Ufer 
links 

Sohle 
Ufer 

rechts 
Land 

rechts 
Strukturgüte 

0+600 0+700 100 6 4 3 3 6 4 

0+700 0+800 100 6 3 3 2 6 4 

0+800 0+900 100 6 3 3 3 6 4 

0+900 0+1000 100 6 3 3 3 6 4 

0+1000 0+1100 100 6 4 3 4 6 4 
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Station* 
von 

Station* 
bis 

Abschnitt 
[m] 

Land 
links 

Ufer 
links 

Sohle 
Ufer 

rechts 
Land 

rechts 
Strukturgüte 

0+1100 0+1200 100 6 3 3 3 6 4 

0+1200 0+1300 100 6 3 3 3 6 4 

0+000 17+938 17938 5,56 4,88 4,85 4,84 5,68 4,97 

Erläuterungen zur Tabelle: 

* Stationsangaben gem. Gewässerstrukturkartierung [17]  

 
Der nahezu durchgehend eher schlechte Ist-Zustand der Parameter Land links und Land 
rechts im Vorhabenbereich sorgt in Kombination mit den mäßig bis deutlich veränderten Ufer-
bereichen und Sohle für die Gewässerstrukturgüteklasse 4 = „deutlich verändert“. 
 
Im Durchschnitt ergibt sich eine Gesamtbewertung der Strukturgüte für den gesamten OWK 
Großthiemig-Krauschützer Binnengraben (von Station 0+000 bis Station 17+938) von  
4,97 = „stark verändert“ (Klasse 5).  
 
Im Steckbrief zum 3. BWZ ist die Strukturgüte des Großthiemig-Krauschützer Binnengrabens 
mit 4,98 (Klasse 5) angegeben [18]. 
 

4.6.1.7 QK Wasserhaushalt 

Die Beschreibung der Ist-Situation des Abflusses und Abflussverhaltens kann wegen noch 
nicht behördlich ermittelter Angaben zum Zustand der QK Wasserhaushalt (vgl. Tabelle 4-9, 
Status „unklar“) nicht erfolgen. Allerdings wird die Druckprüfung ohnehin nur mit Wasser der 
Schwarzer Elster und Pulsnitz durchgeführt. Zudem sind durch die Einleitungen aus den 
Grundwasserhaltungsmaßnahmen keine Auswirkungen zu prognostizieren (vgl. Tabelle 4-8), 
weshalb hier auf eine Betrachtung verzichtet werden kann. 
 

4.6.1.8 Chemischer Zustand 

Der chemische Zustand des OWK Großthiemig-Krauschützer Binnengraben ist als „nicht gut“ 
angegeben (vgl. Tabelle 4-9). Detaillierte Daten sind aufgrund fehlender Messtellen (Chemie) 
für diesen OWK nicht vorhanden. Die zum Vorhaben nächstgelegene Messstelle zum chemi-
schen Monitoring befindet sich in der Pulsnitz (PUL_0040). 
 

Der Steckbrief zum 3. BWZ gibt als Stoffe, die die Umweltqualitätsnormen (UQN) verletzen 
Bromierte Diphenylether (Kongenere: Nummern 28, 47, 99, 100, 153 und 154) sowie Queck-
silber und -verbindungen an. Synthetische und nichtsynthetische Schadstoffe in Wasser, Se-
dimenten oder Schwebstoffen deren Konzentration die Umweltqualitätsnormen (UQN) verlet-
zen, sind nicht angegeben [18]. 

 
Nachhaltige Veränderungen des chemischen Zustandes werden mit dem Vorhaben nicht an-
gestrebt und sind auch nicht zu prognostizieren (vgl. Kap. 4.5). 
Sie werden im weiteren Verlauf nicht mehr betrachtet.  
  

Seite 1090

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gehört zum Planfeststellungsbeschluss 

des LBGR, Az.: 27.1-1-55 



Planfeststellungsantrag Neubau FGL 012 - Teilabschnitt Brandenburg U12 - Fachbeitrag WRRL, Rev.01 

 

Seite 50 von 220 

4.6.2 Oberflächenwasserkörper (OWK) Großthiemig-Grödener Binnengraben 

4.6.2.1 Ist-Zustand (Gesamtbewertung) 

Die folgende Tabelle zeigt auszugsweise die im 3. Bewirtschaftungszyklus verankerte Ge-
samtbewertung des Ist-Zustandes des OWK Großthiemig-Grödener Binnengraben [18]. 

Tabelle 4-13: Auszug aus dem Oberflächenwasserkörpersteckbrief Großthiemig-Grödener Bin-
nengraben [18]  

Kategorie 3. BWZ 

Int. Kennung  DERW_DEBB5381968_1161 

Wasserkörperbezeichnung 
Großthiemig-Grödener  
Binnengraben 

Flussgebietskennzahl  5381968 

Länge Wasserkörper  13,12 km 

Flussgebietseinheit  Elbe 

Bearbeitungsgebiet / Koordinierungsraum Mulde-Elbe-Schwarze Elster 

Planungseinheit  Schwarze Elster 

Einstufung  künstlich 

Gewässertyp  
kleine Niederungsgewässer in 
Fluss- und Stromtälern 

Trinkwassernutzung  Nein 

Messstellen 

4 operativ (Ökologie) 
MST_1161_0001 

MST_BIGRE_0010 

MST_1161_0047 

MST_1161_0094 

Bewertung Ökologischer Zustand / Ökologisches Potenzial 

Ökologisches Potenzial gesamt unbefriedigend 

Biologische Qualitätskomponenten (OgewV 2016 Anlage 3, Punkt 1) 

Phytoplankton nicht klassifiziert 

Makrophyten  nicht klassifiziert 

Phytobenthos nicht klassifiziert 

Benthische wirbellose Fauna unbefriedigend 

Fischfauna gut 

andere aquatische Flora nicht klassifiziert 

Bewertung unterstützende Qualitätskomponenten 

Hydromorphologische Qualitätskomponenten (OgewV 2016 Anlage 3, Punkt 2) 

Wasserhaushalt nicht klassifiziert 

Morphologie gut 

Durchgängigkeit schlechter als gut 

Chemische und allgemeine physikalisch-chemische Qualitätskomponenten (OgewV 2016 An-
lage 3, Punkt 3.2) 

Sichttiefe nicht klassifiziert 

Temperaturverhältnisse nicht klassifiziert 

Sauerstoffhaushalt schlechter als gut 

Salzgehalt nicht klassifiziert 

Versauerungszustand schlechter als gut 

Seite 1091

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gehört zum Planfeststellungsbeschluss 

des LBGR, Az.: 27.1-1-55 



Planfeststellungsantrag Neubau FGL 012 - Teilabschnitt Brandenburg U12 - Fachbeitrag WRRL, Rev.01 

 

Seite 51 von 220 

Stickstoffverhältnisse schlechter als gut 

Phosphorverhältnisse sehr gut 

Chemische Qualitätskomponenten (Flussgebietsspezifische Schadstoffe, OgewV2016 Anlage 6) 

Synthetische und nichtsynthetische Schadstoffe in Wasser, Sedimenten oder Schwebstoffen deren 
Konzentration die Umweltqualitätsnormen (UQN) verletzen 

- 

Bewertung chemischer Zustand  

Chemischer Zustand gesamt nicht gut 

Stoffe, deren Konzentration die Umweltqualitätsnormen (UQN) verletzen (OgewV2016 An-
lage 8, Tab 2) 

Prioritäre und bestimmte andere Schadstoffe in Wasser oder Biota (>UQN) 

Bromierte Diphenylether (Kongenere: Nummern 28, 47, 99, 100, 153 und 154) 

Quecksilber und Verbindungen 

Umweltziele 

 Ökologie Chemie 

Umweltziel „Guter Zustand“ er-
reicht 

Nein Nein 

Fristverlängerung in Anspruch 
genommen bis 

bis 2045 nach 2045 

Begründung Fristverlängerung 
Verzögerungszeit bei der Wie-
derherstellung der Wasserquali-
tät 

Verzögerungszeit bei der Wie-
derherstellung der Wasserquali-
tät 

Weniger strenge Umweltziele in 
Anspruch genommen bis 

Nein Nein 

Begründung weniger strenge 
Umweltziele 

- - 

Erläuterungen zur Tabelle: 
Zustandsklassen und -farbgebung Ökologischer Zustand / Ökologisches Potenzial: 1 = sehr gut/höchstes; 2 = gut; 
3 =mäßig; 4 =unbefriedigend; 5 = schlecht; nicht klassifiziert 
 
Zustandsklassen und -farbgebung unterstützende Qualitätskomponenten: 1 = sehr gut; 2 = gut; 3 = schlechter als 
gut; nicht klassifiziert 
 
Zustandsklassen und -farbgebung Chemischer Zustand: gut, nicht gut, nicht klassifiziert 
 
Folgende signifikante Belastungen (Vorbelastungen) sind im Gewässersteckbrief OWK Groß-
thiemig-Grödener Binnengraben dokumentiert: 

- Diffuse Quellen – Landwirtschaft 

- Diffuse Quellen – Atmosphärische Deposition 

- Physische Veränderung von Kanal/Bett/Ufer/Küste 

- Hydrologische Änderung 
 
Auswirkungen der Belastungen: 

- Verschmutzung mit Schadstoffen 

- Veränderte Habitate auf Grund hydrologischer Änderungen 

- Veränderte Habitate auf Grund morphologischer Änderungen (umfasst Durchgängigkeit) 

- Verschmutzung mit Nährstoffen 

4.6.2.2 Messstellen im OWK  

Die nächsten stromab zum Vorhaben gelegenen und damit für den OWK repräsentativen Lan-
desmessstellen tragen die Messstellenkennzahlen BIGRE_0010 (Chemie) und 1161_0001 
(Ökologie) und befinden sich südlich von Elsterwerda (vgl. Abbildung 4-5) 
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Abbildung 4-5: Lage des OWK Großthiemig-Grödener Binnengraben mit Messstellen (eigene 
Darstellung nach [18] und [1], ohne Maßstab) 

 

4.6.2.3 Biologische Qualitätskomponente Fische 

Fischfauna OWK Großthiemig-Grödener Binnengraben 
Die Fischfauna des OWK Großthiemig-Grödener Binnengraben ist insgesamt gemäß LfU [18] 
als „gut“ (Wertstufe 2, Stand 2021) eingestuft (vgl. Tabelle 4-13). 
Über die verschiedenen Messstellen fällt auf, dass die Bewertung ziemlich stark innerhalb des 
OWK schwankt, sich über die Jahre allerdings tendenziell verbesserte (vgl. Tabelle 4-14).  
So verbesserte sich der Fischbestand an der Messstelle 1161_0047 von Wertstufe 4 auf 3 
(Index 2011: 2,17), an der Messstelle 1161_0094 von 3 auf 2 (Index 2011: 2,54).  
 
Zielarten 
Für BRB wurden vom Institut für Binnenfischerei (IFB) Potsdam-Sacrow [26] hinsichtlich der 
ökologischen Durchgängigkeit überregionale und regionale Vorranggewässer sowie überregi-
onale und regionale Zielarten definiert. 
Kleinere Gewässer und Gräben wurden hier nicht berücksichtigt. 
 
Leitbild 
Im Großthiemig-Grödener Binnengraben (Fließgewässertyp 19) dominieren als „Kleines Nie-
derungsfließgewässer in Fluss- und Stromtälern“ nach Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft 
Wasser (LAWA) [27] organische bzw. fein- bis grobkörnige mineralische Sohlsubstrate, zu-
meist Sande und Lehme, seltener Kies oder Löss.  
Häufig ist das Wasser durch Schwebstoffe eingetrübt und durch Huminstoffe bräunlich gefärbt. 
Charakteristisch sind Wechsel von beruhigten und schnell fließenden Bereichen sowie be-
schattete und besonnte Bereiche aufgrund von wechselnder Vegetation am Ufer. Auch 
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ausgeprägte Zonen mit Makrophyten und Röhricht sind vorhanden. Hochwasser dauern meist 
länger und überfluten die gesamte Aue. 
 
Da Typ 19 in allen Ökoregionen verbreitet ist, kann keine allgemeingültige Aussage über die 
Fischzönose getroffen werden. Neben strömungsindifferenten Arten, wie Rotauge und Fluss-
barsch kommen ebenfalls Arten der großen Flüsse bzw. Ströme vor (z. B. Aland, Brasse, Güs-
ter und Ukelei).  
Langsam fließende Gewässerabschnitte mit hohem organischem Anteil bzw. langanhaltend 
und flächenhaft überflutete Ufer- und Auenbereiche sind vor allem durch das Vorkommen 
limnophiler Arten wie Rotfeder, Karausche, Schleie und Hecht geprägt. Generell ist die Fisch-
artenzusammensetzung dieses Gewässertyps von der Fischfauna des Hauptflusses bzw. -
stroms beeinflusst. 
Man kann demnach von einer ähnlichen Fischzönose wie in der Schwarzen Elster ausgehen. 

Tabelle 4-14: Übersicht der Messstellen und Bewertung im OWK Großthiemig-Grödener Bin-
nengraben (QK Fische) [16]3  

Messstelle 
Jahr der 
Bewer-

tung 

Exper-
tenur-

teil 
Begründung 

Zustands-
klasse 

nach FiBS 

Gesamt-
wert nach 

FiBS 

Jahr der 
Referenzer-

stellung 

1161_0001 2008 2 Nicht plausibel! AWB 
(auch Referenz!); Belas-
tungen vorhanden (ÖD, 
Struktur, Vegetation, Ei-
senocker) – eher 3-4 
(Überlagerung Mün-
dungsnähe?); Bewer-
tungssinn? 

2 2,67 2014 

1161_0001 2011 2 Nicht plausibel! AWB 
(auch Referenz!); Belas-
tungen vorhanden (ÖD, 
Struktur, Vegetation, Ei-
senocker) – eher 3-4 
(Überlagerung Mün-
dungsnähe?); Bewer-
tungssinn? 

2 2,71 2014 

1161_0047 2008 4 AWB (auch Referenz!); 
Belastungen: ÖD, Struk-
tur, Vegetation, Eiseno-
cker; Trend: 3; Bewer-
tungssinn? 

4 1,83 2014 

1161_0047 2011 3 AWB (auch Referenz!); 
Belastungen: ÖD, Struk-
tur, Vegetation, Eiseno-
cker; Trend bestätigt; Be-
wertungssinn? 

3 2,17 2014 

1161_0094 2008 3 AWB (auch Referenz!); 
Belastungen: ÖD, Struk-
tur, Vegetation – maschi-
nelle GU, Eisenocker; 
Bewertungssinn? 

3 2,33 2014 

 

3 Daten aus der Übergabe von 2018 zum 2. BWZ, die erneute Abfrage zum 3. BWZ aus 2022 ergab keine darüber 
hinausgehenden Informationen. 
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Messstelle 
Jahr der 
Bewer-

tung 

Exper-
tenur-

teil 
Begründung 

Zustands-
klasse 

nach FiBS 

Gesamt-
wert nach 

FiBS 

Jahr der 
Referenzer-

stellung 

1161_0094 2011 2 Nicht plausibel! AWB 
(auch Referenz!); Belas-
tungen: ÖD, Struktur, Ve-
getation – maschinelle 
GU, Eisenocker; Bewer-
tungssinn? 

2 2,54 2014 

 

Vergleich der Messstellen mit dem Vorhabenstandort 
Um eine größtmögliche Vergleichbarkeit zwischen der rezenten Fischfauna im Bereich des 
Vorhabens und den Messstellen zu haben, wird eine repräsentative Messstelle aus den dreien 
herausgesucht. 
Die Messstelle zur Ermittlung der biologischen QK, die dem Vorhabensstandort stromab am 
nächsten liegt, ist die 1161_0001. 
Insgesamt lehnt sich die aktuelle Fischzönose im Gewässerabschnitt mit der  
Messstelle 1161_0001, was die Artenzusammensetzung angeht, an das Leitbild an. Es sind 
neun der zehn genannten Arten im OWK Großthiemig-Grödener Binnengraben (bzw. im Ver-
gleichsabschnitt) vertreten. 
Die Tabelle 4-15 und Tabelle 4-17 zeigen die Zusammensetzung der Fischzönose an Mess-
stelle 1161_0001.  
Tabelle 4-16 leitet die Altersstruktur der an Messstelle 1161_0001 nachgewiesenen Fisch-
zönose her. 
 
Die Arten in Tabelle 4-15 sind Bestandteil der rezenten Fischfauna, die an den entsprechen-
den Messstellen in den unterschiedlichen Jahren nachgewiesen wurden [16] [3]. 

Tabelle 4-15: Übersicht über die Fischfauna an der Messstelle 1161_0001 im OWK Großthiemig-
Grödener Binnengraben [16]4 

deutscher Name wissenschaftlicher Name 
1161_0001 

09.10.2008 31.08.2011 

Aal Anguila anguila 3 - 

Aland, Nerfling Leuciscus idus 2 - 

Barsch, Flussbarsch Perca fluviatilis 48 43 

Bitterling Rhodeus amara - 12 

Brachse, Blei Abramis brama 9 3 

Döbel, Aitel Squalius cephalus 9 7 

Graskarpfen Ctenopharyngodon idella 1 - 

Gründling Gobio gobio 1 - 

Güster Blicca bjoerkna 103 2 

Hecht Esox lucius 32 19 

Karpfen Cyprinus carpio 2 1 

Kaulbarsch Gymnocephalus verna - 2 

Moderlieschen Leucaspius delineatus 5 1 

Rotauge, Plötze Rutilus rutilus 172 156 

Rotfeder Scardinius erythrophthalmus 117 147 

 

4 Daten aus der Übergabe von 2018 zum 2. BWZ, die erneute Abfrage zum 3. BWZ aus 2022 ergab keine darüber 
hinausgehenden Informationen. 
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deutscher Name wissenschaftlicher Name 
1161_0001 

09.10.2008 31.08.2011 

Schleie Tinca tinca 10 3 

Ukelei, Laube Alburnus alburnus 49 127 

Zwergwels Ameiurus melas 14 - 

 

Tabelle 4-16: Altersstruktur der an Messstelle 1161_0001 nachgewiesenen Fischzönose [16]5 

deutscher Name 
wissenschaftlicher 
Name 

G
K

 0
 b

is
 5

 

G
K

 >
5
 b

is
 1

0
 

G
K

 >
1

0
 b

is
 1

5
 

G
K

 >
1

5
 b

is
 2

0
 

G
K

 >
2

0
 b

is
 2

5
 

G
K

 >
2

5
 b

is
_

3
0

 

G
K

 >
3

0
 b

is
 4

0
 

G
K

 >
4

0
 b

is
 5

0
 

G
K

 >
5

0
 b

is
 6

0
 

G
K

 >
 6

0
 

B
e
w

e
rt

u
n

g
 (

%
) 

Rotfeder 
Scardinius erythroph-
thalmus 

157 46 38 15 8 - - - - - 100 

Rotauge, Plötze Rutilus rutilus 93 159 43 25 6 2 - - - - 91 

Barsch, Fluss-
barsch 

Perca fluviatilis 22 58 9 - 2 - - - - - 83 

Hecht Esox lucius - 3 8 7 6 8 12 5 2 - 83 

Ukelei, Laube Alburnus alburnus 39 55 67 15 - - - - - - 75 

Güster Abramis bjoerkna 1 55 33 13 2 1 - - - - 66 

Brachse, Blei Abramis brama 3 2 1 2 2 - 1 1 - - 50 

Bitterling Rhodeus amarus 11 1 - - - - - - - - 41 

Döbel, Aitel Leuciscus cephalus 5  2 3 3 1 2 - - - 41 

Schleie Tinca tinca 1 7 1 2 - - 2 - - - 33 

Aal Anguilla anguilla - - - - - - 1 - - 2 16 

Aland, Nerfling Leuciscus idus - - - - - 1 1 - - - 16 

Moderlieschen Leucaspius delineatus 6 - - - - - - - - - 16 

Gründling Gobio gobio - 1 - - - - - - - - 1 

Karpfen Cyprinus carpio - - - - - - 1 1 1 - 1 

Kaulbarsch 
Gymnocephalus 
cernuus 

- 2 - - - - - - - - 1 

Graskarpfen1 Ctenopharyngodon i-
della 

- - - - - - - - - 1 - 

Zwergwels1 Ameiurus melas - - 5 9 - - - - - - - 

Erläuterungen zur Tabelle: 
1: nichtheimische Art, weshalb keine Wertung erfolgt 

 
Die Altersstrukturen (vgl. Tabelle 4-16) der zehn häufigsten Arten Rotfeder, Rotauge, Barsch, 
Hecht, Ukelei, Güster, Brachse, Bitterling, Döbel und Schleie werden nun auf Artniveau be-
trachtet. 
Die Rotfedern haben die am besten ausgeprägte Altersstruktur, da sie in allen Altersklassen 
ausreichend vertreten sind.  
Die Altersstruktur der Rotaugen scheint sehr gut ausgeprägt zu sein. Es sind viele Jungfische 
vorhanden mit einigen älteren Individuen, Tiere mittlerer Größe sind häufig. 

 

5 Daten aus der Übergabe von 2018 zum 2. BWZ, die erneute Abfrage zum 3. BWZ aus 2022 ergab keine dar-über 
hinausgehenden Informationen. 
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Der Barsch ist in der Größenklasse der Juvenilen (0 – 5 cm) mit 22 Individuen unterrepräsen-
tiert, dafür ist die Größenklasse 5 – 25 cm wiederum gut vertreten, wobei 15 – 20 cm sowie 
Individuen über 25 cm fehlen.  
Insgesamt ist die Altersstruktur als gut zu werten, da keine sehr großen Individuen nachge-
wiesen werden konnten. Allerdings muss beachtet werden, dass es sich bei dem Gewässer 
um ein kleineres Fließgewässer handelt. 
Die Altersstruktur des Hechtes ist ebenfalls als gut zu werten. Zwar sind es deutlich weniger 
Individuen als bei den meisten anderen Arten, dies liegt jedoch an seiner Ökologie und seinem 
Verhalten. Hechte besitzen ein sehr ausgeprägtes Territorialverhalten und verteidigen ihr Re-
vier aggressiv gegen Artgenossen u. a. Eindringlinge. Daher ist der potenzielle Hechtbestand 
eines Gewässers immer auch von dem Angebot an geeigneten Standplätzen abhängig [29]. 
Die Art ist zudem sehr schnellwüchsig und wird schon im ersten Jahr über 15 cm lang [30]. 
Die Ukelei ist eine kleinwüchsige Art, was sich auch in ihrer Größenklassenverteilung wider-
spiegelt. Die Altersstruktur ist ausgewogen. Die Kategorie 0 – 5 cm scheint unterrepräsentiert. 
Die Altersstruktur der Güster scheint mäßig zu sein. Sie ist ebenfalls eine tendenziell kleinere 
Art und wird im Schnitt nicht länger als 20 cm [31]. Allerdings sind Brutfische  
(Kategorie 0 – 5) kaum anwesend. 
Der Brachse ist im Vergleich zu den oben behandelten Fischarten relativ schwach vertreten. 
Die Altersstruktur innerhalb dieser Population ist jedoch gut ausgeprägt. 
Der Bitterling ist ebenfalls eine kleinwüchsige Art, die i. d. R. nicht über 10 cm groß wird. 
Obwohl er ein Schwarmfisch ist, ist er ziemlich selten. Die Altersstruktur ist mäßig ausgeprägt, 
es fehlen die Adulten. 
 
Insgesamt ist die Altersstruktur der häufigeren Fische ausreichend bis mäßig ausgeprägt. Für 
die weniger häufig vorkommenden Arten kann keine Beurteilung aufgrund der geringen Stich-
probengröße erfolgen. 

Tabelle 4-17: Übersicht der Fischarten und ihrer Ökologie an Messstelle 1161_0001 im OWK 
Großthiemig-Grödener Binnengraben [16]6 

Art Anzahl Anteil in % Fortpflanzung Laichzeit [32] Strömung 

Rotauge, Plötze 328 29,8 phyto-lithophil April – Mai indifferent 

Rotfeder 264 24,0 phytophil April – Juni stagnophil 

Ukelei, Laube 176 16,0 phyto-lithophil April – Juni indifferent 

Güster 105 9,5 phytophil Mai – Juni indifferent 

Barsch, Flussbarsch 91 8,3 phyto-lithophil März – Juni indifferent 

Hecht 51 4,6 phytophil Februar – Mai reophil A 

Döbel, Aitel 16 1,5 phyto-lithophil April – Juli reophil B 

Zwergwels 14 1,3 - - - 

Schleie 13 1,2 phytophil Mai – Juli stagnophil 

Bitterling 12 1,1 ostracophil April – Mai - 

Brachse, Blei 12 1,1 phyto-lithophil Mai – Juni indifferent 

Moderlieschen 6 0,5 phytophil Mai – September - 

Aal 3 0,3 pelagophil März – Juli indifferent 

Karpfen 3 0,3 phytophil Mai – Juli indifferent 

Aland, Nerfling 2 0,2 phyto-lithophil März – Mai reophil B 

Kaulbarsch 2 0,2 phytophil März – Mai - 

Graskarpfen 1 0,1 - - - 

Gründling 1 0,1 psamnophil April – August reophil B 

 

6 Daten aus der Übergabe von 2018 zum 2. BWZ, die erneute Abfrage zum 3. BWZ aus 2022 ergab keine darüber 
hinausgehenden Informationen. 
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4.6.2.4 Biologische Qualitätskomponente benthische wirbellose Fauna 

Methodik 
Die Bewertung der biologischen Qualitätskomponente Makrozoobenthos (MZB) für den letzten 
Bewirtschaftungsplan 2021 (3. BWZ) in BRB fand nach dem Bewertungsverfahren PERLO-
DES – Version 4 (Stand 2013) [20] statt. 
 
Modul „Saprobie“ 
Die Bewertung der Auswirkungen organischer Verschmutzung auf das Makrozoobenthos er-
folgt mit Hilfe des gewässertypspezifischen und leitbildbezogenen Saprobienindexes nach 
DIN 38 410. Die Ergebnisse des Saprobienindexes werden unter Berücksichtigung typspezifi-
scher Klassengrenzen in eine Qualitätsklasse von „sehr gut“ bis „schlecht“ überführt [20]. 
 
Modul „Allgemeine Degradation“ 
Dieses Modul spiegelt die Auswirkungen verschiedener Stressoren (Degradation der Gewäs-
sermorphologie, Nutzung im Einzugsgebiet, Pestizide, hormonäquivalente Stoffe) wider. 
Das Modul ist als Multimetrischer Index aus Einzelindizes, so genannten „Core Metrics“, auf-
gebaut. Die Ergebnisse der typ(gruppen)spezifischen Einzelindizes werden zu einem Multi-
metrischen Index verrechnet und dieser wird abschließend in eine Qualitätsklasse von „sehr 
gut“ bis „schlecht“ überführt [20]. 
 
Modul „Versauerung“ 
Entfällt hier, da der OWK Großthiemig-Grödener Binnengraben kein versauerungsgefährdeter 
Gewässertyp ist. 
 
Da im Wasserkörpersteckbrief der Fließgewässertyp angegeben ist, dass es sich hierbei um 
den Typ 19 = „Kleine Niederungsfließgewässer in Fluss- und Stromtälern“ handelt, gelten fol-
gende typspezifische Klassengrenzen für MZB: 

Tabelle 4-18: Grundzustand und Klassengrenzen des Saprobienindex des Fließgewässertyps 
19 (Modul „Saprobie“) 

  Grundzustand Metric-Werte der Klassengrenzen 

Metric-Typ Metric-Name  KG 1/2 KG 2/3 KG 3/4 KG 4/5 

T Saprobienindex 1,8 1,9 2,35 2,9 3,45 

 

Tabelle 4-19: Ankerpunkte und Metric-Werte der Core Metrics (Modul „Allgemeine Degrada-
tion“) 

  Ankerpunkte Metric-Werte der Klassengrenzen 

Metric-Typ Core Metric-Name oben unten KG 1/2 KG 2/3 KG 3/4 KG 4/5 

Z/A EPT [%] (HK) 40 5 33 26 19 12 

T Fauna.Index Typ 19 1,55 -0,15 1,21 0,87 0,53 0,19 

V/D Anzahl Trichoptera-Arten 10 0 8 6 4 2 

 

Benthische Fauna OWK Großthiemig-Grödener Binnengraben 
Die benthische Fauna des OWK Großthiemig-Grödener Binnengraben ist insgesamt gemäß 
LfU [18] als „unbefriedigend“ (Wertstufe 4, Stand 2021) eingestuft (vgl. Tabelle 4-13). 
 
Der Saprobien-Index ist an Messstelle 1161_0001 bei der letzten Bewertung 2011 mit 2,84 
angegeben, und liegt damit in der Klasse 3. Auch die vorherige Bewertung 2008 zeigte in der 
Gesamtwertung der QK MZB das gleiche Bild (vgl. Tabelle 4-20). 
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Tabelle 4-20: Übersicht der Messstellen im OWK Großthiemig-Grödener Binnengraben (QK 
Makrozoobenthos) [3] 

Messstelle Probejahr 

Ö
Z

K
1
 M

Z
B

 

S
a
p

ro
b

ie
 

S
a
p

ro
b

ie
n

in
-

d
e
x
 (

S
I)

 

A
ll
g

e
m

e
in

e
 

D
e
g

ra
d

a
ti

o
n

 

(A
D

) 
M

o
d

u
lw

e
rt

 

A
D

 

Expertenurteil 
Begründung Expertenur-
teil 

1161_0001 05/2008 3 3 2,36 3 0,54   

1161_0001 09/2008 4 3 n.g. 4 n.g.    

1161_0001 05/2011 3 3 2,84 2 0,65 4 

Rückstau (Stillgewäs-
sercharakter), Gewässer 
künstlich verbreitert, Reduk-
tionsmerkmale am Sedi-
ment, z. T. Ausgasungen, 
Verockerung, keine Ephe-
meropteren, keine passiven 
Filtrierer 

1161_0047 05/2008 3 3 n.g. 3 n.g    

1161_0047 09/2008 2 2 n.g. 2 0,7    

1161_0047 05/2011 4 4 n.g. 4 n.g. 4 

strukturelle Defizite, Vero-
ckerung, Verschlammung, 
deutliche Trübung, Redukti-
onsmerkmale am Substrat, 
keine larvalen Ephemerop-
teren, keine Weidegänger 

1161_0094 09/2008 4 2 2,24 4 0,26    

1161_0094 05/2011 4 3 2,62 4 0,31 4 

starke strukturelle Defizite, 
Verockerung, Verschlam-
mung, Wehr mit Rückstau, 
Reduktionsmerkmale am 
Sediment, keine Ephemer-
opteren 

Erläuterungen zur Tabelle: 

n.g.: nicht gesichertes Ergebnis 

4.6.2.5 Biologische Qualitätskomponente Makrophyten und Diatomeen 

Die Makrophyten des OWK Großthiemig-Grödener Binnengraben sind als „unklar“ angegeben. 
(vgl. Tabelle 4-13).  

Charakteristische Arten 
Die kennzeichnende Art der Makrophyten für kleine Niederungsfließgewässer in Fluss- und 
Stromtälern ist z. B. Potamogeton natans, Myriophyllum spicatum oder Nuphar lutea [27]. 
 
Die Diatomeen-Gesellschaft des Flusstyps 19 im Norddeutschen Tiefland wird von ubiquitä-
ren, weitgehend trophietoleranten Arten dominiert. Charakteristische Arten sind Achnanthes 
minutissima, Amphora pediculus, Cocconeis neothumensis, Cymbella microcephala, Denti-
cula tenuis, Fragilaria brevistriata, Fragilaria construens-Sippen, Fragilaria pinnata, Gompho-
nema pumilum, Navicula cryptotenella und Navicula schoenfeldii [27]. 
 

4.6.2.6 QK Morphologie 

Die Bewertung der QK Morphologie wird im Steckbrief als „gut“ angegeben (vgl. Tabelle 4-13). 
Aus den Daten der Abfragen des IHU [28] geht hervor, dass der Großthiemig-Grödener Bin-
nengraben überwiegend mit der Gewässerstrukturgüteklasse 5 = „stark verändert“ bewertet 
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wurde. Im Vorhabensbereich ist er mit der Gewässerstrukturgüteklassen 4 = „deutlich verän-
dert“ bewertet. 
 
Tabelle 4-21 zeigt die Einzelbewertungen der Parameter Land links, Ufer links, Sohle, Ufer 
rechts, Land rechts im Bereich des Vorhabens. 

Tabelle 4-21: Auszug aus der Gewässerstrukturkartierung im Vorhabenbereich (schwarzer Rah-
men) [17]  

Station* 
von 

Station* 
bis 

Abschnitt 
[m] 

Land 
links 

Ufer 
links 

Sohle 
Ufer 

rechts 
Land 

rechts 
Strukturgüte 

1400 1600 200 6 4 5 4 6 5 

1600 1800 200 6 4 5 4 6 5 

1800 2000 200 6 3 4 4 4 4 

2000 2200 200 6 4 5 4 4 5 

2200 2400 200 5 4 5 4 6 5 

0+000 13+122 13122 5,20 4,32 4,90 4,66 4,98 4,90 

Erläuterungen zur Tabelle: 

* Stationsangaben gem. Gewässerstrukturkartierung [17]  

 
Der nahezu durchgehend eher schlechte Ist-Zustand der Parameter Land links und Land 
rechts im Vorhabenbereich sorgt in Kombination mit den mäßig bis deutlich veränderten Ufer-
bereichen und Sohle für die Gewässerstrukturgüteklasse 4 = „deutlich verändert“. Die angren-
zenden Bereiche sind mit der Gewässerstrukturgüteklasse 5 = „stark verändert“ bewertet. 
 
Im Durchschnitt ergibt sich eine Gesamtbewertung der Strukturgüte für den gesamten OWK 
Großthiemig-Grödener Binnengraben (von Station 0+000 bis Station 13+122) von  
4,90 = „stark verändert“. 
Im Steckbrief zum 3. BWZ ist die Strukturgüte des Großthiemig-Grödener Binnengrabens mit 
4,91 (Klasse 5) angegeben [18]. 
 

4.6.2.7 QK Wasserhaushalt 

Die Beschreibung der Ist-Situation des Abflusses und Abflussverhaltens kann wegen noch 
nicht behördlich ermittelter Angaben zum Zustand der QK Wasserhaushalt (vgl. Tabelle 4-13, 
Status „unklar“) nicht erfolgen. Allerdings erfolgt die Druckprüfung ohnehin nur an Schwarzer 
Elster und Pulsnitz. Zudem sind durch die Einleitungen aus den Grundwasserhaltungsmaß-
nahmen keine Auswirkungen zu prognostizieren (vgl. Tabelle 4-8), weshalb hier auf eine Be-
trachtung verzichtet werden kann. 
 

4.6.2.8 Chemischer Zustand 

Der chemische Zustand des OWK Großthiemig-Grödener Binnengraben ist als „nicht gut“ 
angegeben (vgl. Tabelle 4-13). Der Steckbrief zum 3. BWZ gibt als Stoffe die die Umweltqua-
litätsnormen (UQN) verletzen Bromierte Diphenylether (Kongenere: Nummern 28, 47, 99, 
100, 153 und 154) sowie Quecksilber und -verbindungen an. Synthetische und nichtsyntheti-
sche Schadstoffe in Wasser, Sedimenten oder Schwebstoffen deren Konzentration die Um-
weltqualitätsnormen (UQN) verletzen, sind nicht angegeben [18]. 

 
Nachhaltige Veränderungen des chemischen Zustandes werden mit dem Vorhaben nicht an-
gestrebt und sind auch nicht zu prognostizieren (vgl. Kap. 4.5).  
Sie werden im weiteren Verlauf nicht mehr betrachtet.  
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4.6.3 Oberflächenwasserkörper (OWK) Pulsnitz 

4.6.3.1 Ist-Zustand (Gesamtbewertung) 

Die folgende Tabelle zeigt auszugsweise die im 3. Bewirtschaftungszyklus verankerte Ge-
samtbewertung des Ist-Zustandes des OWK Pulsnitz [18]. 

Tabelle 4-22: Auszug aus dem Oberflächenwasserkörpersteckbrief Pulsnitz [18] 

Kategorie 3. BWZ 

Int. Kennung  DERW_DEBB5382_81 

Wasserkörperbezeichnung Pulsnitz 

Flussgebietskennzahl  5382 

Länge Wasserkörper  23,6 km 

Flussgebietseinheit  Elbe 

Bearbeitungsgebiet / Koordinierungsraum Mulde-Elbe-Schwarze Elster 

Planungseinheit  Schwarze Elster 

Einstufung  natürlich 

Gewässertyp  
Sand- und lehmgeprägte Tief-
landflüsse (Typ 15) 

Trinkwassernutzung  Nein 

Messstellen 

5 operative (Ökologie) 

MST_PUL_0040 

MST_PT_MZB_81_0077 

MST_PUL_0030 

MST_PUL_0020 

MST_PUL_0005 

Bewertung Ökologischer Zustand / Ökologisches Potenzial 

Ökologisches Potenzial gesamt unbefriedigend 

Biologische Qualitätskomponenten (OgewV 2016 Anlage 3, Punkt 1) 

Phytoplankton nicht klassifiziert 

Makrophyten  nicht klassifiziert 

Phytobenthos unbefriedigend 

Benthische wirbellose Fauna unbefriedigend 

Fischfauna mäßig 

andere aquatische Flora unbefriedigend 

Bewertung unterstützende Qualitätskomponenten 

Hydromorphologische Qualitätskomponenten (OgewV 2016 Anlage 3, Punkt 2) 

Wasserhaushalt gut 

Morphologie schlechter als gut 

Durchgängigkeit schlechter als gut 

Chemische und allgemeine physikalisch-chemische Qualitätskomponenten (OgewV 2016 An-
lage 3, Punkt 3.2) 

Sichttiefe nicht klassifiziert 

Temperaturverhältnisse nicht klassifiziert 

Sauerstoffhaushalt schlechter als gut 

Salzgehalt nicht klassifiziert 

Versauerungszustand schlechter als gut 

Stickstoffverhältnisse schlechter als gut 
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Phosphorverhältnisse gut 

Chemische Qualitätskomponenten (Flussgebietsspezifische Schadstoffe, OgewV2016 Anlage 6) 

Synthetische und nichtsynthetische Schadstoffe in Wasser, Sedimenten oder Schwebstoffen deren 
Konzentration die Umweltqualitätsnormen (UQN) verletzen 

- 

Bewertung chemischer Zustand  

Chemischer Zustand gesamt nicht gut 

Stoffe, deren Konzentration die Umweltqualitätsnormen (UQN) verletzen (OgewV2016 An-
lage 8, Tab. 2) 

Prioritäre und bestimmte andere Schadstoffe in Wasser oder Biota (>UQN) 

Bromierte Diphenylether (Kongenere: Nummern 28, 47, 99, 100, 153 und 154) 

Quecksilber und Verbindungen 

Umweltziele 

 Ökologie Chemie 

Umweltziel „Guter Zustand“ er-
reicht 

Nein Nein 

Fristverlängerung in Anspruch 
genommen bis 

bis 2045 nach 2045 

Begründung Fristverlängerung 
Verzögerungszeit bei der Wie-
derherstellung der Wasserquali-
tät 

Verzögerungszeit bei der Wie-
derherstellung der Wasserquali-
tät 

Weniger strenge Umweltziele in 
Anspruch genommen bis 

Nein Nein 

Begründung weniger strenge 
Umweltziele 

- - 

Erläuterungen zur Tabelle: 
Zustandsklassen und -farbgebung Ökologischer Zustand / Ökologisches Potenzial: 1 = sehr gut/höchstes; 2 = gut; 
3 =mäßig; 4 =unbefriedigend; 5 = schlecht; nicht klassifiziert 
 
Zustandsklassen und -farbgebung unterstützende Qualitätskomponenten: 1 = sehr gut; 2 = gut; 3 = schlechter als 
gut; nicht klassifiziert 
 
Zustandsklassen und -farbgebung Chemischer Zustand: gut, nicht gut, nicht klassifiziert 
 
Folgende signifikante Belastungen (Vorbelastungen) sind im Gewässersteckbrief OWK Puls-
nitz dokumentiert: 

- Diffuse Quellen – Landwirtschaft 

- Diffuse Quellen – Atmosphärische Deposition 

- Physische Veränderung von Kanal/Bett/Ufer/Küste 

- Dämme, Querbauwerke und Schleusen 

- Hydrologische Änderung 

- Hydrologische Änderung – Andere 
 
Auswirkungen der Belastungen: 

- Verschmutzung mit Schadstoffen 

- Veränderte Habitate auf Grund hydrologischer Änderungen 

- Veränderte Habitate auf Grund morphologischer Änderungen (umfasst Durchgängigkeit) 

- Verschmutzung mit Nährstoffen 
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4.6.3.2 Messstellen im OWK 

Die nächste stromab zum Vorhaben gelegene und damit für den OWK repräsentative Landes-
messstelle trägt die Messstellenkennzahl PUL_0040 (Chemie) und befindet sich südlich von 
Elsterwerda. Die nächstgelegene stromauf zum Vorhaben gelegene Messstelle zur Bestim-
mung der biologischen QK trägt die Kennzahl PT_MZB_81_0077. 
 

 

Abbildung 4-6: Lage des OWK Pulsnitz mit Messstellen (eigene Darstellung nach [18] und [1], 
ohne Maßstab) 

 

4.6.3.3 Biologische Qualitätskomponente Fische 

Fischfauna OWK Pulsnitz 
Die Fischfauna des OWK Pulsnitz ist insgesamt gemäß LfU [18]  als  
„mäßig“ (Wertstufe 3, Stand 2021) eingestuft (vgl. Tabelle 4-22). 
Über die verschiedenen Jahre an der Messstelle PT_MZB_81_0077 fällt auf, dass die Bewer-
tung sich über die Jahre bis 2017 zwar tendenziell verbesserte (vgl. Tabelle 4-23), allerdings 
ist das Expertenurteil konstant bei „mäßig“, wie auch im Steckbrief angegeben. Im Jahr 2020 
wurden die Zustandsklasse nach FiBS und das Expertenurteil mit Klasse 2 bewertet. Was 
damit über die Jahre hinweg das beste Urteil darstellt. 
 
Zielarten 
Für BRB wurden vom Institut für Binnenfischerei (IFB) Potsdam-Sacrow [26] hinsichtlich der 
ökologischen Durchgängigkeit überregionale und regionale Vorranggewässer sowie überregi-
onale und regionale Zielarten definiert. 
Danach sind die überregionalen Zielarten in der Pulsnitz Aal, Lachs, Meerforelle und Fluss-
neunauge. 
Die regionalen Zielarten sind Barbe; Bachforelle, Döbel, Hasel, Aland, Gründling, Elritze und 
Bachneunauge. 
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Leitbild 
In der Pulsnitz (Fließgewässertyp 15) als „Sand- und lehmgeprägter Tieflandfluss“ dominieren 
nach Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA) [27] die Sand- und Lehmfraktion. 
Kiese können ebenfalls einen nennenswerten Anteil ausmachen. Aber auch Tone und Mergel 
sind anzutreffen und organisches Material wie Totholz, Falllaub, Erlenwurzeln und Wasser-
pflanzen stellen eine bedeutende Habitatstruktur dar.  
Charakteristisch sind flache Profile, deutlich ausgebildete Prall- und Gleithänge, Rinnensys-
teme in den Auenbereichen, Niedermoore und Altarme verschiedenen Alters. 
Flüsse mit höherem Lehmanteil besitzen ein tief eingeschnittenes Kastenprofil und sehr wenig 
Altgewässer. 
 
Dominant sind meist rheophile Arten, welche sandiges oder kiesiges Substrat als Laichsub-
strat bevorzugen, wie z. B. Barbe, Hasel, Döbel, Gründling und Steinbeißer [32]. Außerdem 
kommen vor allem indifferente Arten, wie Rotauge, Flussbarsch und Güster, vor. Neben den 
Arten des Hauptgerinnes werden teilweise Arten der Auengewässer begünstigt, wie z. B. Rot-
feder und Hecht. 
Lehmige Flüsse weisen im Allgemeinen eher eine artenärmere Fischfauna auf [27]. 

Tabelle 4-23: Übersicht der Messstellen und Bewertung im OWK Pulsnitz (QK Fische) [3] 

Mess-
stelle 

Jahr der 
Bewertung 

Exper-
tenur-

teil 
Begründung 

Zustands-
klasse 

nach FiBS 

Gesamt-
wert 
nach 
FiBS 

Jahr der 
Refe-

renzer-
stellung 

PT_MZB_
81_0077 

2013 3 ÖD eingeschränkt, struktu-
relle Defizite (übergroßes 
Profil; Versandung); starke 
Vegetationsentwicklung; 
maschinelle GU; Fließdyna-
mik gering; (o.D. 2,03 – 
nahe 4 wäre auch plausi-
bel!) 

3 2,31 2013 

PT_MZB_
81_0077 

2014 3 manipuliert (Lachs, Meerf. 
Dummy ausgeblendet); ÖD 
fehlt; starke strukt. Defizite 
(Trapezprofil, eingedeicht, 
kaum Gehölze, Versandung, 
Wassermangel z. T. nur 0,1 
m tief); maschinelle GU; 
stoffl. Belastungen (Eiseno-
cker, Nährstoffe); (o.D. 2,36) 

2 2,53 2013 

PT_MZB_
81_0077 

2015 3 Exp.-U.: 3 / manipuliert 
(Lachs /Meerf. Raus); ÖD 
fehlt; starke strukt. Defizite 
(monot. Trapezprofil, einge-
deicht, keine Gehölze, Ver-
sandung); Wassermangel; 
intensive GU; stoffl. Belas-
tungen (Eisenocker, Nähr-
stoffe); Dummies werten 
stark auf (o.D. 2,48) 

2 2,65 2013 
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Mess-
stelle 

Jahr der 
Bewertung 

Exper-
tenur-

teil 
Begründung 

Zustands-
klasse 

nach FiBS 

Gesamt-
wert 
nach 
FiBS 

Jahr der 
Refe-

renzer-
stellung 

PT_MZB_
81_0077 

2016 3 manipuliert (Lachs/Meerf. 
Dummies raus); ÖD stark 
eingeschränkt; starke strukt. 
Defizite (monot. Trapezpro-
fil, eingedeicht, keine Ge-
hölze, Versandung); Was-
sermangel; intensive GU; 
stoffl. Belastungen (Eiseno-
cker, Nährstoffe) 

3 2,3 2013 

PT_MZB_
81_0077 

2017 3 Exp.-U.: 3 / ÖD einge-
schränkt; sehr naturfernes 
Trapezprofil, eingedeicht, 
keine Gehölze, Versandung; 
z. T. Wassermangel (2016!); 
intensive GU; Eisenocker; 
Dummies (z. B. Lachs, 
Meerforelle, Flussneunauge) 
werten stark auf (o.D. 2,33) 

2 2,83 2013 

PT_MZB_
81_0077 

2018 3 Exp.-U.: 3 / ÖD einge-
schränkt; sehr naturfernes 
Trapezprofil-eingedeicht-
keine Gehölze-Versandung; 
Wassermangel (2016/18!); 
intensive GU; Eisenocker; 
Dummies (z.B. Lachs, 
Meerf., Flussneun.) werten 
stark auf (o.D. 2,24); IZ er-
reicht 

2 2,74 2013 

PT_MZB_
81_0077 

2020 2 WRRL_BEW_ok 2 2,72 2013 

 

Vergleich der Messstellen mit dem Vorhabenstandort 
Die Befischungsdaten aus der Pulsnitz stammen alle von derselben Messstelle, nordöstlich 
von Gröden. Die Änderungen über die Messstelle der letzten Jahre zeigen wenig Schwankung 
mit einem leichten Trend zur Verbesserung.  
Insgesamt lehnt sich die aktuelle Fischzönose im Gewässerabschnitt mit der Messstation 
PT_MZB_81_0077, was die Artenzusammensetzung angeht, an das Leitbild an.  
 
 
 

Tabelle 4-24: Übersicht über die Fischfauna an der Messstelle PT_MZB_81_0077 im OWK Puls-
nitz [3] 

deutscher Name 
wissen-
schaftlicher 
Name 

PT_MZB_81_0077 

10.10. 
2013 

22.08. 
2014 

05.08. 
2015 

14.09. 
2016 

29.09. 
2017 

04.09. 
2018 

04.08. 
2020 

Aal 
Anguila an-
guila 

- - - - 1 - - 
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deutscher Name 
wissen-
schaftlicher 
Name 

PT_MZB_81_0077 

10.10. 
2013 

22.08. 
2014 

05.08. 
2015 

14.09. 
2016 

29.09. 
2017 

04.09. 
2018 

04.08. 
2020 

Aland, Nerfling 
Leuciscus i-
dus 

- - - - - - 3 

Bachneunauge 
Lampetra pla-
neri 

- - - - - 10 - 

Barsch,  
Flussbarsch 

Perca fluviati-
lis 

13 3 7 6 - - - 

Bitterling Rhodeus 
amara 

4 - 11 430 233 451 18 

Brachse, Blei 
Abramis 
brama 

1 - - - - - - 

Döbel, Aitel 
Squalius ce-

phalus 
101 49 119 151 66 18 13 

Dreist. Stichling 
(Binnenform) 

Gasterosteus 
aculeatus 

   5 39 47 43 

Gründling Gobio gobio 198 337 174 407 604 704 137 

Güster 
Blicca bjoer-
kna 

1 8 - 1 8   

Hasel 
Leuciscus leu-
ciscus 

10 1 3 - - 2 17 

Hecht Esox lucius 3 1 5 - - - - 

Hybride  
(Cypriniden) 

Cyprinidae - - - - 1 - - 

Rotauge, Plötze Rutilus rutilus 334 116 170 682 295 296 64 

Rotfeder 
Scardinius 
erythrophthal-
mus 

3 - 2 1 6 2 1 

Schleie Tinca tinca 2 - 27 18 13 1 9 

Schmerle 
Barbatula bar-
batula 

- - 9 1 15 28 23 

Ukelei, Laube 
Alburnus al-
burnus 

63 16 - 15 19 62 1 

Zwergwels Ameiurus me-
las 

3 - - - 7 3 - 
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Tabelle 4-25: Altersstruktur der an Messstelle PT_MZB_81_0077 nachgewiesenen Fischzönose 
aus den Jahren 2013 – 2020 [3] 

deutscher Name 
wissenschaftlicher 
Name 

G
K

 0
 b

is
 5

 

G
K

 >
5
 b

is
 1

0
 

G
K

 >
1

0
 b

is
 1

5
 

G
K

 >
1

5
 b

is
 2

0
 

G
K

 >
2

0
 b

is
 2

5
 

G
K

 >
2

5
 b

is
_

3
0

 

G
K

 >
3

0
 b

is
 4

0
 

G
K

 >
4

0
 b

is
 5

0
 

G
K

 >
5

0
 b

is
 6

0
 

G
K

 >
 6

0
 

Aal Anguilla anguilla - - - - 1 - - - - - 

Aland, Nerfling Leuciscus idus 3 - - - - - - - - - 

Bachneunauge Lampetra planeri - - 10 - - - - - - - 

Barsch, Fluss-
barsch 

Perca fluviatilis - 22 2 4 - 1 - - - - 

Bitterling Rhodeus amarus 1107 40 - - - - - - - - 

Brachse, Blei Abramis brama - - - 1 - - - -  - 

Döbel, Aitel Leuciscus cephalus 241 107 64 55 28 13 4 5 - - 

Dreist. Stichling 
(Binnenform) 

Gasterosteus aculeatus 134 - - - - - - - - - 

Gründling Gobio gobio 1284 956 321 - - - - - - - 

Güster Abramis bjoerkna 7 3 - 7 1 - - - - - 

Hasel Leuciscus leuciscus 6 20 5 1 1 - - - - - 

Hecht Esox lucius - - - 2 4 - 2 - - 1 

Hybride (Cyprini-
den) 

(Leer) - - 1 - - - - - - - 

Rotauge, Plötze Rutilus rutilus 1372 307 198 78 2 - - - - - 

Rotfeder 
Scardinius erythroph-
thalmus 

13 2 - - - - - - - - 

Schleie Tinca tinca 26 14 20 7 3 - - - - - 

Schmerle Barbatula barbatula 34 42 - - - - - - - - 

Ukelei, Laube Alburnus alburnus 165 3 8 - - - - - - - 

Zwergwels Ameiurus nebulosus - 7 4 2 - - - - - - 

 
Die Altersstrukturen (vgl. Tabelle 4-25) der sechs häufigsten Arten Döbel, Gründling, Rotauge, 
Bitterling, Dreistachliger Stichling und Schleie werden nun auf Artniveau betrachtet. 
Die Altersstruktur der Döbel ist sehr gut ausgeprägt. Es sind viele Jungfische vorhanden mit 
einigen älteren Individuen, adulte Tiere mittlerer Größe sind häufig. 
Ebenso verhält es sich mit dem Gründling und den Rotaugen, die jeweils sehr gute Bestände 
in allen (ihnen verfügbaren) Größenklassen aufweisen. 
Auch der Bitterling könnte eine gute Verteilung haben, ebenso wie beim Dreistachligen 
Stichling, der allerdings bei der Gesamtanzahl unterrepräsentiert ist. Dies liegt an der gerin-
gen Maximalgröße der Tiere, für die diese Größeneinteilung etwas ungeeignet scheint. 
Die Schleie ist insgesamt ebenfalls unterrepräsentiert, ist aber innerhalb ihrer Individuenzahl 
recht ausgewogen verteilt. 
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4.6.3.4 Biologische Qualitätskomponente benthische wirbellose Fauna 

Methodik 
Die Bewertung der biologischen Qualitätskomponente Makrozoobenthos (MZB) für den letzten 
Bewirtschaftungsplan 2021 (3. BWZ) in BRB fand nach dem Bewertungsverfahren PERLO-
DES – Version 4 (Stand 2013) [20] statt. 
 
Modul „Saprobie“ 
Die Bewertung der Auswirkungen organischer Verschmutzung auf das Makrozoobenthos er-
folgt mit Hilfe des gewässertypspezifischen und leitbildbezogenen Saprobienindexes nach 
DIN 38 410. Die Ergebnisse des Saprobienindexes werden unter Berücksichtigung typspezifi-
scher Klassengrenzen in eine Qualitätsklasse von „sehr gut“ bis „schlecht“ überführt [20]. 
 
Modul „Allgemeine Degradation“ 
Dieses Modul spiegelt die Auswirkungen verschiedener Stressoren (Degradation der Gewäs-
sermorphologie, Nutzung im Einzugsgebiet, Pestizide, hormonäquivalente Stoffe) wider. 
Das Modul ist als Multimetrischer Index aus Einzelindizes, so genannten „Core Metrics“, auf-
gebaut. Die Ergebnisse der typ(gruppen)spezifischen Einzelindizes werden zu einem Multi-
metrischen Index verrechnet und dieser wird abschließend in eine Qualitätsklasse von „sehr 
gut“ bis „schlecht“ überführt [20]. 
 
Modul „Versauerung“ 
Entfällt hier da, der OWK Pulsnitz kein versauerungsgefährdeter Gewässertyp ist. 
 
Da im Wasserkörpersteckbrief der Fließgewässertyp angegeben ist, dass es sich hierbei um 
den Typ 15 = „Sand- und lehmgeprägte Tieflandflüsse“ handelt, gelten folgende typspezifische 
Klassengrenzen für MZB: 

Tabelle 4-26: Grundzustand und Klassengrenzen des Saprobienindex des Fließgewässertyps 
15 (Modul „Saprobie“) 

  Grundzustand Metric-Werte der Klassengrenzen 

Metric-Typ Metric-Name  KG 1/2 KG 2/3 KG 3/4 KG 4/5 

T Saprobienindex 1,75 1,85 2,30 2,9 3,45 

 

Tabelle 4-27: Ankerpunkte und Metric-Werte der Core Metrics (Modul „Allgemeine Degrada-
tion“) 

  Ankerpunkte Metric-Werte der Klassengrenzen 

Metric-Typ Core Metric-Name oben unten KG 1/2 KG 2/3 KG 3/4 KG 4/5 

Z/A EPT [%] (HK) 60 15 51 42 33 24 

T Fauna.Index Typ 15 1,2 -0,4 0,88 0,56 0,24 -0,08 

V/D Anzahl Trichoptera-Arten 12 0 9,6 7,2 4,8 2,4 

F Litoral-Besiedler 4 25 8,2 12,4 16,6 20,8 

 

Benthische Fauna OWK Pulsnitz 
Die benthische Fauna des OWK Pulsnitz ist insgesamt gemäß LfU [18] als „unbefriedigend“ 
(Wertstufe 4, Stand 2021) eingestuft (vgl. Tabelle 4-22). Über die verschiedenen Messstellen 
(vgl. Tabelle 4-28) fällt auf, dass im OWK innerhalb der letzten Jahre Schwankungen zu be-
obachten sind.  
So nahm die ökologische Zustandsklasse an der Messstelle um einen Zähler ab, um sich an-
schließend zwei Zähler zu verbessern und danach wieder einen Zähler zum „Ausgangswert“ 
zu verschlechtern. Hierbei muss berücksichtigt werden, dass acht Jahre keine Bewertungen 
erfolgten. Der Trend an der Messstelle geht in Richtung Wertstufe 4 („schlecht“). Der 
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Saprobienwert hingegen scheint relativ stabil zu sein, die allgemeine Degradation zeigt ab 
2013 einen leicht negativen Trend. 

Tabelle 4-28: Übersicht der Messstellen im OWK Pulsnitz (QK Makrozoobenthos) [3] 

Messstelle 
Pro-

bejahr 

Ö
Z

K
1
 M

Z
B

 

S
a
p

ro
b

ie
 

S
a
p

ro
b

ie
n

in
-

d
e
x
 (

S
I)

 

A
ll
g

e
m

e
in

e
 

D
e
g

ra
d

a
ti

o
n

 

(A
D

) 

M
o

d
u

lw
e
rt

 

A
D

 

Ex-
per-
ten-

urteil 

Begründung Expertenur-
teil 

PT_MZB_81_0077 2004 4 2 2,19 4 0,21 - -  

PT_MZB_81_0077 2005 5 2 2,17 5 0,15 - - 

PT_MZB_81_0077 2013 3 2 2,15 3 0,48 3 plausibel 

PT_MZB_81_0077 2015 3 3 2,33 3 0,41 3 plausibel 

PT_MZB_81_0077 2016 4 3 2,67 4 0,20 4 

Bewertung erscheint plau-
sibel. In den Vorjahren 
ergab sich aber überwie-
gend die ÖZK 3. 

PT_MZB_81_0077 2017 4 2 2,12 4 0,32 3 

Bewertung aufgrund des 
biologischen Befundes 
zwar rechnerisch korrekt, 
da EPT in geringen Antei-
len nachgewiesen, jedoch 
waren mehrere typische 
Ephemeroptera- und 
Trichoptera-Arten vorhan-
den. Saetheria reissi als ty-
pischer Bewohner und In-
dikator 

PT_MZB_81_0077 2018 3 2 2,01 3 0,41 3 plausibel 

PT_MZB_81_0077 2020 4 2 2,24 4 0,21 4 plausibel 

Erläuterungen zur Tabelle: 
1: ÖZK = ökologische Zustandsklasse 

 
Die Messstelle, die den Vorhabensstandort repräsentiert, ist, wie bei der QK Fische, die Mess-
stelle PT_MZB_81_0077. WRRL-Messungen an dieser Messstelle im Jahr 2020 ergeben beim 
Modul Saprobie den Index 2,24 = Stufe 2 (Klassengrenze KG 2/3 = 2,30) und beim Modul 
Allgemeine Degradation den Wert 0,21 = Klasse 4 (Klassengrenze KG 3/4 = 0,24). 
 
Funktionale Gruppen 
Dieser im Oberflächenwasserkörpersteckbrief angegebene Gewässertyp (Sand- und lehmge-
prägter Tieflandflüsse, Fließgewässertyp 15) weist eine relativ große Artenvielfalt auf. Gleich-
zeitig sind spezialisierte Organismen aber selten. Überwiegend handelt es sich um Arten lang-
sam überströmter, detritusreicher Ablagerungen [27]. Grabende Arten sind selten. Organische 
Hartsubstrate wie Wasserpflanzen und Totholz sind am individuenreichsten besiedelt, über-
wiegend von strömungsliebenden Arten. 
 
Auswahl charakteristischer Arten 
Hierzu gehören nur wenige sandbesiedelnde Arten, wie die grabende Eintagsfliegenlarve 
Ephemera danica oder die Steinfliegenlarve Isoptena serricornis.  
Eingegraben in die detritusreichen Uferbereiche leben Arten wie die Muschel Unio pictorum, 
die Libelle Gomphus vulgatissimus und die Steinfliege Taeniopteryx nebulosa.  
Totholzansammlungen stellen das wichtigste Hartsubstrat dieses Flusstyps dar: die Eintags-
fliegen Heptagenia flava sowie Köcherfliegen der Gattung Lype sind in ihrem Vorkommen 
streng an dieses Habitat gebunden.  
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Weitere typische Eintagsfliegenarten sind Leptophlebia cincta, Leptophlebia submarginata 
und Brachycercus harisella. 
Daneben kommen hier noch eine Reihe weiterer flusstypischer Arten wie die Großmuschel 
Unio crassus, die Schnecke Viviparus viviparus, die Käfer Haliplus fluviatilis und Brychius ele-
vatus sowie die Libelle Ophiogomphus cecilia vor [27]. 
 
Artenzusammensetzung – Nachweis charakteristischer Arten 
Die Daten des LfU an Messstelle PT_MZB_81_0077 belegen das Vorkommen der Eintags-
fliege der Gattung Heptagenia mit 1,20 Individuen pro m². Die Gattung Leptophlebia wurde 
ebenfalls nachgewiesen, allerdings handelte es sich bei beiden Funden nur um die Gattungen, 
nicht um die oben genannten Arten. 
 
Sonstige charakteristische Arten dieses Fließgewässertyps wurden nicht nachgewiesen. 
 

4.6.3.5 Biologische Qualitätskomponente Makrophyten und Diatomeen 

Die QK Makrophyten und die Diatomeen des OWK Pulsnitz sind als „unklar“ eingestuft 
(vgl. Tabelle 4-22). Detaildaten des LfU über Artenhäufigkeit und Artenzusammensetzung im 
OWK liegen nicht vor. Weitere Informationen sind nicht vorhanden. 

Charakteristische Arten 
Die kennzeichnenden Arten der Makrophyten für sand- und lehmgeprägte Tieflandflüsse sind 
z. B. Großlaichkräuter wie Potamogeton lucens, Potamogeton perfoliatus, Potamogeton alpi-
nus und Potamogeton gramineus. Zusammen mit Arten der wuchsformreichen Gesellschaft 
des Einfachen Igelkolbens (Sparganium emersum) kennzeichnen sie diesen Fließgewässer-
typ. Die Makrophytenvegetation der lehmigeren Gewässer dieses Typs ist z. B. durch Callitri-
che platycarpa und Callitriche stagnalis gekennzeichnet [27]. 
 

Bei den Diatomeen sind es Achnanthes minutissima, Amphora pediculus, Cocconeis ne-
othumensis, Cymbella microcephala, Denticula tenuis, Fragilaria brevistriata, Fragilaria cons-
truens-Sippen, Fragilaria pinnata, Gomphonema pumilum, Navicula cryptotenella und Navi-
cula schoenfeldii [27]. 
 

4.6.3.6 QK Morphologie 

Die Bewertung der QK Morphologie wird im Steckbrief als „schlechter als gut“ angegeben 
(vgl. Tabelle 4-22). 
Aus den Daten der Abfragen [28] geht hervor, dass die Pulsnitz überwiegend mit der Gewäs-
serstrukturgüteklasse 5 = „stark verändert“ bewertet wurde. Im Vorhabensbereich ist sie aus-
schließlich mit der Gewässerstrukturgüteklassen 6 = „sehr stark verändert“ bewertet. 
 
Die Tabelle 4-29 zeigt die Einzelbewertungen der Parameter Land links, Ufer links, Sohle, Ufer 
rechts, Land rechts im Bereich des Vorhabens. 
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Tabelle 4-29: Auszug aus der Gewässerstrukturkartierung im Vorhabenbereich (schwarzer Rah-
men) [17]  

Station* 
von 

Station* 
bis 

Abschnitt 
[m] 

Land 
links 

Ufer 
links 

Sohle 
Ufer 

rechts 
Land 

rechts 
Strukturgüte 

1+800 2+000 200 4 6 7 6 6 6 

2+000 2+200 200 4 6 7 6 6 6 

2+200 2+400 200 4 6 7 6 6 6 

2+400 2+600 200 4 6 7 6 6 6 

2+600 2+800 200 4 6 7 6 6 6 

0+000 27+704 27704 4,03 5,29 6,14 5,26 3,91 5,35 

Erläuterungen zur Tabelle: 
* Stationsangaben gem. Gewässerstrukturkartierung [17]  

 

Der nahezu durchgehend vollständig veränderte Ist-Zustand der Parameter Sohle im Vorha-
benbereich sorgt in Kombination mit den deutlich bis sehr stark veränderten Uferbereichen 
und Landbereichen für die Gewässerstrukturgüteklasse 6 = „sehr stark verändert“. Die angren-
zenden Bereiche sind ebenfalls mit der Gewässerstrukturgüteklasse 6 = „sehr stark verändert“ 
bewertet. 
 
Im Durchschnitt ergibt sich eine Gesamtbewertung der Strukturgüte für den gesamten OWK 
Pulsnitz (von Station 0+000 bis Station 27+704) von 5,35 = „sehr stark verändert“. Dieser Wert 
liegt somit exakt im Übergangsbereich von „stark verändert“ zu „sehr stark verändert“ (vgl. Ta-
belle 3-3) 
 
Im Zuge der Umsetzung des 3. BWZ wurden gemäß LfU [3] einige Abschnitte der Pulsnitz 
nachkartiert und im Steckbrief festgehalten. So ist die Gesamtbewertung der Strukturgüte im 
Steckbrief mit 5,59 angegeben (Land links: 4,08 / Ufer links: 5,61 / Sohle: 6,42 / Ufer rechts: 
5,57 / Land rechts: 3,90). Im Gegensatz zu den Daten aus dem Jahr 2016 fand demnach eine 
weitere Verschlechterung der Gewässerstruktur statt. 
  

4.6.3.7 QK Wasserhaushalt 

Die Beschreibung der Ist-Situation des Abflusses und Abflussverhaltens erfolgt wegen noch 
nicht behördlich ermittelter Angaben zum Zustand der QK Wasserhaushalt (vgl. Tabelle 4-22, 
Status „gut“) auf Grundlage der Auswertung vorhabenbezogener Unterlagen, hier die Unter-
lage U6 – Wasserrecht. 
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Auszug aus der Unterlage Wasserrecht 

Tabelle 4-30: Pegel-Hauptwerte für die Pulsnitz 

 Pulsnitz 

Ortrand Lindenau 

NNW W in 
cm 

32 k.A. 

NW 32 k.A. 

MNW 49 k.A. 

MW 69 k.A. 

MHW 155 k.A. 

HW 248 k.A. 

HHW 248 k.A. 

Alarmstufen 

I 120 k.A. 

II 160 k.A. 

III 200 k.A. 

IV 240 k.A. 
 

 

 Pulsnitz 

Ortrand Lindenau 

NQ m³/s 32 k.A. 

MNQ 32 k.A. 

MQ 49 k.A. 

MHQ 69 k.A. 

HQ 155 k.A. 

EZG km² 245 256 

Nq l/s*km² 0,24 0,08 

MNq 1,43 0,84 

Mq 6,12 4,87 

MHq 38,3 36,0 

Hq 141 121 

 

4.6.3.8 Chemischer Zustand 

Der chemische Zustand des OWK Pulsnitz ist als „nicht gut“ angegeben (vgl. Tabelle 4-22). 

 

Der Steckbrief zum 3. BWZ gibt als Stoffe die die Umweltqualitätsnormen (UQN) verletzen 
Bromierte Diphenylether (Kongenere: Nummern 28, 47, 99, 100, 153 und 154) sowie Queck-
silber und Verbindungen an. Synthetische und nichtsynthetische Schadstoffe in Wasser, Se-
dimenten oder Schwebstoffen deren Konzentration die Umweltqualitätsnormen (UQN) verlet-
zen, sind nicht angegeben [18]. 

 
Nachhaltige Veränderungen des chemischen Zustandes werden mit der Maßnahme nicht an-
gestrebt und sind auch nicht zu prognostizieren (vgl. Kap. 4.5). 
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4.6.4 Oberflächenwasserkörper (OWK) Schwarze Elster 

4.6.4.1 Ist-Zustand (Gesamtbewertung) 

Die folgende Tabelle zeigt auszugsweise die im 3. Bewirtschaftungszyklus verankerte Ge-
samtbewertung des Ist-Zustandes des OWK Schwarze Elster [18]. 

Tabelle 4-31: Auszug aus dem Oberflächenwasserkörpersteckbrief Schwarze Elster [18]  

Kategorie 3. BWZ 

Int. Kennung  DERW_DEBB538_31 

Wasserkörperbezeichnung Schwarze Elster 

Flussgebietskennzahl  538 

Länge Wasserkörper  85,96 km 

Flussgebietseinheit  Elbe 

Bearbeitungsgebiet / Koordinierungsraum Mulde-Elbe-Schwarze Elster 

Planungseinheit  Schwarze Elster 

Einstufung  natürlich 

Gewässertyp  
Große sand- und lehmgeprägte 
Tieflandflüsse (Typ 15_G) 

Trinkwassernutzung  Nein 

Messstellen 
18 operativ (Ökologie) 
7 operativ (Chemie) 

Bewertung Ökologischer Zustand / Ökologisches Potenzial 

Ökologisches Potenzial gesamt mäßig 

Biologische Qualitätskomponenten (OgewV 2016 Anlage 3, Punkt 1) 

Phytoplankton gut 

Makrophyten  nicht klassifiziert 

Phytobenthos gut 

Benthische wirbellose Fauna mäßig 

Fischfauna mäßig 

andere aquatische Flora gut 

Bewertung unterstützende Qualitätskomponenten 

Hydromorphologische Qualitätskomponenten (OgewV 2016 Anlage 3, Punkt 2) 

Wasserhaushalt gut 

Morphologie nicht klassifiziert 

Durchgängigkeit schlechter als gut 

Chemische und allgemeine physikalisch-chemische Qualitätskomponenten (OgewV 2016 An-
lage 3, Punkt 3.2) 

Sichttiefe nicht klassifiziert 

Temperaturverhältnisse nicht klassifiziert 

Sauerstoffhaushalt schlechter als gut 

Salzgehalt nicht klassifiziert 

Versauerungszustand schlechter als gut 

Stickstoffverhältnisse schlechter als gut 

Phosphorverhältnisse gut 

Chemische Qualitätskomponenten (Flussgebietsspezifische Schadstoffe, OgewV2016 Anlage 6) 

Synthetische und nichtsynthetische Schadstoffe in Wasser, Sedimenten oder Schwebstoffen deren 
Konzentration die Umweltqualitätsnormen (UQN) verletzen 
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Mecoprop 

Bewertung chemischer Zustand  

Chemischer Zustand gesamt nicht gut 

Stoffe, deren Konzentration die Umweltqualitätsnormen (UQN) verletzen (OgewV2016 An-
lage 8, Tab. 2) 

Prioritäre und bestimmte andere Schadstoffe in Wasser oder Biota (>UQN) 

Bromierte Diphenylether (Kongenere: Nummern 28, 47, 99, 100, 153 und 154) 

Quecksilber und Verbindungen 

Umweltziele 

 Ökologie Chemie 

Umweltziel „Guter Zustand“ er-
reicht 

Nein Nein 

Fristverlängerung in Anspruch 
genommen bis 

bis 2039 nach 2045 

Begründung Fristverlängerung 
Verzögerungszeit bei der Wie-
derherstellung der Wasserquali-
tät 

Verzögerungszeit bei der Wie-
derherstellung der Wasserquali-
tät 

Weniger strenge Umweltziele in 
Anspruch genommen bis 

Nein Nein 

Begründung weniger strenge 
Umweltziele 

- - 

Erläuterungen zur Tabelle: 
Zustandsklassen und -farbgebung Ökologischer Zustand / Ökologisches Potenzial: 1 = sehr gut/höchstes; 2 = gut; 
3 =mäßig; 4 =unbefriedigend; 5 = schlecht; nicht klassifiziert 
 
Zustandsklassen und -farbgebung unterstützende Qualitätskomponenten: 1 = sehr gut; 2 = gut; 3 = schlechter als 
gut; nicht klassifiziert 
 
Zustandsklassen und -farbgebung Chemischer Zustand: gut, nicht gut, nicht klassifiziert 
 
Folgende signifikante Belastungen (Vorbelastungen) sind im Gewässersteckbrief OWK 
Schwarze Elster dokumentiert: 

- Punktquellen – Grubenwasser 

- Diffuse Quellen – Landwirtschaft 

- Diffuse Quellen – Kontaminierte oder verlassene Industriebrache 

- Diffuse Quellen – Atmosphärische Ablagerungen 

- Diffuse Quellen – Bergbau 

- physikalische Veränderung von Kanälen/Flussbetten/Ufern/Küstengebieten 

- Dämme, Barrieren und Schleusen – Wasserkraft 

- Dämme, Barrieren und Schleusen – Bewässerung 

- Hydrologische Veränderungen – unbestimmt 

- Anthropogene Beeinflussung 
 
Auswirkungen der Belastungen: 

- Versauerung 

- Chemische Verunreinigung 

- veränderte Lebensräume aufgrund von hydrologischen Veränderungen 

- veränderte Lebensräume aufgrund von morphologischen Veränderungen (einschließlich 
Konnektivität) 

- Nährstoffbelastung 
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4.6.4.2 Messstellen im OWK 

Die nächsten zum Vorhaben gelegene und damit für den OWK repräsentativen Landesmess-
stellen tragen die Messstellenkennzahlen 31_0046 (Ökologie) und die SE_0070 (Chemie) und 
befinden sich südlich von Elsterwerda. 

Abbildung 4-7: Lage des OWK Schwarze Elster mit allen Messstellen des OWK gemäß Steck-
brief zum 3. BWZ [18] 

 

 

Abbildung 4-8: Lage des OWK Schwarze Elster mit Messstellen im näheren Umfeld zum Vorha-
ben (eigene Darstellung nach [18] und [1], ohne Maßstab) 
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4.6.4.3 Biologische Qualitätskomponente Fische 

Fischfauna OWK Schwarze Elster 
 
Zielarten 
Für BRB wurden vom Institut für Binnenfischerei (IFB) Potsdam-Sacrow [26] hinsichtlich der 
ökologischen Durchgängigkeit überregionale und regionale Vorranggewässer sowie überregi-
onale und regionale Zielarten definiert. 
Danach sind die überregionalen Zielarten in der Schwarzen Elster Aal, Lachs, Meerforelle, 
Flussneunauge und Meerneunauge. 
Die regionalen Zielarten sind Barbe, Döbel, Aland, Hasel, Zährte, Rapfen und Gründling. 
 
Leitbild 
In der Schwarzen Elster (Fließgewässertyp 15_G) als „Großer sand- und lehmgeprägter Tief-
landfluss“ dominieren nach Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA) [27] die Sand- 
und Lehmfraktion. Kiese Tone und Mergel sind ebenfalls vorkommend. Organisches Material 
wie Totholz, Falllaub, Erlenwurzeln und Wasserpflanzen stellen eine bedeutende Habitatstruk-
tur dar.  
Charakteristisch sind flache Profile, deutlich ausgebildete Prall- und Gleithänge, Rinnensys-
teme in den Auenbereichen, Niedermoore und Altarme verschiedenen Alters. 
Flüsse mit höherem Lehmanteil besitzen ein tief eingeschnittenes Kastenprofil und sehr wenig 
Altgewässer. 
 
Dominant sind meist rheophile Arten, welche sandiges oder kiesiges Substrat als Laichsub-
strat bevorzugen, wie z. B. Barbe, Hasel, Döbel, Gründling und Steinbeißer [32]. Außerdem 
kommen vor allem indifferente Arten, wie Rotauge, Flussbarsch und Güster, vor. Neben den 
Arten des Hauptgerinnes werden teilweise Arten der Auengewässer begünstigt, wie z. B. Rot-
feder und Hecht. 
Lehmige Flüsse weisen im Allgemeinen eher eine artenärmere Fischfauna auf [27]. 

Tabelle 4-32: Übersicht der Messstellen und Bewertung im OWK Schwarze Elster (QK Fische) 
[16]7 

Messstelle 
Jahr der 
Bewer-

tung 

Exper-
tenur-

teil 
Begründung 

Zustands-
klasse 

nach FiBS 

Gesamt-
wert 
nach 
FiBS 

Jahr der 
Refe-

renzer-
stellung 

31_0526 
(Messtelle 
Teil der Be-
richterstat-
tung zum  
2. BWZ) 

2008 3 ÖD fehlt; starke strukturelle 
Defizite (Profil, eingedeicht); 
partiell stärkere Vegetations-
entwicklung + maschinelle 
GU; stoffl. Belastungen 
(Feinsedimente, Eiseno-
cker); (o. D. 2,42) 

3 2,47 2011 

31_0526 
(Messtelle 
Teil der Be-
richterstat-
tung zum  
2. BWZ) 

2011 3 ÖD fehlt; starke strukturelle 
Defizite (Profil, eingedeicht); 
partiell stärkere Vegetations-
entwicklung + maschinelle 
GU; stoffl. Belastungen 
(Feinsedimente, Eiseno-
cker); (o. D. 2,32) 

3 2,36 2011 

 

7 Daten aus der Übergabe von 2018 zum 2. BWZ, die erneute Abfrage zum 3. BWZ aus 2022 ergab keine darüber-
hinausgehenden Informationen. 
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Messstelle 
Jahr der 
Bewer-

tung 

Exper-
tenur-

teil 
Begründung 

Zustands-
klasse 

nach FiBS 

Gesamt-
wert 
nach 
FiBS 

Jahr der 
Refe-

renzer-
stellung 

31_0446 2013 4 ÖD fehlt; starke strukturelle 
Defizite (Profil, eingedeicht); 
partiell stärkere Vegetations-
entwicklung + maschinelle 
GU; stoffl. Belastungen 
(Feinsedimente, Eiseno-
cker); (o. D. 1,46 – auch 
nahe 4) 

4 1,72 2013 

31_0446 2014 4 manipuliert (Lachs, Meerf. 
Dummy ausgeblendet); ÖD 
fehlt; starke strukt. Defizite 
(Trapezrofil, eingedeicht, 
kaum Gehölze); starke Ve-
getationsentwicklung; ma-
schinelle GU; stoffl. Belas-
tungen (Feinsedimente, Ei-
senocker, Nährstoffe); IZ ge-
ring! 

4 1,78 2013 

31_0446 2015 4 HMWB!; (Lachs/Meerf. 
Raus!); ÖD und Fließdyna-
mik stark eingeschränkt; 
staureguliert; keine Gehölze; 
monot., aufgeweitetes Re-
gelprofil; eingedeicht; starke 
Vegetationsentw. – intensive 
GU; stoffl. Belastung (Ei-
senocker, Einleitungen?, 
hohe Leitfähigkeit) 

4 1,98 2015 

31_0446 2016 3 HMWB!; (Lachs/Meerf. 
Raus!); ÖD und Fließdyna-
mik stark eingeschränkt; 
staureguliert; keine Gehölze; 
monot., aufgeweitetes Re-
gelprofil; eingedeicht; starke 
Vegetationsentw. – intensive 
GU; stoffl. Belastung (Ei-
senocker, Nährstoffe EZG, 
Fadenalgen) 

3 2,21 2015 

31_0446 2017 3 Negativtrend ab 2015!/ 
HMWB!; ÖD und Fließdyna-
mik stark eingeschränkt; 
staureguliert; keine Gehölze; 
monot., aufgeweitetes Re-
gelprofil; eingedeicht; starker 
Pflanzenwuchs – intensive 
GU; stoffl. Belastung (Zu-
nahme Eisenocker, Nähr-
stoffe EZG, Fadenalgen) 

  
2015 
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Vergleich der Messstellen mit dem Vorhabenstandort 
Die Befischungsdaten aus der Schwarzen Elster stammen von acht unterschiedlichen Mess-
stellen. Allerdings sind die Messstellen 31_0446 und 31_05268 im bzw. sehr nah am Vorhaben 
gelegen, weshalb auch mit beiden Messstellen weiter gearbeitet wird, um die Auswirkungen 
des Vorhabens auf die Fischfauna zu beurteilen.  
Die Änderungen über die beiden Messstellen der letzten Jahre zeigen einen leichten Trend 
zur Verbesserung der QK Fische (vgl. Tabelle 4-32). 

Tabelle 4-33: Übersicht über die Fischfauna an der Messstelle 31_0446 im OWK Schwarze Els-
ter 2022 [3] 

deutscher Name 
wissenschaftlicher 
Name 

31_0446 

0
9
.1

0
.2

0
1
3

 

2
2
.0

8
.2

0
1
4

 

3
1
.0

7
.2

0
1
5

 

1
2
.0

9
.2

0
1
6

 

2
6
.0

9
.2

0
1
7

 

0
5
.0

9
.2

0
1
8

 

2
4
.0

7
.2

0
1
9

 

0
5
.0

8
.2

0
2
0

 

Aal Anguilla anguilla - - - - - - 2 - 

Aland, Nerfling Leuciscus idus 1 4 1   4 - - 1 

Barsch, Flussbarsch Perca fluviatilis 2 - 1 - - - - - 

Bitterling Rhodeus amarus - - 2 - - 7 - 1 

Brachse, Blei Abramis brama 8 2 - - 7 1 - 9 

Döbel, Aitel Leuciscus cephalus 7 7 32 4 11 29 - 28 

Dreist. Stichling 
(Binnenform) Gasterosteus aculeatus         

Gründling Gobio gobio 2 - 2 - 1 - - 4 

Güster Abramis bjoerkna 82 37 3 - 4 8 - 41 

Hasel Leuciscus leuciscus - - 1 - 1 - - - 

Hecht Esox lucius 3 4 10 - 3 2 - 4 

Hybride (Cyprini-
den) 

- 
1 1 - - - - - - 

Karpfen Cyprinus carpio - - - - 1 2 - - 

Kaulbarsch Gymnocephalus cernuus 1 - - - - - - - 

Rotauge, Plötze Rutilus rutilus 68 26 291 9 17 24 16 49 

Rotfeder 
Scardinius erythrophthal-
mus 4 - 14 - 3 4 - 7 

Schleie Tinca tinca - 2 4 - - 1 - 2 

Ukelei, Laube Alburnus alburnus 26 102 258 143 21 378 - 42 

Zwergwels Ameiurus nebulosus  1 - 1 - 5 1 - 3 

Tabelle 4-34: Altersstruktur der an Messstelle 31_0446 nachgewiesenen Fischzönose 2022 [3] 

deutscher Name 
wissenschaftlicher 
Name 

G
K

 0
 b

is
 5

 

G
K

 >
5
 b

is
 1

0
 

G
K

 >
1

0
 b

is
 1

5
 

G
K

 >
1

5
 b

is
 2

0
 

G
K

 >
2

0
 b

is
 2

5
 

G
K

 >
2

5
 b

is
_

3
0

 

G
K

 >
3

0
 b

is
 4

0
 

G
K

 >
4

0
 b

is
 5

0
 

G
K

 >
5

0
 b

is
 6

0
 

G
K

 >
 6

0
 

Aal Anguilla anguilla - - - - - - - - 1 1 

Aland, Nerfling Leuciscus idus 2 - - - - - 2 6 1 - 

 

8 Die Messtelle 31_0526 war Teil des 2. BWZ und wird im 3. BWZ nicht mehr geführt. Die übergeben Daten zum 2. 
BWZ werden folgend jedoch mit genannt. 
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deutscher Name 
wissenschaftlicher 
Name 

G
K

 0
 b

is
 5

 

G
K

 >
5
 b

is
 1

0
 

G
K

 >
1

0
 b

is
 1

5
 

G
K

 >
1

5
 b

is
 2

0
 

G
K

 >
2

0
 b

is
 2

5
 

G
K

 >
2

5
 b

is
_

3
0

 

G
K

 >
3

0
 b

is
 4

0
 

G
K

 >
4

0
 b

is
 5

0
 

G
K

 >
5

0
 b

is
 6

0
 

G
K

 >
 6

0
 

Barsch, Flussbarsch Perca fluviatilis - - - 1 1 1 - - - - 

Bitterling Rhodeus amarus 7 3 - - - - - - - - 

Brachse, Blei Abramis brama 1 2 5 4 5 2 4 4 - - 

Döbel, Aitel Leuciscus cephalus 10 49 29 3 9 6 3 6 3 - 

Dreist. Stichling (Binnen-
form) 

Gasterosteus acule-
atus 

1 - - - - - - - - - 

Gründling Gobio gobio 1 3 5 - - - - - - - 

Güster Abramis bjoerkna 28 7 50 69 21 - - - - - 

Hasel Leuciscus leuciscus - - 2 - - - - - - - 

Hecht Esox lucius - - 3 4 2 2 5 5 4 1 

Hybride (Cypriniden) - - - 1 1 - - - - - - 

Karpfen Cyprinus carpio - 1 - - - - - 1 1 - 

Kaulbarsch Gymnocephalus 
cernuus 

1 - - - - - - - - - 

Rotauge, Plötze Rutilus rutilus 20 305 87 53 30 5 - - - - 

Rotfeder Scardinius eryth-
rophthalmus 

- 14 9 8 - 1 - - - - 

Schleie Tinca tinca 2 1 2 1 1  2 - - - 

Ukelei, Laube Alburnus alburnus 241 585 138 6 - - - - - - 

Zwergwels Ameiurus nebulosus  1 3 4 3 - - - - - 

 
Die Altersstrukturen (vgl. Tabelle 4-34) ist bei der Ukelei am besten ausgeprägt, gefolgt von 
Döbel und Rotauge.  
Güster, Hecht, Brassen und Stichling bewegen sich im mittleren Bereich.  
Für kleinwüchsige Arten (Ukelei, Stichling, Gründling, Bitterling) ist diese Größeneinteilung zur 
Erfassung jedoch ungeeignet.  

Tabelle 4-35: Übersicht der Fischarten und ihrer Ökologie über die Messstellen 31_0446 und 
31_05269 im OWK Schwarze Elster [16]10 

Art Anzahl Anteil in % Fortpflanzung Laichzeit [32] Strömung 

Ukelei, Laube 729 29,8 phyto-lithophil April – Juni indifferent 

Rotauge, Plötze 580 23,7 phyto-lithophil April – Mai indifferent 

Döbel, Aitel 486 19,9 phyto-lithophil April – Juli reophil B 

Güster 137 5,6 phytophil Mai – Juni indifferent 

Gründling 106 4,3 psamnophil April – August reophil B 

Hecht 75 3,1 phytophil Februar – Mai reophil A 

Zwergwels 74 3,0 - - - 

Brachse, Blei 50 2,0 phyto-lithophil Mai – Juni indifferent 

 

9 Altdaten – Messstelle 31_0526 war Teil der Berichterstattung zum 2. BWZ – im 3. BWZ ist diese Messstelle nicht 
mehr aufgeführt 

10 Daten aus der Übergabe von 2018 zum 2. BWZ, die erneute Abfrage zum 3. BWZ aus 2022 ergab keine darüber 
hinausgehenden Informationen. 
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Art Anzahl Anteil in % Fortpflanzung Laichzeit [32] Strömung 

Rotfeder 48 2,0 phytophil April – Juni stagnophil 

Dreist. Stichling 42 1,7 ariadnophil März – Juli - 

Bitterling 35 1,4 ostracophil April – Mai - 

Schleie 31 1,3 phytophil Mai – Juli stagnophil 

Barsch, Flussbarsch 27 1,1 phyto-lithophil März – Juni indifferent 

Aland, Nerfling 14 0,6 phyto-lithophil März – Mai reophil B 

Schmerle 3 0,1 psamnophil April – Juni - 

Aal 2 0,1 pelagophil März – Juli indifferent 

Hasel 2 0,1 phyto-lithophil März – April reophil A 

Hybride (Cypriniden) 2 0,1 - - - 

Karpfen 1 0,0 phytophil Mai – Juli indifferent 

Kaulbarsch 1 0,0 phytophil März – Mai - 

Rapfen 1 0,0 lithophil April – Juni reophil B 

 

4.6.4.4 Biologische Qualitätskomponente benthische wirbellose Fauna 

Methodik 
Die Bewertung der biologischen Qualitätskomponente Makrozoobenthos (MZB) für den letzten 
Bewirtschaftungsplan 2021 in BRB fand nach dem Bewertungsverfahren PERLODES – Ver-
sion 4 (Stand 2013) [20] statt. 
 
Modul „Saprobie“ 
Die Bewertung der Auswirkungen organischer Verschmutzung auf das Makrozoobenthos er-
folgt mit Hilfe des gewässertypspezifischen und leitbildbezogenen Saprobienindexes nach DIN 
38 410. Die Ergebnisse des Saprobienindexes werden unter Berücksichtigung typspezifischer 
Klassengrenzen in eine Qualitätsklasse von „sehr gut“ bis „schlecht“ überführt [20]. 
 
Modul „Allgemeine Degradation“ 
Dieses Modul spiegelt die Auswirkungen verschiedener Stressoren (Degradation der Gewäs-
sermorphologie, Nutzung im Einzugsgebiet, Pestizide, hormonäquivalente Stoffe) wider. 
Das Modul ist als Multimetrischer Index aus Einzelindizes, so genannten „Core Metrics“, auf-
gebaut. Die Ergebnisse der typ(gruppen)spezifischen Einzelindizes werden zu einem Multi-
metrischen Index verrechnet und dieser wird abschließend in eine Qualitätsklasse von „sehr 
gut“ bis „schlecht“ überführt [20]. 
 
Modul „Versauerung“ 
Entfällt hier da, der OWK Schwarze Elster kein versauerungsgefährdeter Gewässertyp ist. 
 
Da im Wasserkörpersteckbrief der Fließgewässertyp angegeben ist, dass es sich hierbei um 
den Typ 15_G = „Große sand- und lehmgeprägte Tieflandflüsse“ handelt, gelten folgende typ-
spezifische Klassengrenzen für MZB: 

Tabelle 4-36: Grundzustand und Klassengrenzen des Saprobienindex des Fließgewässertyps 
15_G (Modul „Saprobie“) 

  Grundzustand Metric-Werte der Klassengrenzen 

Metric-Typ Metric-Name  KG 1/2 KG 2/3 KG 3/4 KG 4/5 

T Saprobienindex 1,75 1,85 2,30 2,9 3,45 
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Tabelle 4-37: Ankerpunkte und Metric-Werte der Core Metrics (Modul „Allgemeine Degrada-
tion“) 

  Ankerpunkte Metric-Werte der Klassengrenzen 

Metric-Typ Core Metric-Name oben unten KG 1/2 KG 2/3 KG 3/4 KG 4/5 

Z/A EPT [%] (HK) 60 15 51 42 33 24 

T Fauna.Index Typ 15 1,2 -0,4 0,88 0,56 0,24 -0,08 

V/D Anzahl Trichoptera-Arten 12 0 9,6 7,2 4,8 2,4 

F Litoral-Besiedler 4 25 8,2 12,4 16,6 20,8 

Benthische Fauna OWK Schwarze Elster 
Die benthische Fauna des OWK Schwarze Elster ist wie die Fischfauna insgesamt gemäß 
LfU [33] als „mäßig“ (Wertstufe 3, Stand 2021) eingestuft (vgl. Tabelle 4-31). Über die ver-
schiedenen Messstellen (vgl. Tabelle 4-38) fällt auf, dass im OWK innerhalb der letzten Jahre 
eine tendenzielle Verbesserung mit Schwankungen zu beobachten ist, was auch, zumindest 
an Messstelle 31_0526, durch das Expertenurteil gestützt wird. An Messstelle 31_0446 ergab 
sich keine Änderung über die Zeit, das Expertenurteil relativiert die „gute“ Bewertung des Jah-
res 2016. Nachdem im Jahr 2018 das Expertenurteil mit Stufe 3 bewertet wurde, waren in den 
Folgejahren, erst gar kein MZB (2019 – Expertenurteil = 5) oder eine nur sehr verarmte Le-
bensgemeinschaft (2020- Expertenurteil = 5) nachweisbar.  
Ähnlich schwankend verhält sich die Allgemeine Degradation. 

Tabelle 4-38: Übersicht der Messstellen im OWK Schwarze Elster (QK Makrozoobenthos) [3]11 

Messstelle Probejahr 

Ö
Z

K
1
 M

Z
B

 

S
a
p

ro
b

ie
 

S
a
p

ro
b

ie
n

in
-

d
e
x
 (

S
I)

 

A
ll
g

e
m

e
in

e
 

D
e
g

ra
d

a
ti

o
n

 

(A
D

) 

M
o

d
u

lw
e
rt

 

A
D

 

Experten-
urteil 

Begründung Exper-
tenurteil 

31_0446 2013 4 3 2,418 4 0,374 4 plausibel 

31_0446 2015 4 4 3,386 3 0,452 4 
Plausibel trotz „nicht 
gesicherter“ Ergeb-
nisse. 

31_0446 2016 2 2 2,1 2 0,602 4 

Bewertung erscheint 
deutlich zu positiv. 
Faunistisch stark ver-
armt. 

31_0446 2017 3 3 2,406 3 0,539 4 

Rechnerische Be-
wertung aufgrund 
des biologischen Be-
fundes zweifelhaft. 
Geringe Diversität 
und Dichte. Gesamt-
eindruck eher 4. 

31_0446 2018 4 3 2,48 4 0,25 3  

31_0446 2019 - - - - - 5 
Kein MZB nachzu-
weisen 

 

11 Altdaten – Messstelle 31_0526 war Teil der Berichterstattung zum 2. BWZ – im 3. BWZ ist diese Messstelle nicht 
mehr aufgeführt. Daten wurden aus dem 2. BWZ übernommen. 
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Messstelle Probejahr 

Ö
Z

K
1
 M

Z
B

 

S
a
p

ro
b

ie
 

S
a
p

ro
b

ie
n

in
-

d
e
x
 (

S
I)

 

A
ll
g

e
m

e
in

e
 

D
e
g

ra
d

a
ti

o
n

 

(A
D

) 

M
o

d
u

lw
e
rt

 

A
D

 

Experten-
urteil 

Begründung Exper-
tenurteil 

31_0446 2020 5 2 1,9 5 0,12 5 

Bewertung trotz nicht 
gesichertem Ergeb-
nis plausibel. Stark 
verarmte Lebensge-
meinschaft. 

31_0526 (Mess-
telle Teil der Be-
richterstattung 
zum 2. BWZ) 

2008 4 2 2,05 4 0,31    

31_0526 (Mess-
telle Teil der Be-
richterstattung 
zum 2. BWZ) 

2011 3 2 2,13 3 0,58 3 

strukturelle Defizite, 
Verockerung, deutli-
che Trübung, braune 
Wasserfärbung 

 

4.6.4.5 Biologische Qualitätskomponente Makrophyten und Diatomeen 

Die QK Makrophyten und Diatomeen des OWK Schwarze Elster sind als „gut“ eingestuft 

(vgl. Tabelle 4-31).  
 

Charakteristische Arten 
Die kennzeichnenden Arten der Makrophyten für sand- und lehmgeprägte Tieflandflüsse sind 
z. B. Großlaichkräuter wie Potamogeton lucens, Potamogeton perfoliatus, Potamogeton alpi-
nus und Potamogeton gramineus. Zusammen mit Arten der wuchsformreichen Gesellschaft 
des Einfachen Igelkolbens (Sparganium emersum) kennzeichnen sie diesen Fließgewässer-
typ. Die Makrophytenvegetation der lehmigeren Gewässer dieses Typs ist z. B. durch Callitri-
che platycarpa und Callitriche stagnalis gekennzeichnet [27]. 
 

Bei den Diatomeen sind es Achnanthes minutissima, Amphora pediculus, Cocconeis ne-
othumensis, Cymbella microcephala, Denticula tenuis, Fragilaria brevistriata, Fragilaria cons-
truens-Sippen, Fragilaria pinnata, Gomphonema pumilum, Navicula cryptotenella und Navi-
cula schoenfeldii. 

 

4.6.4.6 QK Morphologie 

Die Bewertung der QK Morphologie wird im Steckbrief als „unklar“ angegeben  
(vgl. Tabelle 4-31). 
Aus den Daten der Abfragen [28] gehen keine Gewässerstrukturgütedaten hervor. Im Vorha-
bensbereich kann somit auch keine Aussage über die Gewässerstrukturgüteklassen getroffen 
werden. 
 
Die Tabelle 4-39 zeigt die Einzelbewertungen der Parameter Land links, Ufer links, Sohle, Ufer 
rechts, Land rechts im Bereich des Vorhabens. 

Tabelle 4-39: Auszug aus der Gewässerstrukturkartierung im Vorhabenbereich (schwarzer Rah-
men) [17]  

Station* 
von 

Station* 
bis 

Abschnitt 
[m] 

Land 
links 

Ufer 
links 

Sohle Ufer 
rechts 

Land 
rechts 

Strukturgüte 

43+120 43+520 400 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

43+520 43+920 400 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
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Station* 
von 

Station* 
bis 

Abschnitt 
[m] 

Land 
links 

Ufer 
links 

Sohle Ufer 
rechts 

Land 
rechts 

Strukturgüte 

… … … … … … … … … 

51+920 52+320 400 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

52+320 52+720 400 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

0+000 89+041 89041 4,0 5,35 6,92 5,33 4,0 6,0 

Erläuterungen zur Tabelle: 

* Stationsangaben gem. Gewässerstrukturkartierung [17] 

 
Im Durchschnitt ergibt sich eine Gesamtbewertung der Strukturgüte für den gesamten OWK 
Schwarze Elster (von Station 0+000 bis Station 89+041) von 6,0 = „sehr stark verändert“. Die-
ser Wert ist jedoch keinesfalls repräsentativ, da er aus einem relativ kurzen Flussabschnitt, 
welcher bewertet wurde, hervorgeht (vgl. Tabelle 4-39). 
 
Im Steckbrief zum 3. BWZ ist keine zusätzliche Angabe zur Gewässerstrukturgüte enthalten 
[3]. 
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4.6.4.7 QK Wasserhaushalt 

Die Beschreibung der Ist-Situation des Abflusses und Abflussverhaltens erfolgt wegen noch 
nicht behördlich ermittelter Angaben zum Zustand der QK Wasserhaushalt (vgl. Tabelle 4-31, 
Status „gut“) auf Grundlage der Auswertung vorhabenbezogener Unterlagen (vgl. Unterlage 
U6 – Wasserrecht). 

Tabelle 4-40: Pegel-Hauptwerte für die Schwarze Elster 

 Schwarze Elster 

Biehlen Lauchhammer Bad Liebenwerda Herzberg 

NNW W in 
cm 

26 20 22 3 

NW 26 29 26 3 

MNW 35 46 47 39 

MW 72 78 86 82 

MHW 168 168 228 220 

HW 256 262 355 369 

HHW 334 280 355 369 

Alarmstufen 

I k.A. k.A. 230 120 

II k.A. k.A. 260 160 

III k.A. k.A. 280 200 

IV k.A. k.A. 310 330 

 
 

 Schwarze Elster 

Biehlen Lauchhammer Bad Liebenwerda Herzberg 

NQ m³/s 0,256 0,831 1,65 1,59 

MNQ 0,785 2,36 5,11 3,98 

MQ 2,76 5,56 15,1 15 

MHQ 14,7 20,2 55,5 60,7 

HQ 34,7 37,6 119 127 

EZG km² 1077 1446 3140 4124 

Nq l/s*km² 0,24 0,57 0,53 0,39 

MNq 0,73 1,63 1,63 0,97 

Mq 2,56 3,84 4,81 3,64 

MHq 13,7 14,0 17,7 14,7 

Hq 32,2 26,0 37,9 30,8 

 

4.6.4.8 Chemischer Zustand 

Der chemische Zustand des OWK Schwarze Elster ist als „nicht gut“ angegeben (vgl. Tabelle 
4-31). 
 

Der Steckbrief zum 3. BWZ gibt als Stoffe die die Umweltqualitätsnormen (UQN) verletzen 
Bromierte Diphenylether (Kongenere: Nummern 28, 47, 99, 100, 153 und 154) sowie Queck-
silber und -verbindungen an.  

Als Synthetische und nichtsynthetische Schadstoffe in Wasser, Sedimenten oder Schweb-
stoffen deren Konzentration die Umweltqualitätsnormen (UQN) wird Mecoprop aufgeführt. 
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Nachhaltige Veränderungen des chemischen Zustandes werden mit der Maßnahme nicht an-
gestrebt und sind auch nicht zu prognostizieren (vgl. Kap. 4.5). 
 

4.6.5 Oberflächenwasserkörper (OWK) Plessaer Binnengraben 

4.6.5.1 Ist-Zustand (Gesamtbewertung) 

Die folgende Tabelle zeigt auszugsweise die im 3. Bewirtschaftungszyklus verankerte Ge-
samtbewertung des Ist-Zustandes des OWK Plessaer Binnengraben [18]. 

Tabelle 4-41: Auszug aus dem Oberflächenwasserkörpersteckbrief Plessaer Binnengraben [18] 

Kategorie 3. BWZ 

Int. Kennung  DERW_DEBB53819684_1558 

Wasserkörperbezeichnung Plessaer Binnengraben 

Flussgebietskennzahl  53819684 

Länge Wasserkörper  11,61 km 

Flussgebietseinheit  Elbe 

Bearbeitungsgebiet / Koordinierungsraum Mulde-Elbe-Schwarze Elster 

Planungseinheit  Schwarze Elster 

Einstufung  künstlich 

Gewässertyp  
kleine Niederungsgewässer in 
Fluss- und Stromtälern (Typ 19) 

Trinkwassernutzung  Nein 

Messstellen 
1 operativ (Ökologie) 

1558_0029 

Bewertung Ökologischer Zustand / Ökologisches Potenzial 

Ökologisches Potenzial gesamt unbefriedigend 

Biologische Qualitätskomponenten (OgewV 2016 Anlage 3, Punkt 1) 

Phytoplankton nicht klassifiziert 

Makrophyten  nicht klassifiziert 

Phytobenthos sehr gut 

Benthische wirbellose Fauna unbefriedigend 

Fischfauna nicht klassifiziert 

andere aquatische Flora sehr gut 

Bewertung unterstützende Qualitätskomponenten 

Hydromorphologische Qualitätskomponenten (OgewV 2016 Anlage 3, Punkt 2) 

Wasserhaushalt nicht klassifiziert 

Morphologie schlechter als gut 

Durchgängigkeit nicht klassifiziert 

Chemische und allgemeine physikalisch-chemische Qualitätskomponenten (OgewV 2016 An-
lage 3, Punkt 3.2) 

Sichttiefe nicht klassifiziert 

Temperaturverhältnisse nicht klassifiziert 

Sauerstoffhaushalt nicht klassifiziert 

Salzgehalt nicht klassifiziert 

Versauerungszustand nicht klassifiziert 

Stickstoffverhältnisse nicht klassifiziert 
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Phosphorverhältnisse nicht klassifiziert 

Chemische Qualitätskomponenten (Flussgebietsspezifische Schadstoffe, OgewV2016 Anlage 6) 

Synthetische und nichtsynthetische Schadstoffe in Wasser, Sedimenten oder Schwebstoffen deren 
Konzentration die Umweltqualitätsnormen (UQN) verletzen 

- 

Bewertung chemischer Zustand  

Chemischer Zustand gesamt nicht gut 

Stoffe, deren Konzentration die Umweltqualitätsnormen (UQN) verletzen (OgewV2016 An-
lage 8, Tab. 2) 

Prioritäre und bestimmte andere Schadstoffe in Wasser oder Biota (>UQN) 

Bromierte Diphenylether (Kongenere: Nummern 28, 47, 99, 100, 153 und 154) 

Quecksilber und Verbindungen 

Umweltziele 

 Ökologie Chemie 

Umweltziel „Guter Zustand“ er-
reicht 

Nein Nein 

Fristverlängerung in Anspruch 
genommen bis 

bis 2045 nach 2045 

Begründung Fristverlängerung 
Verzögerungszeit bei der Wie-
derherstellung der Wasserquali-
tät 

Verzögerungszeit bei der Wie-
derherstellung der Wasserquali-
tät 

Weniger strenge Umweltziele in 
Anspruch genommen bis 

Nein Nein 

Begründung weniger strenge 
Umweltziele 

- - 

Erläuterungen zur Tabelle: 
Zustandsklassen und -farbgebung Ökologischer Zustand / Ökologisches Potenzial: 1 = sehr gut/höchstes; 2 = gut; 
3 =mäßig; 4 =unbefriedigend; 5 = schlecht; nicht klassifiziert 
 
Zustandsklassen und -farbgebung unterstützende Qualitätskomponenten: 1 = sehr gut; 2 = gut; 3 = schlechter als 
gut; nicht klassifiziert 
 
Zustandsklassen und -farbgebung Chemischer Zustand: gut, nicht gut, nicht klassifiziert 
 
Folgende signifikante Belastungen (Vorbelastungen) sind im Gewässersteckbrief OWK 
Plessaer Binnengraben dokumentiert: 

- Diffuse Quellen – Landwirtschaft 

- Diffuse Quellen – Atmosphärische Ablagerungen 

- physikalische Veränderung von Kanälen/Flussbetten/Ufern/Küstengebieten 

- Hydrologische Veränderungen – unbestimmt 
 
Auswirkungen der Belastungen: 

- Chemische Verunreinigung 

- veränderte Lebensräume aufgrund von hydrologischen Veränderungen 

- veränderte Lebensräume aufgrund von morphologischen Veränderungen (einschließlich 
Konnektivität) 

- Nährstoffbelastung 
 

4.6.5.2 Messstellen im OWK  

Die für den OWK repräsentative Messstelle trägt die Messstellenkennzahl 1558_0029 und be-
findet sich südwestlich von Plessa. 
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Abbildung 4-9: Lage des OWK Plessaer Binnengraben mit Messstelle (eigene Darstellung nach 
[18] und [1], ohne Maßstab) 

 

4.6.5.3 Biologische Qualitätskomponente Fische 

Fischfauna OWK Plessaer Binnengraben 
 
Zielarten 
Für BRB wurden vom Institut für Binnenfischerei (IFB) Potsdam-Sacrow [26] hinsichtlich der 
ökologischen Durchgängigkeit überregionale und regionale Vorranggewässer sowie überregi-
onale und regionale Zielarten definiert. 
Kleinere Gewässer und Gräben wurden hier nicht berücksichtigt. 
 
Leitbild 
Im Plessaer Binnengraben (Fließgewässertyp 19) dominieren als „Kleines Niederungsfließge-
wässer in Fluss- und Stromtälern“ nach Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Wasser 
(LAWA) [27] organische bzw. fein- bis grobkörnige mineralische Sohlsubstrate, zumeist Sande 
und Lehme, seltener Kies oder Löss.  
Häufig ist das Wasser durch Schwebstoffe eingetrübt und durch Huminstoffe bräunlich gefärbt. 
Charakteristisch sind Wechsel von beruhigten und schnell fließenden Bereichen sowie be-
schattete und besonnte Bereiche aufgrund von wechselnder Vegetation am Ufer. Auch aus-
geprägte Zonen mit Makrophyten und Röhricht sind vorhanden. Hochwasser dauern meist 
länger und überfluten die gesamte Aue. 
 
Da Typ 19 in allen Ökoregionen verbreitet ist, kann keine allgemeingültige Aussage über die 
Fischzönose getroffen werden. Neben strömungsindifferenten Arten, wie Rotauge und Fluss-
barsch kommen ebenfalls Arten der großen Flüsse bzw. Ströme vor (z. B. Aland, Brasse, Güs-
ter und Ukelei).  
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Langsam fließende Gewässerabschnitte mit hohem organischem Anteil bzw. langanhaltend 
und flächenhaft überflutete Ufer- und Auenbereiche sind vor allem durch das Vorkommen 
limnophiler Arten wie Rotfeder, Karausche, Schleie und Hecht geprägt. Generell ist die Fisch-
artenzusammensetzung dieses Gewässertyps von der Fischfauna des Hauptflusses bzw. -
stroms beeinflusst. 
Man kann demnach von einer ähnlichen Fischzönose wie im Großthiemig-Grödener Binnen-
graben ausgehen. 
Es erfolgte keine separate Fischerfassung im Plessaer Binnengraben, stattdessen wurden die 
Daten aus dem OWK Großthiemig-Grödener Binnengraben übertragen. 
Für die Abhandlung des Ist-Zustandes der Fische siehe Kapitel 4.6.2.3. 
 

4.6.5.4 Biologische Qualitätskomponente benthische wirbellose Fauna 

Methodik 
Die Bewertung der biologischen Qualitätskomponente Makrozoobenthos (MZB) für den letzten 
Bewirtschaftungsplan 2021 in BRB fand nach dem Bewertungsverfahren PERLODES – Ver-
sion 4 (Stand 2013) [20] statt. 
 
Modul „Saprobie“ 
Die Bewertung der Auswirkungen organischer Verschmutzung auf das Makrozoobenthos er-
folgt mit Hilfe des gewässertypspezifischen und leitbildbezogenen Saprobienindexes nach 
DIN 38 410. Die Ergebnisse des Saprobienindexes werden unter Berücksichtigung typspezifi-
scher Klassengrenzen in eine Qualitätsklasse von „sehr gut“ bis „schlecht“ überführt [20]. 
 
Modul „Allgemeine Degradation“ 
Dieses Modul spiegelt die Auswirkungen verschiedener Stressoren (Degradation der Gewäs-
sermorphologie, Nutzung im Einzugsgebiet, Pestizide, hormonäquivalente Stoffe) wider. 
Das Modul ist als Multimetrischer Index aus Einzelindizes, so genannten „Core Metrics“, auf-
gebaut. Die Ergebnisse der typ(gruppen)spezifischen Einzelindizes werden zu einem Multi-
metrischen Index verrechnet und dieser wird abschließend in eine Qualitätsklasse von „sehr 
gut“ bis „schlecht“ überführt [20]. 
 
Modul „Versauerung“ 
Entfällt hier da, der OWK Plessaer Binnengraben kein versauerungsgefährdeter Gewässertyp 
ist. 
 
Da im Wasserkörpersteckbrief des Fließgewässertyps angegeben ist, dass es sich hierbei um 
den Typ 19 = „Kleine Niederungsfließgewässer in Fluss- und Stromtälern“ handelt, gelten fol-
gende typspezifische Klassengrenzen für MZB: 

Tabelle 4-42: Grundzustand und Klassengrenzen des Saprobienindex des Fließgewässertyps 
19 (Modul „Saprobie“) 

  Grundzustand Metric-Werte der Klassengrenzen 

Metric-Typ Metric-Name  KG 1/2 KG 2/3 KG 3/4 KG 4/5 

T Saprobienindex 1,8 1,9 2,35 2,9 3,45 
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Tabelle 4-43: Ankerpunkte und Metric-Werte der Core Metrics (Modul „Allgemeine Degrada-
tion“) 

  Ankerpunkte Metric-Werte der Klassengrenzen 

Metric-Typ Core Metric-Name oben unten KG 1/2 KG 2/3 KG 3/4 KG 4/5 

Z/A EPT [%] (HK) 40 5 33 26 19 12 

T Fauna.Index Typ 19 1,55 -0,15 1,21 0,87 0,53 0,19 

V/D Anzahl Trichoptera-Arten 10 0 8 6 4 2 

 

Benthische Fauna OWK Plessaer Binnengraben 
Die benthische Fauna des OWK des Plessaer Binnengraben ist gemäß LfU [18] insgesamt als 
„unbefriedigend“ (Wertstufe 4, Stand 2021) eingestuft (vgl. Tabelle 4-41). Wie für die QK Fi-
sche wurde auch für die QK MZB eine Übertragung der Ergebnisse des OWK Großthiemig-
Grödener Binnengraben vorgenommen. 
Somit ist der Bestand identisch zu dem des Großthiemig-Grödener Binnengrabens. Für die 
Abhandlung des Ist-Zustandes des MZB siehe Kapitel 4.6.3.4. 
 

4.6.5.5 Biologische Qualitätskomponente Makrophyten und Diatomeen 

Die QK Makrophyten und Diatomeen des OWK Plessaer Binnengrabens sind als „unklar“ ein-
gestuft (vgl. Tabelle 4-41). 
Die kennzeichnende Art der Makrophyten für kleine Niederungsfließgewässer in Fluss- und 
Stromtälern ist z. B. Potamogeton natans, Myriophyllum spicatum oder Nuphar lutea [27]. 
 
Die Diatomeen-Gesellschaft des Flusstyps 19 im Norddeutschen Tiefland wird von ubiquitä-
ren, weitgehend trophietoleranten Arten dominiert. Charakteristische Arten sind Achnanthes 
minutissima, Amphora pediculus, Cocconeis neothumensis, Cymbella microcephala, Denti-
cula tenuis, Fragilaria brevistriata, Fragilaria construens-Sippen, Fragilaria pinnata, Gompho-
nema pumilum, Navicula cryptotenella und Navicula schoenfeldii [27]. 
 

4.6.5.6 QK Morphologie 

Die Bewertung der QK Morphologie wird im Steckbrief als „schlechter als gut“ angegeben 
(vgl. Tabelle 4-41). 
Aus den Daten der Abfragen [28] geht hervor, dass der Plessaer Binnengraben überwiegend 
mit der Gewässerstrukturgüteklasse 5 = „stark verändert“ bewertet wurde. Im Vorhabensbe-
reich ist er ebenfalls mit der Gewässerstrukturgüteklassen 5 = „stark verändert“ bewertet. 
 
Die Tabelle 4-44 zeigt die Einzelbewertungen der Parameter Land links, Ufer links, Sohle, Ufer 
rechts, Land rechts im Bereich des Vorhabens. 

Tabelle 4-44: Auszug aus der Gewässerstrukturkartierung im Vorhabenbereich (schwarze Rah-
men) [17]  

Station* 
von 

Station* 
bis 

Abschnitt 
[m] 

Land 
links 

Ufer 
links 

Sohle 
Ufer 

rechts 
Land 

rechts 
Strukturgüte 

5+000 5+200 200 6 6 5 6 4 5 

5+200 5+400 200 6 6 5 6 4 5 

5+400 5+600 200 4 6 5 6 4 5 

5+600 5+800 200 6 6 5 5 4 5 

5+800 6+000 200 6 6 5 5 4 5 

6+000 6+200 200 4 5 5 6 4 5 

6+200 6+400 200 4 6 5 5 4 5 
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Station* 
von 

Station* 
bis 

Abschnitt 
[m] 

Land 
links 

Ufer 
links 

Sohle 
Ufer 

rechts 
Land 

rechts 
Strukturgüte 

6+400 6+600 200 4 6 5 5 4 5 

6+600 6+800 200 4 6 5 5 4 5 

6+800 7+000 200 4 6 5 5 4 5 

0+000 11+612 11612 4,76 5,71 5,02 5,53 3,89 5,02 

Erläuterungen zur Tabelle: 

* Stationsangaben gem. Gewässerstrukturkartierung [17]  

Der nahezu durchgehend stark veränderte Ist-Zustand der Parameter Sohle im Vorhabenbe-
reich sorgt in Kombination mit den deutlich bis sehr stark veränderten Uferbereichen und Land-
bereichen für die Gewässerstrukturgüteklasse 5 = „stark verändert“ (vgl. Tabelle 4-44). 
 
Im Durchschnitt ergibt sich eine Gesamtbewertung der Strukturgüte für den gesamten OWK 
Plessaer Binnengraben (von Station 0+000 bis Station11+612) von 5,02 = „stark verändert“ 
(Klasse 5). 
 
Im Steckbrief zum 3. BWZ ist die Strukturgüte des Plessaer Binnengrabens ebenfalls mit 5,02 
(Klasse 5) angegeben [18]. 
 

4.6.5.7 QK Wasserhaushalt 

Die Beschreibung der Ist-Situation des Abflusses und Abflussverhaltens kann wegen noch 
nicht behördlich ermittelter Angaben zum Zustand der QK Wasserhaushalt (vgl. Tabelle 4-41, 
Status „unklar“) nicht erfolgen. Allerdings erfolgt die Druckprüfung ohnehin nur an Schwarzer 
Elster und Pulsnitz. Zudem sind durch die Einleitungen aus den Grundwasserhaltungsmaß-
nahmen keine Auswirkungen zu prognostizieren (vgl. Tabelle 4-8), weshalb hier auf eine Be-
trachtung verzichtet werden kann. 
 

4.6.5.8 Chemischer Zustand 

Der chemische Zustand des OWK Plessaer Binnengraben ist als „nicht gut“ angegeben (vgl. 
Tabelle 4-41).  

Der Steckbrief zum 3. BWZ gibt als Stoffe die die Umweltqualitätsnormen (UQN) verletzen 
Bromierte Diphenylether (Kongenere: Nummern 28, 47, 99, 100, 153 und 154) sowie Queck-
silber und -verbindungen an. Synthetische und nichtsynthetische Schadstoffe in Wasser, Se-
dimenten oder Schwebstoffen deren Konzentration die Umweltqualitätsnormen (UQN) verlet-
zen, sind nicht angegeben [18]. 

 
Nachhaltige Veränderungen des chemischen Zustandes werden mit der Maßnahme nicht an-
gestrebt und sind auch nicht zu prognostizieren (vgl. Kap. 4.5). 
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4.6.6 Oberflächenwasserkörper (OWK) Hauptschradengraben 

4.6.6.1 Ist-Zustand (Gesamtbewertung) 

Die folgende Tabelle zeigt auszugsweise die im 3. Bewirtschaftungszyklus verankerte Ge-
samtbewertung des Ist-Zustandes des OWK Hauptschradengraben [18]. 

Tabelle 4-45: Auszug aus dem Oberflächenwasserkörpersteckbrief Hauptschradengraben [18] 

Kategorie 3. BWZ 

Int. Kennung  DERW_DEBB538196_624 

Wasserkörperbezeichnung Hauptschradengraben 

Flussgebietskennzahl  538196 

Länge Wasserkörper  17,21 km 

Flussgebietseinheit  Elbe 

Bearbeitungsgebiet / Koordinierungsraum Mulde-Elbe-Schwarze Elster 

Planungseinheit  Schwarze Elster 

Einstufung  künstlich 

Gewässertyp  
kleine Niederungsgewässer in 
Fluss- und Stromtälern (Typ 19) 

Trinkwassernutzung  Nein 

Messstellen 
3 operativ (Ökologie) 

1 operativ (Chemie) 

Bewertung Ökologischer Zustand / Ökologisches Potenzial 

Ökologisches Potenzial gesamt unbefriedigend 

Biologische Qualitätskomponenten (OgewV 2016 Anlage 3, Punkt 1) 

Phytoplankton nicht klassifiziert 

Makrophyten  nicht klassifiziert 

Phytobenthos sehr gut 

Benthische wirbellose Fauna unbefriedigend 

Fischfauna nicht klassifiziert 

andere aquatische Flora sehr gut 

Bewertung unterstützende Qualitätskomponenten 

Hydromorphologische Qualitätskomponenten (OgewV 2016 Anlage 3, Punkt 2) 

Wasserhaushalt nicht klassifiziert 

Morphologie gut 

Durchgängigkeit schlechter als gut 

Chemische und allgemeine physikalisch-chemische Qualitätskomponenten (OgewV 2016 An-
lage 3, Punkt 3.2) 

Sichttiefe nicht klassifiziert 

Temperaturverhältnisse nicht klassifiziert 

Sauerstoffhaushalt schlechter als gut 

Salzgehalt nicht klassifiziert 

Versauerungszustand schlechter als gut 

Stickstoffverhältnisse schlechter als gut 

Phosphorverhältnisse sehr gut 

Chemische Qualitätskomponenten (Flussgebietsspezifische Schadstoffe, OgewV2016 Anlage 6) 
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Synthetische und nichtsynthetische Schadstoffe in Wasser, Sedimenten oder Schwebstoffen deren 
Konzentration die Umweltqualitätsnormen (UQN) verletzen 

- 

Bewertung chemischer Zustand  

Chemischer Zustand gesamt nicht gut 

Stoffe, deren Konzentration die Umweltqualitätsnormen (UQN) verletzen (OgewV2016 An-
lage 8, Tab. 2) 

Prioritäre und bestimmte andere Schadstoffe in Wasser oder Biota (>UQN) 

Bromierte Diphenylether (Kongenere: Nummern 28, 47, 99, 100, 153 und 154) 

Quecksilber und Verbindungen 

Umweltziele 

 Ökologie Chemie 

Umweltziel „Guter Zustand“ er-
reicht 

Nein Nein 

Fristverlängerung in Anspruch 
genommen bis 

bis 2045 nach 2045 

Begründung Fristverlängerung 
Verzögerungszeit bei der Wie-
derherstellung der Wasserquali-
tät 

Verzögerungszeit bei der Wie-
derherstellung der Wasserquali-
tät 

Weniger strenge Umweltziele in 
Anspruch genommen bis 

Nein Nein 

Begründung weniger strenge 
Umweltziele 

- - 

Erläuterungen zur Tabelle: 
Zustandsklassen und -farbgebung Ökologischer Zustand / Ökologisches Potenzial: 1 = sehr gut/höchstes; 2 = gut; 
3 =mäßig; 4 =unbefriedigend; 5 = schlecht; nicht klassifiziert 
 
Zustandsklassen und -farbgebung unterstützende Qualitätskomponenten: 1 = sehr gut; 2 = gut; 3 = schlechter als 
gut; nicht klassifiziert 
 
Zustandsklassen und -farbgebung Chemischer Zustand: gut, nicht gut, nicht klassifiziert 
 
Folgende signifikante Belastungen (Vorbelastungen) sind im Gewässersteckbrief OWK Haupt-
schradengraben dokumentiert: 

- Diffuse Quellen – Landwirtschaft 

- Diffuse Quellen – Atmosphärische Ablagerungen 

- physikalische Veränderung von Kanälen/Flussbetten/Ufern/Küstengebieten 

- Dämme, Barrieren und Schleusen – Wasserkraft  

- Dämme, Barrieren und Schleusen – Bewässerung 
 
Auswirkungen der Belastungen: 

- Chemische Verunreinigung 

- veränderte Lebensräume aufgrund von morphologischen Veränderungen (einschließlich 
Konnektivität) 

- Nährstoffbelastung 
 

4.6.6.2 Messstellen im OWK 

Die nächste stromab zum Vorhaben gelegene Landesmessstelle trägt die Messstellenkenn-
zahl 624_0044 und befindet sich westlich von Kaupen. Für die Messtelle 624_0044 liegen 
keine Daten vor. Demnach wurden auf Daten aus dem 2. BWZ zur Messstelle 624_0064 
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zurückgegriffen, die sich kurz oberstrom zum Vorhabensbereich befindet (vgl.  
Abbildung 4-10).  
     

 

Abbildung 4-10: Lage des OWK Hauptschradengraben mit Messstellen (eigene Darstellung 
nach [18] und [1], ohne Maßstab) 

 

4.6.6.3 Biologische Qualitätskomponente Fische 

Fischfauna OWK Hauptschradengraben 
 
Zielarten 
Für BRB wurden vom Institut für Binnenfischerei (IFB) Potsdam-Sacrow [26] hinsichtlich der 
ökologischen Durchgängigkeit überregionale und regionale Vorranggewässer sowie überregi-
onale und regionale Zielarten definiert. 
Kleinere Gewässer und Gräben wurden hier nicht berücksichtigt. 
 
Leitbild 
Im Hauptschradengraben (Fließgewässertyp 19) dominieren als „Kleines Niederungsfließge-
wässer in Fluss- und Stromtälern“ nach Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA) 
[27] organische bzw. fein- bis grobkörnige mineralische Sohlsubstrate, zumeist Sande und 
Lehme, seltener Kies oder Löss.  
Häufig ist das Wasser durch Schwebstoffe eingetrübt und durch Huminstoffe bräunlich gefärbt. 
Charakteristisch sind Wechsel von beruhigten und schnell fließenden Bereichen sowie be-
schattete und besonnte Bereiche aufgrund von wechselnder Vegetation am Ufer. Auch aus-
geprägte Zonen mit Makrophyten und Röhricht sind vorhanden. Hochwasser dauern meist 
länger und überfluten die gesamte Aue. 
 
Da Typ 19 in allen Ökoregionen verbreitet ist, kann keine allgemeingültige Aussage über die 
Fischzönose getroffen werden. Neben strömungsindifferenten Arten, wie Rotauge und 
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Flussbarsch kommen ebenfalls Arten der großen Flüsse bzw. Ströme vor (z. B. Aland, Brasse, 
Güster und Ukelei).  
Langsam fließende Gewässerabschnitte mit hohem organischem Anteil bzw. langanhaltend 
und flächenhaft überflutete Ufer- und Auenbereiche sind vor allem durch das Vorkommen 
limnophiler Arten wie Rotfeder, Karausche, Schleie und Hecht geprägt. Generell ist die Fisch-
artenzusammensetzung dieses Gewässertyps von der Fischfauna des Hauptflusses bzw. -
stroms beeinflusst. 

Tabelle 4-46: Übersicht der Messstellen und Bewertung im OWK Hauptschradengraben (QK Fi-
sche) [16] 

Mess-
stelle 

Jahr der 
Bewertung 

Exper-
tenurteil 

Begründung 
Zustands-

klasse nach 
FiBS 

Gesamt-
wert nach 

FiBS 

Jahr der Refe-
renzerstellung 

624_0064 2013 3 Trend plausi-
bel, < 101 Ind., 
(o. Dum-
mies/Scoring) 

3 2,38 2014 

624_0064 2014 4 künstlich AWB, 
ÖD einge-
schränkt, 
Fließdynamik 
fehlend, starke 
strukturelle De-
fizite (breites 
Regelrofil, stark 
verschlammt); 
Wasserstand 
z. T. stark 
schwankend; 
maschinelle 
GU; stoffliche 
Belastungen 
(Nährstoffe aus 
LW, Eiseno-
cker); sehr ge-
ringe IZ 

4 2 2014 

624_0064 2015 4 Exp.-U.: 4 / 
künstlich AWB, 
ÖD einge-
schränkt, 
Fließdynamik 
fehlend, starke 
strukt. Defizite 
(breites Regel-
rofil, ver-
schlammt); 
Wasserstand 
stark schwan-
kend; maschi-
nelle GU; stoff-
liche Belastun-
gen (Nähr-
stoffe, Eiseno-
cker, pH, Sau-
erstoff); zu ge-
ringe IZ 

3 2,08 2014 
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Mess-
stelle 

Jahr der 
Bewertung 

Exper-
tenurteil 

Begründung 
Zustands-

klasse nach 
FiBS 

Gesamt-
wert nach 

FiBS 

Jahr der Refe-
renzerstellung 

624_0064 2016 3 Exp.-U.: 3 / 
künstlich AWB, 
ÖD u. Fließdy-
namik fehlend, 
starke strukt. 
Defizite (breites 
Regelrofil, ver-
schlammt); 
Wasserstand 
schwankend; 
maschinelle 
GU; starke 
stoffliche Be-
lastungen 
(Nährstoffe, Ei-
senocker, pH, 
Sauerstoff); zu 
geringe IZ (4. 
Bef.) 

2 2,58 2014 

624_0064 2017 3 Exp.-U.: 3 / 
künstlich AWB, 
ÖD u. Fließdy-
namik fehlend, 
starke strukt. 
Defizite (breites 
Regelrofil, ver-
schlammt); 
Wasserstand 
schwankend; 
maschinelle 
GU; starke 
stoffliche Be-
lastungen 
(Nährstoffe, Ei-
senocker, pH, 
Sauerstoff); IZ 
gering 

2 2,58 2014 

Vergleich der Messstellen mit dem Vorhabenstandort 
Die Befischungsdaten aus dem Hauptschradengraben stammen alle von derselben Mess-
stelle, südlich von Plessa. Die Änderungen über die Messstelle der letzten Jahre zeigen zu-
nächst eine Verschlechterung mit einer anschließenden Verbesserung der QK Fische in den 
letzten Jahren.  
Insgesamt lehnt sich die aktuelle Fischzönose im Gewässerabschnitt mit der Messstation 
624_0064, was die Artenzusammensetzung angeht, an das Leitbild an. Es sind sieben der 
zehn genannten Arten im OWK Hauptschradengraben vertreten. 
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Tabelle 4-47: Übersicht über die Fischfauna an der Messstelle 624_0064 im OWK Hauptschra-
dengraben [16]12 

deutscher Name 
wissenschaftlicher 
Name 

624_0064 

17.10. 
2013 

22.08. 
2014 

31.07. 
2015 

12.09. 
2016 

27.09. 
2017 

Barsch, Flussbarsch Perca fluviatilis - 19 2 3 8 

Döbel, Aitel Squalius cephalus - 8 - - 2 

Dreist. Stichling Gasterosteus aculeatus 2 - - 2 31 

Gründling Gobio gobio 1 - - 2 33 

Güster Blicca bjoerkna - - - 2 5 

Hasel Leuciscus leuciscus - 2 - - - 

Hecht Esox lucius - 2 2 4 11 

Moderlieschen Leucaspius delineatus 4 - - - 6 

Rotauge, Plötze Rutilus rutilus 18 87 - 113 106 

Rotfeder Scardinius erythroph-
thalmus 

6 - - 7 1 

Schlammpeitzger Misgurnus fossilis - - - - 1 

Schleie Tinca tinca - - - 1 - 

Schmerle Barbatula barbatula - - - - 1 

Ukelei, Laube Alburnus alburnus - - - - 8 

Zwergwels Ameiurus melas 1 1 - 1 - 

 

Tabelle 4-48: Altersstruktur der an Messstelle 0624_0064 nachgewiesenen Fischzönose13 

deutscher Name 
wissenschaftlicher 
Name 

G
K

 0
 b

is
 5

 

G
K

 >
5
 b

is
 1

0
 

G
K

 >
1

0
 b

is
 1

5
 

G
K

 >
1

5
 b

is
 2

0
 

G
K

 >
2

0
 b

is
 2

5
 

G
K

 >
2

5
 b

is
_

3
0

 

G
K

 >
3

0
 b

is
 4

0
 

G
K

 >
4

0
 b

is
 5

0
 

G
K

 >
5

0
 b

is
 6

0
 

G
K

 >
 6

0
 

B
e
w

e
rt

u
n

g
 (

%
) 

Rotauge, Plötze Rutilus rutilus 158 21 88 55 2 - - - - - 83 

Gründling Gobio gobio 25 6 5 - - - - - - - 33 

Dreist. Stichling 
Gasterosteus aculea-
tus 

35 - - - - - - -  - 25 

Güster Blicca bjoerkna 2 - 3 2 - - - - - - 25 

Moderlieschen Leucaspius delineatus 10 - - - - - - - - - 25 

Barsch, Fluss-
barsch 

Perca fluviatilis - 3 17 11 1 - - - - - 16 

Döbel, Aitel Squalius cephalus - 2 - - 8 - - - - - 16 

Hecht Esox lucius - 2 4 7 - - 3 3 - - 16 

Hasel Leuciscus leuciscus - - - 1 1 - - - - - 8 

Rotfeder 
Scardinius erythroph-
thalmus 

3 11 - - - - - - - - 8 

 

12 Daten aus der Übergabe von 2018 zum 2. BWZ, die erneute Abfrage zum 3. BWZ aus 2022 ergab keine darüber 
hinausgehenden Informationen. 

13 Daten aus der Übergabe von 2018 zum 2. BWZ, die erneute Abfrage zum 3. BWZ aus 2022 ergab keine darüber 
hinausgehenden Informationen. 
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deutscher Name 
wissenschaftlicher 
Name 

G
K

 0
 b

is
 5

 

G
K

 >
5
 b

is
 1

0
 

G
K

 >
1

0
 b

is
 1

5
 

G
K

 >
1

5
 b

is
 2

0
 

G
K

 >
2

0
 b

is
 2

5
 

G
K

 >
2

5
 b
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_

3
0

 

G
K

 >
3

0
 b

is
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0
 

G
K

 >
4

0
 b

is
 5

0
 

G
K

 >
5

0
 b

is
 6

0
 

G
K

 >
 6

0
 

B
e
w

e
rt

u
n

g
 (

%
) 

Schlammpeitzger Misgurnus fossilis - - - 1 - - - - - - 8 

Schleie Tinca tinca - - - 1 - - - - - - 8 

Schmerle Barbatula barbatula - 1 - - - - - - - - 8 

Ukelei, Laube Alburnus alburnus 8 - - - - - - - - - 8 

Zwergwels1 Ameiurus melas - - 1 1 1 - - - - - - 

Erläuterungen zur Tabelle: 
1: nichtheimische Art, weshalb keine Wertung erfolgt 

 
Die Altersstrukturen der Fischarten (vgl. Tabelle 4-48) sind im Hauptschradengraben nicht gut 
ausgeprägt. Oft fehlen Brutfische, Juvenile oder voll ausgewachsene Tiere komplett oder sind 
nur in sehr geringen Umfang vorhanden. Es ist anzunehmen, dass die meisten Tiere aufgrund 
der geringen Größe in stromabwärts gelegene Gewässer wandern.  
Für kleinwüchsige Arten (Ukelei, Stichling, Gründling, Bitterling) ist diese Größeneinteilung zur 
Erfassung jedoch ungeeignet.  

Tabelle 4-49: Übersicht der Fischarten und ihrer Ökologie über an Messstelle 0624_0064 im 
OWK Hauptschradengraben14 

Art Anzahl Anteil in % Fortpflanzung Laichzeit [32] Strömung 

Rotauge, Plötze 324 64 phyto-lithophil April – Mai indifferent 

Gründling 36 7 psamnophil April – August reophil B 

Dreist. Stichling 35 7 ariadnophil März – Juli - 

Barsch, Flussbarsch 32 6 phyto-lithophil März – Juni indifferent 

Hecht 19 4 phytophil Februar – Mai reophil A 

Rotfeder 14 3 phytophil April – Juni stagnophil 

Döbel, Aitel 10 2 phyto-lithophil April – Juli reophil B 

Moderlieschen 10 2 phytophil Mai – September - 

Ukelei, Laube 8 2 phyto-lithophil April – Juni indifferent 

Güster 7 1 phytophil Mai – Juni indifferent 

Zwergwels 3 1 - - - 

Hasel 2 0 phyto-lithophil März – April reophil A 

Schlammpeitzger 1 0 phytophil April – Juni - 

Schleie 1 0 phytophil Mai – Juli stagnophil 

Schmerle 1 0 psamnophil April – Juni - 

 

4.6.6.4 Biologische Qualitätskomponente benthische wirbellose Fauna 

Methodik 
Die Bewertung der biologischen Qualitätskomponente Makrozoobenthos (MZB) für den letzten 
Bewirtschaftungsplan 2021 in BRB fand nach dem Bewertungsverfahren PERLODES – Ver-
sion 4 (Stand 2013) [20] statt. 
 

 

14 Daten aus der Übergabe von 2018 zum 2. BWZ, die erneute Abfrage zum 3. BWZ aus 2022 ergab keine darüber 
hinausgehenden Informationen. 
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Modul „Saprobie“ 
Die Bewertung der Auswirkungen organischer Verschmutzung auf das Makrozoobenthos er-
folgt mit Hilfe des gewässertypspezifischen und leitbildbezogenen Saprobienindexes nach 
DIN 38 410. Die Ergebnisse des Saprobienindexes werden unter Berücksichtigung typspezifi-
scher Klassengrenzen in eine Qualitätsklasse von „sehr gut“ bis „schlecht“ überführt [20]. 
 
Modul „Allgemeine Degradation“ 
Dieses Modul spiegelt die Auswirkungen verschiedener Stressoren (Degradation der Gewäs-
sermorphologie, Nutzung im Einzugsgebiet, Pestizide, hormonäquivalente Stoffe) wider. 
Das Modul ist als Multimetrischer Index aus Einzelindizes, so genannten „Core Metrics“, auf-
gebaut. Die Ergebnisse der typ(gruppen)spezifischen Einzelindizes werden zu einem Multi-
metrischen Index verrechnet und dieser wird abschließend in eine Qualitätsklasse von „sehr 
gut“ bis „schlecht“ überführt [20]. 
 
Modul „Versauerung“ 
Entfällt hier da, der OWK Hauptschradengraben kein versauerungsgefährdeter Gewässertyp 
ist. 
 
Da im Wasserkörpersteckbrief der Fließgewässertyp angegeben ist, dass es sich hierbei um 
den Typ 19 = „Kleine Niederungsfließgewässer in Fluss- und Stromtälern“ handelt, gelten fol-
gende typspezifische Klassengrenzen für MZB: 

Tabelle 4-50: Grundzustand und Klassengrenzen des Saprobienindex des Fließgewässertyps 
19 (Modul „Saprobie“) 

  Grundzustand Metric-Werte der Klassengrenzen 

Metric-Typ Metric-Name  KG 1/2 KG 2/3 KG 3/4 KG 4/5 

T Saprobienindex 1,8 1,9 2,35 2,9 3,45 

 

Tabelle 4-51: Ankerpunkte und Metric-Werte der Core Metrics (Modul „Allgemeine Degrada-
tion“) 

  Ankerpunkte Metric-Werte der Klassengrenzen 

Metric-Typ Core Metric-Name oben unten KG 1/2 KG 2/3 KG 3/4 KG 4/5 

Z/A EPT [%] (HK) 40 5 33 26 19 12 

T Fauna.Index Typ 19 1,55 -0,15 1,21 0,87 0,53 0,19 

V/D Anzahl Trichoptera-Arten 10 0 8 6 4 2 

 

Benthische Fauna OWK Hauptschradengraben 
Die benthische Fauna des OWK Hauptschradengraben ist gemäß LfU [18] als „unbefriedi-
gend“ (Wertstufe 4, Stand 2021) eingestuft (vgl. Tabelle 4-45). Leider ist die Messstelle 
624_0001 nur im Jahr 2008 beprobt worden (vgl. Tabelle 4-52). Gemäß [16] ist die ÖZK des 
MZB über die Jahre unverändert als „mäßig“ eingestuft, welche allerdings vom Expertenurteil 
stets um eine Klasse schlechter eingestuft wurde (bis auf 2013). Die Saprobie verschlechterte 
sich leicht, wohingegen die allgemeine Degradation zurückging. 
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Tabelle 4-52: Übersicht der Messstellen im OWK Hauptschradengraben (QK Makrozoobenthos) 
[3] 

Messstelle Probejahr 

Ö
Z

K
1
 M

Z
B

 

S
a
p

ro
b

ie
 

S
a
p

ro
b

ie
n

in
-

d
e
x
 (

S
I)

 

A
ll
g

e
m

e
in

e
 

D
e
g

ra
d

a
ti

o
n

 

(A
D

) 
M

o
d

u
lw

e
rt

 

A
D

 

Expertenurteil 
Begründung Experten-
urteil 

624_0064 2008 3 2 2,23 3 0,44    

624_0064 2008         

624_0064 2011 - - - - - 4 

starke strukturelle Defi-
zite, Verockerung, stark 
verschlammt, deutliche 
Trübung, braune Wasser-
färbung, keine Ephemer-
optera, bei Weidegängern 
nur Einzelfund Radix, 
Trichoptera nur Einzelfund 
Limnephilini (Junglarve) 

624_0064 2013 3 2 2,187 3 0,499 3 plausibel 

624_0064 2015 3 2 2,259 3 0,55 4 

Möglicherweise bewerte-
ten „nicht gesicherte“ Er-
gebnisse den Zustand vor 
Ort zu gut. Eher schlech-
ter zu erwarten. 

624_0064 2016 3 3 2,5 3 0,498 4 
Bewertung erscheint zu 
positiv. Faunistisch stark 
verarmt. 

624_0064 2017 3 3 2,6 2 0,722 4 

Aufgrund des Gesamtein-
drucks und „nicht gesi-
cherter“ Ergebnisse eher 
unbefriedigend. 

 

4.6.6.5 Biologische Qualitätskomponente Makrophyten und Diatomeen 

Die Makrophyten und die Diatomeen des OWK Hauptschradengraben sind als „unklar“ einge-
stuft (vgl. Tabelle 4-45). 

Charakteristische Arten 
Die kennzeichnende Art der Makrophyten für kleine Niederungsfließgewässer in Fluss- und 
Stromtälern ist z. B. Potamogeton natans, Myriophyllum spicatum oder Nuphar lutea [27]. 
 
Die Diatomeen-Gesellschaft des Flusstyps 19 im Norddeutschen Tiefland wird von ubiquitä-
ren, weitgehend trophietoleranten Arten dominiert. Charakteristische Arten sind Achnanthes 
minutissima, Amphora pediculus, Cocconeis neothumensis, Cymbella microcephala, Denti-
cula tenuis, Fragilaria brevistriata, Fragilaria construens-Sippen, Fragilaria pinnata, Gompho-
nema pumilum, Navicula cryptotenella und Navicula schoenfeldii [27]. 
 

4.6.6.6 QK Morphologie 

Die Bewertung der QK Morphologie wird im Steckbrief als „gut“ angegeben (vgl. Tabelle 4-45). 
Aus den Daten der Abfragen [28] geht hervor, dass der Hauptschradengraben überwiegend 
mit der Gewässerstrukturgüteklasse 5 = „stark verändert“ bewertet wurde. Im Vorhabensbe-
reich ist er ebenfalls ausschließlich mit der Gewässerstrukturgüteklassen 5 = „stark verändert“ 
bewertet. 
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Die Tabelle 4-53 zeigt die Einzelbewertungen der Parameter Land links, Ufer links, Sohle, Ufer 
rechts, Land rechts im Bereich des Vorhabens. 
 

Tabelle 4-53: Auszug aus der Gewässerstrukturkartierung im Vorhabenbereich (schwarze Rah-
men) [17]  

Station* 
von 

Station* 
bis 

Abschnitt 
[m] 

Land 
links 

Ufer 
links 

Sohle Ufer 
rechts 

Land 
rechts 

Strukturgüte 

5+200 5+400 200 6 5 5 5 5 5 

5+400 5+600 200 6 5 5 5 5 5 

5+600 5+800 200 6 5 5 5 5 5 

5+800 6+000 200 6 5 5 5 5 5 

6+000 6+200 200 6 5 5 5 5 5 

0+000 17+200 17200 5,12 4,57 4,89 4,64 5,57 4,93 

Erläuterungen zur Tabelle: 

* Stationsangaben gem. Gewässerstrukturkartierung [17]  

 
Der nahezu durchgehend stark veränderte Ist-Zustand der Parameter Sohle im Vorhabenbe-
reich sorgt in Kombination mit den deutlich bis sehr stark veränderten Uferbereichen und Land-
bereichen für die Gewässerstrukturgüteklasse 5 = „stark verändert“. 
 
Im Durchschnitt ergibt sich eine Gesamtbewertung der Strukturgüte für den gesamten OWK 
Hauptschradengraben (von Station 0+000 bis Station 17+200) von 4,93 = „stark verändert“. 
 
Im Steckbrief zum 3. BWZ ist die Strukturgüte des Hauptschradengrabens ebenfalls mit 4,93 
(Klasse 5) angegeben [18]. 
 

4.6.6.7 QK Wasserhaushalt 

Die Beschreibung der Ist-Situation des Abflusses und Abflussverhaltens kann wegen noch 
nicht behördlich ermittelter Angaben zum Zustand der QK Wasserhaushalt (vgl. Tabelle 4-45, 
Status „unklar“) nicht erfolgen. Allerdings erfolgt die Druckprüfung ohnehin nur an Schwarzer 
Elster und Pulsnitz. Zudem sind durch die Einleitungen aus den Grundwasserhaltungsmaß-
nahmen keine Auswirkungen zu prognostizieren (vgl. Tabelle 4-8), weshalb hier auf eine Be-
trachtung verzichtet werden kann. 
 

4.6.6.8 Chemischer Zustand 

Der chemische Zustand des OWK Hauptschradengraben ist als „nicht gut“ angegeben (vgl. 
Tabelle 4-45). 

 

Der Steckbrief zum 3. BWZ gibt als Stoffe die die Umweltqualitätsnormen (UQN) verletzen 
Bromierte Diphenylether (Kongenere: Nummern 28, 47, 99, 100, 153 und 154) sowie Queck-
silber und -verbindungen an. Synthetische und nichtsynthetische Schadstoffe in Wasser, Se-
dimenten oder Schwebstoffen deren Konzentration die Umweltqualitätsnormen (UQN) verlet-
zen, sind nicht angegeben [18]. 

 
Nachhaltige Veränderungen des chemischen Zustandes werden mit dem Vorhaben nicht an-
gestrebt und sind auch nicht zu prognostizieren (vgl. Kap. 4.5). 
Sie werden im weiteren Verlauf nicht mehr betrachtet.  
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4.6.7 Oberflächenwasserkörper (OWK) Hammergraben Lauchhammer 

4.6.7.1 Ist-Zustand (Gesamtbewertung) 

Die folgende Tabelle zeigt auszugsweise die im 3. Bewirtschaftungszyklus verankerte Ge-
samtbewertung des Ist-Zustandes des OWK Hammergraben Lauchhammer [18]. 

Tabelle 4-54: Auszug aus dem Oberflächenwasserkörpersteckbrief Hammergraben Lauchham-
mer [18]  

Kategorie 3. BWZ 

Int. Kennung  DERW_DEBB538194_623 

Wasserkörperbezeichnung 
Hammergraben Lauchham-
mer 

Flussgebietskennzahl  538194 

Länge Wasserkörper  15,93 km 

Flussgebietseinheit  Elbe 

Bearbeitungsgebiet / Koordinierungsraum Mulde-Elbe-Schwarze Elster 

Planungseinheit  Schwarze Elster 

Einstufung  künstlich 

Gewässertyp  
kleine Niederungsgewässer in 
Fluss- und Stromtälern 

Trinkwassernutzung  Nein 

Messstellen 6 operative (Ökologie) 

Bewertung Ökologischer Zustand / Ökologisches Potenzial 

Ökologisches Potenzial gesamt unbefriedigend 

Biologische Qualitätskomponenten (OgewV 2016 Anlage 3, Punkt 1) 

Phytoplankton nicht klassifiziert 

Makrophyten  nicht klassifiziert 

Phytobenthos nicht klassifiziert 

Benthische wirbellose Fauna unbefriedigend 

Fischfauna nicht klassifiziert 

andere aquatische Flora nicht klassifiziert 

Bewertung unterstützende Qualitätskomponenten 

Hydromorphologische Qualitätskomponenten (OgewV 2016 Anlage 3, Punkt 2) 

Wasserhaushalt nicht klassifiziert 

Morphologie gut 

Durchgängigkeit nicht klassifiziert 

Chemische und allgemeine physikalisch-chemische Qualitätskomponenten (OgewV 2016 An-
lage 3, Punkt 3.2) 

Sichttiefe nicht klassifiziert 

Temperaturverhältnisse nicht klassifiziert 

Sauerstoffhaushalt gut 

Salzgehalt nicht klassifiziert 

Versauerungszustand schlechter als gut 

Stickstoffverhältnisse schlechter als gut 

Phosphorverhältnisse sehr gut 

Chemische Qualitätskomponenten (Flussgebietsspezifische Schadstoffe, OgewV2016 Anlage 6) 
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Synthetische und nichtsynthetische Schadstoffe in Wasser, Sedimenten oder Schwebstoffen deren 
Konzentration die Umweltqualitätsnormen (UQN) verletzen 

- 

Bewertung chemischer Zustand  

Chemischer Zustand gesamt nicht gut 

Stoffe, deren Konzentration die Umweltqualitätsnormen (UQN) verletzen (OgewV2016 An-
lage 8, Tab. 2) 

Prioritäre und bestimmte andere Schadstoffe in Wasser oder Biota (>UQN) 

Bromierte Diphenylether (Kongenere: Nummern 28, 47, 99, 100, 153 und 154) 

Quecksilber und Verbindungen 

Umweltziele 

 Ökologie Chemie 

Umweltziel „Guter Zustand“ er-
reicht 

Nein Nein 

Fristverlängerung in Anspruch 
genommen bis 

bis 2045 nach 2045 

Begründung Fristverlängerung 
Verzögerungszeit bei der Wie-
derherstellung der Wasserquali-
tät 

Verzögerungszeit bei der Wie-
derherstellung der Wasserquali-
tät 

Weniger strenge Umweltziele in 
Anspruch genommen bis 

Nein Nein 

Begründung weniger strenge 
Umweltziele 

- - 

Erläuterungen zur Tabelle: 
Zustandsklassen und -farbgebung Ökologischer Zustand / Ökologisches Potenzial: 1 = sehr gut/höchstes; 2 = gut; 
3 =mäßig; 4 =unbefriedigend; 5 = schlecht; nicht klassifiziert 
 
Zustandsklassen und -farbgebung unterstützende Qualitätskomponenten: 1 = sehr gut; 2 = gut; 3 = schlechter als 
gut; nicht klassifiziert 
 
Zustandsklassen und -farbgebung Chemischer Zustand: gut, nicht gut, nicht klassifiziert 
 
Folgende signifikante Belastungen (Vorbelastungen) sind im Gewässersteckbrief OWK Ham-
mergraben Lauchhammer dokumentiert: 

- Punktquellen – Grubenwasser 

- Diffuse Quellen – Atmosphärische Ablagerungen 

- Diffuse Quellen – Bergbau 

- physikalische Veränderung von Kanälen/Flussbetten/Ufern/Küstengebieten – unbe-
stimmt 

- physikalische Veränderung von Kanälen/Flussbetten/Ufern/Küstengebieten 

- Hydrologische Veränderungen – unbestimmt 

- Hydromorphologische Veränderungen – unbestimmt 

 
Auswirkungen der Belastungen: 

- Versauerung 

- Chemische Verunreinigung 

- veränderte Lebensräume aufgrund von hydrologischen Veränderungen 

- veränderte Lebensräume aufgrund von morphologischen Veränderungen (einschließlich 
Konnektivität) 
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4.6.7.2 Messstellen im OWK 

Die nächste am Vorhaben gelegene und damit für den OWK repräsentative Landesmessstelle 
trägt die Messstellenkennzahl 623_0001 und befindet sich nordöstlich von Hirschfeld. Da sich 
die Messstelle 623_0061 im nahen Vorhabensumfeld befindet wird diese Messstelle ebenfalls 
mit aufgeführt. 
  

 

Abbildung 4-11: Lage des OWK Hammergraben Lauchhammer mit Messstellen (eigene Darstel-
lung nach [18] und [1], ohne Maßstab) 

 

4.6.7.3 Biologische Qualitätskomponente Fische 

Fischfauna OWK Hammergraben Lauchhammer 
 
Zielarten 
Für BRB wurden vom Institut für Binnenfischerei (IFB) Potsdam-Sacrow [26] hinsichtlich der 
ökologischen Durchgängigkeit überregionale und regionale Vorranggewässer sowie überregi-
onale und regionale Zielarten definiert. 
Kleinere Gewässer und Gräben wurden hier nicht berücksichtigt. 
 
Leitbild 
Im Hammergraben Lauchhammer (Fließgewässertyp 19) dominieren als „Kleines Niederungs-
fließgewässer in Fluss- und Stromtälern“ nach Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Wasser 
(LAWA) [27] organische bzw. fein- bis grobkörnige mineralische Sohlsubstrate, zumeist Sande 
und Lehme, seltener Kies oder Löss. Häufig ist das Wasser durch Schwebstoffe eingetrübt 
und durch Huminstoffe bräunlich gefärbt. Charakteristisch sind Wechsel von beruhigten und 
schnell fließenden Bereichen sowie beschattete und besonnte Bereiche aufgrund von wech-
selnder Vegetation am Ufer. Auch ausgeprägte Zonen mit Makrophyten und Röhricht sind vor-
handen. Hochwasser dauern meist länger und überfluten die gesamte Aue. 
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Da Typ 19 in allen Ökoregionen verbreitet ist, kann keine allgemeingültige Aussage über die 
Fischzönose getroffen werden. Neben strömungsindifferenten Arten, wie Rotauge und Fluss-
barsch kommen ebenfalls Arten der großen Flüsse bzw. Ströme vor (z. B. Aland, Brasse, Güs-
ter und Ukelei).  
Langsam fließende Gewässerabschnitte mit hohem organischem Anteil bzw. langanhaltend 
und flächenhaft überflutete Ufer- und Auenbereiche sind vor allem durch das Vorkommen 
limnophiler Arten wie Rotfeder, Karausche, Schleie und Hecht geprägt. Generell ist die Fisch-
artenzusammensetzung dieses Gewässertyps von der Fischfauna des Hauptflusses bzw. -
stroms beeinflusst. 
Man kann demnach von einer ähnlichen Fischzönose wie in der Schwarzen Elster ausgehen. 
 
Detaildaten zur Fischfauna des OWK selbst sind nicht vorhanden, auch im Steckbrief des 
OWK wird die QK Fische als „unklar“ angegeben (siehe Tabelle 4-54). Die Datenabfrage [28] 
ergab ebenfalls keine zusätzlichen Informationen. 
 
Deshalb wird an dieser Stelle auf das Kapitel der Schwarzen Elster verwiesen (siehe Kapitel 
4.6.4.3). 
 

4.6.7.4 Biologische Qualitätskomponente benthische wirbellose Fauna 

Methodik 
Die Bewertung der biologischen Qualitätskomponente Makrozoobenthos (MZB) für den letzten 
Bewirtschaftungsplan 2021 in BRB fand nach dem Bewertungsverfahren PERLODES – Ver-
sion 4 (Stand 2013) [20] statt. 
 
Modul „Saprobie“ 
Die Bewertung der Auswirkungen organischer Verschmutzung auf das Makrozoobenthos er-
folgt mit Hilfe des gewässertypspezifischen und leitbildbezogenen Saprobienindexes nach DIN 
38 410. Die Ergebnisse des Saprobienindexes werden unter Berücksichtigung typspezifischer 
Klassengrenzen in eine Qualitätsklasse von „sehr gut“ bis „schlecht“ überführt [20]. 
 
Modul „Allgemeine Degradation“ 
Dieses Modul spiegelt die Auswirkungen verschiedener Stressoren (Degradation der Gewäs-
sermorphologie, Nutzung im Einzugsgebiet, Pestizide, hormonäquivalente Stoffe) wider. 
Das Modul ist als Multimetrischer Index aus Einzelindizes, so genannten „Core Metrics“, auf-
gebaut. Die Ergebnisse der typ(gruppen)spezifischen Einzelindizes werden zu einem Multi-
metrischen Index verrechnet und dieser wird abschließend in eine Qualitätsklasse von „sehr 
gut“ bis „schlecht“ überführt [20]. 
 
Modul „Versauerung“ 
Entfällt hier da, der OWK Hammergraben Lauchhammer kein versauerungsgefährdeter Ge-
wässertyp ist. 
 
Da im Wasserkörpersteckbrief der Fließgewässertyp angegeben ist, dass es sich hierbei um 
den Typ 19 = „Kleine Niederungsfließgewässer in Fluss- und Stromtälern“ handelt, gelten fol-
gende typspezifische Klassengrenzen für MZB: 

Tabelle 4-55: Grundzustand und Klassengrenzen des Saprobienindex des Fließgewässertyps 
19 (Modul „Saprobie“) 

  Grundzustand Metric-Werte der Klassengrenzen 

Metric-Typ Metric-Name  KG 1/2 KG 2/3 KG 3/4 KG 4/5 

T Saprobienindex 1,8 1,9 2,35 2,9 3,45 
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Tabelle 4-56: Ankerpunkte und Metric-Werte der Core Metrics (Modul „Allgemeine Degrada-
tion“) 

  Ankerpunkte Metric-Werte der Klassengrenzen 

Metric-Typ Core Metric-Name oben unten KG 1/2 KG 2/3 KG 3/4 KG 4/5 

Z/A EPT [%] (HK) 40 5 33 26 19 12 

T Fauna.Index Typ 19 1,55 -0,15 1,21 0,87 0,53 0,19 

V/D Anzahl Trichoptera-Arten 10 0 8 6 4 2 

 

Benthische Fauna OWK Hammergraben Lauchhammer 
Die benthische Fauna des OWK Hammergraben Lauchhammer wird gemäß LfU als „unbefrie-
digend“ (Wertstufe 4, Stand 2021) angegeben (siehe Tabelle 4-54).  
 

Tabelle 4-57: Übersicht der Messstellen im OWK Großthiemig-Grödener Binnengraben (QK 
Makrozoobenthos) [3] 

Messstelle Probejahr 

Ö
Z

K
1
 M

Z
B

 

S
a
p

ro
b

ie
 

S
a
p

ro
b

ie
n

in
-

d
e
x
 (

S
I)

 

A
ll
g

e
m

e
in

e
 

D
e
g

ra
d

a
ti

o
n

 

(A
D

) 
M

o
d

u
lw

e
rt

 

A
D

 
Expertenurteil 

Begründung Expertenur-
teil 

623_0001 05/2008 3 3  3  - - 

623_0001 09/2008 3 2  3  - - 

623_0001 05/2011 3 2  3  4 

starke strukturelle Defizite, 
Verockerung, stark ver-
schlammt, Ephemeroptera 
nicht gefunden, Chironomus 
riparius dominant, Redukti-
onsmerkmale am Sediment 

623_0061 05/2008 3 3  3    

623_0061 09/2008 3 3  3    

623_0061 05/2011 5 5  3  5 

Artenarmut, starke struktu-
relle Defizite, Verockerung, 
viele Fadenalgen, Bio-
zönose meist individuen-
arm, keine Ephemeropte-
ren, Trichoptera nur selten, 
keine Weidegänger 

Erläuterungen zur Tabelle: 

n.g.: nicht gesichertes Ergebnis 
 

4.6.7.5 Biologische Qualitätskomponente Makrophyten und Diatomeen 

Die Makrophyten des OWK Hammergraben Lauchhammer sind als „unklar“ eingestuft (vgl. Ta-
belle 4-54).  

Charakteristische Arten 
Die kennzeichnende Art der Makrophyten für kleine Niederungsfließgewässer in Fluss- und 
Stromtälern ist z. B. Potamogeton natans, Myriophyllum spicatum oder Nuphar lutea [27]. 
 
Die Diatomeen-Gesellschaft des Flusstyps 19 im Norddeutschen Tiefland wird von ubiquitä-
ren, weitgehend trophietoleranten Arten dominiert. Charakteristische Arten sind Achnanthes 
minutissima, Amphora pediculus, Cocconeis neothumensis, Cymbella microcephala, 
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Denticula tenuis, Fragilaria brevistriata, Fragilaria construens-Sippen, Fragilaria pinnata, 
Gomphonema pumilum, Navicula cryptotenella und Navicula schoenfeldii [27]. 
 
Leider sind keine Detaildaten zugänglich gewesen, weshalb auf eine nähere Betrachtung an 
dieser Stelle verzichtet wird. 
 

4.6.7.6 QK Morphologie 

Die Bewertung der QK Morphologie wird im Steckbrief als „gut“ angegeben (vgl. Tabelle 4-54). 
Aus den Daten der Abfragen [28] geht hervor, dass der Hammergraben Lauchhammer über-
wiegend mit der Gewässerstrukturgüteklasse 5 = „stark verändert“ bewertet wurde. Im Vorha-
bensbereich ist er ebenfalls ausschließlich mit der Gewässerstrukturgüteklassen 5 = „stark 
verändert“ bewertet. 
 
Die Tabelle 4-58 zeigt die Einzelbewertungen der Parameter Land links, Ufer links, Sohle, Ufer 
rechts, Land rechts im Bereich des Vorhabens. 

Tabelle 4-58: Auszug aus der Gewässerstrukturkartierung im Vorhabenbereich (schwarze Rah-
men) [17]  

Station* 
von 

Station* 
bis 

Abschnitt 
[m] 

Land 
links 

Ufer 
links 

Sohle 
Ufer 

rechts 
Land 

rechts 
Strukturgüte 

5+500 5+600 100 5 5 5 5 5 5 

5+600 5+700 100 5 5 5 5 5 5 

5+700 5+800 100 5 5 5 5 5 5 

5+800 5+900 100 6 5 5 5 5 5 

5+900 6+000 100 6 5 5 6 6 5 

6+100 6+200 100 6 5 5 6 6 5 

6+200 6+300 100 6 5 5 6 6 5 

0+000 16+561 16561 4,13 5,23 5,08 5,15 4,07 5,06 

Erläuterungen zur Tabelle: 

* Stationsangaben gem. Gewässerstrukturkartierung [17]  

 
Der durchgehend stark veränderte Ist-Zustand der Parameter Sohle im Vorhabenbereich sorgt 
in Kombination mit den stark bis sehr stark veränderten Uferbereichen und Landbereichen für 
die Gewässerstrukturgüteklasse 5 = „stark verändert“. 
 
Im Durchschnitt ergibt sich eine Gesamtbewertung der Strukturgüte für den gesamten OWK 
Hauptschradengraben (von Station 0+000 bis Station 16+561) von 5,06 = „stark verändert“ 
(Klasse 5). 
 
Im Zuge der Umsetzung des 3. BWZ wurden gemäß LfU [3] einige Abschnitte des Hammer-
graben Lauchhammer nachkartiert und im Steckbrief festgehalten. So ist die Gesamtbewer-
tung der Strukturgüte im Steckbrief mit 4,98 angegeben (Land links: 4,07 / Ufer links: 5,23 / 
Sohle: 4,98 / Ufer rechts: 5,15 / Land rechts: 4,14). Es fand demnach eine leichte Verbesse-
rung zu den Daten aus 2016 statt, die Gewässerstrukturgüteklasse von 5 ändert sich jedoch 
nicht. 
 

4.6.7.7 QK Wasserhaushalt 

Die Beschreibung der Ist-Situation des Abflusses und Abflussverhaltens kann wegen noch 
nicht behördlich ermittelter Angaben zum Zustand der QK Wasserhaushalt (vgl. Tabelle 4-54, 
Status „unklar“) nicht erfolgen. Allerdings erfolgt die Druckprüfung ohnehin nur an Schwarzer 
Elster und Pulsnitz. Zudem sind durch die Einleitungen aus den 
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Grundwasserhaltungsmaßnahmen keine Auswirkungen zu prognostizieren (vgl. Tabelle 4-8), 
weshalb hier auf eine Betrachtung verzichtet werden kann. 
 

4.6.7.8 Chemischer Zustand 

Der chemische Zustand des OWK Hammergraben Lauchhammer ist als „nicht gut“ angegeben 
(vgl. Tabelle 4-54). 
 

Der Steckbrief zum 3. BWZ gibt als Stoffe die die Umweltqualitätsnormen (UQN) verletzen 
Bromierte Diphenylether (Kongenere: Nummern 28, 47, 99, 100, 153 und 154) sowie Queck-
silber und -verbindungen an. Synthetische und nichtsynthetische Schadstoffe in Wasser, Se-
dimenten oder Schwebstoffen deren Konzentration die Umweltqualitätsnormen (UQN) verlet-
zen, sind nicht angegeben [18]. 

 
Nachhaltige Veränderungen des chemischen Zustandes werden mit der Maßnahme nicht an-
gestrebt und sind auch nicht zu prognostizieren (vgl. Kap. 4.5). 
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4.6.8 Oberflächenwasserkörper (OWK) Plessa-Dolsthaidaer Binnengraben 

4.6.8.1 Ist-Zustand (Gesamtbewertung) 

Die folgende Tabelle zeigt auszugsweise die im 3. Bewirtschaftungszyklus verankerte Ge-
samtbewertung des Ist-Zustandes des OWK Plessa-Dolsthaidaer Binnengraben [18]. 

Tabelle 4-59: Auszug aus dem Oberflächenwasserkörpersteckbrief Plessa-Dolsthaidaer Bin-
nengraben [18]  

Kategorie 3. BWZ 

Int. Kennung  DERW_DEBB5381946_1157 

Wasserkörperbezeichnung 
Plessa-Dolsthaidaer Binnen-
graben 

Flussgebietskennzahl  5381946 

Länge Wasserkörper  17,99 km 

Flussgebietseinheit  Elbe 

Bearbeitungsgebiet / Koordinierungsraum Mulde-Elbe-Schwarze Elster 

Planungseinheit  Schwarze Elster 

Einstufung  künstlich 

Gewässertyp  
kleine Niederungsgewässer in 
Fluss- und Stromtälern (Typ 19) 

Trinkwassernutzung  Nein 

Messstellen 
2 operative (Ökologie) 

1 operative (Chemie)  

Bewertung Ökologischer Zustand / Ökologisches Potenzial 

Ökologisches Potenzial gesamt unbefriedigend 

Biologische Qualitätskomponenten (OgewV 2016 Anlage 3, Punkt 1) 

Phytoplankton nicht klassifiziert 

Makrophyten  nicht klassifiziert 

Phytobenthos mäßig 

Benthische wirbellose Fauna unbefriedigend 

Fischfauna nicht klassifiziert 

andere aquatische Flora mäßig 

Bewertung unterstützende Qualitätskomponenten 

Hydromorphologische Qualitätskomponenten (OgewV 2016 Anlage 3, Punkt 2) 

Wasserhaushalt nicht klassifiziert 

Morphologie schlechter als gut 

Durchgängigkeit nicht klassifiziert 

Chemische und allgemeine physikalisch-chemische Qualitätskomponenten (OgewV 2016 An-
lage 3, Punkt 3.2) 

Sichttiefe nicht klassifiziert 

Temperaturverhältnisse nicht klassifiziert 

Sauerstoffhaushalt schlechter als gut 

Salzgehalt nicht klassifiziert 

Versauerungszustand schlechter als gut 

Stickstoffverhältnisse schlechter als gut 

Phosphorverhältnisse sehr gut 

Chemische Qualitätskomponenten (Flussgebietsspezifische Schadstoffe, OgewV2016 Anlage 6) 
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Synthetische und nichtsynthetische Schadstoffe in Wasser, Sedimenten oder Schwebstoffen deren 
Konzentration die Umweltqualitätsnormen (UQN) verletzen 

Dichlorprop (2,4-DP) 

Mecoprop 

Bewertung chemischer Zustand  

Chemischer Zustand gesamt nicht gut 

Stoffe, deren Konzentration die Umweltqualitätsnormen (UQN) verletzen (OgewV2016 An-
lage 8, Tab. 2) 

Prioritäre und bestimmte andere Schadstoffe in Wasser oder Biota (>UQN) 

Bromierte Diphenylether (Kongenere: Nummern 28, 47, 99, 100, 153 und 154) 

Quecksilber und Verbindungen 

Umweltziele 

 Ökologie Chemie 

Umweltziel „Guter Zustand“ er-
reicht 

Nein Nein 

Fristverlängerung in Anspruch 
genommen bis 

bis 2039 nach 2045 

Begründung Fristverlängerung 
Verzögerungszeit bei der Wie-
derherstellung der Wasserquali-
tät 

Verzögerungszeit bei der Wie-
derherstellung der Wasserquali-
tät 

Weniger strenge Umweltziele in 
Anspruch genommen bis 

Ja Nein 

Begründung weniger strenge 
Umweltziele 

Weniger strenge Umweltziele 
aufgrund von mangelnden tech-
nischen Möglichkeiten 

- 

Erläuterungen zur Tabelle: 
Zustandsklassen und -farbgebung Ökologischer Zustand / Ökologisches Potenzial: 1 = sehr gut/höchstes; 2 = gut; 
3 =mäßig; 4 =unbefriedigend; 5 = schlecht; nicht klassifiziert 
 
Zustandsklassen und -farbgebung unterstützende Qualitätskomponenten: 1 = sehr gut; 2 = gut; 3 = schlechter als 
gut; nicht klassifiziert 
 
Zustandsklassen und -farbgebung Chemischer Zustand: gut, nicht gut, nicht klassifiziert 
 
Folgende signifikante Belastungen (Vorbelastungen) sind im Gewässersteckbrief OWK 
Plessa-Dolsthaidaer Binnengraben dokumentiert: 

- Diffuse Quellen – Landwirtschaft 

- Diffuse Quellen – Kontaminierte oder verlassene Industriebrache 

- Diffuse Quellen – Atmosphärische Ablagerungen 

- Diffuse Quellen – Bergbau 

- physikalische Veränderung von Kanälen/Flussbetten/Ufern/Küstengebieten 

- Hydrologische Veränderungen – unbestimmt 

 
Auswirkungen der Belastungen: 

- Versauerung 

- Chemische Verunreinigung 

- veränderte Lebensräume aufgrund von hydrologischen Veränderungen 

- veränderte Lebensräume aufgrund von morphologischen Veränderungen (einschließlich 
Konnektivität) 

- Nährstoffbelastung 
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4.6.8.2 Messstellen im OWK  

Im Steckbrief für den 3. BWZ werden 2 Messstellen im OWK Dolsthaidaer Binnengraben an-
gegeben (BIGR_0030 und 1157_0045) Beide sind oberstrom zum Vorhaben gelegen und be-
finden sich südwestlich von Lauchhammer. 
 

 

Abbildung 4-12: Lage des OWK Plessa-Dolsthaidaer Binnengraben mit Messstellen (eigene 
Darstellung nach [18] und [1], ohne Maßstab)  

 

4.6.8.3 Biologische Qualitätskomponente Fische 

Fischfauna OWK Plessa-Dolsthaidaer Binnengraben 
 
Zielarten 
Für BRB wurden vom Institut für Binnenfischerei (IFB) Potsdam-Sacrow [26] hinsichtlich der 
ökologischen Durchgängigkeit überregionale und regionale Vorranggewässer sowie überregi-
onale und regionale Zielarten definiert. 
Kleinere Gewässer und Gräben wurden hier nicht berücksichtigt. 
 
Leitbild 
Im Plessa-Dolsthaidaer Binnengraben (Fließgewässertyp 19) dominieren als „Kleines Niede-
rungsfließgewässer in Fluss- und Stromtälern“ nach Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Was-
ser (LAWA) [27] organische bzw. fein- bis grobkörnige mineralische Sohlsubstrate, zumeist 
Sande und Lehme, seltener Kies oder Löss.  
Häufig ist das Wasser durch Schwebstoffe eingetrübt und durch Huminstoffe bräunlich gefärbt. 
Charakteristisch sind Wechsel von beruhigten und schnell fließenden Bereichen sowie be-
schattete und besonnte Bereiche aufgrund von wechselnder Vegetation am Ufer. Auch aus-
geprägte Zonen mit Makrophyten und Röhricht sind vorhanden. Hochwasser dauern meist 
länger und überfluten die gesamte Aue. 
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Da Typ 19 in allen Ökoregionen verbreitet ist, kann keine allgemeingültige Aussage über die 
Fischzönose getroffen werden. Neben strömungsindifferenten Arten, wie Rotauge und Fluss-
barsch kommen ebenfalls Arten der großen Flüsse bzw. Ströme vor (z. B. Aland, Brasse, Güs-
ter und Ukelei).  
Langsam fließende Gewässerabschnitte mit hohem organischem Anteil bzw. langanhaltend 
und flächenhaft überflutete Ufer- und Auenbereiche sind vor allem durch das Vorkommen 
limnophiler Arten wie Rotfeder, Karausche, Schleie und Hecht geprägt. Generell ist die Fisch-
artenzusammensetzung dieses Gewässertyps von der Fischfauna des Hauptflusses bzw. -
stroms beeinflusst. 
Man kann demnach von einer ähnlichen Fischzönose wie im Hammergraben Lauchhammer 
bzw. in der Schwarzen Elster ausgehen. 
 
Detaildaten zur Fischfauna des OWK selbst sind nicht vorhanden, auch im Steckbrief des 
OWK wird die QK Fische als „unklar“ angegeben (vgl. Tabelle 4-59). Die Datenabfrage [28] 
ergab ebenfalls keine zusätzlichen Informationen. 
 
Deshalb wird an dieser Stelle, wie auch beim OWK Hammergraben Lauchhammer auf das 
Kapitel der Schwarzen Elster verwiesen (siehe Kapitel 4.6.4.3).  
 

4.6.8.4 Biologische Qualitätskomponente benthische wirbellose Fauna 

Methodik 
Die Bewertung der biologischen Qualitätskomponente Makrozoobenthos (MZB) für den letzten 
Bewirtschaftungsplan 2021 in BRB fand nach dem Bewertungsverfahren PERLODES – Ver-
sion 4 (Stand 2013) [20] statt. 
 
Modul „Saprobie“ 
Die Bewertung der Auswirkungen organischer Verschmutzung auf das Makrozoobenthos er-
folgt mit Hilfe des gewässertypspezifischen und leitbildbezogenen Saprobienindexes nach DIN 
38 410. Die Ergebnisse des Saprobienindexes werden unter Berücksichtigung typspezifischer 
Klassengrenzen in eine Qualitätsklasse von „sehr gut“ bis „schlecht“ überführt [20]. 
 
Modul „Allgemeine Degradation“ 
Dieses Modul spiegelt die Auswirkungen verschiedener Stressoren (Degradation der Gewäs-
sermorphologie, Nutzung im Einzugsgebiet, Pestizide, hormonäquivalente Stoffe) wider. 
Das Modul ist als Multimetrischer Index aus Einzelindizes, so genannten „Core Metrics“, auf-
gebaut. Die Ergebnisse der typ(gruppen)spezifischen Einzelindizes werden zu einem Multi-
metrischen Index verrechnet und dieser wird abschließend in eine Qualitätsklasse von „sehr 
gut“ bis „schlecht“ überführt [20]. 
 
Modul „Versauerung“ 
Entfällt hier da, der OWK Plessa-Dolsthaidaer Binnengraben kein versauerungsgefährdeter 
Gewässertyp ist. 
 
Da im Wasserkörpersteckbrief der Fließgewässertyp angegeben ist, dass es sich hierbei um 
den Typ 19 = „Kleine Niederungsfließgewässer in Fluss- und Stromtälern“ handelt, gelten fol-
gende typspezifische Klassengrenzen für MZB: 

Tabelle 4-60: Grundzustand und Klassengrenzen des Saprobienindex des Fließgewässertyps 
19 (Modul „Saprobie“) 

  Grundzustand Metric-Werte der Klassengrenzen 

Metric-Typ Metric-Name  KG ½ KG 2/3 KG ¾ KG 4/5 

T Saprobienindex 1,8 1,9 2,35 2,9 3,45 
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Tabelle 4-61: Ankerpunkte und Metric-Werte der Core Metrics (Modul „Allgemeine Degrada-
tion“) 

  Ankerpunkte Metric-Werte der Klassengrenzen 

Metric-Typ Core Metric-Name oben unten KG ½ KG 2/3 KG ¾ KG 4/5 

Z/A EPT [%] (HK) 40 5 33 26 19 12 

T Fauna.Index Typ 19 1,55 -0,15 1,21 0,87 0,53 0,19 

V/D Anzahl Trichoptera-Arten 10 0 8 6 4 2 

 

Benthische Fauna OWK Plessa-Dolsthaidaer Binnengraben 
Die benthische Fauna des OWK des Plessa-Dolsthaidaer Binnengraben ist insgesamt als „un-
befriedigend“ (Wertstufe 4, Stand 2021 [18]) eingestuft (vgl. Tabelle 4-59). Für die QK MZB 
wurde eine Übertragung der Ergebnisse des OWK Hammergraben Lauchhammer vorgenom-
men. 
Somit ist der Bestand identisch zu dem des Hammergraben Lauchhammers. Für die Abhand-
lung des Ist-Zustandes des MZB siehe Kapitel 4.6.7.4. 
 

4.6.8.5 Biologische Qualitätskomponente Makrophyten und Diatomeen 

Die QK Makrophyten des OWK Plessa-Dolsthaidaer Binnengrabens ist als „unklar“ eingestuft 
(vgl. Tabelle 4-54). Detaildaten des LfU über Artenhäufigkeit und Artenzusammensetzung im 
OWK liegen nicht vor, da auch keine Messstelle existiert. 
 
Deshalb fand eine Übertragung der Ergebnisse des Hammergrabens Lauchhammer statt. Die 
Abhandlung der QK Makrophyten erfolgt deshalb im entsprechenden Kapitel 4.6.7.5. 
 

4.6.8.6 Hydromorphologische Qualitätskomponente Morphologie 

Die Bewertung der QK Morphologie wird im Steckbrief als „schlechter als gut“ angegeben 
(vgl. Tabelle 4-59). 
Aus den Daten der Abfragen [28] geht hervor, dass der Plessa-Dolsthaidaer Binnengraben 
überwiegend mit der Gewässerstrukturgüteklasse 5 = „stark verändert“ bewertet wurde. Im 
Vorhabensbereich ist er ebenfalls ausschließlich mit der Gewässerstrukturgüteklassen 5 = 
„stark verändert“ bewertet. 
Die Tabelle 4-62 zeigt die Einzelbewertungen der Parameter Land links, Ufer links, Sohle, Ufer 
rechts, Land rechts im Bereich des Vorhabens. 

Tabelle 4-62: Auszug aus der Gewässerstrukturkartierung im Vorhabenbereich (schwarze Rah-
men) [17]  

Station* 
von 

Station* 
bis 

Abschnitt 
[m] 

Land 
links 

Ufer 
links 

Sohle 
Ufer 

rechts 
Land 

rechts 
Strukturgüte 

0+000 0+100 100 4 5 5 6 4 5 

0+100 0+200 100 4 5 5 6 4 5 

0+200 0+300 100 4 5 5 6 4 5 

0+300 0+400 100 4 5 5 6 4 5 

0+400 0+500 100 4 5 5 6 4 5 

0+000 17+991 17991 4,77 5,21 5,00 5,45 5,13 5,01 

Erläuterungen zur Tabelle: 

* Stationsangaben gem. Gewässerstrukturkartierung [17] 

 
Der durchgehend stark veränderte Ist-Zustand der Parameter Sohle im Vorhabenbereich sorgt 
in Kombination mit den deutlich bis sehr stark veränderten Uferbereichen und Landbereichen 
für die Gewässerstrukturgüteklasse 5 = „stark verändert“. 
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Im Durchschnitt ergibt sich eine Gesamtbewertung der Strukturgüte für den gesamten OWK 
Plessa-Dolsthaidaer Binnengraben (von Station 0+000 bis Station 17+991) von 5,01 = „stark 
verändert“ (Klasse 5). 
 

4.6.8.7 Hydromorphologische Qualitätskomponente Wasserhaushalt 

Die Beschreibung der Ist-Situation des Abflusses und Abflussverhaltens kann wegen noch 
nicht behördlich ermittelter Angaben zum Zustand der QK Wasserhaushalt (vgl. Tabelle 4-59, 
Status „unklar“) nicht erfolgen. Allerdings findet die Druckprüfung ohnehin nur mit Wasser aus 
Schwarzer Elster und Pulsnitz statt. Zudem sind durch die Einleitungen aus den Grundwas-
serhaltungsmaßnahmen keine Auswirkungen zu prognostizieren (vgl. Tabelle 4-8), weshalb 
hier auf eine Betrachtung verzichtet werden kann. 
 

4.6.8.8 Chemischer Zustand 

Der chemische Zustand des OWK Plessa-Dolsthaidaer Binnengraben ist als „nicht gut“ ange-
geben (vgl. Tabelle 4-59). 
 

Der Steckbrief zum 3. BWZ gibt als Stoffe die die Umweltqualitätsnormen (UQN) verletzen 
Bromierte Diphenylether (Kongenere: Nummern 28, 47, 99, 100, 153 und 154) sowie Queck-
silber und -verbindungen an.  

Als Synthetische und nichtsynthetische Schadstoffe in Wasser, Sedimenten oder Schwebstof-
fen deren Konzentration die Umweltqualitätsnormen (UQN) werden Mecoprop sowie Dichlor-
prop (2,4-DP) aufgeführt. 

 
Nachhaltige Veränderungen des chemischen Zustandes werden mit dem Vorhaben nicht an-
gestrebt und sind auch nicht zu prognostizieren (vgl. Kap. 4.5). 
Sie werden im weiteren Verlauf nicht mehr betrachtet.  
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4.6.9 Grundwasserkörper (GWK) Schwarze Elster 

Tabelle 4-63: Auszug aus dem Grundwasserkörpersteckbrief Schwarze Elster [18]   

Int. Kennung  DEGB_DEBB_SE-4-1 

Wasserkörperbezeichnung Schwarze Elster 

Fläche (gesamt) 1814 km² 

Anteil in Brandenburg 94 % 

Anteil in anderen Bundeländern 6 % 

Flussgebietseinheit  Elbe 

Unterirdisches Einzugsgebiet (Name, ID) Schwarze Elster I (5301), Schwarze Elster II (5302), 
Schwarze Elster III (5303), Schwarze Elster IV (5304) 

Koordinierungsraum / Bearbeitungsgebiet Mulde-Elbe-Schwarze Elster 

Brandenburger Anteil an der Flächennutzung in % 

Ackerland 25,2 

Grünland, Wiesen und Weiden 14,63 

Wald 43,1 

Siedlungs- / Verkehrsflächen 8,64 

Feuchtflächen 0,17 

Gewässer 2,84 

Sonstige Nutzung 5,42 

Signifikante Belastungen des chemischen Zustands 

diffuse Quellen – 
landwirtschaftlich 

Andere diffuse 
Quellen 

Punktuelle Quel-
len  

(landwirtschaft-
lich) 

Bergbaube-
dingte  

Belastungen 

Andere Belastungen 

ja ja nein ja nein 

Signifikante Belastungen des mengenmäßigen Zustands 

Entnahmen zur Wasser-
versorgung 

Industrielle Entnahmen Bergbaubedingte Entnahmen 

nein nein ja 

Risikobeurteilung zur Erreichung des Umweltzieles 2027 

MENGE gefährdet 

CHEMIE gefährdet 

Chemischer Zustand 

gesamt schlecht 

Zustand bezüglich einzelner Stoffe 

Nitrat gut 

Ammonium schlecht 

Sulfat schlecht 

Chlorid gut 

Nitrit gut 

Ortho-Phosphat gut 

Pflanzenschutzmittel (einzeln / gesamt) gut 

(Halb-)Metalle (As, Cd, Pb, Hg) schlecht 

Summe aus Tri- und Tetrachlorethen  

Mengenmäßiger Zustand 
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gesamt schlecht 

Zustand bezüglich grundwasserabhängi-
ger Landökosysteme 

schlecht 

 

 
 

 

Abbildung 4-13: Lage des Grundwasserkörpers Schwarze Elster und zugehöriger Messstellen 
[18] 

 
Vom Vorhaben sind keine Qualitätskomponenten / Stoffe des Grundwassers betroffen (vgl. 
Kap. 4.5 und Tabelle 4-8). Eine weitere Betrachtung innerhalb dieser Unterlage entfällt. 
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4.6.10 Grundwasserkörper (GWK) Königsbrück 

Tabelle 4-64: Auszug aus dem Grundwasserkörpersteckbrief Königsbrück [34] [18] 

Kennung  DESN_SE 2-1 

Wasserkörperbezeichnung Königsbrück 

Grundwasserhorizont Grundwasserkörper 
und -gruppen in 
Hauptgrundwasserlei-
ter 

Flussgebietseinheit  Elbe 

Bearbeitungsgebiet / Koordinierungsraum Mulde-Elbe-Schwarze 
Elster 

Planungseinheit Schwarze Elster 

Zuständiges Land Sachsen 

Beteiligtes Land Brandenburg 

Fläche (gesamt) 353,983 km² 

 

 

 

 
Vom Vorhaben sind keine Qualitätskomponenten / Stoffe des Grundwassers betroffen (vgl. 
Kap. 4.5 und Tabelle 4-8). Eine weitere Betrachtung innerhalb dieser Unterlage entfällt. 
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5 Prüfung des Verschlechterungsverbots 

5.1 OWK Großthiemig-Krauschützer Binnengraben 

5.1.1 Prognose und Bewertung der Auswirkungen auf die Qualitätskomponenten 

5.1.1.1 QK Fische 

Querung von Gewässern 

Tabelle 5-1: Gewässerquerungen durch FGL 012, Lauchhammer – Strehla, Teilabschnitt BRB 
im OWK Großthiemig-Krauschützer Binnengraben 

Gewässer 
Ge-
meinde 

WRRL-
Gewäs-
ser 

Zugehörigkeit 
zum OWK 

Bauverfah-
ren Pipe-
line 

Bauverfahren 
Kabelanlage 

Über-
fahrt er-
forder-
lich 

Großthiemig-
Krauschützer 
Binnengraben 

Elster-
werda 

FWK Großthiemig-
Krauschützer 
Binnengraben 

offen (im 
Trocken-
schnitt) 

offen (i. Z. d. 
Pipeline im 
KSR) 

ja 

 
Im Zuge der Gewässerquerungen im Trockenschnitt kann es zu Einschränkungen der ökolo-
gischen Durchgängigkeit für die Fischfauna des Großthiemig-Krauschützer Binnengraben 
kommen. 
Eine Gewässerquerung in fließender Welle (offen) ist nicht vorgesehen. 

Gewässerüberfahrt 
Im OWK Großthiemig-Krauschützer Binnengraben ist eine bauzeitliche Gewässerüberfahrt bei 
GB 47 geplant. Diese kann für die Fische eine Barriere oder Teilbarriere darstellen. 
 

5.1.1.2 QK Makrozoobenthos 

Querung von Gewässern 
Im Zuge der Gewässerquerungen im Trockenschnitt kann es zu Einschränkungen der ökolo-
gischen Durchgängigkeit für das MZB des Großthiemig-Krauschützer Binnengraben kom-
men.  
Eine Gewässerquerung in fließender Welle (offen) ist nicht vorgesehen. 

Gewässerüberfahrt 
Für das MZB kann die Gewässerüberfahrt eine Barriere oder Teilbarriere darstellen und die 
Durchgängigkeit des OWK leicht einschränken. Allerdings stellt die Überfahrt keine zusätzliche 
Barriere zu der vorherig genannten Gewässerquerung dar. 
 

5.1.1.3 QK Makrophyten 

Querung von Gewässern 
Bei Querungen im Trockenschnitt kann es durch die Arbeiten in der Gewässersohle zu Ver-
lusten von Makrophyten kommen. 
 

5.1.1.4 QK Morphologie und Durchgängigkeit 

Querung von Gewässern 
Bei Querungen im Trockenschnitt kann lokal in Ufer und Gewässersohle eingegriffen und so-
mit die Fließgewässermorphologie beeinträchtigt werden. 
Ebenso kann die ökologische Durchgängigkeit vorübergehend eingeschränkt werden. 
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Gewässerüberfahrt 
Im Zuge des Bestehens der Gewässerüberfahrt kann die ökol. Durchgängigkeit des Ge-
wässers eingeschränkt werden und Tiere an ihren Wanderbewegungen hindern. 
 

5.1.1.5 QK Wasserhaushalt, Parameter Abfluss und Abflussverhalten 

Druckprüfung 
In diesem OWK findet keine Wasserentnahme statt, weshalb von einer weiteren Betrachtung 
abgesehen werden kann. 
 

5.1.2 Entwicklung von Schadensvermeidungs- / verminderungsmaßnahmen 

Die Abhandlung dieses Kapitels erfolgte für alle OWK im Kapitel 4.3.1. 
 

5.1.3 Prognose der Auswirkung auf den Großthiemig-Krauschützer Binnengraben un-
ter Berücksichtigung der abgeleiteten Maßnahmen in Gänze 

Querung von Gewässern 
Biologische QK Fische 
Im Zuge der Gewässerquerung im Trockenschnitt ist bauzeitlich eine leichte Einschränkung 
der ökologischen Durchgängigkeit für die Fische zu erwarten, da das Fließgewässer vor Her-
stellung des Rohrgrabens abgetrennt wird und der Wasserfluss über Umpumpen oder ein Ver-
dolungsrohr erfolgt. Die Bauzeiten sind jedoch sehr gering, sodass keine dauerhaften Aus-
wirkungen auf die QK Fische zu erwarten sind. 
 
Biologische QK Makrozoobenthos 
Im Trockenschnitt kommt es zu leichten bauzeitlichen Einschränkungen der Durchgängigkeit 
für den MZB, da die Gewässer vor Herstellung des Rohrgrabens abgetrennt werden und der 
Wasserfluss über Umpumpen oder ein Verdolungsrohr erfolgt. 
Zudem handelt es sich im Trockenschnitt um eine bauzeitliche Maßnahme, die sich auf eine 
Dauer von ein paar Tagen bis wenige Wochen beschränkt. Dauerhafte Auswirkungen auf 
die QK MZB sind somit nicht zu erwarten. 
 
Biologische QK Makrophyten 
Während der Herstellung der Gewässerquerungen kommt es innerhalb des Arbeitsstreifens 
im Gewässer zu Verlusten von Makrophyten durch die notwendigen Grabarbeiten in der Ge-
wässersohle. Die geringe Breite des betroffenen Bereiches und die kurzzeitige Dauer der Maß-
nahme lassen jedoch eine schnelle Wiederbesiedlung des Bereiches mit Makrophyten aus 
unmittelbar angrenzenden Flächen zu, sodass keine dauerhaften Auswirkungen auf die QK 
Makrophyten zu erwarten sind. 
 
Hydromorphologische QK Durchgängigkeit 
Die ökologische Durchgängigkeit des Fließgewässers wird während der Herstellung der Ge-
wässerquerung im Trockenschnitt zeitweise eingeschränkt und stellt somit eine potenzielle 
Barriere für Fische und Makrozoobenthos dar. Da diese jedoch auf einen Zeitraum von Tagen 
(Gräben) bis wenigen Wochen (größere Querungen) begrenzt ist, sind keine dauerhaften 
Auswirkungen auf die QK Fische sowie Makrozoobenthos zu prognostizieren. 
 
Hydromorphologische QK Morphologie 
Die Morphologie des Großthiemig-Krauschützer Binnengrabens wird bei Bauarbeiten im Tro-
ckenschnitt beeinträchtigt, da Eingriffe in Sohle und Ufer des Gewässers vorgenommen wer-
den. Allerdings finden diese Eingriffe nur sehr lokal auf wenigen Metern des Flussabschnittes 
statt, sodass die insgesamt betroffene Fließgewässerstrecke minimal ist. Zudem werden Ufer 
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und Sohle nach Durchführung der Bauarbeiten rekultiviert bzw. in ihren ursprünglichen Zu-
stand versetzt. 
 
Somit ist keine Verschlechterung der Qualitätskomponente Morphologie zu erwarten, wodurch 
auch keine Verschlechterung hinsichtlich der QK Fische, Makrozoobenthos sowie Mak-
rophyten im Sinne einer Verschlechterung im OWK Großthiemig-Krauschützer Binnen-
graben zu erwarten sind. 

Gewässerüberfahrt 
Biologische QK Fische 
Für die Fischfauna stellen die Gewässerüberfahrten eine Teilbarriere dar. Das Gewässer wird 
zwar nicht vom Lauf abgetrennt, teilweise werden jedoch Verrohrungen in das Gewässer ein-
gebracht oder bspw. Pionierbrücken angelegt.  
Durch die Verrohrungen bleibt die Durchgängigkeit der Gewässer weitestgehend gewährleis-
tet, die Pionierbrücken haben keinen Einfluss auf die Durchgängigkeit. Die Dauer der zu er-
richtenden Überfahrten ist zudem nur auf die Bauphase beschränkt (wenige Wochen), sodass 
die Fische das Gewässer nach erfolgtem Rückbau der Überfahrten wieder vollumfänglich 
durchwandern können und keine dauerhaften Auswirkungen auf die QK Fische zu erwar-
ten sind. 
 
Biologische QK Makrozoobenthos 
Für das Makrozoobenthos stellen die Gewässerüberfahrten ebenfalls eine Teilbarriere dar. 
Das Gewässer wird zwar nicht vom Lauf abgetrennt, aber teilweise werden Verrohrungen in 
das Gewässer eingebracht, die die Durchgängigkeit weitestgehend gewährleisten. Die Dauer 
der zu errichtenden Überfahrten ist allerdings nur auf die Bauphase beschränkt (wenige Wo-
chen), sodass die Kleinstlebewesen das Gewässer nach erfolgtem Rückbau der Überfahrten 
wieder vollumfänglich durchwandern können. Somit sind keine dauerhaften Auswirkungen 
auf die QK Makrozoobenthos zu erwarten. 
 
Hydromorphologische QK Durchgängigkeit 
Die Durchgängigkeit wird während des Bestehens der bauzeitlichen Überfahrten leicht einge-
schränkt. Die Überfahrt wird jedoch so angelegt, dass die Durchgängigkeit für Fische und die 
Wirbellosenfauna weitestgehend gewährleistet wird. Zudem besteht die eingeschränkte 
Durchwanderbarkeit nur sehr kurz, sodass keine dauerhaften Auswirkungen auf die QK 
Makrozoobenthos und Fische zu erwarten sind. 
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5.1.4 Darstellung verbleibender Beeinträchtigungen (Verschlechterungsverbot) 

Die möglichen Auswirkungen wurden vorab beschrieben. Folgende Tabelle dient als Zusammenfassung mit Verweis auf die zuvor verbal beschrie-
benen Ergebnisse. 

Tabelle 5-2: zusammenfassende Darstellung verbleibender, nachteiliger Beeinträchtigungen auf den ökologischen Zustand im OWK Großthiemig-
Krauschützer Binnengraben 

Qualitätskomponente (QK) 
Möglichkeit nachteiliger 
Auswirkungen (verbal) 

baube-
dingte Wir-

kungen 
(Kreuzfeld) 

anlagebe-
dingte Wir-

kungen 
(Kreuzfeld) 

betriebs-
bedingte 
Wirkun-

gen 
(Kreuz-

feld) 

kurzfris-
tig 

(Kreuz-
feld) 

langfris-
tig 

(Kreuz-
feld) 

Ist-Klasse /  
Ist-Gefährdung 

der Funktionsfä-
higkeit des typ-
spezif. Ökosys-

tems 

Planmögliche 
Klassenver-

schlechterung /  
Planmögliche Ge-

fährdung der 
Funktionsfähigkeit 

des typspezif. 
Ökosystems 

Biologische Qualitätskomponenten  

Gewässerflora 

Phytoplankton*: Ar-
tenzusammenset-
zung, Biomasse 

keine, nach Identifizierung 
der vom Vorhaben betroffe-
nen QK (vgl. Kap. 4.5) 

- - - - - unklar - 

Makrophyten/Phy-
tobenthos: Arten-
zusammensetzung, 
Artenhäufigkeit 

nur lokale, geringfügig ne-
gative baubedingte Verän-
derungen auf minimalem 
Anteil der Gewässerlänge 
des OWK möglich 

=> Veränderung des ökolo-
gischen Zustandes des 
OWK sind nicht zu erwarten 

x - - x - 

Makrophyten: 
unklar  

 
Phytobenthos: 

mäßig (3) 

Makrophyten: 
unklar  

 
Phytobenthos: 

mäßig (3) 

andere aquatische 
Flora 

nur lokale, geringfügig ne-
gative baubedingte Verän-
derungen auf minimalem 
Anteil der Gewässerlänge 
des OWK möglich 

=> Veränderung des ökolo-
gischen Zustandes des 
OWK sind nicht zu erwarten 

x - - x - mäßig (3) mäßig (3) 
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Qualitätskomponente (QK) 
Möglichkeit nachteiliger 
Auswirkungen (verbal) 

baube-
dingte Wir-

kungen 
(Kreuzfeld) 

anlagebe-
dingte Wir-

kungen 
(Kreuzfeld) 

betriebs-
bedingte 
Wirkun-

gen 
(Kreuz-

feld) 

kurzfris-
tig 

(Kreuz-
feld) 

langfris-
tig 

(Kreuz-
feld) 

Ist-Klasse /  
Ist-Gefährdung 

der Funktionsfä-
higkeit des typ-
spezif. Ökosys-

tems 

Planmögliche 
Klassenver-

schlechterung /  
Planmögliche Ge-

fährdung der 
Funktionsfähigkeit 

des typspezif. 
Ökosystems 

Gewässerfauna 

benthische wirbel-
lose Fauna: Arten-
zusammensetzung, 
Artenhäufigkeit 

nur lokale, geringfügig ne-
gative baubedingte Verän-
derungen auf die Artenzu-
sammensetzung und Arten-
häufigkeit auf minimalem 
Anteil der Gewässerlänge 
des OWK möglich 

=> Veränderung des unbe-
friedigenden ökologischen 
Zustandes des OWK sind 
nicht zu erwarten 

x - - x - 
unbefriedigend 

(4) 
unbefriedigend 

(4) 

Fischfauna: Arten-
zusammensetzung, 
Artenhäufigkeit, Al-
tersstruktur  

nur lokale, geringfügig ne-
gative baubedingte Verän-
derungen auf die Artenzu-
sammensetzung, Artenhäu-
figkeit und Altersstruktur auf 
minimalem Anteil der Ge-
wässerlänge des OWK 
möglich 

=> Veränderung des ökolo-
gischen Zustandes des 
OWK sind nicht zu erwarten 

x - - x - unklar - 

Hydromorphologische Qualitätskomponenten 

Wasserhaushalt 

Abfluss und Ab-
flussdynamik 

keine (vgl. Kap. 5.1.1.5) - - - - - nein nein 

Verbindung zu 
Grundwasserkör-
pern 

keine, nach Identifizierung 
der vom Vorhaben betroffe-
nen QK (vgl. Kap. 4.5 ) 

- - - - - nein nein 
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Qualitätskomponente (QK) 
Möglichkeit nachteiliger 
Auswirkungen (verbal) 

baube-
dingte Wir-

kungen 
(Kreuzfeld) 

anlagebe-
dingte Wir-

kungen 
(Kreuzfeld) 

betriebs-
bedingte 
Wirkun-

gen 
(Kreuz-

feld) 

kurzfris-
tig 

(Kreuz-
feld) 

langfris-
tig 

(Kreuz-
feld) 

Ist-Klasse /  
Ist-Gefährdung 

der Funktionsfä-
higkeit des typ-
spezif. Ökosys-

tems 

Planmögliche 
Klassenver-

schlechterung /  
Planmögliche Ge-

fährdung der 
Funktionsfähigkeit 

des typspezif. 
Ökosystems 

Durchgängigkeit   

baubedingte Gewässer-
querung im Trockenschnitt 
sowie bauzeitliche Überfahrt 
(vgl. Kap. 5.1.1.4) 

x - - x - 
ja (Wehr im 

OWK) 
nein 

Morphologie 

Tiefen- und Brei-
tenvariation 

lokale, geringfügig negative 
baubedingte Veränderun-
gen 

Ist-Zustand Strukturgüte = 
4,98 = Klasse 5 

=> keine Klassenver-
schlechterung für den ge-
samten OWK 

x - - x - gut (2) gut (2) 

Struktur und Sub-
strat des Bodens 

Struktur der Ufer-
zone 

Chemische und allgemeine physikalisch-chemische QK  

Temperaturver-
hältnisse 

Wassertemperatur 

keine, nach Identifizierung 
der vom Vorhaben betroffe-
nen QK (vgl. Kap. 4.5) 

- - - - - - - 

Sauerstoffhaushalt 

Sauerstoffgehalt - - - - - - - 

Sauerstoffsättigung - - - - - - - 

TOC - - - - - - - 

BSB - - - - - - - 

Eisen - - - - - - - 

Salzgehalt Chlorid - - - - - - - 
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Qualitätskomponente (QK) 
Möglichkeit nachteiliger 
Auswirkungen (verbal) 

baube-
dingte Wir-

kungen 
(Kreuzfeld) 

anlagebe-
dingte Wir-

kungen 
(Kreuzfeld) 

betriebs-
bedingte 
Wirkun-

gen 
(Kreuz-

feld) 

kurzfris-
tig 

(Kreuz-
feld) 

langfris-
tig 

(Kreuz-
feld) 

Ist-Klasse /  
Ist-Gefährdung 

der Funktionsfä-
higkeit des typ-
spezif. Ökosys-

tems 

Planmögliche 
Klassenver-

schlechterung /  
Planmögliche Ge-

fährdung der 
Funktionsfähigkeit 

des typspezif. 
Ökosystems 

Leitfähigkeit bei 
25°C 

- - - - - - - 

Sulfat - - - - - - - 

Versauerungszu-
stand 

pH-Wert - - - - - - - 

Säurekapazität Ks 
(bei versauerungs-
gefährdeten Ge-
wässern) 

- - - - - - - 

Nährstoffverhält-
nisse 

Gesamtphosphor - - - - - - - 

ortho-Phosphat-
Phosphor 

- - - - - - - 

Gesamtstickstoff - - - - - - - 

Nitrat-Stickstoff - - - - - - - 

Ammonium-Stick-
stoff 

- - - - - - - 

Ammoniak-Stick-
stoff 

- - - - - - - 

Nitrit-Stickstoff - - - - - - - 
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chemischer Zustand 

Möglichkeit nachteili-
ger Auswirkungen (Be-
nennung betroffener 
UQN-Grenzwerte) 

baube-
dingte 
Wirkun-
gen 
(Kreuz-
feld) 

anlagebe-
dingte Wirkun-
gen (Kreuzfeld) 

betriebs-
bedingte 
Wirkun-
gen 
(Kreuz-
feld) 

kurzfris-
tig 
(Kreuz-
feld) 

langfris-
tig (Kreuz-
feld) 

Ist-Überschrei-
tung UQN 

Planmögliche 
Überschreitung 

UQN 

Umweltqualitätsnormen (UQN) für die Ein-
stufung des chemischen Zustands 

keine, nach Identifizie-
rung der vom Vorhaben 
betroffenen QK (vgl. 
Kap. 4.5 

- - - - - 

Ja (Bromierte 
Diphenylether - 

Kongenere: 
Nummern 28, 47, 
99, 100, 153 und 

154 sowie 
Quecksilber- und 
Verbindungen) 

nein 

Flussgebietsspezifische Schadstoffe 

synthetische und nicht-synthetische 
Schadstoffe in Wasser, Sedimenten oder 
Schwebstoffen 

(Stoffe nach Anlage 6) 

keine, nach Identifizie-
rung der vom Vorhaben 
betroffenen QK (vgl. 
Kap. 4.5) 

- - - - - nein nein 
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5.2 OWK Großthiemig-Grödener Binnengraben 

5.2.1 Prognose und Bewertung der Auswirkungen auf die Qualitätskomponenten 

5.2.1.1 QK Fische 

Querung von Gewässern 

Tabelle 5-3: Gewässerquerungen durch FGL 012, Lauchhammer – Strehla, Teilabschnitt BRB 
im OWK Großthiemig-Grödener Binnengraben 

Gewässer 
Ge-
meinde 

WRRL-
Gewäs-
ser 

Zugehörigkeit 
zum OWK 

Bauverfah-
ren Pipe-
line 

Bauverfah-
ren Kabel-
anlage 

Überfahrt 
erforder-
lich 

Neuer Graben Elster-
werda 

KG Großthiemig-
Grödener Bin-
nengraben 

offen (im 
Trocken-
schnitt) 

offen 
(i. Z. d. 
Pipeline im 
KSR) 

ja 

Großthiemig-
Grödener Bin-
nengraben 

Elster-
werda 

FWK Großthiemig-
Grödener Bin-
nengraben 

offen (im 
Trocken-
schnitt) 

offen 
(i. Z. d. 
Pipeline im 
KSR) 

evtl. 

 
Im Zuge der Gewässerquerungen im Trockenschnitt kann es zu Einschränkungen der ökolo-
gischen Durchgängigkeit für die Fischfauna des Großthiemig-Grödener Binnengrabens 
kommen.  
Eine Gewässerquerung in fließender Welle (offen) ist nicht vorgesehen. 

Gewässerüberfahrt 
Im OWK Großthiemig-Grödener Binnengraben sind voraussichtlich zwei bauzeitliche Gewäs-
serüberfahrten bei GB 32 (Neuer Graben) sowie GB 41 geplant. Diese können für die Fische 
eine Barriere oder Teilbarriere darstellen. 
 

5.2.1.2 QK Makrozoobenthos 

Querung von Gewässern 
Im Zuge der Gewässerquerungen im Trockenschnitt kann es zu Einschränkungen der ökolo-
gischen Durchgängigkeit für das MZB des Großthiemig-Grödener Binnengrabens kommen.  
Eine Gewässerquerung in fließender Welle (offen) ist nicht vorgesehen. 

Gewässerüberfahrt 
Für das MZB kann die Gewässerüberfahrt eine Barriere oder Teilbarriere darstellen und die 
Durchgängigkeit des OWK leicht einschränken. Allerdings stellt die Überfahrt keine zusätzliche 
Barriere zu der vorherig genannten Gewässerquerung dar. 
 

5.2.1.3 QK Makrophyten 

Querung von Gewässern 
Bei den Querungen im Trockenschnitt kann es durch die Arbeiten in der Gewässersohle zu 
Verlusten von Makrophyten kommen. 
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5.2.1.4 QK Morphologie und Durchgängigkeit 

Querung von Gewässern 
Bei Querungen im Trockenschnitt kann lokal in Ufer und Gewässersohle eingegriffen und so-
mit die Fließgewässermorphologie beeinträchtigt werden. 
Ebenso kann die ökologische Durchgängigkeit vorübergehend eingeschränkt werden. 

Gewässerüberfahrt 
Im Zuge des Bestehens der Gewässerüberfahrt kann die ökol. Durchgängigkeit des Ge-
wässers eingeschränkt werden und Tiere an ihren Wanderbewegungen hindern. 
 

5.2.1.5 QK Wasserhaushalt, Parameter Abfluss und Abflussverhalten 

Druckprüfung 
In diesem OWK findet keine Wasserentnahme statt, weshalb von einer weiteren Betrachtung 
abgesehen werden kann. 
 

5.2.1.6 Allgemeine physikalisch-chemische QK 

Querung von Gewässern 
Da der Großthiemig-Grödener Binnengraben nur im Trockenschnitt gekreuzt wird, sind bezüg-
lich der allgemeinen physikalisch-chemischen QK keine Auswirkungen zu erwarten. 
 

5.2.2 Entwicklung von Schadensvermeidungs- / verminderungsmaßnahmen 

Die Abhandlung dieses Kapitels erfolgte für alle OWK im Kapitel 4.3.1. 
 

5.2.3 Prognose der Auswirkung auf den Großthiemig-Grödener Binnengraben unter 
Berücksichtigung der abgeleiteten Maßnahmen in Gänze 

Querung von Gewässern 
Biologische QK Fische 
Im Zuge der Gewässerquerung im Trockenschnitt ist bauzeitlich eine leichte Einschränkung 
der ökologischen Durchgängigkeit für die Fische zu erwarten, da das Fließgewässer vor Her-
stellung des Rohrgrabens abgetrennt wird und der Wasserfluss über Umpumpen oder ein Ver-
dolungsrohr erfolgt. Die Bauzeiten sind jedoch sehr gering, sodass keine dauerhaften Aus-
wirkungen auf die QK Fische zu erwarten sind. 
 
Biologische QK Makrozoobenthos 
Im Trockenschnitt kommt es zu leichten bauzeitlichen Einschränkungen der Durchgängigkeit 
für den MZB, da die Gewässer vor Herstellung des Rohrgrabens abgetrennt werden und der 
Wasserfluss über Umpumpen oder ein Verdolungsrohr erfolgt. 
Zudem handelt es sich im Trockenschnitt um eine rein bauzeitliche Maßnahme, die sich auf 
ein paar Tagen bis wenige Wochen beschränkt. Dauerhafte Auswirkungen auf die QK MZB 
sind somit nicht zu erwarten. 
 
Biologische QK Makrophyten 
Während der Herstellung der Gewässerquerungen kommt es innerhalb des Arbeitsstreifens 
im Gewässer zu Verlusten von Makrophyten durch die notwendigen Grabarbeiten in der Ge-
wässersohle. Die geringe Breite des betroffenen Bereiches und die kurzzeitige Dauer der Maß-
nahme lassen jedoch eine schnelle Wiederbesiedlung des Bereiches mit Makrophyten aus 
unmittelbar angrenzenden Flächen zu, sodass keine dauerhaften Auswirkungen auf die QK 
Makrophyten zu erwarten sind. 
 

Seite 1166

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gehört zum Planfeststellungsbeschluss 

des LBGR, Az.: 27.1-1-55 



Planfeststellungsantrag Neubau FGL 012 - Teilabschnitt Brandenburg U12 - Fachbeitrag WRRL, Rev.01 

 

Seite 126 von 220 

Hydromorphologische QK Durchgängigkeit 
Die ökologische Durchgängigkeit des Fließgewässers wird während der Herstellung der Ge-
wässerquerung im Trockenschnitt zeitweise eingeschränkt und stellt somit eine potenzielle 
Barriere für Fische und Makrozoobenthos dar. Da diese jedoch auf einen Zeitraum von Tagen 
(Gräben) bis wenigen Wochen (größere Querungen) begrenzt ist, sind keine dauerhaften 
Auswirkungen auf die QK Fische sowie Makrozoobenthos zu prognostizieren. 
 
Hydromorphologische QK Morphologie 
Die Morphologie des Großthiemig-Grödener Binnengrabens wird bei Bauarbeiten im Trocken-
schnitt beeinträchtigt, da Eingriffe in Sohle und Ufer des Gewässers vorgenommen werden. 
Allerdings finden diese Eingriffe nur sehr lokal auf wenigen Metern des Flussabschnittes statt, 
sodass die insgesamt betroffene Fließgewässerstrecke minimal ist. Zudem werden Ufer und 
Sohle nach Durchführung der Bauarbeiten rekultiviert bzw. in ihren ursprünglichen Zustand 
versetzt. 
 
Somit ist keine Verschlechterung der Qualitätskomponente Morphologie zu erwarten, wodurch 
auch keine Verschlechterung hinsichtlich der QK Fische, Makrozoobenthos sowie Mak-
rophyten im Sinne einer Verschlechterung im OWK Großthiemig-Grödener Binnengra-
ben zu erwarten sind. 

Gewässerüberfahrt 
Biologische QK Fische 
Für die Fischfauna stellen die Gewässerüberfahrten eine Teilbarriere dar. Das Gewässer wird 
zwar nicht vom Lauf abgetrennt, teilweise werden Verrohrungen in das Gewässer eingebracht 
oder bspw. Pionierbrücken angelegt. Durch die Verrohrungen bleibt die Durchgängigkeit der 
Gewässer weitestgehend gewährleistet, die Pionierbrücken haben keinen Einfluss auf die 
Durchgängigkeit. Die Dauer der zu errichtenden Überfahrten ist zudem nur auf die Bauphase 
beschränkt (wenige Wochen), sodass die Fische das Gewässer nach erfolgtem Rückbau der 
Überfahrten wieder vollumfänglich durchwandern können und keine dauerhaften Auswir-
kungen auf die QK Fische zu erwarten sind. 
 
Biologische QK Makrozoobenthos 
Für das Makrozoobenthos stellen die Gewässerüberfahrten ebenfalls eine Teilbarriere dar. 
Das Gewässer wird zwar nicht vom Lauf abgetrennt, aber teilweise werden Verrohrungen in 
das Gewässer eingebracht, die die Durchgängigkeit weitestgehend gewährleisten. Die Dauer 
der zu errichtenden Überfahrten ist allerdings nur auf die Bauphase beschränkt (wenige Wo-
chen), sodass die Kleinstlebewesen das Gewässer nach erfolgtem Rückbau der Überfahrten 
wieder vollumfänglich durchwandern können. Somit sind keine dauerhaften Auswirkungen 
auf die QK Makrozoobenthos zu erwarten. 
 
Hydromorphologische QK Durchgängigkeit 
Die Durchgängigkeit wird während des Bestehens der bauzeitlichen Überfahrten leicht einge-
schränkt. Die Überfahrt wird jedoch so angelegt, dass die Durchgängigkeit für Fische und die 
Wirbellosenfauna weitestgehend gewährleistet wird. Zudem besteht die eingeschränkte 
Durchwanderbarkeit nur sehr kurz, sodass keine dauerhaften Auswirkungen auf die QK 
Makrozoobenthos und Fische zu erwarten sind. 
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5.2.4 Darstellung verbleibender Beeinträchtigungen (Verschlechterungsverbot) 

Die möglichen Auswirkungen wurden vorab beschrieben. Folgende Tabelle dient als Zusammenfassung mit Verweis auf die zuvor verbal beschrie-
benen Ergebnisse. 

Tabelle 5-4: zusammenfassende Darstellung verbleibender, nachteiliger Beeinträchtigungen auf den ökologischen Zustand im OWK Großthiemig-
Grödener Binnengraben 

Qualitätskomponente (QK) 
Möglichkeit nachteili-
ger Auswirkungen 
(verbal) 

baube-
dingte Wir-

kungen 
(Kreuzfeld) 

anlage-be-
dingte Wir-

kungen 
(Kreuzfeld) 

betriebs-
bedingte 
Wirkun-

gen 
(Kreuz-

feld) 

kurzfris-
tig 

(Kreuz-
feld) 

langfris-
tig 

(Kreuz-
feld) 

Ist-Klasse /  
Ist-Gefährdung 

der Funktionsfä-
higkeit des typ-
spezif. Ökosys-

tems 

Planmögliche Klas-
senverschlechte-

rung /  
Planmögliche Ge-

fährdung der Funk-
tionsfähigkeit des 
typspezif. Ökosys-

tems 

Biologische Qualitätskomponenten  

Gewässerflora 

Phytoplankton*: Arten-
zusammensetzung, Bio-
masse 

keine, nach Identifizie-
rung der vom Vorha-
ben betroffenen QK 
(vgl. Kap. 4.5) 

- - - - - unklar - 

Makrophyten/Phyto-
benthos: Artenzusam-
mensetzung, Artenhäu-
figkeit 

nur lokale, geringfügig 
negative baubedingte 
Veränderungen auf mi-
nimalem Anteil der Ge-
wässerlänge des OWK 
möglich 

=> Veränderung des 
ökologischen Zustan-
des des OWK sind 
nicht zu erwarten 

x - - x - unklar - 

andere aquatische Flora  X - - X - unklar - 
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Qualitätskomponente (QK) 
Möglichkeit nachteili-
ger Auswirkungen 
(verbal) 

baube-
dingte Wir-

kungen 
(Kreuzfeld) 

anlage-be-
dingte Wir-

kungen 
(Kreuzfeld) 

betriebs-
bedingte 
Wirkun-

gen 
(Kreuz-

feld) 

kurzfris-
tig 

(Kreuz-
feld) 

langfris-
tig 

(Kreuz-
feld) 

Ist-Klasse /  
Ist-Gefährdung 

der Funktionsfä-
higkeit des typ-
spezif. Ökosys-

tems 

Planmögliche Klas-
senverschlechte-

rung /  
Planmögliche Ge-

fährdung der Funk-
tionsfähigkeit des 
typspezif. Ökosys-

tems 

Gewässerfauna 

benthische wirbellose 
Fauna: Artenzusammen-
setzung, Artenhäufigkeit 

nur lokale, geringfügig 
negative baubedingte 
Veränderungen auf die 
Artenzusammenset-
zung und Artenhäufig-
keit auf minimalem An-
teil der Gewässerlänge 
des OWK möglich 

=> Veränderung des 
unbefriedigenden öko-
logischen Zustandes 
des OWK sind nicht zu 
erwarten 

x - - x - 
unbefriedigend 

(4) 
unbefriedigend (4) 

Fischfauna: Artenzu-
sammensetzung, Arten-
häufigkeit, Altersstruktur  

nur lokale, geringfügig 
negative baubedingte 
Veränderungen auf die 
Artenzusammenset-
zung, Artenhäufigkeit 
und Altersstruktur auf 
minimalem Anteil der 
Gewässerlänge des 
OWK möglich 

=> Veränderung des 
guten ökologischen 
Zustandes des OWK 
sind nicht zu erwarten 

x - - x - gut (2) gut (2) 

Hydromorphologische Qualitätskomponenten 

Wasserhaushalt 
Abfluss und Abflussdy-
namik 

keine (vgl. Kap. 
5.2.1.5) 

- - - x - nein nein 
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Qualitätskomponente (QK) 
Möglichkeit nachteili-
ger Auswirkungen 
(verbal) 

baube-
dingte Wir-

kungen 
(Kreuzfeld) 

anlage-be-
dingte Wir-

kungen 
(Kreuzfeld) 

betriebs-
bedingte 
Wirkun-

gen 
(Kreuz-

feld) 

kurzfris-
tig 

(Kreuz-
feld) 

langfris-
tig 

(Kreuz-
feld) 

Ist-Klasse /  
Ist-Gefährdung 

der Funktionsfä-
higkeit des typ-
spezif. Ökosys-

tems 

Planmögliche Klas-
senverschlechte-

rung /  
Planmögliche Ge-

fährdung der Funk-
tionsfähigkeit des 
typspezif. Ökosys-

tems 

Verbindung zu Grund-
wasserkörpern 

keine, nach Identifizie-
rung der vom Vorha-
ben betroffenen QK 
(vgl. Kap. 4.5) 

- - - - - nein nein 

Durchgängigkeit  
bauzeitliche Überfahrt 
(vgl. Kap. 5.2.1.4) 

x - - x - nein nein 

Morphologie 

Tiefen- und Breitenvaria-
tion 

lokale, geringfügig ne-
gative baubedingte 
Veränderungen 

Ist-Zustand Struktur-
güte = 4,91  
= Klasse 5 

=> keine Klassenver-
schlechterung für den 
gesamten OWK 

x - - x - nein nein 
Struktur und Substrat 
des Bodens 

Struktur der Uferzone 

Chemische und allgemeine physikalisch-chemische QK 

Temperaturver-
hältnisse 

Wassertemperatur 

keine, nach Identifizie-
rung der vom Vorha-
ben betroffenen QK 
(vgl. Kap. 4.5) 

- - - - - - - 

Sauerstoffhaus-
halt 

Sauerstoffgehalt - - - - - - - 

Sauerstoffsättigung - - - - - - - 

TOC - - - - - - - 

BSB - - - - - - - 

Eisen - - - - - - - 
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Qualitätskomponente (QK) 
Möglichkeit nachteili-
ger Auswirkungen 
(verbal) 

baube-
dingte Wir-

kungen 
(Kreuzfeld) 

anlage-be-
dingte Wir-

kungen 
(Kreuzfeld) 

betriebs-
bedingte 
Wirkun-

gen 
(Kreuz-

feld) 

kurzfris-
tig 

(Kreuz-
feld) 

langfris-
tig 

(Kreuz-
feld) 

Ist-Klasse /  
Ist-Gefährdung 

der Funktionsfä-
higkeit des typ-
spezif. Ökosys-

tems 

Planmögliche Klas-
senverschlechte-

rung /  
Planmögliche Ge-

fährdung der Funk-
tionsfähigkeit des 
typspezif. Ökosys-

tems 

Salzgehalt 

Chlorid - - - - - - - 

Leitfähigkeit bei 25°C - - - - - - - 

Sulfat - - - - - - - 

Versauerungszu-
stand 

pH-Wert - - - - - - - 

Säurekapazität Ks (bei 
versauerungsgefährde-
ten Gewässern) 

- - - - - - - 

Nährstoffverhält-
nisse 

Gesamtphosphor - - - - - - - 

ortho-Phosphat-Phos-
phor 

- - - - - - - 

Gesamtstickstoff - - - - - - - 

Nitrat-Stickstoff - - - - - - - 

Ammonium-Stickstoff - - - - - - - 

Ammoniak-Stickstoff - - - - - - - 

Nitrit-Stickstoff - - - - - - - 
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Chemischer Zustand 

Möglichkeit nachteiliger 
Auswirkungen (Benen-
nung betroffener UQN-
Grenzwerte) 

baube-
dingte Wir-

kungen 
(Kreuzfeld) 

anlage-be-
dingte Wir-

kungen 
(Kreuzfeld) 

betriebs-
bedingte 
Wirkun-

gen 
(Kreuz-

feld) 

kurzfris-
tig 

(Kreuz-
feld) 

langfris-
tig 

(Kreuz-
feld) 

Ist-Überschrei-
tung UQN 

Planmögliche Über-
schreitung UQN 

Umweltqualitätsnormen (UQN) für die 
Einstufung des chemischen Zu-
stands  

keine, nach Identifizierung 
der vom Vorhaben betroffe-
nen QK (vgl. Kap. 4.5 

- - - - - 

Ja (Bromierte 
Diphenylether - 

Kongenere: 
Nummern 28, 47, 
99, 100, 153 und 

154 sowie 
Quecksilber- und 
Verbindungen) 

nein 

Flussgebietsspezifische Schadstoffe 

synthetische und nicht-synthetische 
Schadstoffe in Wasser, Sedimenten 
oder Schwebstoffen 

(Stoffe nach Anlage 6) 

keine, nach Identifizierung 
der vom Vorhaben betroffe-
nen QK (vgl. Kap. 4.5) 

- - - - - nein nein 
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5.3 OWK Pulsnitz 

5.3.1 Prognose und Bewertung der Auswirkungen auf die Qualitätskomponenten 

5.3.1.1 QK Fische 

Querung von Gewässern 

Tabelle 5-5: Gewässerquerungen durch FGL 012, Lauchhammer – Strehla, Teilabschnitt BRB 
im OWK Pulsnitz 

Gewässer 
Ge-
meinde 

WRRL-
Gewäs-
ser 

Zugehörigkeit 
zum OWK 

Bauverfah-
ren Pipe-
line 

Bauverfah-
ren Kabel-
anlage 

Über-
fahrt er-
forder-
lich 

Hutungsgra-
ben 

Elster-
werda 

KG Pulsnitz offen (im 
Trocken-
schnitt) 

offen (i. Z. d. 
Pipeline im 
KSR) 

nein 

Quergraben Elster-
werda 

KG Pulsnitz offen (im 
Trocken-
schnitt) 

offen (i. Z. d. 
Pipeline im 
KSR) 

ja 

Pulsnitz Elster-
werda 

FWK Pulsnitz offen 
(in fließen-
der Welle) 

offen (i. Z. d. 
Pipeline im 
Betonmantel) 

nein 

 
Im Zuge der Gewässerquerungen im Trockenschnitt kann es zu Einschränkungen der ökolo-
gischen Durchgängigkeit für die Fischfauna der Pulsnitz kommen.  
Die Gewässerquerungen in fließender Welle (offen) schlägt sich nicht auf die ökologische 
Durchgängigkeit nieder, kann auf Fische aber eine vorübergehende Scheuchwirkung ent-
falten. 

Gewässerüberfahrt 
Im Einzugsgebiet des OWK Pulsnitz ist eine bauzeitliche Gewässerüberfahrt bei GB 45 (Quer-
graben) geplant. Diese kann für die Fische eine Barriere oder Teilbarriere darstellen. 
 

5.3.1.2 QK Makrozoobenthos 

Querung von Gewässern 
Im Zuge der Gewässerquerungen im Trockenschnitt kann es zu Einschränkungen der ökolo-
gischen Durchgängigkeit für das MZB der Pulsnitz kommen.  
Die Gewässerquerungen in fließender Welle (offen) schlägt sich nicht auf die ökologische 
Durchgängigkeit nieder. Allerdings sind durch die Sedimentfahne bauzeitlicher Habitatver-
lust sowie eine Überdeckung von Individuen durch Sedimente möglich. 

Gewässerüberfahrt 
Wie für die Fische kann die Gewässerüberfahrt für das MZB eine Barriere oder Teilbarriere 
darstellen und die Durchgängigkeit des OWK einschränken. 
 

5.3.1.3 QK Makrophyten 

Querung von Gewässern 
Bei Querungen im Trockenschnitt wie auch bei Querungen in fließender Welle kann es durch 
die Arbeiten in der Gewässersohle zu Verlusten von Makrophyten kommen. 
 

Seite 1173

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gehört zum Planfeststellungsbeschluss 

des LBGR, Az.: 27.1-1-55 



Planfeststellungsantrag Neubau FGL 012 - Teilabschnitt Brandenburg U12 - Fachbeitrag WRRL, Rev.01 

 

Seite 133 von 220 

5.3.1.4 QK Morphologie und Durchgängigkeit 

Querung von Gewässern 
Bei Querungen im Trockenschnitt und in fließender Welle kann lokal in Ufer und Gewässer-
sohle eingegriffen und somit die Fließgewässermorphologie beeinträchtigt werden. 
Ebenso kann durch die Querung im Trockenschnitt die ökologische Durchgängigkeit vo-
rübergehend eingeschränkt werden. 

Gewässerüberfahrt 
Im Zuge des Bestehens der Gewässerüberfahrt kann die ökol. Durchgängigkeit des Ge-
wässers eingeschränkt werden und Tiere an ihren Wanderbewegungen hindern. 
 

5.3.1.5 QK Wasserhaushalt, Parameter Abfluss und Abflussverhalten 

Druckprüfung 
Die Pulsnitz ist Entnahme- und Entleerungsgewässer für die Druckprüfung der Abschnitte 
DPA 1 und 2 und 5. Dabei kann es im Gewässer vorübergehend zu hydraulischem Stress 
durch Wasserentnahme und zu einer hydraulischen Belastung durch Einleitung kommen. 
 

5.3.1.6 Allgemeine physikalisch-chemische QK 

Querung von Gewässern 
Durch die Herstellung der Gewässerquerung in fließender Welle kann es zu Sedimentabtrag 
und –Verlagerungen sowie Trübungen innerhalb des OWK Pulsnitz kommen. 

5.3.2 Entwicklung von Schadensvermeidungs- / verminderungsmaßnahmen 

Die Abhandlung dieses Kapitels erfolgte für alle OWK im Kapitel 4.3.1. 
 

5.3.3 Prognose der Auswirkung auf die Pulsnitz unter Berücksichtigung der abgelei-
teten Maßnahmen in Gänze 

Querung von Gewässern 
Biologische QK Fische 
Im Zuge der Errichtung der offenen Gewässerquerungen in fließender Welle können Fische 
den zu bebauenden Flussabschnitt der Pulsnitz vorübergehend nicht mehr als Habitat nutzen. 
Allerdings handelt es sich bei Fischen um sehr mobile Arten, die i. d. R. in der Lage sind zu 
fliehen und Störungen auszuweichen.  
Zudem handelt es sich um einen verhältnismäßig sehr schmalen Gewässerabschnitt (Arbeits-
streifen) und um eine bauzeitliche Maßnahme, die sich auf eine Dauer von ein paar Tagen 
(Gräben) bis wenige Wochen (größere Fließgewässer) beschränkt. Dauerhafte Auswirkun-
gen auf die QK Fische sind somit nicht zu erwarten. 
 
Im Trockenschnitt ist bauzeitlich eine leichte Einschränkung der ökologischen Durchgängigkeit 
für die Fische zu erwarten, da das Fließgewässer vor Herstellung des Rohrgrabens abgetrennt 
wird und der Wasserfluss über Umpumpen oder ein Verdolungsrohr erfolgt. Aber auch hier 
sind die Bauzeiten sehr gering, sodass keine dauerhaften Auswirkungen auf die QK Fische 
zu erwarten sind. 
 
Biologische QK Makrozoobenthos 
Im Zuge der Errichtung der offenen Gewässerquerungen in fließender Welle können Arten des 
Makrozoobenthos den zu bebauenden Flussabschnitt vorübergehend nicht mehr als Habitat 
nutzen. Durch die Sedimentfahne kommt es zu bauzeitlichem Habitatverlust und Verlusten 
von Individuen durch Überdeckung mit Sedimenten.  
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Allerdings ist nur ein kurzer Abschnitt des Fließgewässers betroffen, sodass der Abschnitt 
nach Beendigung der Baumaßnahmen wieder uneingeschränkt von Arten des MZB aus un-
mittelbar angrenzenden Abschnitten besiedelt und als Habitat genutzt werden kann. Auch die 
Sedimentfahne wirkt allenfalls lokal bis wenige hundert Meter. 
Im Trockenschnitt kommt es zu leichten bauzeitlichen Einschränkungen der Durchgängigkeit 
für den MZB, da die Gewässer vor Herstellung des Rohrgrabens abgetrennt werden und der 
Wasserfluss über Umpumpen oder ein Verdolungsrohr erfolgt. 
Zudem handelt es sich im Trockenschnitt als auch bei Arbeiten in fließender Welle um eine 
bauzeitliche Maßnahme, die sich auf eine Dauer von ein paar Tagen bis wenige Wochen be-
schränkt. Dauerhafte Auswirkungen auf die QK MZB sind somit nicht zu erwarten. 
 
Biologische QK Makrophyten 
Während der Herstellung der Gewässerquerungen kommt es innerhalb des Arbeitsstreifens 
im Gewässer zu Verlusten von Makrophyten durch die notwendigen Grabarbeiten in der Ge-
wässersohle. Dies ist unabhängig von der Bauweise (Trockenschnitt / fließende Welle), die 
angewandt wird. Die geringe Breite des betroffenen Bereiches und die kurzzeitige Dauer der 
Maßnahme lassen jedoch eine schnelle Wiederbesiedlung des Bereiches mit Makrophyten 
aus unmittelbar angrenzenden Flächen zu, sodass keine dauerhaften Auswirkungen auf 
die QK Makrophyten zu erwarten sind. 
 
Hydromorphologische QK Durchgängigkeit 
Die ökologische Durchgängigkeit des Fließgewässers wird während der Herstellung der Ge-
wässerquerung im Trockenschnitt zeitweise eingeschränkt und stellt somit eine potenzielle 
Barriere für Fische und Makrozoobenthos dar. Da diese jedoch auf einen Zeitraum von weni-
gen Tagen (Gräben) bis wenigen Wochen (größere Querungen) begrenzt ist, sind keine dau-
erhaften Auswirkungen auf die QK Fische sowie Makrozoobenthos zu prognostizieren. 
 
Hydromorphologische QK Morphologie 
Die Morphologie der Pulsnitz wird sowohl bei Bauarbeiten im Trockenschnitt als auch in flie-
ßender Welle beeinträchtigt, da Eingriffe in Sohle und Ufer des Gewässers vorgenommen 
werden. Allerdings finden diese Eingriffe nur sehr lokal auf wenigen Metern des Flussabschnit-
tes statt, sodass die insgesamt betroffene Fließgewässerstrecke minimal ist. Zudem werden 
die Ufer und Sohle nach Durchführung der Bauarbeiten rekultiviert bzw. in ihren ursprünglichen 
Zustand versetzt. 
 
Somit ist keine Verschlechterung der Qualitätskomponente Morphologie zu erwarten, wodurch 
auch keine Verschlechterung hinsichtlich der QK Fische, Makrozoobenthos sowie Mak-
rophyten im Sinne einer Verschlechterung im OWK Pulsnitz zu erwarten sind. 
 
Allgemeine phys. – chem. QK 
Durch die Herstellung der Gewässerquerungen in fließender Welle kommt es zu Sedimentab-
trag und –Verlagerung innerhalb der Pulsnitz. Aufgrund seiner sehr geringen Fließgeschwin-
digkeiten sind diese jedoch lokal begrenzt und werden sich schnell im näheren Bereich der 
Querung absetzen. Zudem beschränken sich die Auswirkungen rein auf die Bauzeit, sodass 
keine dauerhaften Auswirkungen zu erwarten sind. 
 
Somit ist keine Verschlechterung der allgemeine phys. – chem. Qualitätskomponente zu er-
warten, wodurch auch keine dauerhafte Verschlechterung hinsichtlich der QK Fische, 
Makrozoobenthos sowie Makrophyten im Sinne einer Verschlechterung im OWK Puls-
nitz zu erwarten sind. 

Gewässerüberfahrt 
Biologische QK Fische 
Für die Fischfauna stellen die Gewässerüberfahrten eine Teilbarriere dar. Das Gewässer wird 
zwar nicht vom Lauf abgetrennt, teilweise werden Verrohrungen in das Gewässer eingebracht 
oder bspw. Pionierbrücken angelegt. Durch die Verrohrungen bleibt die Durchgängigkeit der 
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Gewässer weitestgehend gewährleistet, die Pionierbrücken haben keinen Einfluss auf die 
Durchgängigkeit. Die Dauer der zu errichtenden Überfahrten ist zudem auf die Bauphase be-
schränkt (wenige Wochen), sodass die Fische das Gewässer nach erfolgtem Rückbau der 
Überfahrten wieder vollumfänglich durchwandern können und keine dauerhaften Auswir-
kungen auf die QK Fische zu erwarten sind. 
 
Biologische QK Makrozoobenthos 
Für das Makrozoobenthos stellen die Gewässerüberfahrten ebenfalls eine Teilbarriere dar. 
Das Gewässer wird zwar nicht vom Lauf abgetrennt, aber teilweise werden Verrohrungen in 
das Gewässer eingebracht, die die Durchgängigkeit weitestgehend gewährleisten. Die Dauer 
der zu errichtenden Überfahrten ist allerdings nur auf die Bauphase beschränkt (wenige Wo-
chen), sodass die Kleinstlebewesen das Gewässer nach erfolgtem Rückbau der Überfahrten 
wieder vollumfänglich durchwandern können. Somit sind keine dauerhaften Auswirkungen 
auf die QK Makrozoobenthos zu erwarten. 
 
Hydromorphologische QK Durchgängigkeit 
Die Durchgängigkeit wird während des Bestehens der bauzeitlichen Überfahrten leicht einge-
schränkt. Die Überfahrt wird jedoch so angelegt, dass die Durchgängigkeit für Fische und die 
Wirbellosenfauna weitestgehend gewährleistet wird.  
Zudem ist die Durchwanderbarkeit nur kurzzeitig eingeschränkt, sodass keine dauerhaften 
Auswirkungen auf die QK Makrozoobenthos und Fische zu erwarten sind. 

Druckprüfung 
Hydromorphologische QK Abfluss und Abflussdynamik 
Der Wasserbedarf aus der Pulsnitz für den Druckprüfungsabschnitt (DPA) 1, 2 und 5 liegt in 
Summe bei 1.278 m³. Die Gesamtdauer der Druckprüfung beläuft sich auf ca.46,84 h und der 
Entnahme-Volumenstrom beträgt 100 m³/h.  
Der Mittelwasserabfluss MQ bzw. Niedrigwasserabfluss der Pulsnitz beträgt laut Anlage 7-1 
der U6 – Wasserrecht 1,42 m³/s (= 5.112 m³/h). Das Verhältnis des Entnahme-Volumenstro-
mes zum Mittelwasserabfluss MQ liegt bei 1,96 %.  
Beeinträchtigungen sind somit vollends auszuschließen und vor dem Hintergrund eines tem-
porären Eingriffs ist mit keinem erheblichen hydraulischen Stress durch die Wasserent-
nahme zu rechnen.  
 
Die Einleitung erfolgt mit lediglich 50 m³/h und führt dadurch zu keiner hydraulischen Belas-
tung im Gewässer. 
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5.3.4 Darstellung verbleibender Beeinträchtigungen (Verschlechterungsverbot) 

Die möglichen Auswirkungen wurden vorab beschrieben. Folgende Tabelle dient als Zusammenfassung mit Verweis auf die zuvor verbal beschrie-
benen Ergebnisse. 

Tabelle 5-6: zusammenfassende Darstellung verbleibender, nachteiliger Beeinträchtigungen auf den ökologischen Zustand im OWK Pulsnitz 

Qualitätskomponente (QK) 
Möglichkeit nachteiliger 
Auswirkungen (verbal) 

baube-
dingte 

Wirkun-
gen 

(Kreuz-
feld) 

anlage-be-
dingte Wir-

kungen 
(Kreuzfeld) 

betriebs-
bedingte 
Wirkun-

gen 
(Kreuz-

feld) 

kurzfris-
tig 

(Kreuz-
feld) 

langfris-
tig 

(Kreuz-
feld) 

Ist-Klasse /  
Ist-Gefährdung 

der Funktionsfä-
higkeit des typ-
spezif. Ökosys-

tems 

Planmögliche 
Klassenver-

schlechterung /  
Planmögliche Ge-

fährdung der 
Funktionsfähigkeit 

des typspezif. 
Ökosystems 

Biologische Qualitätskomponenten  

Gewässerflora 

Phytoplankton*: Ar-
tenzusammenset-
zung, Biomasse 

keine, nach Identifizierung 
der vom Vorhaben betroffe-
nen QK (vgl. Kap. 4.5) 

- - - - - unklar - 

Makrophyten/Phy-
tobenthos: Arten-
zusammensetzung, 
Artenhäufigkeit 

nur lokale, geringfügig ne-
gative baubedingte Verän-
derungen auf minimalem 
Anteil der Gewässerlänge 
des OWK möglich 

=> Veränderung des ökolo-
gischen Zustandes des 
OWK sind nicht zu erwarten 

x - - x - 

Makrophyten: 
unklar  

 
Phytobenthos: 
unbefriedigend 

(4) 

Makrophyten: 
unklar  

 
Phytobenthos: 

unbefriedigend (4) 

andere aquatische 
Flora 

nur lokale, geringfügig ne-
gative baubedingte Verän-
derungen auf minimalem 
Anteil der Gewässerlänge 
des OWK möglich 

=> Veränderung des ökolo-
gischen Zustandes des 
OWK sind nicht zu erwarten 

X - - X - 
unbefriedigend 

(4) 
unbefriedigend  

(4) 
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Qualitätskomponente (QK) 
Möglichkeit nachteiliger 
Auswirkungen (verbal) 

baube-
dingte 

Wirkun-
gen 

(Kreuz-
feld) 

anlage-be-
dingte Wir-

kungen 
(Kreuzfeld) 

betriebs-
bedingte 
Wirkun-

gen 
(Kreuz-

feld) 

kurzfris-
tig 

(Kreuz-
feld) 

langfris-
tig 

(Kreuz-
feld) 

Ist-Klasse /  
Ist-Gefährdung 

der Funktionsfä-
higkeit des typ-
spezif. Ökosys-

tems 

Planmögliche 
Klassenver-

schlechterung /  
Planmögliche Ge-

fährdung der 
Funktionsfähigkeit 

des typspezif. 
Ökosystems 

Gewässerfauna 

benthische wirbel-
lose Fauna: Arten-
zusammensetzung, 
Artenhäufigkeit 

nur lokale, geringfügig ne-
gative baubedingte Verän-
derungen auf die Artenzu-
sammensetzung und Arten-
häufigkeit auf minimalem 
Anteil der Gewässerlänge 
des OWK möglich 

=> Veränderung des unbe-
friedigenden ökologischen 
Zustandes des OWK sind 
nicht zu erwarten 

x - - x - 
unbefriedigend 

(4) 
unbefriedigend (4) 

Fischfauna: Arten-
zusammensetzung, 
Artenhäufigkeit, Al-
tersstruktur  

nur lokale, geringfügig ne-
gative baubedingte Verän-
derungen auf die Artenzu-
sammensetzung, Artenhäu-
figkeit und Altersstruktur auf 
minimalem Anteil der Ge-
wässerlänge des OWK 
möglich 

=> Veränderung des mäßi-
gen ökologischen Zustan-
des des OWK sind nicht zu 
erwarten 

x - - x - mäßig (3) mäßig (3) 

Hydromorphologische Qualitätskomponenten 

Wasserhaushalt 
Abfluss und Ab-
flussdynamik 

Druckprüfung, hydraulischer 
Stress durch Wasserent-
nahme sowie hydraulische 
Belastung durch Wasserein-
leitung, sehr kurzzeitig (vgl. 
Kap. 5.3.1.5) 

=> keine nachteiligen Aus-
wirkungen 

x - - x - nein nein 
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Qualitätskomponente (QK) 
Möglichkeit nachteiliger 
Auswirkungen (verbal) 

baube-
dingte 

Wirkun-
gen 

(Kreuz-
feld) 

anlage-be-
dingte Wir-

kungen 
(Kreuzfeld) 

betriebs-
bedingte 
Wirkun-

gen 
(Kreuz-

feld) 

kurzfris-
tig 

(Kreuz-
feld) 

langfris-
tig 

(Kreuz-
feld) 

Ist-Klasse /  
Ist-Gefährdung 

der Funktionsfä-
higkeit des typ-
spezif. Ökosys-

tems 

Planmögliche 
Klassenver-

schlechterung /  
Planmögliche Ge-

fährdung der 
Funktionsfähigkeit 

des typspezif. 
Ökosystems 

Verbindung zu 
Grundwasserkör-
pern 

Keine, nach Identifizierung 
der vom Vorhaben betroffe-
nen QK (vgl. Kap. 4.5) 

- - - - - nein nein 

Durchgängigkeit  
Bauzeitliche Überfahrt und 
Querung im Trockenschnitt 
(vgl. Kap. 5.3.1.4) 

x - - x - 
ja (Wehre im 

OWK) 
nein 

Morphologie 

Tiefen- und Brei-
tenvariation 

lokale, geringfügig negative 
baubedingte Veränderun-
gen 

Ist-Zustand Strukturgüte = 
5,59 = Klasse 6 

=> keine Klassenver-
schlechterung für den ge-
samten OWK 

x - - x - nein nein 
Struktur und Sub-
strat des Bodens 

Struktur der Ufer-
zone 

Temperaturver-
hältnisse 

Wassertemperatur 

keine, nach Identifizierung 
der vom Vorhaben betroffe-
nen QK (vgl. Kap. 4.5) 

- - - - - - - 

Sauerstoffhaushalt 

Sauerstoffgehalt - - - - - - - 

Sauerstoffsättigung - - - - - - - 

TOC - - - - - - - 

BSB - - - - - - - 

Eisen - - - - - - - 

Salzgehalt Chlorid - - - - - - - 
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Qualitätskomponente (QK) 
Möglichkeit nachteiliger 
Auswirkungen (verbal) 

baube-
dingte 

Wirkun-
gen 

(Kreuz-
feld) 

anlage-be-
dingte Wir-

kungen 
(Kreuzfeld) 

betriebs-
bedingte 
Wirkun-

gen 
(Kreuz-

feld) 

kurzfris-
tig 

(Kreuz-
feld) 

langfris-
tig 

(Kreuz-
feld) 

Ist-Klasse /  
Ist-Gefährdung 

der Funktionsfä-
higkeit des typ-
spezif. Ökosys-

tems 

Planmögliche 
Klassenver-

schlechterung /  
Planmögliche Ge-

fährdung der 
Funktionsfähigkeit 

des typspezif. 
Ökosystems 

Leitfähigkeit bei 
25°C 

- - - - - - - 

Sulfat - - - - - - - 

Versauerungszu-
stand 

pH-Wert - - - - - - - 

Säurekapazität Ks 
(bei versauerungs-
gefährdeten Ge-
wässern) 

- - - - - - - 

Nährstoffverhält-
nisse 

Gesamtphosphor - - - - - - - 

ortho-Phosphat-
Phosphor 

- - - - - - - 

Gesamtstickstoff - - - - - - - 

Nitrat-Stickstoff - - - - - - - 

Ammonium-Stick-
stoff 

- - - - - - - 

Ammoniak-Stick-
stoff 

- - - - - - - 

Nitrit-Stickstoff - - - - - - - 
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Chemischer Zustand 
Möglichkeit nachteiliger Aus-
wirkungen (Benennung be-
troffener UQN-Grenzwerte) 

baube-
dingte Wir-
kungen 
(Kreuzfeld) 

anlage-be-
dingte Wir-
kungen 
(Kreuzfeld) 

betriebs-
bedingte 
Wirkun-
gen 
(Kreuz-
feld) 

kurzfris-
tig (Kreuz-
feld) 

langfris-
tig (Kreuz-
feld) 

Ist-Überschrei-
tung UQN 

Planmögliche 
Überschreitung 

UQN 

Umweltqualitätsnormen (UQN) für die 
Einstufung des chemischen Zu-
stands  

keine, nach Identifizierung der 
vom Vorhaben betroffenen 
QK (vgl. Kap. 4.5) 

- - - - - 

Ja (Bromierte 
Diphenylether - 

Kongenere: 
Nummern 28, 47, 
99, 100, 153 und 

154 sowie 
Quecksilber- und 
Verbindungen) 

nein 

Flussgebietsspezifische Schadstoffe 

synthetische und nicht-synthetische 
Schadstoffe in Wasser, Sedimenten 
oder Schwebstoffen 

(Stoffe nach Anlage 6) 

keine, nach Identifizierung der 
vom Vorhaben betroffenen 
QK (vgl. Kap. 4.5) 

- - - - - nein nein 
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5.4 OWK Schwarze Elster 

5.4.1 Prognose und Bewertung der Auswirkungen auf die Qualitätskomponenten 

5.4.1.1 QK Fische 

Querung von Gewässern 

Tabelle 5-7: Gewässerquerungen durch FGL 012, Lauchhammer – Strehla, Teilabschnitt BRB 
im OWK Schwarze Elster 

Gewässer 
Ge-
meinde 

WRRL-
Gewäs-
ser 

Zugehörigkeit 
zum OWK 

Bauverfahren 
Pipeline 

Bauverfah-
ren Kabel-
anlage 

Über-
fahrt 
erfor-
der-
lich 

Schwarze Els-
ter 

Plessa FWK Schwarze Els-
ter 

offen 
(in fließender 
Welle) 

offen (i. Z. d. 
Pipeline im 
Betonmantel) 

nein 

 

Tabelle 5-8: Gewässerquerungen durch AL 012.05, Lauchhammer – Strehla, Teilabschnitt BRB 
im OWK Schwarze Elster 

Gewässer 
Ge-
meinde 

WRRL-
Gewäs-
ser 

Zugehörigkeit 
zum OWK 

Bauverfahren 
Pipeline 

Bauverfah-
ren Kabel-
anlage 

Über-
fahrt 
erfor-
der-
lich 

Hutungsgra-
ben 

Elster-
werda 

KG Schwarze Els-
ter 

offen (im Tro-
ckenschnitt) 

offen (i. Z. d. 
Pipeline im 
KSR) 

ja 

Schwarze Els-
ter 

Elster-
werda 

FWK Schwarze Els-
ter 

offen 
(in fließender 
Welle) 

offen (i. Z. d. 
Pipeline im 
Betonmantel) 

nein 

 
Im Zuge der Gewässerquerungen im Trockenschnitt kann es zu Einschränkungen der ökolo-
gischen Durchgängigkeit für die Fischfauna der Schwarzen Elster kommen.  
Die Gewässerquerungen in fließender Welle (offen) schlägt sich nicht auf die ökologische 
Durchgängigkeit nieder, kann auf Fische aber eine vorübergehende Scheuchwirkung ent-
falten. 

Gewässerüberfahrt 
Im Einzugsgebiet des OWK Schwarze Elster ist eine bauzeitliche Gewässerüberfahrt bei 
AL 012.05 GB 08 (Hutungsgraben) geplant. Diese kann für die Fische eine Barriere oder 
Teilbarriere darstellen. 
 

5.4.1.2 QK Makrozoobenthos 

Querung von Gewässern 
Im Zuge der Gewässerquerungen im Trockenschnitt kann es zu Einschränkungen der ökolo-
gischen Durchgängigkeit für das MZB der Schwarzen Elster kommen.  
Die Gewässerquerungen in fließender Welle (offen) schlägt sich nicht auf die ökologische 
Durchgängigkeit nieder. Allerdings sind durch die Sedimentfahne bauzeitlicher Habitatver-
lust sowie eine Überdeckung von Individuen durch Sedimente möglich. 
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Gewässerüberfahrt 
Wie für die Fische kann die Gewässerüberfahrt für das MZB eine Barriere oder Teilbarriere 
darstellen und die Durchgängigkeit des OWK einschränken. 
 

5.4.1.3 QK Makrophyten 

Querung von Gewässern 
Bei Querungen im Trockenschnitt wie auch bei Querungen in fließender Welle kann es durch 
die Arbeiten in der Gewässersohle zu Verlusten von Makrophyten kommen. 
 

5.4.1.4 QK Morphologie und Durchgängigkeit 

Querung von Gewässern 
Bei Querungen im Trockenschnitt und in fließender Welle kann lokal in Ufer und Gewässer-
sohle eingegriffen und somit die Fließgewässermorphologie beeinträchtigt werden. 
Ebenso kann durch die Querung im Trockenschnitt die ökologische Durchgängigkeit vo-
rübergehend eingeschränkt werden. 

Gewässerüberfahrt 
Im Zuge des Bestehens der Gewässerüberfahrt kann die ökol. Durchgängigkeit des Ge-
wässers eingeschränkt werden und Tiere an ihren Wanderbewegungen hindern. 
 

5.4.1.5 QK Wasserhaushalt, Parameter Abfluss und Abflussverhalten 

Druckprüfung 
Die Schwarze Elster ist Entnahme- und Entleerungsgewässer für die Druckprüfung der Ab-
schnitte DPA 3 und 4. Dabei kann es im Gewässer vorübergehend zu hydraulischem Stress 
durch Wasserentnahme und zu einer hydraulischen Belastung durch Einleitung kommen. 
 

5.4.1.6 Allgemeine physikalisch-chemische QK 

Querung von Gewässern 
Durch die Herstellung der Gewässerquerung in fließender Welle kann es zu Sedimentabtrag 
und –Verlagerungen sowie Trübungen innerhalb des OWK Schwarze Elster kommen. 
 

5.4.2 Entwicklung von Schadensvermeidungs- / verminderungsmaßnahmen 

Die Abhandlung dieses Kapitels erfolgte für alle OWK im Kapitel 4.3.1. 
 

5.4.3 Prognose der Auswirkung auf die Schwarze Elster unter Berücksichtigung der 
abgeleiteten Maßnahmen in Gänze 

Querung von Gewässern 
Biologische QK Fische 
Im Zuge der Errichtung der offenen Gewässerquerungen in fließender Welle können Fische 
den zu bebauenden Flussabschnitt vorübergehend nicht mehr als Habitat nutzen. Allerdings 
handelt es sich bei Fischen um sehr mobile Arten, die i. d. R. in der Lage sind zu fliehen und 
Störungen auszuweichen. Zudem handelt es sich um einen verhältnismäßig sehr schmalen 
Gewässerabschnitt (Arbeitsstreifen) und um eine bauzeitliche Maßnahme, die sich auf eine 
Dauer von ein paar Tagen (Gräben) bis wenige Wochen (größere Fließgewässer) beschränkt. 
Dauerhafte Auswirkungen auf die QK Fische sind somit nicht zu erwarten. 
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Im Trockenschnitt ist bauzeitlich eine leichte Einschränkung der ökologischen Durchgängigkeit 
für die Fische zu erwarten, da das Fließgewässer vor Herstellung des Rohrgrabens abgetrennt 
wird und der Wasserfluss über Umpumpen oder ein Verdolungsrohr erfolgt. Aber auch hier 
sind die Bauzeiten sehr gering, sodass keine dauerhaften Auswirkungen auf die QK Fische 
zu erwarten sind. 
 
Biologische QK Makrozoobenthos 
Im Zuge der Errichtung der offenen Gewässerquerungen in fließender Welle können Arten des 
Makrozoobenthos den zu bebauenden Flussabschnitt vorübergehend nicht mehr als Habitat 
nutzen. Durch die Sedimentfahne kommt es zu bauzeitlichem Habitatverlust und Verlusten 
von Individuen durch Überdeckung mit Sedimenten. Allerdings ist nur ein kurzer Abschnitt des 
Fließgewässers betroffen, dass der Abschnitt nach Beendigung der Baumaßnahmen wieder 
uneingeschränkt von Arten des MZB aus unmittelbar angrenzenden Abschnitten besiedelt und 
als Habitat genutzt werden kann. Auch die Sedimentfahne wirkt allenfalls lokal bis wenige 
hundert Meter. 
Im Trockenschnitt kommt es zu leichten bauzeitlichen Einschränkungen der Durchgängigkeit 
für den MZB, da die Gewässer vor Herstellung des Rohrgrabens abgetrennt werden und der 
Wasserfluss über Umpumpen oder ein Verdolungsrohr erfolgt. 
Zudem handelt es sich im Trockenschnitt als auch bei Arbeiten in fließender Welle um eine 
bauzeitliche Maßnahme, die sich auf eine Dauer von ein paar Tagen bis wenige Wochen be-
schränkt. Dauerhafte Auswirkungen auf die QK MZB sind somit nicht zu erwarten. 
 
Biologische QK Makrophyten 
Während der Herstellung der Gewässerquerungen kommt es innerhalb des Arbeitsstreifens 
im Gewässer zu Verlusten von Makrophyten durch die notwendigen Grabarbeiten in der Ge-
wässersohle. Dies ist unabhängig von der Bauweise (Trockenschnitt / fließende Welle), die 
angewandt wird. Die geringe Breite des betroffenen Bereiches und die kurzzeitige Dauer der 
Maßnahme lassen jedoch eine schnelle Wiederbesiedlung des Bereiches mit Makrophyten 
aus unmittelbar angrenzenden Flächen zu, sodass keine dauerhaften Auswirkungen auf 
die QK Makrophyten zu erwarten sind. 
 
Hydromorphologische QK Durchgängigkeit 
Die ökologische Durchgängigkeit des Fließgewässers wird während der Herstellung der Ge-
wässerquerung im Trockenschnitt zeitweise eingeschränkt und stellt somit eine potenzielle 
Barriere für Fische und Makrozoobenthos dar. Da diese jedoch auf einen Zeitraum von Tagen 
(Gräben) bis wenigen Wochen (größere Querungen) begrenzt ist, sind keine dauerhaften 
Auswirkungen auf die QK Fische sowie Makrozoobenthos zu prognostizieren. 
 
Hydromorphologische QK Morphologie 
Die Morphologie der Schwarzen Elster wird sowohl bei Bauarbeiten im Trockenschnitt als auch 
in fließender Welle beeinträchtigt, da Eingriffe in Sohle und Ufer des Gewässers vorgenommen 
werden. Allerdings finden diese Eingriffe nur sehr lokal auf wenigen Metern des Flussabschnit-
tes statt, sodass die insgesamt betroffene Fließgewässerstrecke minimal ist. Zudem werden 
Ufer und Sohle nach Durchführung der Bauarbeiten rekultiviert bzw. in ihren ursprünglichen 
Zustand versetzt. 
 
Somit ist keine Verschlechterung der Qualitätskomponente Morphologie zu erwarten, wodurch 
auch keine Verschlechterung hinsichtlich der QK Fische, Makrozoobenthos sowie Mak-
rophyten im Sinne einer Verschlechterung im OWK Schwarze Elster zu erwarten sind. 
 
Allgemeine phys. – chem. QK 
Durch die Herstellung der Gewässerquerungen in fließender Welle kommt es zu Sedimentab-
trag und –Verlagerung innerhalb der Schwarzen Elster. Aufgrund seiner sehr geringen Fließ-
geschwindigkeiten sind diese jedoch lokal begrenzt und werden sich schnell im näheren Be-
reich der Querung absetzen. Zudem beschränken sich die Auswirkungen rein auf die Bauzeit, 
sodass keine dauerhaften Auswirkungen zu erwarten sind. 
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Somit ist keine Verschlechterung der allgemeine phys. – chem. Qualitätskomponente zu er-
warten, wodurch auch keine dauerhafte Verschlechterung hinsichtlich der QK Fische, 
Makrozoobenthos sowie Makrophyten im Sinne einer Verschlechterung im OWK 
Schwarze Elster zu erwarten sind. 

Gewässerüberfahrt 
Biologische QK Fische 
Für die Fischfauna stellen die Gewässerüberfahrten eine Teilbarriere dar. Das Gewässer wird 
zwar nicht vom Lauf abgetrennt, teilweise werden Verrohrungen in das Gewässer eingebracht 
oder bspw. Pionierbrücken angelegt. Durch die Verrohrungen bleibt die Durchgängigkeit der 
Gewässer weitestgehend gewährleistet, die Pionierbrücken haben keinen Einfluss auf die 
Durchgängigkeit. Die Dauer der zu errichtenden Überfahrten ist zudem auf die Bauphase be-
schränkt (wenige Wochen), sodass die Fische das Gewässer nach erfolgtem Rückbau der 
Überfahrten wieder vollumfänglich durchwandern können und keine dauerhaften Auswir-
kungen auf die QK Fische zu erwarten sind. 
 
Biologische QK Makrozoobenthos 
Für das Makrozoobenthos stellen die Gewässerüberfahrten ebenfalls eine Teilbarriere dar. 
Das Gewässer wird zwar nicht vom Lauf abgetrennt, aber teilweise werden Verrohrungen in 
das Gewässer eingebracht, die die Durchgängigkeit weitestgehend gewährleisten. Die Dauer 
der zu errichtenden Überfahrten ist allerdings nur auf die Bauphase beschränkt (wenige Wo-
chen), sodass die Kleinstlebewesen das Gewässer nach erfolgtem Rückbau der Überfahrten 
wieder vollumfänglich durchwandern können. Somit sind keine dauerhaften Auswirkungen 
auf die QK Makrozoobenthos zu erwarten. 
 
Hydromorphologische QK Durchgängigkeit 
Die Durchgängigkeit wird während des Bestehens der bauzeitlichen Überfahrten leicht einge-
schränkt. Die Überfahrt wird jedoch so angelegt, dass die Durchgängigkeit für Fische und die 
Wirbellosenfauna weitestgehend gewährleistet wird. Zudem ist diese Durchwanderbarkeit nur 
kurzzeitig eingeschränkt, sodass keine dauerhaften Auswirkungen auf die QK Makro-
zoobenthos und Fische zu erwarten sind. 

Druckprüfung 
Hydromorphologische QK Abfluss und Abflussdynamik 
Der Wasserbedarf aus der Schwarzen Elster für den Druckprüfungsabschnitt 3 und 4 liegt in 
Summe bei 2.274 m³. Die Gesamtdauer der Druckprüfung beläuft sich auf ca.76,69 h, der Ent-
nahme-Volumenstrom beträgt 100 m³/h.  
Der Mittelwasserabfluss MQ der Schwarzen Elster beträgt laut Anlage 7-1 der U6 – Wasser-
recht 5,54 m³/s (= 19.944 m³/h). Das Verhältnis des Entnahme-Volumenstromes zum Mittel-
wasserabfluss MQ liegt bei 0,5 %. Beeinträchtigungen sind somit vollends auszuschließen und 
es ist mit keinem erheblichen hydraulischen Stress durch die Wasserentnahme zu rech-
nen.  
 
Die Einleitung erfolgt mit lediglich 50 m³/h und führt dadurch zu keiner hydraulischen Belas-
tung im Gewässer. 
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5.4.4 Darstellung verbleibender Beeinträchtigungen (Verschlechterungsverbot) 

Die möglichen Auswirkungen wurden vorab beschrieben. Folgende Tabelle dient als Zusammenfassung mit Verweis auf die zuvor verbal beschrie-
benen Ergebnisse. 

Tabelle 5-9: zusammenfassende Darstellung verbleibender, nachteiliger Beeinträchtigungen auf den ökologischen Zustand im OWK Schwarze Elster 

Qualitätskomponente (QK) 
Möglichkeit nachteiliger 
Auswirkungen (verbal) 

baube-
dingte Wir-

kungen 
(Kreuzfeld) 

anlage-be-
dingte Wir-

kungen 
(Kreuzfeld) 

betriebs-
bedingte 
Wirkun-

gen 
(Kreuz-

feld) 

kurzfris-
tig 

(Kreuz-
feld) 

langfris-
tig 

(Kreuz-
feld) 

Ist-Klasse /  
Ist-Gefährdung 

der Funktionsfä-
higkeit des typ-
spezif. Ökosys-

tems 

Planmögliche 
Klassenver-

schlechterung /  
Planmögliche Ge-

fährdung der 
Funktionsfähigkeit 

des typspezif. 
Ökosystems 

Biologische Qualitätskomponenten  

Gewässerflora 

Phytoplankton*: Ar-
tenzusammenset-
zung, Biomasse 

keine, nach Identifizierung 
der vom Vorhaben betroffe-
nen QK (vgl. Kap. 4.5) 

- - - - - gut (2) gut (2) 

Makrophyten/Phy-
tobenthos: Arten-
zusammensetzung, 
Artenhäufigkeit 

nur lokale, geringfügig ne-
gative baubedingte Verän-
derungen auf minimalem 
Anteil der Gewässerlänge 
des OWK möglich 

=> Veränderung des guten 
ökologischen Zustandes 
des OWK sind nicht zu er-
warten 

x - - x - 

Makrophyten: 
unklar  

 
Phytobenthos: 

gut (2) 

Makrophyten: 
unklar  

 
Phytobenthos: 

gut (2) 

andere aquatische 
Flora 

nur lokale, geringfügig ne-
gative baubedingte Verän-
derungen auf minimalem 
Anteil der Gewässerlänge 
des OWK möglich 

=> Veränderung des guten 
ökologischen Zustandes 
des OWK sind nicht zu er-
warten 

X - - X - gut (2) gut (2) 
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Qualitätskomponente (QK) 
Möglichkeit nachteiliger 
Auswirkungen (verbal) 

baube-
dingte Wir-

kungen 
(Kreuzfeld) 

anlage-be-
dingte Wir-

kungen 
(Kreuzfeld) 

betriebs-
bedingte 
Wirkun-

gen 
(Kreuz-

feld) 

kurzfris-
tig 

(Kreuz-
feld) 

langfris-
tig 

(Kreuz-
feld) 

Ist-Klasse /  
Ist-Gefährdung 

der Funktionsfä-
higkeit des typ-
spezif. Ökosys-

tems 

Planmögliche 
Klassenver-

schlechterung /  
Planmögliche Ge-

fährdung der 
Funktionsfähigkeit 

des typspezif. 
Ökosystems 

Gewässerfauna 

benthische wirbel-
lose Fauna: Arten-
zusammensetzung, 
Artenhäufigkeit 

nur lokale, geringfügig ne-
gative baubedingte Verän-
derungen auf die Artenzu-
sammensetzung und Arten-
häufigkeit auf minimalem 
Anteil der Gewässerlänge 
des OWK möglich 

=> Veränderung des mäßi-
gen ökologischen Zustan-
des des OWK sind nicht zu 
erwarten 

x - - x - mäßig (3) mäßig (3) 

Fischfauna: Arten-
zusammensetzung, 
Artenhäufigkeit, Al-
tersstruktur  

nur lokale, geringfügig ne-
gative baubedingte Verän-
derungen auf die Artenzu-
sammensetzung, Artenhäu-
figkeit und Altersstruktur auf 
minimalem Anteil der Ge-
wässerlänge des OWK 
möglich 

=> Veränderung des mäßi-
gen ökologischen Zustan-
des des OWK sind nicht zu 
erwarten 

x - - x - mäßig (3) mäßig (3) 

Hydromorphologische Qualitätskomponenten 

Wasserhaushalt 
Abfluss und Ab-
flussdynamik 

Druckprüfung, hydraulischer 
Stress durch Wasserent-
nahme sowie hydraulische 
Belastung durch Wasserein-
leitung, sehr kurzzeitig (vgl. 
Kap. 5.4.1.5) 

=> keine nachteiligen Aus-
wirkungen 

x - - x - nein nein 
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Qualitätskomponente (QK) 
Möglichkeit nachteiliger 
Auswirkungen (verbal) 

baube-
dingte Wir-

kungen 
(Kreuzfeld) 

anlage-be-
dingte Wir-

kungen 
(Kreuzfeld) 

betriebs-
bedingte 
Wirkun-

gen 
(Kreuz-

feld) 

kurzfris-
tig 

(Kreuz-
feld) 

langfris-
tig 

(Kreuz-
feld) 

Ist-Klasse /  
Ist-Gefährdung 

der Funktionsfä-
higkeit des typ-
spezif. Ökosys-

tems 

Planmögliche 
Klassenver-

schlechterung /  
Planmögliche Ge-

fährdung der 
Funktionsfähigkeit 

des typspezif. 
Ökosystems 

Verbindung zu 
Grundwasserkör-
pern 

keine, nach Identifizierung 
der vom Vorhaben betroffe-
nen QK (vgl. Kap. 4.5) 

- - - - - nein nein 

Durchgängigkeit  
bauzeitliche Überfahrt und 
Querung im Trockenschnitt 
(vgl. Kap. 5.4.1.4) 

- - - x - 
ja (Wehre im 

OWK) 
nein 

Morphologie 

Tiefen- und Brei-
tenvariation 

lokale, geringfügig negative 
baubedingte Veränderun-
gen 

Ist-Zustand Strukturgüte = 
6,00 = Klasse 6 

=> keine Klassenver-
schlechterung für den ge-
samten OWK 

x - - x - nein nein 

Struktur und Sub-
strat des Bodens 

Struktur der Ufer-
zone 

Chemische und allgemeine physikalisch-chemische QK 

Temperaturver-
hältnisse 

Wassertemperatur 

keine, nach Identifizierung 
der vom Vorhaben betroffe-
nen QK (vgl. Kap. 4.5) 

- - - - - - - 

Sauerstoffhaushalt 

Sauerstoffgehalt - - - - - - - 

Sauerstoffsättigung - - - - - - - 

TOC - - - - - - - 

BSB - - - - - - - 

Eisen - - - - - - - 

Salzgehalt Chlorid - - - - - - - 

Seite 1188

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gehört zum Planfeststellungsbeschluss 

des LBGR, Az.: 27.1-1-55 



Planfeststellungsantrag Neubau FGL 012 - Teilabschnitt Brandenburg U12 - Fachbeitrag WRRL, Rev. 01 

 

Seite 148 von 220 

Qualitätskomponente (QK) 
Möglichkeit nachteiliger 
Auswirkungen (verbal) 

baube-
dingte Wir-

kungen 
(Kreuzfeld) 

anlage-be-
dingte Wir-

kungen 
(Kreuzfeld) 

betriebs-
bedingte 
Wirkun-

gen 
(Kreuz-

feld) 

kurzfris-
tig 

(Kreuz-
feld) 

langfris-
tig 

(Kreuz-
feld) 

Ist-Klasse /  
Ist-Gefährdung 

der Funktionsfä-
higkeit des typ-
spezif. Ökosys-

tems 

Planmögliche 
Klassenver-

schlechterung /  
Planmögliche Ge-

fährdung der 
Funktionsfähigkeit 

des typspezif. 
Ökosystems 

Leitfähigkeit bei 
25°C 

- - - - - - - 

Sulfat - - - - - - - 

Versauerungszu-
stand 

pH-Wert - - - - - - - 

Säurekapazität Ks 
(bei versauerungs-
gefährdeten Ge-
wässern) 

- - - - - - - 

Nährstoffverhält-
nisse 

Gesamtphosphor - - - - - - - 

ortho-Phosphat-
Phosphor 

- - - - - - - 

Gesamtstickstoff - - - - - - - 

Nitrat-Stickstoff - - - - - - - 

Ammonium-Stick-
stoff 

- - - - - - - 

Ammoniak-Stick-
stoff 

- - - - - - - 

Nitrit-Stickstoff - - - - - - - 
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Chemischer Zustand 

Möglichkeit nachteili-
ger Auswirkungen (Be-
nennung betroffener 
UQN-Grenzwerte) 

baube-
dingte Wir-
kungen 
(Kreuzfeld) 

anlage-be-
dingte Wir-
kungen 
(Kreuzfeld) 

betriebs-
bedingte 
Wirkun-
gen 
(Kreuz-
feld) 

kurzfris-
tig (Kreuz-
feld) 

langfris-
tig (Kreuz-
feld) 

Ist-Überschrei-
tung UQN 

Planmögliche 
Überschreitung 

UQN 

Umweltqualitätsnormen (UQN) für die Ein-
stufung des chemischen Zustands  

keine, nach Identifizie-
rung der vom Vorhaben 
betroffenen QK (vgl. 
Kap. 4.5) 

- - - - - 

Ja (Bromierte 
Diphenylether - 
Kongenere: Num-
mern 28, 47, 99, 
100, 153 und 154 
sowie Quecksil-
ber und Verbin-
dungen) 

nein 

Flussgebietsspezifische Schadstoffe 

synthetische und nicht-synthetische 
Schadstoffe in Wasser, Sedimenten oder 
Schwebstoffen 

(Stoffe nach Anlage 6) 

keine, nach Identifizie-
rung der vom Vorhaben 
betroffenen QK (vgl. 
Kap. 4.5) 

- - - - - nein - 
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5.5 OWK Plessaer Binnengraben 

5.5.1 Prognose und Bewertung der Auswirkungen auf die Qualitätskomponenten 

5.5.1.1 QK Fische 

Querung von Gewässern 

Tabelle 5-10: Gewässerquerungen durch FGL 012, Lauchhammer – Strehla, Teilabschnitt BRB 
im OWK Plessaer Binnengraben 

Gewässer 
Ge-
meinde 

WRRL-
Gewäs-
ser 

Zugehörig-
keit zum 
OWK 

Bauverfah-
ren Pipeline 

Bauverfah-
ren Kabel-
anlage 

Über-
fahrt er-
forder-
lich 

Schweißgra-
ben 

Plessa KG Plessaer 
Binnengra-
ben 

offen (im Tro-
ckenschnitt) 

offen (i. Z. d. 
Pipeline im 
KSR) 

nein 

Plessaer Bin-
nengraben 

Plessa FWK Plessaer 
Binnengra-
ben 

offen (im Tro-
ckenschnitt) 

offen (i. Z. d. 
Pipeline im 
KSR) 

nein 

Schweißgra-
ben 

Plessa KG Plessaer 
Binnengra-
ben 

offen (im Tro-
ckenschnitt) 

offen (i. Z. d. 
Pipeline im 
KSR) 

nein 

Plessaer Bin-
nengraben 

Plessa FWK Plessaer 
Binnengra-
ben 

offen (im Tro-
ckenschnitt) 

offen (i. Z. d. 
Pipeline im 
KSR) 

nein 

Plessaer Bin-
nengraben 

Plessa FWK Plessaer 
Binnengra-
ben 

offen (im Tro-
ckenschnitt) 

offen (i. Z. d. 
Pipeline im 
KSR) 

nein 

namenloser 
Graben 

Plessa KG Plessaer 
Binnengra-
ben 

--- HDD nein 

 
Im Zuge der Gewässerquerungen im Trockenschnitt kann es zu Einschränkungen der ökolo-
gischen Durchgängigkeit für die Fischfauna des Plessaer Binnengrabens kommen. 
Eine Gewässerquerung in fließender Welle (offen) ist nicht vorgesehen. 

Gewässerüberfahrt 
Im Einzugsgebiet des OWK Plessaer Binnengraben sind keine bauzeitliche Gewässerüber-
fahrten geplant. 
 

5.5.1.2 QK Makrozoobenthos 

Querung von Gewässern 
Im Zuge der Gewässerquerungen im Trockenschnitt kann es zu Einschränkungen der ökolo-
gischen Durchgängigkeit für das MZB des Plessaer Binnengrabens kommen.  
Gewässerquerungen in fließender Welle sind nicht geplant. 
 

5.5.1.3 QK Makrophyten 

Querung von Gewässern 
Durch die Querungen im Trockenschnitt kann es durch die Arbeiten in der Gewässersohle zu 
Verlusten von Makrophyten kommen. 
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5.5.1.4 QK Morphologie und Durchgängigkeit 

Querung von Gewässern 
Bei Querungen im Trockenschnitt kann lokal in Ufer und Gewässersohle eingegriffen und so-
mit die Fließgewässermorphologie beeinträchtigt werden. 
Ebenso kann durch diese Querungen die ökologische Durchgängigkeit vorübergehend ein-
geschränkt werden. 
 

5.5.1.5 QK Wasserhaushalt, Parameter Abfluss und Abflussverhalten 

Druckprüfung 
In diesem OWK findet keine Wasserentnahme statt, weshalb von einer weiteren Betrachtung 
abgesehen werden kann. 
 

5.5.1.6 Allgemeine physikalisch-chemische QK 

Querung von Gewässern 
Da der Plessaer Binnengraben nur im Trockenschnitt gekreuzt wird, sind bezüglich der allge-
meinen physikalisch-chemischen QK keine Auswirkungen zu erwarten. 
 

5.5.2 Entwicklung von Schadensvermeidungs- / verminderungsmaßnahmen 

Die Abhandlung dieses Kapitels erfolgte für alle OWK im Kapitel 4.3.1. 
 

5.5.3 Prognose der Auswirkung auf den Plessaer Binnengraben unter Berücksichti-
gung der abgeleiteten Maßnahmen in Gänze 

Querung von Gewässern 
Biologische QK Fische 
Im Zuge der Gewässerquerung im Trockenschnitt ist bauzeitlich eine leichte Einschränkung 
der ökologischen Durchgängigkeit für die Fische zu erwarten, da das Fließgewässer vor Her-
stellung des Rohrgrabens abgetrennt wird und der Wasserfluss über Umpumpen oder ein Ver-
dolungsrohr erfolgt. Die Bauzeiten sind jedoch sehr gering, sodass keine dauerhaften Aus-
wirkungen auf die QK Fische zu erwarten sind. 
 
Biologische QK Makrozoobenthos 
Im Trockenschnitt kommt es zu leichten bauzeitlichen Einschränkungen der Durchgängigkeit 
für den MZB, da die Gewässer vor Herstellung des Rohrgrabens abgetrennt werden und der 
Wasserfluss über Umpumpen oder ein Verdolungsrohr erfolgt. 
Zudem handelt es sich im Trockenschnitt um eine rein bauzeitliche Maßnahme, die sich auf 
eine Dauer von ein paar Tagen bis wenige Wochen beschränkt. Dauerhafte Auswirkungen 
auf die QK MZB sind somit nicht zu erwarten. 
 
Biologische QK Makrophyten 
Während der Herstellung der Gewässerquerungen kommt es innerhalb des Arbeitsstreifens 
im Gewässer zu Verlusten von Makrophyten durch die notwendigen Grabarbeiten in der Ge-
wässersohle. Die geringe Breite des betroffenen Bereiches und die kurzzeitige Dauer der Maß-
nahme lassen jedoch eine schnelle Wiederbesiedlung des Bereiches mit Makrophyten aus 
unmittelbar angrenzenden Flächen zu, sodass keine dauerhaften Auswirkungen auf die QK 
Makrophyten zu erwarten sind. 
 
Hydromorphologische QK Durchgängigkeit 
Die ökologische Durchgängigkeit des Fließgewässers wird während der Herstellung der Ge-
wässerquerung im Trockenschnitt zeitweise eingeschränkt und stellt somit eine potenzielle 
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Barriere für Fische und Makrozoobenthos dar. Da diese jedoch auf einen Zeitraum von Tagen 
(Gräben) bis wenigen Wochen (größere Querungen) begrenzt ist, sind keine dauerhaften 
Auswirkungen auf die QK Fische sowie Makrozoobenthos zu prognostizieren. 
 
Hydromorphologische QK Morphologie 
Die Morphologie des Plessaer Binnengrabens wird bei Bauarbeiten im Trockenschnitt berührt, 
da Eingriffe in Sohle und Ufer des Gewässers vorgenommen werden. Allerdings finden diese 
Eingriffe nur sehr lokal auf wenigen Metern des Flussabschnittes statt, sodass die insgesamt 
betroffene Fließgewässerstrecke minimal ist. Zudem werden die Ufer und Sohle nach Durch-
führung der Bauarbeiten rekultiviert bzw. in ihren ursprünglichen Zustand versetzt. 
 
Somit ist keine Verschlechterung der Qualitätskomponente Morphologie zu erwarten, wodurch 
auch keine Verschlechterung hinsichtlich der QK Fische, Makrozoobenthos sowie Mak-
rophyten im Sinne einer Verschlechterung im OWK Plessaer Binnengraben zu erwarten 
sind. 
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5.5.4 Darstellung verbleibender Beeinträchtigungen (Verschlechterungsverbot) 

Die möglichen Auswirkungen wurden vorab beschrieben. Folgende Tabelle dient als Zusammenfassung mit Verweis auf die zuvor verbal beschrie-
benen Ergebnisse. 

Tabelle 5-11: zusammenfassende Darstellung verbleibender, nachteiliger Beeinträchtigungen auf den ökologischen Zustand im OWK Plessaer Bin-
nengraben 

Qualitätskomponente (QK) 
Möglichkeit nachteiliger 
Auswirkungen (verbal) 

baube-
dingte Wir-

kungen 
(Kreuzfeld) 

anlage-be-
dingte Wir-

kungen 
(Kreuzfeld) 

betriebs-
bedingte 
Wirkun-

gen 
(Kreuz-

feld) 

kurzfris-
tig 

(Kreuz-
feld) 

langfris-
tig 

(Kreuz-
feld) 

Ist-Klasse /  
Ist-Gefährdung 

der Funktionsfä-
higkeit des typ-
spezif. Ökosys-

tems 

Planmögliche 
Klassenver-

schlechterung /  
Planmögliche Ge-

fährdung der 
Funktionsfähigkeit 

des typspezif. 
Ökosystems 

Biologische Qualitätskomponenten  

Gewässerflora 

Phytoplankton*: Ar-
tenzusammenset-
zung, Biomasse 

keine, nach Identifizierung 
der vom Vorhaben betroffe-
nen QK (vgl. Kap. 4.5) 

- - - - - unklar - 

Makrophyten/Phy-
tobenthos: Arten-
zusammensetzung, 
Artenhäufigkeit 

nur lokale, geringfügig ne-
gative baubedingte Verän-
derungen auf minimalem 
Anteil der Gewässerlänge 
des OWK möglich 

=> Veränderung des sehr 
guten ökologischen Zustan-
des des OWK sind nicht zu 
erwarten 

x - - x - 

Makrophyten: 
unklar  

 
Phytobenthos: 

sehr gut (1) 

Makrophyten: 
unklar  

 
Phytobenthos: sehr 

gut (1) 

andere aquatische 
Flora 

nur lokale, geringfügig ne-
gative baubedingte Verän-
derungen auf minimalem 
Anteil der Gewässerlänge 
des OWK möglich 

=> Veränderung desökolo-
gischen Zustandes des 
OWK sind nicht zu erwarten 

x - - x - sehr gut (1) sehr gut (1) 
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Qualitätskomponente (QK) 
Möglichkeit nachteiliger 
Auswirkungen (verbal) 

baube-
dingte Wir-

kungen 
(Kreuzfeld) 

anlage-be-
dingte Wir-

kungen 
(Kreuzfeld) 

betriebs-
bedingte 
Wirkun-

gen 
(Kreuz-

feld) 

kurzfris-
tig 

(Kreuz-
feld) 

langfris-
tig 

(Kreuz-
feld) 

Ist-Klasse /  
Ist-Gefährdung 

der Funktionsfä-
higkeit des typ-
spezif. Ökosys-

tems 

Planmögliche 
Klassenver-

schlechterung /  
Planmögliche Ge-

fährdung der 
Funktionsfähigkeit 

des typspezif. 
Ökosystems 

Gewässerfauna 

benthische wirbel-
lose Fauna: Arten-
zusammensetzung, 
Artenhäufigkeit 

nur lokale, geringfügig ne-
gative baubedingte Verän-
derungen auf die Artenzu-
sammensetzung und Arten-
häufigkeit auf minimalem 
Anteil der Gewässerlänge 
des OWK möglich 

=> Veränderung des unbe-
friedigenden ökologischen 
Zustandes des OWK sind 
nicht zu erwarten 

x - - x - 
unbefriedigend 

(4) 
unbefriedigend  

(4) 

Fischfauna: Arten-
zusammensetzung, 
Artenhäufigkeit, Al-
tersstruktur  

nur lokale, geringfügig ne-
gative baubedingte Verän-
derungen auf die Artenzu-
sammensetzung, Artenhäu-
figkeit und Altersstruktur auf 
minimalem Anteil der Ge-
wässerlänge des OWK 
möglich 

=> Veränderung des ökolo-
gischen Zustandes des 
OWK sind nicht zu erwarten 

x - - x - unklar unklar 

Hydromorphologische Qualitätskomponenten 

Wasserhaushalt 

Abfluss und Ab-
flussdynamik 

keine (vgl. Kap. 5.5.1.5) - - - - - nein nein 

Verbindung zu 
Grundwasserkör-
pern 

keine, nach Identifizierung 
der vom Vorhaben betroffe-
nen QK (vgl. Kap. 4.5) 

- - - - - nein nein 

Durchgängigkeit  
Querung im Trockenschnitt 
(vgl. Kap. 5.5.1.4) 

x - - x - nein nein 
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Qualitätskomponente (QK) 
Möglichkeit nachteiliger 
Auswirkungen (verbal) 

baube-
dingte Wir-

kungen 
(Kreuzfeld) 

anlage-be-
dingte Wir-

kungen 
(Kreuzfeld) 

betriebs-
bedingte 
Wirkun-

gen 
(Kreuz-

feld) 

kurzfris-
tig 

(Kreuz-
feld) 

langfris-
tig 

(Kreuz-
feld) 

Ist-Klasse /  
Ist-Gefährdung 

der Funktionsfä-
higkeit des typ-
spezif. Ökosys-

tems 

Planmögliche 
Klassenver-

schlechterung /  
Planmögliche Ge-

fährdung der 
Funktionsfähigkeit 

des typspezif. 
Ökosystems 

Morphologie 

Tiefen- und Brei-
tenvariation 

lokale, geringfügig negative 
baubedingte Veränderun-
gen 

Ist-Zustand Strukturgüte = 
5,02 = Klasse 5 

=> keine Klassenver-
schlechterung für den ge-
samten OWK 

x - - x - nein nein 

Struktur und Sub-
strat des Bodens 

Struktur der Ufer-
zone 

Chemische und allgemeine physikalisch-chemische QK 

Temperaturver-
hältnisse 

Wassertemperatur 

keine, nach Identifizierung 
der vom Vorhaben betroffe-
nen QK (vgl. Kap. 4.5) 

- - - - - - - 

Sauerstoffhaushalt 

Sauerstoffgehalt - - - - - - - 

Sauerstoffsättigung - - - - - - - 

TOC - - - - - - - 

BSB - - - - - - - 

Eisen - - - - - - - 

Salzgehalt 

Chlorid - - - - - - - 

Leitfähigkeit bei 
25°C 

- - - - - - - 

Sulfat - - - - - - - 
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Qualitätskomponente (QK) 
Möglichkeit nachteiliger 
Auswirkungen (verbal) 

baube-
dingte Wir-

kungen 
(Kreuzfeld) 

anlage-be-
dingte Wir-

kungen 
(Kreuzfeld) 

betriebs-
bedingte 
Wirkun-

gen 
(Kreuz-

feld) 

kurzfris-
tig 

(Kreuz-
feld) 

langfris-
tig 

(Kreuz-
feld) 

Ist-Klasse /  
Ist-Gefährdung 

der Funktionsfä-
higkeit des typ-
spezif. Ökosys-

tems 

Planmögliche 
Klassenver-

schlechterung /  
Planmögliche Ge-

fährdung der 
Funktionsfähigkeit 

des typspezif. 
Ökosystems 

Versauerungszu-
stand 

pH-Wert - - - - - - - 

Säurekapazität Ks 
(bei versauerungs-
gefährdeten Ge-
wässern) 

- - - - - - - 

Nährstoffverhält-
nisse 

Gesamtphosphor - - - - - - - 

ortho-Phosphat-
Phosphor 

- - - - - - - 

Gesamtstickstoff - - - - - - - 

Nitrat-Stickstoff - - - - - - - 

Ammonium-Stick-
stoff 

- - - - - - - 

Ammoniak-Stick-
stoff 

- - - - - - - 

Nitrit-Stickstoff - - - - - - - 
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Chemischer Zustand 

Möglichkeit nachteili-
ger Auswirkungen (Be-
nennung betroffener 
UQN-Grenzwerte) 

baube-
dingte Wir-
kungen 
(Kreuzfeld) 

anlage-be-
dingte Wir-
kungen 
(Kreuzfeld) 

betriebs-
bedingte 
Wirkungen 
(Kreuzfeld) 

kurzfris-
tig 
(Kreuz-
feld) 

langfris-
tig (Kreuz-
feld) 

Ist-Überschrei-
tung UQN 

Planmögliche 
Überschreitung 

UQN 

Umweltqualitätsnormen (UQN) für die Ein-
stufung des chemischen Zustands 

keine, nach Identifizie-
rung der vom Vorhaben 
betroffenen QK (vgl. 
Kap. 4.5) 

- - - - - 

Ja (Bromierte 
Diphenylether - 

(Kongenere: 
Nummern 28, 47, 
99, 100, 153 und 

154 sowie 
Quecksilber und 
Verbindungen) 

nein 

Flussgebietsspezifische Schadstoffe 

synthetische und nicht-synthetische 
Schadstoffe in Wasser, Sedimenten oder 
Schwebstoffen 

(Stoffe nach Anlage 6) 

keine, nach Identifizie-
rung der vom Vorhaben 
betroffenen QK (vgl. 
Kap. 4.5) 

- - - - - nein nein 
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5.6 OWK Hauptschradengraben 

5.6.1 Prognose und Bewertung der Auswirkungen auf die Qualitätskomponenten 

5.6.1.1 QK Fische 

Querung von Gewässern 

Tabelle 5-12: Gewässerquerungen durch FGL 012, Lauchhammer – Strehla, Teilabschnitt BRB 
im OWK Hauptschradengraben 

Gewässer 
Ge-
meinde 

WRRL-
Gewäs-
ser 

Zugehörig-
keit zum 
OWK 

Bauverfah-
ren Pipeline 

Bauverfahren 
Kabelanlage 

Über-
fahrt er-
forder-
lich 

Hauptschra-
dengraben 

Plessa FWK Hauptschra-
dengraben 

offen (im Tro-
ckenschnitt) 

offen (i. Z. d. 
Pipeline im 
KSR) 

evtl. 

 
Im Zuge der Gewässerquerungen im Trockenschnitt kann es zu Einschränkungen der ökolo-
gischen Durchgängigkeit für die Fischfauna des Hauptschradengrabens kommen. 
Gewässerquerungen in fließender Welle (offen) sind nicht vorgesehen. 

Gewässerüberfahrt 
Im Einzugsgebiet des OWK Hauptschradengraben ist voraussichtlich bei GB 27 eine bauzeit-
liche Gewässerüberfahrt geplant. Diese kann für die Fische eine Barriere oder Teilbarriere 
darstellen. 
 

5.6.1.2 QK Makrozoobenthos 

Querung von Gewässern 
Im Zuge der Gewässerquerungen im Trockenschnitt kann es zu Einschränkungen der ökolo-
gischen Durchgängigkeit für das MZB des Hauptschradengrabens kommen.  
Eine Gewässerquerung in fließender Welle (offen) ist nicht vorgesehen. 

Gewässerüberfahrt 
Für das MZB kann die Gewässerüberfahrt eine Barriere oder Teilbarriere darstellen und die 
Durchgängigkeit des OWK Hauptschradengraben leicht einschränken. Allerdings stellt die 
Überfahrt keine zusätzliche Barriere zu der vorherig genannten Gewässerquerung dar. 

5.6.1.3 QK Makrophyten 

Querung von Gewässern 
Bei Querungen im Trockenschnitt kann es durch die Arbeiten in der Gewässersohle zu Ver-
lusten von Makrophyten kommen. 
 

5.6.1.4 QK Morphologie und Durchgängigkeit 

Querung von Gewässern 
Bei Querungen im Trockenschnitt kann lokal in Ufer und Gewässersohle eingegriffen und so-
mit die Fließgewässermorphologie beeinträchtigt werden. 
Ebenso kann die ökologische Durchgängigkeit vorübergehend eingeschränkt werden. 
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5.6.1.5 QK Wasserhaushalt, Parameter Abfluss und Abflussverhalten 

Druckprüfung 
In diesem OWK findet keine Wasserentnahme statt, weshalb von einer weiteren Betrachtung 
abgesehen werden kann. 
 

5.6.1.6 Allgemeine physikalisch-chemische QK 

Querung von Gewässern 
Da der Hauptschradengraben nur im Trockenschnitt gekreuzt wird, sind bezüglich der allge-
meinen physikalisch-chemischen QK keine Auswirkungen zu erwarten. 
 

5.6.2 Entwicklung von Schadensvermeidungs- / verminderungsmaßnahmen 

Die Abhandlung dieses Kapitels erfolgte für alle OWK im Kapitel 4.3.1. 
 

5.6.3 Prognose der Auswirkung auf den Hauptschradengraben unter Berücksichti-
gung der abgeleiteten Maßnahmen in Gänze 

Querung von Gewässern 
Biologische QK Fische 
Im Zuge der Gewässerquerung im Trockenschnitt ist bauzeitlich eine leichte Einschränkung 
der ökologischen Durchgängigkeit für die Fische zu erwarten, da das Fließgewässer vor Her-
stellung des Rohrgrabens abgetrennt wird und der Wasserfluss über Umpumpen oder ein Ver-
dolungsrohr erfolgt. Die Bauzeiten sind jedoch sehr gering, sodass keine dauerhaften Aus-
wirkungen auf die QK Fische zu erwarten sind. 
 
Biologische QK Makrozoobenthos 
Im Trockenschnitt kommt es zu leichten bauzeitlichen Einschränkungen der Durchgängigkeit 
für den MZB, da die Gewässer vor Herstellung des Rohrgrabens abgetrennt werden und der 
Wasserfluss über Umpumpen oder ein Verdolungsrohr erfolgt. 
Zudem handelt es sich im Trockenschnitt um eine rein bauzeitliche Maßnahme, die sich auf 
eine Dauer von ein paar Tagen bis wenige Wochen beschränkt. Dauerhafte Auswirkungen 
auf die QK MZB sind somit nicht zu erwarten. 
 
Biologische QK Makrophyten 
Während der Herstellung der Gewässerquerungen kommt es innerhalb des Arbeitsstreifens 
im Gewässer zu Verlusten von Makrophyten durch die notwendigen Grabarbeiten in der Ge-
wässersohle. Die geringe Breite des betroffenen Bereiches und die kurzzeitige Dauer der Maß-
nahme lassen jedoch eine schnelle Wiederbesiedlung des Bereiches mit Makrophyten aus 
unmittelbar angrenzenden Flächen zu, sodass keine dauerhaften Auswirkungen auf die QK 
Makrophyten zu erwarten sind. 
 
Hydromorphologische QK Durchgängigkeit 
Die ökologische Durchgängigkeit des Fließgewässers wird während der Herstellung der Ge-
wässerquerung im Trockenschnitt zeitweise eingeschränkt und stellt somit eine potenzielle 
Barriere für Fische und Makrozoobenthos dar. Da diese jedoch auf einen Zeitraum von Tagen 
(Gräben) bis wenigen Wochen (größere Querungen) begrenzt ist, sind keine dauerhaften 
Auswirkungen auf die QK Fische sowie Makrozoobenthos zu prognostizieren. 
 
Hydromorphologische QK Morphologie 
Die Morphologie des Hauptschradengrabens wird bei Bauarbeiten im Trockenschnitt beein-
trächtigt, da Eingriffe in Sohle und Ufer des Gewässers vorgenommen werden. Allerdings fin-
den diese Eingriffe nur sehr lokal auf wenigen Metern des Flussabschnittes statt, sodass die 
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insgesamt betroffene Fließgewässerstrecke minimal ist. Zudem werden die Ufer und Sohle 
nach Durchführung der Bauarbeiten rekultiviert bzw. in ihren ursprünglichen Zustand versetzt. 
 
Somit ist keine Verschlechterung der Qualitätskomponente Morphologie zu erwarten, wodurch 
auch keine Verschlechterung hinsichtlich der QK Fische, Makrozoobenthos sowie Mak-
rophyten im Sinne einer Verschlechterung im OWK Hauptschradengraben zu erwarten 
sind. 

Gewässerüberfahrt 
Biologische QK Fische 
Für die Fischfauna stellen die Gewässerüberfahrten eine Teilbarriere dar. Das Gewässer wird 
zwar nicht vom Lauf abgetrennt, teilweise werden jedoch Verrohrungen in das Gewässer ein-
gebracht oder bspw. Pionierbrücken angelegt. Durch die Verrohrungen bleibt die Durchgän-
gigkeit der Gewässer weitestgehend gewährleistet, die Pionierbrücken haben keinen Einfluss 
auf die Durchgängigkeit. Die Dauer der zu errichtenden Überfahrten ist zudem nur auf die 
Bauphase beschränkt (wenige Wochen), sodass die Fische das Gewässer nach erfolgtem 
Rückbau der Überfahrten wieder vollumfänglich durchwandern können und keine dauerhaf-
ten Auswirkungen auf die QK Fische zu erwarten sind. 
 
Biologische QK Makrozoobenthos 
Für das Makrozoobenthos stellen die Gewässerüberfahrten ebenfalls eine Teilbarriere dar. 
Das Gewässer wird zwar nicht vom Lauf abgetrennt, aber teilweise werden Verrohrungen in 
das Gewässer eingebracht, die die Durchgängigkeit weitestgehend gewährleisten. Die Dauer 
der zu errichtenden Überfahrten ist allerdings nur auf die Bauphase beschränkt (wenige Wo-
chen), sodass die Kleinstlebewesen das Gewässer nach erfolgtem Rückbau der Überfahrten 
wieder vollumfänglich durchwandern können. Somit sind keine dauerhaften Auswirkungen 
auf die QK Makrozoobenthos zu erwarten. 
 
Hydromorphologische QK Durchgängigkeit 
Die Durchgängigkeit wird während des Bestehens der bauzeitlichen Überfahrten leicht einge-
schränkt. Die Überfahrt wird jedoch so angelegt, dass die Durchgängigkeit für Fische und die 
Wirbellosenfauna weitestgehend gewährleistet wird. Zudem besteht die eingeschränkte 
Durchwanderbarkeit nur sehr kurz, sodass keine dauerhaften Auswirkungen auf die QK 
Makrozoobenthos und Fische zu erwarten sind. 
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5.6.4 Darstellung verbleibender Beeinträchtigungen (Verschlechterungsverbot) 

Die möglichen Auswirkungen wurden vorab beschrieben. Folgende Tabelle dient als Zusammenfassung mit Verweis auf die zuvor verbal beschrie-
benen Ergebnisse. 

Tabelle 5-13: zusammenfassende Darstellung verbleibender, nachteiliger Beeinträchtigungen auf den ökologischen Zustand im OWK Hauptschraden-
graben 

Qualitätskomponente (QK) 
Möglichkeit nachteiliger 
Auswirkungen (verbal) 

baube-
dingte Wir-

kungen 
(Kreuzfeld) 

anlage-be-
dingte Wir-

kungen 
(Kreuzfeld) 

betriebs-
bedingte 
Wirkun-

gen 
(Kreuz-

feld) 

kurzfris-
tig 

(Kreuz-
feld) 

langfristig 
(Kreuz-

feld) 

Ist-Klasse /  
Ist-Gefährdung 
der Funktions-
fähigkeit des 

typspezif. Öko-
systems 

Planmögliche 
Klassenver-

schlechterung /  
Planmögliche Ge-

fährdung der 
Funktionsfähigkeit 

des typspezif. 
Ökosystems 

Biologische Qualitätskomponenten   

Gewässerflora 

Phytoplankton*: Ar-
tenzusammenset-
zung, Biomasse 

keine, nach Identifizierung 
der vom Vorhaben betroffe-
nen QK (vgl. Kap. 4.5) 

- - - - - unklar - 

Makrophyten/Phy-
tobenthos: Arten-
zusammensetzung, 
Artenhäufigkeit 

nur lokale, geringfügig ne-
gative baubedingte Verän-
derungen auf minimalem 
Anteil der Gewässerlänge 
des OWK möglich 

=> Veränderung des sehr 
guten ökologischen Zustan-
des des OWK sind nicht zu 
erwarten 

x - - x - 

Makrophyten: 
unklar  

 
Phytobenthos: 

sehr gut (1) 

Makrophyten: 
unklar  

 
Phytobenthos: 

sehr gut (1) 

andere aquatische 
Flora 

nur lokale, geringfügig ne-
gative baubedingte Verän-
derungen auf minimalem 
Anteil der Gewässerlänge 
des OWK möglich 

=> Veränderung des ökolo-
gischen Zustandes des 
OWK sind nicht zu erwarten 

x - - x - sehr gut (1) sehr gut (1) 
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Qualitätskomponente (QK) 
Möglichkeit nachteiliger 
Auswirkungen (verbal) 

baube-
dingte Wir-

kungen 
(Kreuzfeld) 

anlage-be-
dingte Wir-

kungen 
(Kreuzfeld) 

betriebs-
bedingte 
Wirkun-

gen 
(Kreuz-

feld) 

kurzfris-
tig 

(Kreuz-
feld) 

langfristig 
(Kreuz-

feld) 

Ist-Klasse /  
Ist-Gefährdung 
der Funktions-
fähigkeit des 

typspezif. Öko-
systems 

Planmögliche 
Klassenver-

schlechterung /  
Planmögliche Ge-

fährdung der 
Funktionsfähigkeit 

des typspezif. 
Ökosystems 

Gewässerfauna 

benthische wirbel-
lose Fauna: Arten-
zusammensetzung, 
Artenhäufigkeit 

nur lokale, geringfügig ne-
gative baubedingte Verän-
derungen auf die Artenzu-
sammensetzung und Arten-
häufigkeit auf minimalem 
Anteil der Gewässerlänge 
des OWK möglich 

=> Veränderung des unbe-
friedigenden ökologischen 
Zustandes des OWK sind 
nicht zu erwarten 

x - - x - 
unbefriedigend 

(4) 
unbefriedigend 

(4) 

Fischfauna: Arten-
zusammensetzung, 
Artenhäufigkeit, Al-
tersstruktur  

nur lokale, geringfügig ne-
gative baubedingte Verän-
derungen auf die Artenzu-
sammensetzung, Artenhäu-
figkeit und Altersstruktur auf 
minimalem Anteil der Ge-
wässerlänge des OWK 
möglich 

=> Veränderung des ökolo-
gischen Zustandes des 
OWK sind nicht zu erwarten 

x - - x - unklar unklar 

Hydromorphologische Qualitätskomponenten 

Wasserhaushalt 

Abfluss und Ab-
flussdynamik 

keine (vgl. Kap. 5.6.1.5) x - - x - nein nein 

Verbindung zu 
Grundwasserkör-
pern 

keine, nach Identifizierung 
der vom Vorhaben betroffe-
nen QK (vgl. Kap. 4.5) 

- - - - - nein nein 

Durchgängigkeit  
bauzeitliche Überfahrt mög-
lich, Querung im Trocken-
schnitt (vgl. Kap. 5.6.1.4 ) 

x - - x - nein nein 
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Qualitätskomponente (QK) 
Möglichkeit nachteiliger 
Auswirkungen (verbal) 

baube-
dingte Wir-

kungen 
(Kreuzfeld) 

anlage-be-
dingte Wir-

kungen 
(Kreuzfeld) 

betriebs-
bedingte 
Wirkun-

gen 
(Kreuz-

feld) 

kurzfris-
tig 

(Kreuz-
feld) 

langfristig 
(Kreuz-

feld) 

Ist-Klasse /  
Ist-Gefährdung 
der Funktions-
fähigkeit des 

typspezif. Öko-
systems 

Planmögliche 
Klassenver-

schlechterung /  
Planmögliche Ge-

fährdung der 
Funktionsfähigkeit 

des typspezif. 
Ökosystems 

Morphologie 

Tiefen- und Brei-
tenvariation 

lokale, geringfügig negative 
baubedingte Veränderun-
gen 

Ist-Zustand Strukturgüte = 
4,93 = Klasse 5 

=> keine Klassenver-
schlechterung für den ge-
samten OWK 

x - - x - nein nein 

Struktur und Sub-
strat des Bodens 

Struktur der Ufer-
zone 

Chemische und allgemeine physikalisch-chemische QK 

Temperaturver-
hältnisse 

Wassertemperatur 

keine, nach Identifizierung 
der vom Vorhaben betroffe-
nen QK (vgl. Kap. 4.5) 

- - - - - - - 

Sauerstoffhaushalt 

Sauerstoffgehalt - - - - - - - 

Sauerstoffsättigung - - - - - - - 

TOC - - - - - - - 

BSB - - - - - - - 

Eisen - - - - - - - 

Salzgehalt 

Chlorid - - - - - - - 

Leitfähigkeit bei 
25°C 

- - - - - - - 

Sulfat - - - - - - - 
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Qualitätskomponente (QK) 
Möglichkeit nachteiliger 
Auswirkungen (verbal) 

baube-
dingte Wir-

kungen 
(Kreuzfeld) 

anlage-be-
dingte Wir-

kungen 
(Kreuzfeld) 

betriebs-
bedingte 
Wirkun-

gen 
(Kreuz-

feld) 

kurzfris-
tig 

(Kreuz-
feld) 

langfristig 
(Kreuz-

feld) 

Ist-Klasse /  
Ist-Gefährdung 
der Funktions-
fähigkeit des 

typspezif. Öko-
systems 

Planmögliche 
Klassenver-

schlechterung /  
Planmögliche Ge-

fährdung der 
Funktionsfähigkeit 

des typspezif. 
Ökosystems 

Versauerungszu-
stand 

pH-Wert - - - - - - - 

Säurekapazität Ks 
(bei versauerungs-
gefährdeten Ge-
wässern) 

- - - - - - - 

Nährstoffverhält-
nisse 

Gesamtphosphor - - - - - - - 

ortho-Phosphat-
Phosphor 

- - - - - - - 

Gesamtstickstoff - - - - - - - 

Nitrat-Stickstoff - - - - - - - 

Ammonium-Stick-
stoff 

- - - - - - - 

Ammoniak-Stick-
stoff 

- - - - - - - 

Nitrit-Stickstoff - - - - - - - 
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Chemischer Zustand 

Möglichkeit nachteili-
ger Auswirkungen (Be-
nennung betroffener 
UQN-Grenzwerte) 

baube-
dingte Wir-
kungen 
(Kreuzfeld) 

anlage-be-
dingte Wir-
kungen 
(Kreuzfeld) 

betriebs-
bedingte 
Wirkun-
gen 
(Kreuz-
feld) 

kurzfris-
tig 
(Kreuz-
feld) 

langfris-
tig 
(Kreuz-
feld) 

Ist-Überschrei-
tung UQN 

Planmögliche 
Überschreitung 

UQN 

Umweltqualitätsnormen (UQN) für die Ein-
stufung des chemischen Zustands  

keine, nach Identifizie-
rung der vom Vorhaben 
betroffenen QK (vgl. 
Kap. 4.5) 

- - - - - 

Ja (Bromierte 
Diphenylether -
(Kongenere: 
Nummern 28, 47, 
99, 100, 153 und 
154 sowie Queck-
silber und Verbin-
dungen) 

nein 

Flussgebietsspezifische Schadstoffe 

synthetische und nicht-synthetische 
Schadstoffe in Wasser, Sedimenten oder 
Schwebstoffen 

(Stoffe nach Anlage 6) 

keine, nach Identifizie-
rung der vom Vorhaben 
betroffenen QK (vgl. 
Kap. 4.5) 

- - - - - Ja (Mecroprop) nein 
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5.7 OWK Hammergraben Lauchhammer 

5.7.1 Prognose und Bewertung der Auswirkungen auf die Qualitätskomponenten 

5.7.1.1 QK Fische 

Querung von Gewässern 

Tabelle 5-14: Gewässerquerungen durch FGL 012, Lauchhammer – Strehla, Teilabschnitt BRB 
im OWK Hammergraben Lauchhammer 

Gewässer 
Ge-
meinde 

WRRL-
Gewäs-
ser 

Zugehörigkeit 
zum OWK 

Bauverfah-
ren Pipe-
line 

Bauverfah-
ren Kabel-
anlage 

Über-
fahrt er-
forder-
lich 

Rotschädel-
graben 

Lauch-
hammer 

KG Hammergra-
ben Lauch-
hammer 

--- HDD ja 

Unterer Lauch-
graben 

Lauch-
hammer 

KG Hammergra-
ben Lauch-
hammer 

--- HDD ja 

Hammergra-
ben Lauch-
hammer 

Lauch-
hammer 

FWK Hammergra-
ben Lauch-
hammer 

--- HDD nein 

Dammgraben Plessa KG Hammergra-
ben Lauch-
hammer 

offen (im 
Trocken-
schnitt) 

offen (i. Z. d. 
Pipeline im 
KSR) 

nein 

 
Im Zuge der Gewässerquerungen im Trockenschnitt kann es zu Einschränkungen der ökolo-
gischen Durchgängigkeit für die Fischfauna des Hammergraben Lauchhammer kommen. 
Eine Gewässerquerung in fließender Welle (offen) ist nicht vorgesehen. 

Gewässerüberfahrt 
Im Einzugsgebiet des OWK Hammergraben Lauchhammer sind bei GB 03 (Rotschädelgra-
ben) und GB 05 (Unterer Lauchgraben) zwei bauzeitliche Gewässerüberfahrten geplant. Diese 
können für die Fische eine Barriere oder Teilbarriere darstellen. 
 

5.7.1.2 QK Makrozoobenthos 

Querung von Gewässern 
Im Zuge der Gewässerquerungen im Trockenschnitt kann es zu Einschränkungen der ökolo-
gischen Durchgängigkeit für das MZB des Hammergraben Lauchhammer kommen.  
Eine Gewässerquerung in fließender Welle (offen) ist nicht vorgesehen. 

Gewässerüberfahrt 
Für das MZB kann die Gewässerüberfahrt eine Barriere oder Teilbarriere darstellen und die 
Durchgängigkeit des OWK leicht einschränken. Allerdings stellt die Überfahrt keine zusätzliche 
Barriere zu der vorherig genannten Gewässerquerung dar. 

5.7.1.3 QK Makrophyten 

Querung von Gewässern 
Bei den Querungen im Trockenschnitt kann es durch die Arbeiten in der Gewässersohle zu 
Verlusten von Makrophyten kommen. 
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5.7.1.4 QK Morphologie und Durchgängigkeit 

Querung von Gewässern 
Bei Querungen im Trockenschnitt kann lokal in Ufer und Gewässersohle eingegriffen und so-
mit die Fließgewässermorphologie beeinträchtigt werden. 
Ebenso kann die ökologische Durchgängigkeit vorübergehend eingeschränkt werden. 
 

5.7.1.5 QK Wasserhaushalt, Parameter Abfluss und Abflussverhalten 

Druckprüfung 
In diesem OWK findet keine Wasserentnahme statt, weshalb von einer weiteren Betrachtung 
abgesehen werden kann. 
 

5.7.1.6 Allgemeine physikalisch-chemische QK 

Querung von Gewässern 
Da der Hammergraben Lauchhammer nur im Trockenschnitt gekreuzt wird, sind bezüglich der 
allgemeinen physikalisch-chemischen QK keine Auswirkungen zu erwarten. 
 

5.7.2 Entwicklung von Schadensvermeidungs- / verminderungsmaßnahmen 

Die Abhandlung dieses Kapitels erfolgte für alle OWK im Kapitel 4.3.1. 
 

5.7.3 Prognose der Auswirkung auf den Hammergraben unter Berücksichtigung der 
abgeleiteten Maßnahmen in Gänze 

Querung von Gewässern 
Biologische QK Fische 
Im Zuge der Gewässerquerung im Trockenschnitt ist bauzeitlich eine leichte Einschränkung 
der ökologischen Durchgängigkeit für die Fische zu erwarten, da das Fließgewässer vor Her-
stellung des Rohrgrabens abgetrennt wird und der Wasserfluss über Umpumpen oder ein Ver-
dolungsrohr erfolgt. Die Bauzeiten sind jedoch sehr gering, sodass keine dauerhaften Aus-
wirkungen auf die QK Fische zu erwarten sind. 
 
Biologische QK Makrozoobenthos 
Im Trockenschnitt kommt es zu leichten bauzeitlichen Einschränkungen der Durchgängigkeit 
für den MZB, da die Gewässer vor Herstellung des Rohrgrabens abgetrennt werden und der 
Wasserfluss über Umpumpen oder ein Verdolungsrohr erfolgt. 
Zudem handelt es sich im Trockenschnitt um eine rein bauzeitliche Maßnahme, die sich auf 
eine Dauer von ein paar Tagen bis wenige Wochen beschränkt. Dauerhafte Auswirkungen 
auf die QK MZB sind somit nicht zu erwarten. 
 
Biologische QK Makrophyten 
Während der Herstellung der Gewässerquerungen kommt es innerhalb des Arbeitsstreifens 
im Gewässer zu Verlusten von Makrophyten durch die notwendigen Grabarbeiten in der Ge-
wässersohle. Die geringe Breite des betroffenen Bereiches und die kurzzeitige Dauer der Maß-
nahme lassen jedoch eine schnelle Wiederbesiedlung des Bereiches mit Makrophyten aus 
unmittelbar angrenzenden Flächen zu, sodass keine dauerhaften Auswirkungen auf die QK 
Makrophyten zu erwarten sind. 
 
Hydromorphologische QK Durchgängigkeit 
Die ökologische Durchgängigkeit des Fließgewässers wird während der Herstellung der Ge-
wässerquerung im Trockenschnitt zeitweise eingeschränkt und stellt somit eine potenzielle 
Barriere für Fische und Makrozoobenthos dar. Da diese jedoch auf einen Zeitraum von Tagen 
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(Gräben) bis wenigen Wochen (größere Querungen) begrenzt ist, sind keine dauerhaften 
Auswirkungen auf die QK Fische sowie Makrozoobenthos zu prognostizieren. 
 
Hydromorphologische QK Morphologie 
Die Morphologie des Hammergraben Lauchhammer wird bei Bauarbeiten im Trockenschnitt 
beeinträchtigt, da Eingriffe in Sohle und Ufer des Gewässers vorgenommen werden. Allerdings 
finden diese Eingriffe nur sehr lokal auf wenigen Metern des Flussabschnittes statt, sodass die 
insgesamt betroffene Fließgewässerstrecke minimal ist. Zudem werden die Ufer und Sohle 
nach Durchführung der Bauarbeiten rekultiviert bzw. in ihren ursprünglichen Zustand versetzt. 
 
Somit ist keine Verschlechterung der Qualitätskomponente Morphologie zu erwarten, wodurch 
auch keine Verschlechterung hinsichtlich der QK Fische, Makrozoobenthos sowie Mak-
rophyten im Sinne einer Verschlechterung im OWK Hammergraben Lauchhammer zu 
erwarten sind. 

Gewässerüberfahrt 
Biologische QK Fische 
Für die Fischfauna stellen die Gewässerüberfahrten eine Teilbarriere dar. Das Gewässer wird 
zwar nicht vom Lauf abgetrennt, teilweise werden jedoch Verrohrungen in das Gewässer ein-
gebracht oder bspw. Pionierbrücken angelegt. Durch die Verrohrungen bleibt die Durchgän-
gigkeit der Gewässer weitestgehend gewährleistet, die Pionierbrücken haben keinen Einfluss 
auf die Durchgängigkeit. Die Dauer der zu errichtenden Überfahrten ist zudem nur auf die 
Bauphase beschränkt (wenige Wochen), sodass die Fische das Gewässer nach erfolgtem 
Rückbau der Überfahrten wieder vollumfänglich durchwandern können und keine dauerhaf-
ten Auswirkungen auf die QK Fische zu erwarten sind. 
 
Biologische QK Makrozoobenthos 
Für das Makrozoobenthos stellen die Gewässerüberfahrten ebenfalls eine Teilbarriere dar. 
Das Gewässer wird zwar nicht vom Lauf abgetrennt, aber teilweise werden Verrohrungen in 
das Gewässer eingebracht, die die Durchgängigkeit weitestgehend gewährleisten. Die Dauer 
der zu errichtenden Überfahrten ist allerdings nur auf die Bauphase beschränkt (wenige Wo-
chen), sodass die Kleinstlebewesen das Gewässer nach erfolgtem Rückbau der Überfahrten 
wieder vollumfänglich durchwandern können. Somit sind keine dauerhaften Auswirkungen 
auf die QK Makrozoobenthos zu erwarten. 
 
Hydromorphologische QK Durchgängigkeit 
Die Durchgängigkeit wird während des Bestehens der bauzeitlichen Überfahrten leicht einge-
schränkt. Die Überfahrt wird jedoch so angelegt, dass die Durchgängigkeit für Fische und die 
Wirbellosenfauna weitestgehend gewährleistet wird. Zudem besteht die eingeschränkte 
Durchwanderbarkeit nur sehr kurz, sodass keine dauerhaften Auswirkungen auf die QK 
Makrozoobenthos und Fische zu erwarten sind. 
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5.7.4 Darstellung verbleibender Beeinträchtigungen (Verschlechterungsverbot) 

Die möglichen Auswirkungen wurden vorab beschrieben. Folgende Tabelle dient als Zusammenfassung mit Verweis auf die zuvor verbal beschrie-
benen Ergebnisse. 

Tabelle 5-15: zusammenfassende Darstellung verbleibender, nachteiliger Beeinträchtigungen auf den ökologischen Zustand im OWK Hammergraben 
Lauchhammer 

Qualitätskomponente (QK) 
Möglichkeit nachteiliger 
Auswirkungen (verbal) 

baube-
dingte Wir-

kungen 
(Kreuzfeld) 

anlage-be-
dingte Wir-

kungen 
(Kreuzfeld) 

betriebs-
bedingte 
Wirkun-

gen 
(Kreuz-

feld) 

kurzfris-
tig 

(Kreuz-
feld) 

langfris-
tig 

(Kreuz-
feld) 

Ist-Klasse /  
Ist-Gefährdung 

der Funktionsfä-
higkeit des typ-
spezif. Ökosys-

tems 

Planmögliche 
Klassenver-

schlechterung /  
Planmögliche Ge-

fährdung der 
Funktionsfähigkeit 

des typspezif. 
Ökosystems 

Biologische Qualitätskomponenten  

Gewässerflora 

Phytoplankton*: Ar-
tenzusammenset-
zung, Biomasse 

keine, nach Identifizierung 
der vom Vorhaben betroffe-
nen QK (vgl. Kap. 4.5) 

- - - - - unklar - 

Makrophyten/Phy-
tobenthos: Arten-
zusammensetzung, 
Artenhäufigkeit 

nur lokale, geringfügig ne-
gative baubedingte Verän-
derungen auf minimalem 
Anteil der Gewässerlänge 
des OWK möglich 

=> Veränderung des ökolo-
gischen Zustandes des 
OWK sind nicht zu erwarten 

x - - x - unklar - 

andere aquatische 
Flora 

nur lokale, geringfügig ne-
gative baubedingte Verän-
derungen auf minimalem 
Anteil der Gewässerlänge 
des OWK möglich 

=> Veränderung des ökolo-
gischen Zustandes des 
OWK sind nicht zu erwarten 

x - - x - unklar - 
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Qualitätskomponente (QK) 
Möglichkeit nachteiliger 
Auswirkungen (verbal) 

baube-
dingte Wir-

kungen 
(Kreuzfeld) 

anlage-be-
dingte Wir-

kungen 
(Kreuzfeld) 

betriebs-
bedingte 
Wirkun-

gen 
(Kreuz-

feld) 

kurzfris-
tig 

(Kreuz-
feld) 

langfris-
tig 

(Kreuz-
feld) 

Ist-Klasse /  
Ist-Gefährdung 

der Funktionsfä-
higkeit des typ-
spezif. Ökosys-

tems 

Planmögliche 
Klassenver-

schlechterung /  
Planmögliche Ge-

fährdung der 
Funktionsfähigkeit 

des typspezif. 
Ökosystems 

Gewässerfauna 

benthische wirbel-
lose Fauna: Arten-
zusammensetzung, 
Artenhäufigkeit 

nur lokale, geringfügig ne-
gative baubedingte Verän-
derungen auf die Artenzu-
sammensetzung und Arten-
häufigkeit auf minimalem 
Anteil der Gewässerlänge 
des OWK möglich 

=> Veränderung des unbe-
friedigenden ökologischen 
Zustandes des OWK sind 
nicht zu erwarten 

x - - x - 
unbefriedigend 

(4) 
unbefriedigend 

(4) 

Fischfauna: Arten-
zusammensetzung, 
Artenhäufigkeit, Al-
tersstruktur  

nur lokale, geringfügig ne-
gative baubedingte Verän-
derungen auf die Artenzu-
sammensetzung, Artenhäu-
figkeit und Altersstruktur auf 
minimalem Anteil der Ge-
wässerlänge des OWK 
möglich 

=> Veränderung des ökolo-
gischen Zustandes des 
OWK sind nicht zu erwarten 

x - - x - unklar - 

Hydromorphologische Qualitätskomponenten 

Wasserhaushalt 

Abfluss und Ab-
flussdynamik 

keine (vgl. Kap. 5.7.1.5) - - - - - nein nein 

Verbindung zu 
Grundwasserkör-
pern 

keine, nach Identifizierung 
der vom Vorhaben betroffe-
nen QK (vgl. Kap. 4.5) 

- - - - - nein nein 

Durchgängigkeit  
bauzeitliche Überfahrt (vgl. 
Kap. 5.7.1.4) 

x - - x - 
ja (Wehr im 

OWK) 
nein 
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Qualitätskomponente (QK) 
Möglichkeit nachteiliger 
Auswirkungen (verbal) 

baube-
dingte Wir-

kungen 
(Kreuzfeld) 

anlage-be-
dingte Wir-

kungen 
(Kreuzfeld) 

betriebs-
bedingte 
Wirkun-

gen 
(Kreuz-

feld) 

kurzfris-
tig 

(Kreuz-
feld) 

langfris-
tig 

(Kreuz-
feld) 

Ist-Klasse /  
Ist-Gefährdung 

der Funktionsfä-
higkeit des typ-
spezif. Ökosys-

tems 

Planmögliche 
Klassenver-

schlechterung /  
Planmögliche Ge-

fährdung der 
Funktionsfähigkeit 

des typspezif. 
Ökosystems 

Morphologie 

Tiefen- und Brei-
tenvariation 

lokale, geringfügig negative 
baubedingte Veränderun-
gen 

Ist-Zustand Strukturgüte = 
4,98 = Klasse 5 

=> keine Klassenver-
schlechterung für den ge-
samten OWK 

x - - x - nein nein 

Struktur und Sub-
strat des Bodens 

Struktur der Ufer-
zone 

Chemische und allgemeine physikalisch-chemische QK 

Temperaturver-
hältnisse 

Wassertemperatur 

keine, nach Identifizierung 
der vom Vorhaben betroffe-
nen QK (vgl. Kap. 4.5) 

- - - - - - - 

Sauerstoffhaushalt 

Sauerstoffgehalt - - - - - - - 

Sauerstoffsättigung - - - - - - - 

TOC - - - - - - - 

BSB - - - - - - - 

Eisen - - - - - - - 

Salzgehalt 

Chlorid - - - - - - - 

Leitfähigkeit bei 
25°C 

- - - - - - - 

Sulfat - - - - - - - 
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Qualitätskomponente (QK) 
Möglichkeit nachteiliger 
Auswirkungen (verbal) 

baube-
dingte Wir-

kungen 
(Kreuzfeld) 

anlage-be-
dingte Wir-

kungen 
(Kreuzfeld) 

betriebs-
bedingte 
Wirkun-

gen 
(Kreuz-

feld) 

kurzfris-
tig 

(Kreuz-
feld) 

langfris-
tig 

(Kreuz-
feld) 

Ist-Klasse /  
Ist-Gefährdung 

der Funktionsfä-
higkeit des typ-
spezif. Ökosys-

tems 

Planmögliche 
Klassenver-

schlechterung /  
Planmögliche Ge-

fährdung der 
Funktionsfähigkeit 

des typspezif. 
Ökosystems 

Versauerungszu-
stand 

pH-Wert - - - - - - - 

Säurekapazität Ks 
(bei versauerungs-
gefährdeten Ge-
wässern) 

- - - - - - - 

Nährstoffverhält-
nisse 

Gesamtphosphor - - - - - - - 

ortho-Phosphat-
Phosphor 

- - - - - - - 

Gesamtstickstoff - - - - - - - 

Nitrat-Stickstoff - - - - - - - 

Ammonium-Stick-
stoff 

- - - - - - - 

Ammoniak-Stick-
stoff 

- - - - - - - 

Nitrit-Stickstoff - - - - - - - 
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Chemischer Zustand 

Möglichkeit nachteiliger 
Auswirkungen (Benen-
nung betroffener UQN-
Grenzwerte) 

baube-
dingte Wir-
kungen 
(Kreuzfeld) 

anlagebe-
dingte Wir-
kungen 
(Kreuzfeld) 

betriebs-
bedingte 
Wirkun-
gen 
(Kreuz-
feld) 

kurzfris-
tig 
(Kreuz-
feld) 

langfris-
tig (Kreuz-
feld) 

Ist-Überschrei-
tung UQN 

Planmögliche 
Überschreitung 

UQN 

Umweltqualitätsnormen (UQN) für die 
Einstufung des chemischen Zustands  

keine, nach Identifizierung 
der vom Vorhaben betroffe-
nen QK (vgl. Kap. 4.5) 

- - - - - 

Ja (Bromierte 
Diphenylether -
(Kongenere: 
Nummern 28, 47, 
99, 100, 153 und 
154 sowie Queck-
silber und Verbin-
dungen) 

nein 

Flussgebietsspezifische Schadstoffe 

synthetische und nicht-synthetische 
Schadstoffe in Wasser, Sedimenten 
oder Schwebstoffen 

(Stoffe nach Anlage 6) 

keine, nach Identifizierung 
der vom Vorhaben betroffe-
nen QK (vgl. Kap. 4.5) 

- - - - - nein - 
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5.8 OWK Plessa-Dolsthaidaer Binnengraben 

5.8.1 Prognose und Bewertung der Auswirkungen auf die Qualitätskomponenten 

5.8.1.1 QK Fische 

Querung von Gewässern 

Tabelle 5-16: Gewässerquerungen durch FGL 012, Lauchhammer - Strehla, Teilabschnitt BRB 
im OWK Plessa-Dolsthaidaer Binnengraben 

Gewässer 
Ge-
meinde 

WRRL-
Gewäs-
ser 

Zugehörig-
keit zum 
OWK 

Bauverfah-
ren Pipeline 

Bauverfah-
ren Kabel-
anlage 

Über-
fahrt er-
forder-
lich 

Grenzgraben Lauch-
hammer 

KG Plessa-Dolst-
haidaer Bin-
nengraben 

--- HDD nein 

Grenzgraben Plessa KG Plessa-Dolst-
haidaer Bin-
nengraben 

--- HDD ja 

Ständergraben Plessa KG Plessa-Dolst-
haidaer Bin-
nengraben 

--- HDD ja 

Plessa-Dolst-
haidaer Bin-
nengraben 

Plessa FWK Plessa-Dolst-
haidaer Bin-
nengraben 

offen 
(in fließender 
Welle) 

offen (i. Z. d. 
Pipeline im 
Betonmantel) 

ja 

Schöpfwerks-
graben 

Plessa KG Plessa-Dolst-
haidaer Bin-
nengraben 

--- HDD ja 

 
Im Zuge der Gewässerquerungen in fließender Welle kann es zu einer vorübergehenden 
Scheuchwirkung für die Fischfauna des Plessa-Dolsthaidaer Binnengrabens kommen. 
Eine Gewässerquerung im Trockenschnitt ist nicht vorgesehen. 

Gewässerüberfahrt 
Im Einzugsgebiet des OWK Plessa-Dolsthaidaer Binnengraben sind vier bauzeitliche Gewäs-
serüberfahrten geplant. Diese werden an der FGL 012 auf GB 06 (Grenzgraben), GB 07 
(Grenzgraben), GB 16 (Ständergraben) und GB 17 (Plessa-Dolsthaidaer Binnengraben und 
Schöpfwerksgraben) errichtet. Diese kann für die Fische eine Barriere oder Teilbarriere 
darstellen. 
 

5.8.1.2 QK Makrozoobenthos 

Querung von Gewässern 
Im Zuge der Gewässerquerungen im Trockenschnitt kann es zu Einschränkungen der ökolo-
gischen Durchgängigkeit für das MZB des Plessa-Dolsthaidaer Binnengrabens kommen.  
Die Gewässerquerungen in fließender Welle (offen) schlägt sich nicht auf die ökologische 
Durchgängigkeit nieder. Allerdings sind durch die Sedimentfahne bauzeitlicher Habitatver-
lust sowie eine Überdeckung von Individuen durch Sedimente möglich. 

Gewässerüberfahrt 
Wie für die Fische kann die Gewässerüberfahrt für das MZB eine Barriere oder Teilbarriere 
darstellen und die Durchgängigkeit des OWK Plessa-Dolsthaidaer Binnengraben einschrän-
ken. 
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5.8.1.3 QK Makrophyten 

Querung von Gewässern 
Bei Querungen im Trockenschnitt wie auch bei Querungen in fließender Welle kann es durch 
die Arbeiten in der Gewässersohle zu Verlusten von Makrophyten kommen. 
 

5.8.1.4 QK Morphologie und Durchgängigkeit 

Querung von Gewässern 
Bei Querungen im Trockenschnitt und in fließender Welle kann lokal in Ufer und Gewässer-
sohle eingegriffen und somit die Fließgewässermorphologie beeinträchtigt werden. 
Ebenso kann durch die Querung im Trockenschnitt die ökologische Durchgängigkeit vo-
rübergehend eingeschränkt werden. 

Gewässerüberfahrt 
Im Zuge des Bestehens der Gewässerüberfahrt kann die ökol. Durchgängigkeit des Ge-
wässers eingeschränkt werden und Tiere an ihren Wanderbewegungen hindern. 

5.8.1.5 QK Wasserhaushalt, Parameter Abfluss und Abflussverhalten 

Druckprüfung 
In diesem OWK findet keine Wasserentnahme statt, weshalb von einer weiteren Betrachtung 
abgesehen werden kann. 
 

5.8.1.6 Allgemeine physikalisch-chemische QK 

Durch die Herstellung der Gewässerquerung in fließender Welle kann es zu Sedimentabtrag 
und –Verlagerungen sowie Trübungen innerhalb des OWK Plessa-Dolsthaidaer Binnengra-
ben kommen. 
 

5.8.2 Entwicklung von Schadensvermeidungs- / verminderungsmaßnahmen 

Die Abhandlung dieses Kapitels erfolgte für alle OWK im Kapitel 4.3.1. 
 

5.8.3 Prognose der Auswirkung auf den Plessa-Dolsthaidaer Binnengraben unter Be-
rücksichtigung der abgeleiteten Maßnahmen in Gänze 

Querung von Gewässern 
Biologische QK Fische 
Im Zuge der Errichtung der offenen Gewässerquerungen in fließender Welle können Fische 
den zu bebauenden Flussabschnitt vorübergehend nicht mehr als Habitat nutzen. Allerdings 
handelt es sich bei Fischen um sehr mobile Arten, die i. d. R. in der Lage sind zu fliehen und 
Störungen auszuweichen. Zudem handelt es sich um einen verhältnismäßig sehr schmalen 
Gewässerabschnitt (Arbeitsstreifen) und um rein bauzeitliche Maßnahmen, die sich auf eine 
Dauer von ein paar Tagen (Gräben) bis wenige Wochen (größere Fließgewässer) beschränkt. 
Dauerhafte Auswirkungen auf die QK Fische sind somit nicht zu erwarten. 
 
Biologische QK Makrozoobenthos 
Im Zuge der Errichtung der offenen Gewässerquerungen in fließender Welle können Arten des 
Makrozoobenthos den zu bebauenden Flussabschnitt vorübergehend nicht mehr als Habitat 
nutzen. Durch die Sedimentfahne kommt es zu bauzeitlichem Habitatverlust und Verlusten 
von Individuen durch Überdeckung mit Sediment. Allerdings ist nur ein kurzer Abschnitt des 
Fließgewässers betroffen, dass der Abschnitt nach Beendigung der Baumaßnahmen wieder 
uneingeschränkt von Arten des MZB aus unmittelbar angrenzenden Abschnitten besiedelt und 
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als Habitat genutzt werden kann. Auch die Sedimentfahne wirkt allenfalls lokal bis wenige 
hundert Meter. 
Zudem handelt es sich um eine bauzeitliche Maßnahme, die sich auf ein paar Tagen bis we-
nige Wochen beschränkt. Dauerhafte Auswirkungen auf die QK MZB sind somit nicht zu 
erwarten. 
 
Biologische QK Makrophyten 
Während der Herstellung der Gewässerquerungen kommt es innerhalb des Arbeitsstreifens 
im Gewässer zu Verlusten von Makrophyten durch die notwendigen Grabarbeiten in der Ge-
wässersohle. Dies ist unabhängig von der Bauweise (Trockenschnitt / fließende Welle), die 
angewandt wird. Die geringe Breite des betroffenen Bereiches und die kurzzeitige Dauer der 
Maßnahme lassen jedoch eine schnelle Wiederbesiedlung des Bereiches mit Makrophyten 
aus unmittelbar angrenzenden Flächen zu, sodass keine dauerhaften Auswirkungen auf 
die QK Makrophyten zu erwarten sind. 
 
Hydromorphologische QK Morphologie 
Die Morphologie des Plessa-Dolsthaidaer Binnengrabens wird bei Bauarbeiten in fließender 
Welle berührt, da Eingriffe in Sohle und Ufer des Gewässers vorgenommen werden. Allerdings 
finden diese Eingriffe nur sehr lokal auf wenigen Metern des Flussabschnittes statt, sodass die 
insgesamt betroffene Fließgewässerstrecke minimal ist.  
Zudem werden Ufer und Sohle nach Durchführung der Bauarbeiten rekultiviert bzw. in ihren 
ursprünglichen Zustand versetzt. 
 
Somit ist keine Verschlechterung der Qualitätskomponente Morphologie zu erwarten, wodurch 
auch keine Verschlechterung hinsichtlich der QK Fische, Makrozoobenthos sowie Mak-
rophyten im Sinne einer Verschlechterung im OWK Plessa-Dolsthaidaer Binnengraben 
zu erwarten sind. 
 
Allgemeine phys. – chem. QK 
Durch die Herstellung der Gewässerquerungen in fließender Welle kommt es zu Sedimentab-
trag und –Verlagerung innerhalb des Plessa-Dolsthaidaer Binnengrabens. Aufgrund seiner 
sehr geringen Fließgeschwindigkeiten sind diese jedoch lokal begrenzt und werden sich 
schnell im näheren Bereich der Querung absetzen. Zudem beschränken sich die Auswirkun-
gen auf die Bauzeit, sodass keine dauerhaften Auswirkungen zu erwarten sind. 
 
Somit ist keine Verschlechterung der allgemeine phys. – chem. Qualitätskomponente zu er-
warten, wodurch auch keine dauerhafte Verschlechterung hinsichtlich der QK Fische, 
Makrozoobenthos sowie Makrophyten im Sinne einer Verschlechterung im OWK 
Plessa-Dolsthaidaer Binnengraben zu erwarten sind. 

Gewässerüberfahrt 
Biologische QK Fische 
Für die Fischfauna stellen die Gewässerüberfahrten eine Teilbarriere dar. Das Gewässer wird 
zwar nicht vom Lauf abgetrennt, teilweise werden Verrohrungen in das Gewässer eingebracht 
oder bspw. Pionierbrücken angelegt. Durch die Verrohrungen bleibt die Durchgängigkeit der 
Gewässer weitestgehend gewährleistet, die Pionierbrücken haben keinen Einfluss auf die 
Durchgängigkeit. Die Dauer der zu errichtenden Überfahrten ist zudem nur auf die Bauphase 
beschränkt (wenige Wochen), sodass die Fische das Gewässer nach erfolgtem Rückbau der 
Überfahrten wieder vollumfänglich durchwandern können und keine dauerhaften Auswir-
kungen auf die QK Fische zu erwarten sind. 
 
Biologische QK Makrozoobenthos 
Für das Makrozoobenthos stellen die Gewässerüberfahrten ebenfalls eine Teilbarriere dar. 
Das Gewässer wird zwar nicht vom Lauf abgetrennt, aber teilweise werden Verrohrungen in 
das Gewässer eingebracht, die die Durchgängigkeit weitestgehend gewährleisten. Die Dauer 
der zu errichtenden Überfahrten ist allerdings nur auf die Bauphase beschränkt (wenige 
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Wochen), sodass die Kleinstlebewesen das Gewässer nach erfolgtem Rückbau der Überfahr-
ten wieder vollumfänglich durchwandern können. Somit sind keine dauerhaften Auswirkun-
gen auf die QK Makrozoobenthos zu erwarten sind 
 
Hydromorphologische QK Durchgängigkeit 
Die Durchgängigkeit wird während des Bestehens der bauzeitlichen Überfahrten leicht einge-
schränkt. Die Überfahrt wird jedoch so angelegt, dass die Durchgängigkeit für Fische und die 
Wirbellosenfauna weitestgehend gewährleistet wird. Zudem besteht diese eingeschränkte 
Durchwanderbarkeit nur sehr kurz, sodass keine dauerhaften Auswirkungen auf die QK 
Makrozoobenthos und Fische zu erwarten sind. 
 

Seite 1218

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gehört zum Planfeststellungsbeschluss 

des LBGR, Az.: 27.1-1-55 



Planfeststellungsantrag Neubau FGL 012 - Teilabschnitt Brandenburg U12 - Fachbeitrag WRRL, Rev. 01 

 

Seite 178 von 220 

5.8.4 Darstellung verbleibender Beeinträchtigungen (Verschlechterungsverbot) 

Die möglichen Auswirkungen wurden vorab beschrieben. Folgende Tabelle dient als Zusammenfassung mit Verweis auf die zuvor verbal beschrie-
benen Ergebnisse. 

Tabelle 5-17: zusammenfassende Darstellung verbleibender, nachteiliger Beeinträchtigungen auf den ökologischen Zustand im OWK Plessa-Dolst-
haidaer Binnengraben 

Qualitätskomponente (QK) 
Möglichkeit nachteiliger 
Auswirkungen (verbal) 

baube-
dingte Wir-

kungen 
(Kreuzfeld) 

anlage-be-
dingte Wir-

kungen 
(Kreuzfeld) 

betriebs-
bedingte 
Wirkun-

gen 
(Kreuz-

feld) 

kurzfris-
tig 

(Kreuz-
feld) 

langfris-
tig 

(Kreuz-
feld) 

Ist-Klasse /  
Ist-Gefährdung 

der Funktionsfä-
higkeit des typ-
spezif. Ökosys-

tems 

Planmögliche 
Klassenver-

schlechterung /  
Planmögliche Ge-

fährdung der 
Funktionsfähigkeit 

des typspezif. 
Ökosystems 

Biologische Qualitätskomponenten  

Gewässerflora 

Phytoplankton*: Ar-
tenzusammenset-
zung, Biomasse 

keine, nach Identifizierung 
der vom Vorhaben betroffe-
nen QK (vgl. Kap. 4.5) 

- - - - - unklar - 

Makrophyten/Phy-
tobenthos: Arten-
zusammensetzung, 
Artenhäufigkeit 

nur lokale, geringfügig ne-
gative baubedingte Verän-
derungen auf minimalem 
Anteil der Gewässerlänge 
des OWK möglich 

=> Veränderung des mäßi-
gen ökologischen Zustan-
des des OWK sind nicht zu 
erwarten 

x - - x - 

Makrophyten: 
unklar  

 
Phytobenthos: 

mäßig (3) 

Makrophyten: 
unklar  

 
Phytobenthos: 

mäßig (3) 

andere aquatische 
Flora 

nur lokale, geringfügig ne-
gative baubedingte Verän-
derungen auf minimalem 
Anteil der Gewässerlänge 
des OWK möglich 

=> Veränderung des ökolo-
gischen Zustandes des 
OWK sind nicht zu erwarten 

x - - x - mäßig (3) mäßig (3) 
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Qualitätskomponente (QK) 
Möglichkeit nachteiliger 
Auswirkungen (verbal) 

baube-
dingte Wir-

kungen 
(Kreuzfeld) 

anlage-be-
dingte Wir-

kungen 
(Kreuzfeld) 

betriebs-
bedingte 
Wirkun-

gen 
(Kreuz-

feld) 

kurzfris-
tig 

(Kreuz-
feld) 

langfris-
tig 

(Kreuz-
feld) 

Ist-Klasse /  
Ist-Gefährdung 

der Funktionsfä-
higkeit des typ-
spezif. Ökosys-

tems 

Planmögliche 
Klassenver-

schlechterung /  
Planmögliche Ge-

fährdung der 
Funktionsfähigkeit 

des typspezif. 
Ökosystems 

Gewässerfauna 

benthische wirbel-
lose Fauna: Arten-
zusammensetzung, 
Artenhäufigkeit 

nur lokale, geringfügig ne-
gative baubedingte Verän-
derungen auf die Artenzu-
sammensetzung und Arten-
häufigkeit auf minimalem 
Anteil der Gewässerlänge 
des OWK möglich 

=> Veränderung des unbe-
friedigenden ökologischen 
Zustandes des OWK sind 
nicht zu erwarten 

x - - x - 
unbefriedigend 

(4) 
Unbefriedigend 

(4) 

Fischfauna: Arten-
zusammensetzung, 
Artenhäufigkeit, Al-
tersstruktur  

nur lokale, geringfügig ne-
gative baubedingte Verän-
derungen auf die Artenzu-
sammensetzung, Artenhäu-
figkeit und Altersstruktur auf 
minimalem Anteil der Ge-
wässerlänge des OWK 
möglich 

=> Veränderung des ökolo-
gischen Zustandes des 
OWK sind nicht zu erwarten 

x - - x - unklar - 

Hydromorphologische Qualitätskomponenten 

Wasserhaushalt 

Abfluss und Ab-
flussdynamik 

keine (vgl. Kap. 5.8.1.5) - - - - - nein nein 

Verbindung zu 
Grundwasserkör-
pern 

keine, nach Identifizierung 
der vom Vorhaben betroffe-
nen QK (vgl. Kap. 4.5) 

- - - - - nein nein 

Durchgängigkeit  
bauzeitliche Überfahrt (vgl. 
Kap. 5.8.1.4) 

x - - x - nein nein 
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Qualitätskomponente (QK) 
Möglichkeit nachteiliger 
Auswirkungen (verbal) 

baube-
dingte Wir-

kungen 
(Kreuzfeld) 

anlage-be-
dingte Wir-

kungen 
(Kreuzfeld) 

betriebs-
bedingte 
Wirkun-

gen 
(Kreuz-

feld) 

kurzfris-
tig 

(Kreuz-
feld) 

langfris-
tig 

(Kreuz-
feld) 

Ist-Klasse /  
Ist-Gefährdung 

der Funktionsfä-
higkeit des typ-
spezif. Ökosys-

tems 

Planmögliche 
Klassenver-

schlechterung /  
Planmögliche Ge-

fährdung der 
Funktionsfähigkeit 

des typspezif. 
Ökosystems 

Morphologie 

Tiefen- und Brei-
tenvariation 

lokale, geringfügig negative 
baubedingte Veränderun-
gen 

Ist-Zustand Strukturgüte = 
5,01 = Klasse 5 

=> keine Klassenver-
schlechterung für den ge-
samten OWK 

x - - x - nein nein 

Struktur und Sub-
strat des Bodens 

Struktur der Ufer-
zone 

Chemische und allgemeine physikalisch-chemische QK 

Temperaturver-
hältnisse 

Wassertemperatur 

keine, nach Identifizierung 
der vom Vorhaben betroffe-
nen QK (vgl. Kap. 4.5) 

- - - - - - - 

Sauerstoffhaushalt 

Sauerstoffgehalt - - - - - - - 

Sauerstoffsättigung - - - - - - - 

TOC - - - - - - - 

BSB - - - - - - - 

Eisen - - - - - - - 

Salzgehalt 

Chlorid - - - - - - - 

Leitfähigkeit bei 
25°C 

- - - - - - - 

Sulfat - - - - - - - 
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Qualitätskomponente (QK) 
Möglichkeit nachteiliger 
Auswirkungen (verbal) 

baube-
dingte Wir-

kungen 
(Kreuzfeld) 

anlage-be-
dingte Wir-

kungen 
(Kreuzfeld) 

betriebs-
bedingte 
Wirkun-

gen 
(Kreuz-

feld) 

kurzfris-
tig 

(Kreuz-
feld) 

langfris-
tig 

(Kreuz-
feld) 

Ist-Klasse /  
Ist-Gefährdung 

der Funktionsfä-
higkeit des typ-
spezif. Ökosys-

tems 

Planmögliche 
Klassenver-

schlechterung /  
Planmögliche Ge-

fährdung der 
Funktionsfähigkeit 

des typspezif. 
Ökosystems 

Versauerungszu-
stand 

pH-Wert - - - - - - - 

Säurekapazität Ks 
(bei versauerungs-
gefährdeten Ge-
wässern) 

- - - - - - - 

Nährstoffverhält-
nisse 

Gesamtphosphor - - - - - - - 

ortho-Phosphat-
Phosphor 

- - - - - - - 

Gesamtstickstoff - - - - - - - 

Nitrat-Stickstoff - - - - - - - 

Ammonium-Stick-
stoff 

- - - - - - - 

Ammoniak-Stick-
stoff 

- - - - - - - 

Nitrit-Stickstoff - - - - - - - 
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Chemischer Zustand 

Möglichkeit nachteili-
ger Auswirkungen (Be-
nennung betroffener 
UQN-Grenzwerte) 

baube-
dingte Wir-
kungen 
(Kreuzfeld) 

anlagebe-
dingte Wir-
kungen 
(Kreuzfeld) 

betriebs-
bedingte 
Wirkun-
gen 
(Kreuz-
feld) 

kurzfris-
tig 
(Kreuz-
feld) 

langfris-
tig (Kreuz-
feld) 

Ist-Überschrei-
tung UQN 

Planmögliche 
Überschreitung 

UQN 

Umweltqualitätsnormen (UQN) für die Ein-
stufung des chemischen Zustands  

keine, nach Identifizie-
rung der vom Vorhaben 
betroffenen QK (vgl. 
Kap. 4.5) 

- - - - - 

Ja (Bromierte 
Diphenylether - 
Kongenere: 
Nummern 28, 47, 
99, 100, 153 und 
154 sowie 
Quecksilber und 
Verbindungen) 

nein 

Flussgebietsspezifische Schadstoffe 

synthetische und nicht-synthetische 
Schadstoffe in Wasser, Sedimenten oder 
Schwebstoffen 

(Stoffe nach Anlage 6) 

keine, nach Identifizie-
rung der vom Vorhaben 
betroffenen QK (vgl. 
Kap. 4.5) 

- - - - - 
Ja (Dichlorprop 
(2,4-DP) und 
Mecoprop) 

nein 
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6 Prüfung des Zielerreichungsgebots 

Laut der EuGH-Entscheidung zur Weservertiefung ist die Zulassung – vorbehaltlich der Ge-
währung einer Ausnahme – zu versagen, wenn das Vorhaben die Erreichung eines guten Zu-
stands eines Oberflächengewässers bzw. eines guten ökologischen Potenzials und eines gu-
ten chemischen Zustands eines Oberflächengewässers, zu dem nach der RL maßgeblichen 
Zeitpunkt gefährdet (EuGH, U. v. 1.7.2015, DVBl. 2015, 1044). Der EuGH hat den Prüfmaß-
stab des Verbesserungsgebots bisher nicht näher geklärt. Laut BVerwG entfaltet das Verbes-
serungsgebot nur dann eine Sperrwirkung, „wenn sich absehen lässt, dass die Verwirklichung 
eines Vorhabens die Möglichkeit ausschließt, die Umweltziele der Wasserrahmenrichtlinie […] 
fristgerecht zu erreichen“ (BVerwG, U. v. 11.8.2016, W + B 2016, 199, 201). Das heißt, das 
Vorhaben muss nicht selbst zur Verbesserung des Gewässerzustands beitragen (KAUSE/ DE 

WITT).  
Diese Fälle können, müssen aber nicht bedeuten, dass zum maßgeblichen Zeitpunkt der Ziel-
zustand nicht erreicht wird (KAUSE/ DE WITT, a.a.O. Rn. 166). Insbesondere kurzzeitige und 
vorübergehende Auswirkungen behindern oder vereiteln geplante Verbesserungsmaß-
nahmen nicht zwangsläufig derart, dass mit einer nachhaltigen Änderung der Verhält-
nisse zu rechnen ist, so dass der Zielzustand zum maßgeblichen Zeitpunkt nicht er-
reicht wird (VG Oldenburg, U. v. 30.6.2014, DVBl. 2014, 1271, 1276).  
Das Verbesserungsgebot fordert demnach zunächst, den maßgeblichen Zielzustand und die 
maßgebliche Frist für das Erreichen dieses Zustands in den betroffenen Wasserkörpern zu 
ermitteln. Betroffene Oberflächenwasserkörper sind die Wasserkörper Pulsnitz, Schwarze Els-
ter, Großthiemig-Krauschützer Binnengraben, Großthiemig-Grödener Binnengraben, Plessaer 
Binnengraben, Hauptschradengraben, Hammergraben Lauchhammer und Plessa-Dolst-
haidaer Binnengraben. Sie werden nebst Zielzustand und maßgeblicher Frist unter Kap. 6.1 
und Kap. 6.2 näher beschrieben. 
 
Im Fachbeitrag wird geprüft, ob infolge des Vorhabens die genannten Ziele zum maßgeblichen 
Zeitpunkt nicht erreicht werden. Dazu wird untersucht, ob und wie sich das Vorhaben auf ge-
plante Verbesserungsmaßnahmen auswirkt, d.h. ob das Vorhaben ihre Umsetzung vereitelt 
oder aber ihren Erfolg. Das kann infolge von dauerhafter Verschlechterung oder der Verfesti-
gung von Zuständen der Qualitätskomponenten und Stoffe eintreten, die nicht dem Zielzu-
stand entsprechen. Das Ergebnis des Fachbeitrags zum Verschlechterungsverbot wird also 
berücksichtigt. Auf dieser Grundlage wird geprüft, ob das Vorhaben das Erreichen des Zielzu-
stands zum maßgeblichen Zeitpunkt gefährdet.  

6.1 Beschreibung der geplanten Verbesserungsmaßnahmen 

6.1.1 OWK Großthiemig-Krauschützer Binnengraben 

Im aktuellen Bewirtschaftungsplan der FGG Elbe [15] ist für den OWK Großthiemig-Krauschüt-
zer Binnengraben sowohl für den ökologischen als auch für den chemischen Zustand eine 
Fristverlängerung zur Erreichung der Umweltziele vorgesehen. Aus folgenden Gründen wurde 
für den betroffenen Oberflächenwasserkörper Fristverlängerung nach Art. 4 (4) WRRL bean-
tragt: 

- Verzögerungszeit bei der Wiederherstellung der Wasserqualität (Ökologie und Chemie). 
 
Folglich sind weitere Verbesserungsmaßnahmen im OWK Großthiemig-Krauschützer Binnen-
graben (Status nationale Berichterstattung 2021) vorgesehen (vgl. Wasserkörpersteckbrief 
[18], vgl. Tabelle 6-1). 
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Tabelle 6-1: geplante Verbesserungsmaßnahmen im OWK Großthiemig-Krauschützer Binnen-
graben [18] [15] 

LAWA-
NR 

Maßnahmenbe-
zeichnung 

Maßnah-
men ID 

Handlungs-
feld 

Auswirkun-
gen auf 

Verbesse-
rungsmaß-

nahmen 
(ja/nein) 

Bewertung 
der Auswir-
kungen des 
Vorhabens 
auf die ge-

planten Ver-
besserungs-
maßnahmen 

Bewertung 
der Auswir-
kungen des 
Vorhabens 

auf eine 
fristge-

rechte Ziel-
erreichung 

28 

Reduzierung der 
Nährstoffeinträge 
durch Anlage von 
Gewässerschutz-

streifen 

75095 

Landwirt-
schaft dif-

fus Oberflä-
chenwasser 

nein 

Maßnahme ist 
uneinge-
schränkt 
durchführbar 

fristverlän-
gerte Zieler-
reichung bei 
Umsetzung 
des Vorha-
bens mög-
lich 

30 

Reduzierung der 
Nährstoffeinträge 

durch Auswa-
schung aus der 
Landwirtschaft 

73599 

Landwirt-
schaft dif-

fus Oberflä-
chenwasser 

nein 

Maßnahme ist 
uneinge-
schränkt 
durchführbar 

fristverlän-
gerte Zieler-
reichung bei 
Umsetzung 
des Vorha-
bens mög-
lich 

31 
Reduzierung der 
Nährstoffeinträge 
durch Drainagen 

76863 Drainagen nein 

Maßnahme ist 
uneinge-
schränkt 
durchführbar 

fristverlän-
gerte Zieler-
reichung bei 
Umsetzung 
des Vorha-
bens mög-
lich 

65 

Wasserrückhalt 
Großthiemig-

Krauschützer- Bin-
nengraben 

75474 
Feuchtge-

biete 
nein 

Maßnahme ist 
uneinge-
schränkt 
durchführbar 

fristverlän-
gerte Zieler-
reichung bei 
Umsetzung 
des Vorha-
bens mög-
lich 

Wasserrückhalt im 
Einzugsgebiet 

75475 
Feuchtge-

biete 
nein 

Maßnahme ist 
uneinge-
schränkt 
durchführbar 

fristverlän-
gerte Zieler-
reichung bei 
Umsetzung 
des Vorha-
bens mög-
lich 

70 

Flächensicherung 
im Einzugsgebiet 

Großthiemig-
Krauschützer-Bin-

nengraben 

80490 
Flächensi-
cherung 

nein 

Maßnahme ist 
uneinge-
schränkt 
durchführbar 

fristverlän-
gerte Zieler-
reichung bei 
Umsetzung 
des Vorha-
bens mög-
lich 

Initiierung Gewäs-
serentwicklung 

82768, 

82769, 

82770 

Hydromor-
phologie 

nein 

Maßnahmen 
sind uneinge-
schränkt 
durchführbar 

fristverlän-
gerte Zieler-
reichung bei 
Umsetzung 
des Vorha-
bens mög-
lich 
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LAWA-
NR 

Maßnahmenbe-
zeichnung 

Maßnah-
men ID 

Handlungs-
feld 

Auswirkun-
gen auf 

Verbesse-
rungsmaß-

nahmen 
(ja/nein) 

Bewertung 
der Auswir-
kungen des 
Vorhabens 
auf die ge-

planten Ver-
besserungs-
maßnahmen 

Bewertung 
der Auswir-
kungen des 
Vorhabens 

auf eine 
fristge-

rechte Ziel-
erreichung 

71 
Einbau von Struktu-

relementen 

85825, 

85826, 

85835 

Hydromor-
phologie 

nein 

Maßnahmen 
sind uneinge-
schränkt 
durchführbar 

fristverlän-
gerte Zieler-
reichung bei 
Umsetzung 
des Vorha-
bens mög-
lich 

72 

Umgestaltung des 
Gewässerlaufs ein-
schließlich Sohle 

und Ufer 

86588, 

86589, 

86590 

Hydromor-
phologie 

nein 

Maßnahmen 
sind uneinge-
schränkt 
durchführbar 

fristverlän-
gerte Zieler-
reichung bei 
Umsetzung 
des Vorha-
bens mög-
lich 

73 

Umgestaltung der 
Uferbereiche ein-

schließlich Anlegen 
von Randstreifen 

88000, 

88001, 

88008 

Hydromor-
phologie 

nein 

Maßnahmen 
sind uneinge-
schränkt 
durchführbar 

fristverlän-
gerte Zieler-
reichung bei 
Umsetzung 
des Vorha-
bens mög-
lich 

74 Auenentwicklung 

91804, 

91805, 

91806 

Hydromor-
phologie 

nein 

Maßnahmen 
sind uneinge-
schränkt 
durchführbar 

fristverlän-
gerte Zieler-
reichung bei 
Umsetzung 
des Vorha-
bens mög-
lich 

75 
Anschluss von Alt-

armen 

92400, 

92401, 

92402 

Hydromor-
phologie 

nein 

Maßnahmen 
sind uneinge-
schränkt 
durchführbar 

fristverlän-
gerte Zieler-
reichung bei 
Umsetzung 
des Vorha-
bens mög-
lich 

79 
Anpassung der Ge-
wässerunterhaltung 

81571 
Gewäs-

serunter-
haltung 

nein 

Maßnahme ist 
uneinge-
schränkt 
durchführbar 

fristverlän-
gerte Zieler-
reichung bei 
Umsetzung 
des Vorha-
bens mög-
lich 

Erläuterungen zur Tabelle: 
Fett = Maßnahmen sind im Vorhabensbereich ausgewiesen 
Kursiv = Maßnahme nicht im Vorhabensbereich ausgewiesen  
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6.1.2 OWK Großthiemig-Grödener Binnengraben 

Im aktuellen Bewirtschaftungsplan [15] ist für den OWK Großthiemig-Grödener Binnengraben 
sowohl für den ökologischen als auch für den chemischen Zustand eine Fristverlängerung zur 
Erreichung der Umweltziele vorgesehen. Aus folgenden Gründen wurde für den betroffenen 
Oberflächenwasserkörper Fristverlängerung nach Art. 4 (4) WRRL beantragt: 

- Verzögerungszeit bei der Wiederherstellung der Wasserqualität (Ökologie und Chemie). 
 
Folglich sind weitere Verbesserungsmaßnahmen im OWK Großthiemig-Grödener Binnengra-
ben (Status nationale Berichterstattung 2021) vorgesehen (vgl. Wasserkörpersteckbrief [18], 
vgl. Tabelle 6-2). 

Tabelle 6-2: geplante Verbesserungsmaßnahmen im OWK Großthiemig-Grödener Binnengra-
ben [18] [15] 

 

LAWA-
NR 

Maßnahmenbe-
zeichnung 

Maß-
nah-

men ID 

Handlungs-
feld 

Auswirkun-
gen auf Ver-

besse-
rungsmaß-

nahmen 
(ja/nein) 

Bewertung 
der Auswir-
kungen des 

Vorhabens auf 
die geplanten 

Verbesse-
rungsmaßnah-

men 

Bewertung 
der Auswir-
kungen des 
Vorhabens 

auf eine 
fristge-

rechte Ziel-
erreichung 

28 

Reduzierung der 
Nährstoffeinträge 
durch Anlage von 
Gewässerschutz-

streifen 

75111 

Landwirt-
schaft diffus 
Oberflächen-

wasser 

nein 

Maßnahme ist 
uneinge-
schränkt 
durchführbar 

fristverlän-
gerte Zieler-
reichung bei 
Umsetzung 
des Vorha-
bens mög-
lich 

30 

Reduzierung der 
Nährstoffeinträge 

durch Auswa-
schung aus der 
Landwirtschaft 

73631 

Landwirt-
schaft diffus 
Oberflächen-

wasser 

nein 

Maßnahme ist 
uneinge-
schränkt 
durchführbar 

fristverlän-
gerte Zieler-
reichung bei 
Umsetzung 
des Vorha-
bens mög-
lich 

31 
Reduzierung der 
Nährstoffeinträge 
durch Drainagen 

76889 Drainagen nein 

Maßnahme ist 
uneinge-
schränkt 
durchführbar 

fristverlän-
gerte Zieler-
reichung bei 
Umsetzung 
des Vorha-
bens mög-
lich 

65 

Wasserrückhalt 
Großthiemig-Gröde-
ner- Binnengraben 

75468 
Feuchtge-

biete 
nein 

Maßnahme ist 
uneinge-
schränkt 
durchführbar 

fristverlän-
gerte Zieler-
reichung bei 
Umsetzung 
des Vorha-
bens mög-
lich 

Wasserrückhalt im 
Einzugsgebiet 

75469 
Feuchtge-

biete 
nein 

Maßnahme ist 
uneinge-
schränkt 
durchführbar 

fristverlän-
gerte Zieler-
reichung bei 
Umsetzung 
des Vorha-
bens mög-
lich 
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LAWA-
NR 

Maßnahmenbe-
zeichnung 

Maß-
nah-

men ID 

Handlungs-
feld 

Auswirkun-
gen auf Ver-

besse-
rungsmaß-

nahmen 
(ja/nein) 

Bewertung 
der Auswir-
kungen des 

Vorhabens auf 
die geplanten 

Verbesse-
rungsmaßnah-

men 

Bewertung 
der Auswir-
kungen des 
Vorhabens 

auf eine 
fristge-

rechte Ziel-
erreichung 

70 

Flächensicherung 
im Einzugsgebiet 

Großthiemig-Gröde-
ner-Binnengraben 

80457 
Flächensiche-

rung 
nein 

Maßnahme ist 
uneinge-
schränkt 
durch-führbar 

fristverlän-
gerte Zieler-
reichung bei 
Umsetzung 
des Vorha-
bens mög-
lich 

Initiierung Gewäs-
serentwicklung 

82756, 
82757 

Hydromor-
phologie 

nein 

Maßnahmen 
sind uneinge-
schränkt 
durchführbar 

fristverlän-
gerte Zieler-
reichung bei 
Umsetzung 
des Vorha-
bens mög-
lich 

71 
Einbau von Struktu-

relementen 
85703, 
85715 

Hydromor-
phologie 

nein 

Maßnahmen 
sind uneinge-
schränkt 
durchführbar 

fristverlän-
gerte Zieler-
reichung bei 
Umsetzung 
des Vorha-
bens mög-
lich 

72 

Umgestaltung des 
Gewässerlaufs ein-
schließlich Sohle 

und Ufer 

86486,
86487 

Hydromor-
phologie 

nein 

Maßnahmen 
sind uneinge-
schränkt 
durch-führbar 

fristverlän-
gerte Zieler-
reichung bei 
Umsetzung 
des Vorha-
bens mög-
lich 

73 

Umgestaltung der 
Uferbereiche ein-

schließlich Anlegen 
von Randstreifen 

87972, 
87973 

Hydromor-
phologie 

nein 

Maßnahmen 
sind uneinge-
schränkt 
durchführbar 

fristverlän-
gerte Zieler-
reichung bei 
Umsetzung 
des Vorha-
bens mög-
lich 

74 Auenentwicklung 
91262, 
91274 

Hydromor-
phologie 

nein 

Maßnahmen 
sind uneinge-
schränkt 
durchführbar 

fristverlän-
gerte Zieler-
reichung bei 
Umsetzung 
des Vorha-
bens mög-
lich 

75 
Anschluss von  

Altarmen 
92358, 
92359 

Hydromor-
phologie 

nein 

Maßnahmen 
sind uneinge-
schränkt 
durchführbar 

fristverlän-
gerte Zieler-
reichung bei 
Umsetzung 
des Vorha-
bens mög-
lich 

79 
Anpassung der Ge-
wässerunterhaltung 

81396 
Gewässerun-

terhaltung 
nein 

Maßnahme ist 
uneinge-
schränkt 
durchführbar 

fristverlän-
gerte Zieler-
reichung bei 
Umsetzung 
des Vorha-
bens mög-
lich 

Erläuterungen zur Tabelle: 
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Fett = Maßnahmen sind im Vorhabensbereich ausgewiesen 
Kursiv = Maßnahme nicht im Vorhabensbereich ausgewiesen  

 

6.1.3 OWK Pulsnitz 

Im aktuellen Bewirtschaftungsplan [15] ist für den OWK Pulsnitz sowohl für den ökologischen 
als auch für den chemischen Zustand eine Fristverlängerung zur Erreichung der Umweltziele 
vorgesehen. Aus folgenden Gründen wurde für den betroffenen Oberflächenwasserkörper 
Fristverlängerung nach Art. 4 (4) WRRL beantragt: 

- Verzögerungszeit bei der Wiederherstellung der Wasserqualität (Ökologie und Chemie). 
 
Folglich sind weitere Verbesserungsmaßnahmen im OWK Pulsnitz (Status nationale Bericht-
erstattung 2021) vorgesehen (vgl. Wasserkörpersteckbrief [18], vgl. Tabelle 6-3). 

Tabelle 6-3: geplante Verbesserungsmaßnahmen im OWK Pulsnitz [18] [15] 

 

LAWA-
NR 

Maßnahmenbe-
zeichnung 

Maß-
nah-

men ID 

Handlungs-
feld 

Auswirkun-
gen auf Ver-

besse-
rungsmaß-

nahmen 
(ja/nein) 

Bewertung 
der Auswir-
kungen des 

Vorhabens auf 
die geplanten 

Verbesse-
rungsmaßnah-

men 

Bewertung 
der Auswir-
kungen des 
Vorhabens 

auf eine 
fristge-

rechte Ziel-
erreichung 

28 

Reduzierung der 
Nährstoffeinträge 
durch Anlage von 
Gewässerschutz-

streifen 

75098 

Landwirt-
schaft diffus 
Oberflächen-

wasser 

nein 

Maßnahme ist 
uneinge-
schränkt 
durchführbar 

fristverlän-
gerte Zieler-
reichung bei 
Umsetzung 
des Vorha-
bens mög-
lich 

30 

Reduzierung der 
Nährstoffeinträge 

durch Auswa-
schung aus der 
Landwirtschaft 

73597 

Landwirt-
schaft diffus 
Oberflächen-

wasser 

nein 

Maßnahme ist 
uneinge-
schränkt 
durchführbar 

fristverlän-
gerte Zieler-
reichung bei 
Umsetzung 
des Vorha-
bens mög-
lich 

31 
Reduzierung der 
Nährstoffeinträge 
durch Drainagen 

76866 Drainagen nein 

Maßnahme ist 
uneinge-
schränkt 
durchführbar 

fristverlän-
gerte Zieler-
reichung bei 
Umsetzung 
des Vorha-
bens mög-
lich 

61 

Ermittlung des öko-
logischen Min-
destabflusses 

Qmin,ök 

78173 
Ökologische 
Mindestwas-
serführung 

nein 

Maßnahme ist 
uneinge-
schränkt 
durchführbar 

fristverlän-
gerte Zieler-
reichung bei 
Umsetzung 
des Vorha-
bens mög-
lich 

62 
Verkürzung Rück-

staubereiche 
79064 

Ökologische 
Mindestwas-
serführung 

nein 

Maßnahme ist 
uneinge-
schränkt 
durchführbar 

fristverlän-
gerte Zieler-
reichung bei 
Umsetzung 
des Vorha-
bens mög-
lich 
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LAWA-
NR 

Maßnahmenbe-
zeichnung 

Maß-
nah-

men ID 

Handlungs-
feld 

Auswirkun-
gen auf Ver-

besse-
rungsmaß-

nahmen 
(ja/nein) 

Bewertung 
der Auswir-
kungen des 

Vorhabens auf 
die geplanten 

Verbesse-
rungsmaßnah-

men 

Bewertung 
der Auswir-
kungen des 
Vorhabens 

auf eine 
fristge-

rechte Ziel-
erreichung 

63 
Ermöglichung ge-
wässertypischen 

Abflussverhaltens 
79406 

Ökologische 
Mindestwas-
serführung 

nein 

Maßnahme ist 
uneinge-
schränkt 
durchführbar 

fristverlän-
gerte Zieler-
reichung bei 
Umsetzung 
des Vorha-
bens mög-
lich 

65 
Wasserrückhalt 

Pulsnitz 
75473 

Feuchtge-
biete 

nein 

Maßnahme ist 
uneinge-
schränkt 
durchführbar 

fristverlän-
gerte Zieler-
reichung bei 
Umsetzung 
des Vorha-
bens mög-
lich 

69 

Durchgängigkeit Ga-
belwehr Lindenau 

72571 
Ökologische 
Durchgängig-

keit 
nein 

Maßnahme ist 
uneinge-
schränkt durch-
führbar 

fristverlän-
gerte Zieler-
reichung bei 
Umsetzung 
des Vorha-
bens möglich 

Durchgängigkeit Hu-
tungswehr 

72567 
Ökologische 
Durchgängig-

keit 
nein 

Maßnahme ist 
uneinge-
schränkt durch-
führbar 

fristverlän-
gerte Zieler-
reichung bei 
Umsetzung 
des Vorha-
bens möglich 

Durchgängigkeit 
Mühle Kroppen 

72579 
Ökologische 
Durchgängig-

keit 
nein 

Maßnahme ist 
uneinge-
schränkt durch-
führbar 

fristverlän-
gerte Zieler-
reichung bei 
Umsetzung 
des Vorha-
bens möglich 

Durchgängigkeit 
Schonauer Wehr 

72568 
Ökologische 
Durchgängig-

keit 
nein 

Maßnahme ist 
uneinge-
schränkt durch-
führbar 

fristverlän-
gerte Zieler-
reichung bei 
Umsetzung 
des Vorha-
bens möglich 

Durchgängigkeit 
Sohlrampe am Park 

Lindenau 
72570 

Ökologische 
Durchgängig-

keit 
nein 

Maßnahme ist 
uneinge-
schränkt durch-
führbar 

fristverlän-
gerte Zieler-
reichung bei 
Umsetzung 
des Vorha-
bens möglich 

Durchgängigkeit 
Sohlschwelle Ortrand 

72614 
Ökologische 
Durchgängig-

keit 
nein 

Maßnahme ist 
uneinge-
schränkt durch-
führbar 

fristverlän-
gerte Zieler-
reichung bei 
Umsetzung 
des Vorha-
bens möglich 

Durchgängigkeit 
Sohlschwelle uh A13 

72576 
Ökologische 
Durchgängig-

keit 
nein 

Maßnahme ist 
uneinge-
schränkt durch-
führbar 

fristverlän-
gerte Zieler-
reichung bei 
Umsetzung 
des Vorha-
bens möglich 
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LAWA-
NR 

Maßnahmenbe-
zeichnung 

Maß-
nah-

men ID 

Handlungs-
feld 

Auswirkun-
gen auf Ver-

besse-
rungsmaß-

nahmen 
(ja/nein) 

Bewertung 
der Auswir-
kungen des 

Vorhabens auf 
die geplanten 

Verbesse-
rungsmaßnah-

men 

Bewertung 
der Auswir-
kungen des 
Vorhabens 

auf eine 
fristge-

rechte Ziel-
erreichung 

Durchgängigkeit 
Wehr Elster-

werda/Kotschka 
72566 

Ökologische 
Durchgängig-

keit 
nein 

Maßnahme ist 
uneinge-
schränkt 
durchführbar 

fristverlän-
gerte Zieler-
reichung bei 
Umsetzung 
des Vorha-
bens mög-
lich 

Durchgängigkeit 
Wehr Frauwalde 

72569 
Ökologische 
Durchgängig-

keit 
nein 

Maßnahme ist 
uneinge-
schränkt durch-
führbar 

fristverlän-
gerte Zieler-
reichung bei 
Umsetzung 
des Vorha-
bens möglich 

Durchgängigkeit 
Wehr Großmehlen 

72651 
Ökologische 
Durchgängig-

keit 
nein 

Maßnahme ist 
uneinge-
schränkt durch-
führbar 

fristverlän-
gerte Zieler-
reichung bei 
Umsetzung 
des Vorha-
bens möglich 

Durchgängigkeit 
Wehr Kleinmehlen 

72650 
Ökologische 
Durchgängig-

keit 
nein 

Maßnahme ist 
uneinge-
schränkt durch-
führbar 

fristverlän-
gerte Zieler-
reichung bei 
Umsetzung 
des Vorha-
bens möglich 

Durchgängigkeit 
Wehr Kroppen 

72578 
Ökologische 
Durchgängig-

keit 
nein 

Maßnahme ist 
uneinge-
schränkt durch-
führbar 

fristverlän-
gerte Zieler-
reichung bei 
Umsetzung 
des Vorha-
bens möglich 

Durchgängigkeit 
Wehr Ortrand 

72577 
Ökologische 
Durchgängig-

keit 
nein 

Maßnahme ist 
uneinge-
schränkt durch-
führbar 

fristverlän-
gerte Zieler-
reichung bei 
Umsetzung 
des Vorha-
bens möglich 

70 

Flächensicherung 
im Einzugsgebiet 

Pulsnitz 
80460 

Flächensiche-
rung 

nein 

Maßnahme ist 
uneinge-
schränkt 
durchführbar 

fristverlän-
gerte Zieler-
reichung bei 
Umsetzung 
des Vorha-
bens mög-
lich 

Initiierung Gewäs-
serentwicklung 

82750, 
82762, 
82763, 
82765 

Hydromor-
phologie 

nein 

Maßnahmen 
sind uneinge-
schränkt 
durchführbar 

fristverlän-
gerte Zieler-
reichung bei 
Umsetzung 
des Vorha-
bens mög-
lich 
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LAWA-
NR 

Maßnahmenbe-
zeichnung 

Maß-
nah-

men ID 

Handlungs-
feld 

Auswirkun-
gen auf Ver-

besse-
rungsmaß-

nahmen 
(ja/nein) 

Bewertung 
der Auswir-
kungen des 

Vorhabens auf 
die geplanten 

Verbesse-
rungsmaßnah-

men 

Bewertung 
der Auswir-
kungen des 
Vorhabens 

auf eine 
fristge-

rechte Ziel-
erreichung 

71 
Einbau von Struktu-

relementen 

85850, 
85871, 
85872, 
85873 

Hydromor-
phologie 

nein 

Maßnahmen 
sind uneinge-
schränkt 
durchführbar 

fristverlän-
gerte Zieler-
reichung bei 
Umsetzung 
des Vorha-
bens mög-
lich 

72 

Umgestaltung des 
Gewässerlaufs ein-
schließlich Sohle 

und Ufer 

86492, 
86493, 
86495, 
86508 

Hydromor-
phologie 

nein 

Maßnahmen 
sind uneinge-
schränkt 
durch-führbar 

fristverlän-
gerte Zieler-
reichung bei 
Umsetzung 
des Vorha-
bens mög-
lich 

73 

Umgestaltung der 
Uferbereiche ein-

schließlich Anlegen 
von Randstreifen 

87978, 
88005, 
88006, 
88007 

Hydromor-
phologie 

nein 

Maßnahmen 
sind uneinge-
schränkt 
durch-führbar 

fristverlän-
gerte Zieler-
reichung bei 
Umsetzung 
des Vorha-
bens mög-
lich 

74 Auenentwicklung 

91798, 
91799, 
91800, 
91801 

Hydromor-
phologie 

nein 

Maßnahmen 
sind uneinge-
schränkt 
durch-führbar 

fristverlän-
gerte Zieler-
reichung bei 
Umsetzung 
des Vorha-
bens mög-
lich 

75 
Anschluss von  

Altarmen 

92387, 
92407, 
92410, 
92411 

Hydromor-
phologie 

nein 

Maßnahmen 
sind uneinge-
schränkt 
durch-führbar 

fristverlän-
gerte Zieler-
reichung bei 
Umsetzung 
des Vorha-
bens mög-
lich 

79 
Anpassung der Ge-
wässerunterhaltung 

81385 
Gewässerun-

terhaltung 
nein 

Maßnahme ist 
uneinge-
schränkt 
durchführbar 

fristverlän-
gerte Zieler-
reichung bei 
Umsetzung 
des Vorha-
bens mög-
lich 

501 

Ökologisches Was-
serkraftfachkonzept - 
Heinersdorfer Mühle 

Kroppen 

72684 Wasserkraft nein 

Maßnahme ist 
uneinge-
schränkt durch-
führbar 

fristverlän-
gerte Zieler-
reichung bei 
Umsetzung 
des Vorha-
bens möglich 

501 
Ökologisches Was-

serkraftfachkonzept - 
Mühle Lindenau 

72685 Wasserkraft nein 

Maßnahme ist 
uneinge-
schränkt durch-
führbar 

fristverlän-
gerte Zieler-
reichung bei 
Umsetzung 
des Vorha-
bens möglich 

Erläuterungen zur Tabelle: 
Fett = Maßnahmen sind im Vorhabensbereich ausgewiesen 
Kursiv = Maßnahme nicht im Vorhabensbereich ausgewiesen   
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6.1.4 OWK Schwarze Elster 

Im aktuellen Bewirtschaftungsplan [15] ist für den OWK Schwarze Elster sowohl für den öko-
logischen als auch für den chemischen Zustand eine Fristverlängerung zur Erreichung der 
Umweltziele vorgesehen. Aus folgenden Gründen wurde für den betroffenen Oberflächenwas-
serkörper Fristverlängerung nach Art. 4 (4) WRRL beantragt: 

- Verzögerungszeit bei der Wiederherstellung der Wasserqualität (Ökologie und Chemie). 
 
Folglich sind weitere Verbesserungsmaßnahmen im OWK Schwarze Elster (Status nationale 
Berichterstattung 2021) vorgesehen (vgl. Wasserkörpersteckbrief [18], vgl. Tabelle 6-4). 

Tabelle 6-4: geplante Verbesserungsmaßnahmen im OWK Schwarze Elster 

LAWA-
NR 

Maßnahmenbe-
zeichnung 

Maß-
nah-

men ID 

Handlungs-
feld 

Auswirkun-
gen auf Ver-

besse-
rungsmaß-

nahmen 
(ja/nein) 

Bewertung der 
Auswirkungen 
des Vorhabens 
auf die geplan-
ten Verbesse-
rungsmaßnah-

men 

Bewertung 
der Auswir-
kungen des 
Vorhabens 

auf eine 
fristge-

rechte Ziel-
erreichung 

16 

Errichtung Gruben-
wasserreinigungsan-
lage zur Behandlung 

Wasser Restloch 
28/29, Ableitung in 
Schwarze Elster 

80403 
Bergbaube-
dingte Ein-

flüsse 
nein 

Maßnahme ist 
uneingeschränkt 
durchführbar 

fristverlän-
gerte Zieler-
reichung bei 
Umsetzung 
des Vorha-
bens mög-
lich 

24 

Temporäre Neutrali-
sation Restloch 28 
und Restloch 29 

80270 
Bergbaube-
dingte Ein-

flüsse 
nein 

Maßnahme ist 
uneingeschränkt 
durchführbar 

fristverlän-
gerte Zieler-
reichung bei 
Umsetzung 
des Vorha-
bens mög-
lich 

Überleitung aus dem 
Restloch 28 in die 
Schwarze Elster 

80400 
Bergbaube-
dingte Ein-

flüsse 
nein 

Maßnahme ist 
uneingeschränkt 
durchführbar 

fristverlän-
gerte Zieler-
reichung bei 
Umsetzung 
des Vorha-
bens mög-
lich 

Wasserbehandlung 
Geierswalder See 

100165, 
100167 

Bergbaube-
dingte Ein-

flüsse 
nein 

Maßnahme ist 
uneingeschränkt 
durchführbar 

fristverlän-
gerte Zieler-
reichung bei 
Umsetzung 
des Vorha-
bens mög-
lich 

Wasserbehandlung 
Partwitzer See 

100166 
Bergbaube-
dingte Ein-

flüsse 
nein 

Maßnahme ist 
uneingeschränkt 
durchführbar 

fristverlän-
gerte Zieler-
reichung bei 
Umsetzung 
des Vorha-
bens mög-
lich 

25 
Ökologisches Groß-

projekt BASF 
100051 

Schadstoffe 

Oberflächen-
wasser 

nein 

Maßnahme ist 
uneinge-
schränkt 
durchführbar 

fristverlän-
gerte Zieler-
reichung 
bei Umset-
zung des 
Vorhabens 
möglich 
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LAWA-
NR 

Maßnahmenbe-
zeichnung 

Maß-
nah-

men ID 

Handlungs-
feld 

Auswirkun-
gen auf Ver-

besse-
rungsmaß-

nahmen 
(ja/nein) 

Bewertung der 
Auswirkungen 
des Vorhabens 
auf die geplan-
ten Verbesse-
rungsmaßnah-

men 

Bewertung 
der Auswir-
kungen des 
Vorhabens 

auf eine 
fristge-

rechte Ziel-
erreichung 

28 

Reduzierung der 
Nährstoffeinträge 
durch Anlage von 
Gewässerschutz-

streifen 

75180 

Landwirt-
schaft diffus 
Oberflächen-

wasser 

nein 

Maßnahme ist 
uneinge-
schränkt 
durchführbar 

fristverlän-
gerte Zieler-
reichung 
bei Umset-
zung des 
Vorhabens 
möglich 

30 

Reduzierung der 
Nährstoffeinträge 

durch Auswa-
schung aus der 
Landwirtschaft 

73653 

Landwirt-
schaft diffus 
Oberflächen-

wasser 

nein 

Maßnahme ist 
uneinge-
schränkt 
durchführbar 

fristverlän-
gerte Zieler-
reichung 
bei Umset-
zung des 
Vorhabens 
möglich 

31 
Reduzierung der 
Nährstoffeinträge 
durch Drainagen 

77044 Drainagen nein 

Maßnahme ist 
uneinge-
schränkt 
durchführbar 

fristverlän-
gerte Zieler-
reichung 
bei Umset-
zung des 
Vorhabens 
möglich 

61 

Bewirtschaftung 
Speicher Niemtsch 

zur Niedrigwas-
seraufhöhung und 
zum Hochwasser-

schutz 

80067 
Bergbaube-
dingte Ein-

flüsse 
nein 

Maßnahme ist 
uneingeschränkt 
durchführbar 

fristverlän-
gerte Zieler-
reichung bei 
Umsetzung 
des Vorha-
bens mög-
lich 

Ermittlung des öko-
logischen Min-
destabflusses 

Qmin,ök 

78146 
Ökologische 
Mindestwas-
serführung 

nein 

Maßnahme ist 
uneinge-
schränkt 
durchführbar 

fristverlän-
gerte Zieler-
reichung 
bei Umset-
zung des 
Vorhabens 
möglich 

Überwachung Min-
destabfluss Fluss-
gebiet Schwarze 

Elster 

77423 
Ökologische 
Mindestwas-
serführung 

nein 

Maßnahme ist 
uneinge-
schränkt 
durchführbar 

fristverlän-
gerte Zieler-
reichung 
bei Umset-
zung des 
Vorhabens 
möglich 

63 

Überleitung von Ho-
ribrunnen im Laugk-
feld zur Grubenwas-
serreinigungsanlage 

Rainitza 

80076 
Bergbaube-
dingte Ein-

flüsse 
nein 

Maßnahme ist 
uneingeschränkt 
durchführbar 

fristverlän-
gerte Zieler-
reichung bei 
Umsetzung 
des Vorha-
bens mög-
lich 

69 
Durchgängigkeit Ab-
sturz Kleinkoschen 

72093 
Ökologische 
Durchgängig-

keit 
nein 

Maßnahme ist 
uneingeschränkt 
durchführbar 

fristverlän-
gerte Zieler-
reichung bei 
Umsetzung 
des Vorha-
bens mög-
lich 
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LAWA-
NR 

Maßnahmenbe-
zeichnung 

Maß-
nah-

men ID 

Handlungs-
feld 

Auswirkun-
gen auf Ver-

besse-
rungsmaß-

nahmen 
(ja/nein) 

Bewertung der 
Auswirkungen 
des Vorhabens 
auf die geplan-
ten Verbesse-
rungsmaßnah-

men 

Bewertung 
der Auswir-
kungen des 
Vorhabens 

auf eine 
fristge-

rechte Ziel-
erreichung 

Durchgängigkeit Al-
tes Wehr Senften-

berg 
72095 

Ökologische 
Durchgängig-

keit 
nein 

Maßnahme ist 
uneingeschränkt 
durchführbar 

fristverlän-
gerte Zieler-
reichung bei 
Umsetzung 
des Vorha-
bens mög-
lich 

Durchgängigkeit 
Schwarzheide Ost 

72044 
Ökologische 
Durchgängig-

keit 
nein 

Maßnahme ist 
uneingeschränkt 
durchführbar 

fristverlän-
gerte Zieler-
reichung bei 
Umsetzung 
des Vorha-
bens mög-
lich 

Durchgängigkeit 
Wehr Arnsnesta 

72606 
Ökologische 
Durchgängig-

keit 
nein 

Maßnahme ist 
uneingeschränkt 
durchführbar 

fristverlän-
gerte Zieler-
reichung bei 
Umsetzung 
des Vorha-
bens mög-
lich 

Durchgängigkeit 
Wehr Bad Lieben-

werda 
72565 

Ökologische 
Durchgängig-

keit 
nein 

Maßnahme ist 
uneingeschränkt 
durchführbar 

fristverlän-
gerte Zieler-
reichung bei 
Umsetzung 
des Vorha-
bens mög-
lich 

Durchgängigkeit 
Wehr Frauenhorst 

72607 
Ökologische 
Durchgängig-

keit 
nein 

Maßnahme ist 
uneingeschränkt 
durchführbar 

fristverlän-
gerte Zieler-
reichung bei 
Umsetzung 
des Vorha-
bens mög-
lich 

Durchgängigkeit 
Wehr Großkoschen 

72092 
Ökologische 
Durchgängig-

keit 
nein 

Maßnahme ist 
uneingeschränkt 
durchführbar 

fristverlän-
gerte Zieler-
reichung bei 
Umsetzung 
des Vorha-
bens mög-
lich 

Durchgängigkeit 
Wehr Herzberg 

72608 
Ökologische 
Durchgängig-

keit 
nein 

Maßnahme ist 
uneingeschränkt 
durchführbar 

fristverlän-
gerte Zieler-
reichung bei 
Umsetzung 
des Vorha-
bens mög-
lich 

Durchgängigkeit 
Wehr München 

72609 
Ökologische 
Durchgängig-

keit 
nein 

Maßnahme ist 
uneingeschränkt 
durchführbar 

fristverlän-
gerte Zieler-
reichung bei 
Umsetzung 
des Vorha-
bens mög-
lich 
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LAWA-
NR 

Maßnahmenbe-
zeichnung 

Maß-
nah-

men ID 

Handlungs-
feld 

Auswirkun-
gen auf Ver-

besse-
rungsmaß-

nahmen 
(ja/nein) 

Bewertung der 
Auswirkungen 
des Vorhabens 
auf die geplan-
ten Verbesse-
rungsmaßnah-

men 

Bewertung 
der Auswir-
kungen des 
Vorhabens 

auf eine 
fristge-

rechte Ziel-
erreichung 

Durchgängigkeit 
Wehr Neumühl 

72610 
Ökologische 
Durchgängig-

keit 
nein 

Maßnahme ist 
uneingeschränkt 
durchführbar 

fristverlän-
gerte Zieler-
reichung bei 
Umsetzung 
des Vorha-
bens mög-
lich 

Durchgängigkeit 
Wehr Neumühl/Mühl-

graben 
72611 

Ökologische 
Durchgängig-

keit 
nein 

Maßnahme ist 
uneingeschränkt 
durchführbar 

fristverlän-
gerte Zieler-
reichung bei 
Umsetzung 
des Vorha-
bens mög-
lich 

Durchgängigkeit 
Wehr Senftenberg-

Buchwalde 
72094 

Ökologische 
Durchgängig-

keit 
nein 

Maßnahme ist 
uneingeschränkt 
durchführbar 

fristverlän-
gerte Zieler-
reichung bei 
Umsetzung 
des Vorha-
bens mög-
lich 

70 

Flächensicherung 
im Einzugsgebiet 
Schwarze Elster 

80464 
Flächensi-
cherung 

nein 

Maßnahme ist 
uneinge-
schränkt 
durchführbar 

fristverlän-
gerte Zieler-
reichung 
bei Umset-
zung des 
Vorhabens 
möglich 

Initiierung Gewäs-
serentwicklung 

82462, 
82465, 
82466, 
82467, 
82468, 
82469, 
82470, 
82471, 
82472, 
82473, 
82474, 
82475, 
82477 

Hydromor-
phologie 

nein 

Maßnahmen 
sind uneinge-
schränkt 
durchführbar 

fristverlän-
gerte Zieler-
reichung 
bei Umset-
zung des 
Vorhabens 
möglich 

71 
Einbau von Struktu-

relementen 

85175, 
85176, 
85177, 
85178, 
85182, 
85183, 
85184, 
85185, 
85727, 
85728, 
85729, 
85731, 
85742 

Hydromor-
phologie 

nein 

Maßnahmen 
sind uneinge-
schränkt 
durchführbar 

fristverlän-
gerte Zieler-
reichung 
bei Umset-
zung des 
Vorhabens 
möglich 
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LAWA-
NR 

Maßnahmenbe-
zeichnung 

Maß-
nah-

men ID 

Handlungs-
feld 

Auswirkun-
gen auf Ver-

besse-
rungsmaß-

nahmen 
(ja/nein) 

Bewertung der 
Auswirkungen 
des Vorhabens 
auf die geplan-
ten Verbesse-
rungsmaßnah-

men 

Bewertung 
der Auswir-
kungen des 
Vorhabens 

auf eine 
fristge-

rechte Ziel-
erreichung 

72 

Umgestaltung des 
Gewässerlaufs ein-
schließlich Sohle 

und Ufer 

86514, 
86515, 
86516, 
86517, 
86518, 
86519, 
86520, 
86521, 
86522, 
86523, 
86525, 
86538, 
87811 

Hydromor-
phologie 

nein 

Maßnahmen 
sind uneinge-
schränkt 
durchführbar 

fristverlän-
gerte Zieler-
reichung 
bei Umset-
zung des 
Vorhabens 
möglich 

73 

Umgestaltung der 
Uferbereiche ein-

schließlich Anlegen 
von Randstreifen 

88025, 
88026, 
88027, 
88129, 
88448, 
88449, 
88450, 
88870, 
88871, 
88872, 
88873, 
88874, 
88876 

Hydromor-
phologie 

nein 

Maßnahmen 
sind uneinge-
schränkt 
durchführbar 

fristverlän-
gerte Zieler-
reichung 
bei Umset-
zung des 
Vorhabens 
möglich 

74 

Auenentwicklung 75861 
Feuchtge-

biete 
nein 

Maßnahme ist 
uneinge-
schränkt 
durchführbar 

fristverlän-
gerte Zieler-
reichung 
bei Umset-
zung des 
Vorhabens 
möglich 

Auenentwicklung 

91160, 
91170, 
91172, 
91173, 
91174, 
91175, 
91179, 
91180, 
91292, 
91293, 
91294, 
91295, 
91301 

Hydromor-
phologie 

nein 

Maßnahmen 
sind uneinge-
schränkt 
durchführbar 

fristverlän-
gerte Zieler-
reichung 
bei Umset-
zung des 
Vorhabens 
möglich 

Aue Schwarze Els-
ter 

75794 
Feuchtge-

biete 
nein 

Maßnahme ist 
uneinge-
schränkt 
durchführbar 

fristverlän-
gerte Zieler-
reichung 
bei Umset-
zung des 
Vorhabens 
möglich 
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LAWA-
NR 

Maßnahmenbe-
zeichnung 

Maß-
nah-

men ID 

Handlungs-
feld 

Auswirkun-
gen auf Ver-

besse-
rungsmaß-

nahmen 
(ja/nein) 

Bewertung der 
Auswirkungen 
des Vorhabens 
auf die geplan-
ten Verbesse-
rungsmaßnah-

men 

Bewertung 
der Auswir-
kungen des 
Vorhabens 

auf eine 
fristge-

rechte Ziel-
erreichung 

75 
Anschluss von Alt-

armen 

92366, 
92370, 
92371, 
92372, 
92373, 
92375, 
92376, 
92377, 
92378, 
92379, 
92380, 
92381, 
92384 

Hydromor-
phologie 

nein 

Maßnahmen 
sind uneinge-
schränkt 
durchführbar 

fristverlän-
gerte Zieler-
reichung 
bei Umset-
zung des 
Vorhabens 
möglich 

79 
Anpassung der Ge-
wässerunterhaltung 

81430 
Gewässerun-

terhaltung 
nein 

Maßnahme ist 
uneinge-
schränkt 
durchführbar 

fristverlän-
gerte Zieler-
reichung 
bei Umset-
zung des 
Vorhabens 
möglich 

501 

Ableitung und fachli-
che Begründung der 
Inanspruchnahme 

von Ausnahmen von 
den Bewirtschaf-

tungszielen für berg-
baubeeinflusste 

Fließgewässer-Ober-
flächenwasserkörper 

80166 
Bergbaube-
dingte Ein-

flüsse 
nein 

Maßnahme ist 
uneingeschränkt 
durchführbar 

fristverlän-
gerte Zieler-
reichung bei 
Umsetzung 
des Vorha-
bens mög-
lich 

Alternativenprüfung 
zur Wasserbehand-

lung der Horizontalfil-
terbrunnen Senften-

berg/Brieske 

80158 
Bergbaube-
dingte Ein-

flüsse 
nein 

Maßnahme ist 
uneingeschränkt 
durchführbar 

fristverlän-
gerte Zieler-
reichung bei 
Umsetzung 
des Vorha-
bens mög-
lich 

Erarbeitung von Kon-
zepten zur Gewäs-

serentwicklung 
80185 

Bergbaube-
dingte Ein-

flüsse 
nein 

Maßnahme ist 
uneingeschränkt 
durchführbar 

fristverlän-
gerte Zieler-
reichung bei 
Umsetzung 
des Vorha-
bens mög-
lich 

Evaluation künftiger 
wassergütewirtschaft-
licher Aufgaben der 
Wiedernutzbarma-

chung 

80178 
Bergbaube-
dingte Ein-

flüsse 
nein 

Maßnahme ist 
uneingeschränkt 
durchführbar 

fristverlän-
gerte Zieler-
reichung bei 
Umsetzung 
des Vorha-
bens mög-
lich 

501 

Flussgebietsspezifi-
sches Niedrigwasser-

konzept Schwarze 
Elster 

77496 
Ökologische 
Mindestwas-
serführung 

nein 
Maßnahme ist 
uneingeschränkt 
durchführbar 

fristverlän-
gerte Zieler-
reichung bei 
Umsetzung 
des Vorha-
bens mög-
lich 
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LAWA-
NR 

Maßnahmenbe-
zeichnung 

Maß-
nah-

men ID 

Handlungs-
feld 

Auswirkun-
gen auf Ver-

besse-
rungsmaß-

nahmen 
(ja/nein) 

Bewertung der 
Auswirkungen 
des Vorhabens 
auf die geplan-
ten Verbesse-
rungsmaßnah-

men 

Bewertung 
der Auswir-
kungen des 
Vorhabens 

auf eine 
fristge-

rechte Ziel-
erreichung 

Fortschreibung Ei-
senhydroxid-

schlamm-Konzept 
80060 

Bergbaube-
dingte Ein-

flüsse 
nein 

Maßnahme ist 
uneingeschränkt 
durchführbar 

fristverlän-
gerte Zieler-
reichung bei 
Umsetzung 
des Vorha-
bens mög-
lich 

Gutachterliche Be-
gleitung Eisen Fließ-

gewässer Lausitz 
80132 

Bergbaube-
dingte Ein-

flüsse 
nein 

Maßnahme ist 
uneingeschränkt 
durchführbar 

fristverlän-
gerte Zieler-
reichung bei 
Umsetzung 
des Vorha-
bens mög-
lich 

Inhaltliche Erweite-
rung des Strategi-

schen Hintergrundpa-
piers 

80189 
Bergbaube-
dingte Ein-

flüsse 
nein 

Maßnahme ist 
uneingeschränkt 
durchführbar 

fristverlän-
gerte Zieler-
reichung bei 
Umsetzung 
des Vorha-
bens mög-
lich 

Klären von Prüffällen 
hinsichtlich der berg-
baulichen Verursa-

chung sulfat- und ei-
senbelasteter Fließ-
gewässer- Oberflä-
chenwasserkörper 

80168 
Bergbaube-
dingte Ein-

flüsse 
nein 

Maßnahme ist 
uneingeschränkt 
durchführbar 

fristverlän-
gerte Zieler-
reichung bei 
Umsetzung 
des Vorha-
bens mög-
lich 

Konzept ökologi-
sches Potential saure 

Tagebauseen 
80144 

Bergbaube-
dingte Ein-

flüsse 
nein 

Maßnahme ist 
uneingeschränkt 
durchführbar 

fristverlän-
gerte Zieler-
reichung bei 
Umsetzung 
des Vorha-
bens mög-
lich 

Maßnahmenkonzept 
für saure Bergbaufol-

geseen 
80139 

Bergbaube-
dingte Ein-

flüsse 
nein 

Maßnahme ist 
uneingeschränkt 
durchführbar 

fristverlän-
gerte Zieler-
reichung bei 
Umsetzung 
des Vorha-
bens mög-
lich 

Niederschlagsmen-
gen, Gebietsverduns-

tung und Verduns-
tung aus Bergbaufol-
geseen (Klimastudie) 

100149 
Bergbaube-
dingte Ein-

flüsse 
nein 

Maßnahme ist 
uneingeschränkt 
durchführbar 

fristverlän-
gerte Zieler-
reichung bei 
Umsetzung 
des Vorha-
bens mög-
lich 

501 
Ökologisches Was-

serkraftfachkonzept - 
Neumühl 

72681 Wasserkraft nein 
Maßnahme ist 
uneingeschränkt 
durchführbar 

fristverlän-
gerte Zieler-
reichung bei 
Umsetzung 
des Vorha-
bens mög-
lich 
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LAWA-
NR 

Maßnahmenbe-
zeichnung 

Maß-
nah-

men ID 

Handlungs-
feld 

Auswirkun-
gen auf Ver-

besse-
rungsmaß-

nahmen 
(ja/nein) 

Bewertung der 
Auswirkungen 
des Vorhabens 
auf die geplan-
ten Verbesse-
rungsmaßnah-

men 

Bewertung 
der Auswir-
kungen des 
Vorhabens 

auf eine 
fristge-

rechte Ziel-
erreichung 

Prognose der Was-
serbeschaffenheit in 
dem künftigen Berg-
baufolgesee des Ta-
gebaus Welzow-Süd 

80197 
Bergbaube-
dingte Ein-

flüsse 
nein 

Maßnahme ist 
uneingeschränkt 
durchführbar 

fristverlän-
gerte Zieler-
reichung bei 
Umsetzung 
des Vorha-
bens mög-
lich 

Rückläufige  
Sümpfungswasser-
mengen des Gewin-

nungsbergbaus, Aus-
leitungen aus Berg-
baufolgeseen und 
Niedrigwasserkon-
zepte (Wassermen-

genstudie) 

100153 
Bergbaube-
dingte Ein-

flüsse 
nein 

Maßnahme ist 
uneingeschränkt 
durchführbar 

fristverlän-
gerte Zieler-
reichung bei 
Umsetzung 
des Vorha-
bens mög-
lich 

Strategisches Hinter-
grundpapier bergbau-
liche Fließgewässer-

belastung 

80062 
Bergbaube-
dingte Ein-

flüsse 
nein 

Maßnahme ist 
uneingeschränkt 
durchführbar 

fristverlän-
gerte Zieler-
reichung bei 
Umsetzung 
des Vorha-
bens mög-
lich 

Wassergütestudie 
Schwarze Elster 

100184 
Bergbaube-
dingte Ein-

flüsse 
nein 

Maßnahme ist 
uneingeschränkt 
durchführbar 

fristverlän-
gerte Zieler-
reichung bei 
Umsetzung 
des Vorha-
bens mög-
lich 

Wasserwirtschaftliche 
Konzeption Lauch-

hammer 
80133 

Bergbaube-
dingte Ein-

flüsse 
nein 

Maßnahme ist 
uneingeschränkt 
durchführbar 

fristverlän-
gerte Zieler-
reichung bei 
Umsetzung 
des Vorha-
bens mög-
lich 

502 

Begleitung von Ver-
suchs- und Experi-
mentierfeldern zur 
naturräumlichen 

Wasserbehandlung 

80169 
Bergbaube-
dingte Ein-

flüsse 
nein 

Maßnahme ist 
uneingeschränkt 
durchführbar 

fristverlän-
gerte Zieler-
reichung bei 
Umsetzung 
des Vorha-
bens mög-
lich 

508 
Entwicklung eines 

Wasserhaushaltsmo-
dells Lausitz 

100158 
Bergbaube-
dingte Ein-

flüsse 
nein 

Maßnahme ist 
uneingeschränkt 
durchführbar 

fristverlän-
gerte Zieler-
reichung bei 
Umsetzung 
des Vorha-
bens mög-
lich 
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LAWA-
NR 

Maßnahmenbe-
zeichnung 

Maß-
nah-

men ID 

Handlungs-
feld 

Auswirkun-
gen auf Ver-

besse-
rungsmaß-

nahmen 
(ja/nein) 

Bewertung der 
Auswirkungen 
des Vorhabens 
auf die geplan-
ten Verbesse-
rungsmaßnah-

men 

Bewertung 
der Auswir-
kungen des 
Vorhabens 

auf eine 
fristge-

rechte Ziel-
erreichung 

Ereignisbezogene 
Sondermonitorings 

zur Eisen- und Sulfat-
belastung 

80164 
Bergbaube-
dingte Ein-

flüsse 
nein 

Maßnahme ist 
uneingeschränkt 
durchführbar 

fristverlän-
gerte Zieler-
reichung bei 
Umsetzung 
des Vorha-
bens mög-
lich 

Erweiterung und An-
passung der Mess-

netze der Bundeslän-
der für das Monito-

ring der Fließgewäs-
ser-Oberflächenwas-

serkörper 

80162 
Bergbaube-
dingte Ein-

flüsse 
nein 

Maßnahme ist 
uneingeschränkt 
durchführbar 

fristverlän-
gerte Zieler-
reichung bei 
Umsetzung 
des Vorha-
bens mög-
lich 

Messnetz im Ein-
zugsgebiet Schwarze 

Elster 
80064 

Bergbaube-
dingte Ein-

flüsse 
nein 

Maßnahme ist 
uneingeschränkt 
durchführbar 

fristverlän-
gerte Zieler-
reichung bei 
Umsetzung 
des Vorha-
bens mög-
lich 

Sondermonitoring zur 
Versauerung der 
Schwarzen Elster 

80042 
Bergbaube-
dingte Ein-

flüsse 
nein 

Maßnahme ist 
uneingeschränkt 
durchführbar 

fristverlän-
gerte Zieler-
reichung bei 
Umsetzung 
des Vorha-
bens mög-
lich 

Weiterentwicklung 
des länderübergrei-
fenden Langfristbe-
wirtschaftungsmo-

dells WBalMo 
"Spree-Schwarze 

Elster" – Flussgebiet 
Schwarze Elster 

80344, 
80376 

Bergbaube-
dingte Ein-

flüsse 
nein 

Maßnahme ist 
uneingeschränkt 
durchführbar 

fristverlän-
gerte Zieler-
reichung bei 
Umsetzung 
des Vorha-
bens mög-
lich 

Zeitlich hoch auflö-
sendes Sulfat- und 

Eisenmonitoring Tal-
sperre Spremberg 

80071 
Bergbaube-
dingte Ein-

flüsse 
nein 

Maßnahme ist 
uneingeschränkt 
durchführbar 

fristverlän-
gerte Zieler-
reichung bei 
Umsetzung 
des Vorha-
bens mög-
lich 

Erläuterungen zur Tabelle: 
Fett = Maßnahmen sind im Vorhabensbereich ausgewiesen 
Kursiv = Maßnahme nicht im Vorhabensbereich ausgewiesen  
 

 

6.1.5 OWK Plessaer Binnengraben 

Im aktuellen Bewirtschaftungsplan [15] ist für den OWK Plessaer Binnengraben sowohl für den 
ökologischen als auch für den chemischen Zustand eine Fristverlängerung zur Erreichung der 
Umweltziele vorgesehen. Aus folgenden Gründen wurde für den betroffenen Oberflächenwas-
serkörper Fristverlängerung nach Art. 4 (4) WRRL beantragt: 

- Verzögerungszeit bei der Wiederherstellung der Wasserqualität (Ökologie und Chemie). 
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Folglich sind weitere Verbesserungsmaßnahmen im OWK Plessaer Binnengraben (Status na-
tionale Berichterstattung 2021) vorgesehen (vgl. Wasserkörpersteckbrief [18], vgl. Tabelle 
6-5). 

Tabelle 6-5: geplante Verbesserungsmaßnahmen im OWK Plessaer Binnengraben 

LAWA-
NR 

Maßnahmenbe-
zeichnung 

Maß-
nah-

men ID 

Handlungs-
feld 

Auswirkun-
gen auf Ver-

besse-
rungsmaß-

nahmen 
(ja/nein) 

Bewertung 
der Auswir-
kungen des 

Vorhabens auf 
die geplanten 

Verbesse-
rungsmaßnah-

men 

Bewertung 
der Auswir-
kungen des 
Vorhabens 

auf eine 
fristge-

rechte Ziel-
erreichung 

28 

Reduzierung der 
Nährstoffeinträge 
durch Anlage von 
Gewässerschutz-

streifen 

75113 

Landwirt-
schaft diffus 
Oberflächen-

wasser 

nein 

Maßnahme ist 
uneinge-
schränkt 
durchführbar 

fristverlän-
gerte Zieler-
reichung bei 
Umsetzung 
des Vorha-
bens mög-
lich 

30 

Reduzierung der 
Nährstoffeinträge 

durch Auswa-
schung aus der 
Landwirtschaft 

73612 

Landwirt-
schaft diffus 

Oberflä-chen-
wasser 

nein 

Maßnahme ist 
uneinge-
schränkt 
durchführbar 

fristverlän-
gerte Zieler-
reichung bei 
Umsetzung 
des Vorha-
bens mög-
lich 

31 
Reduzierung der 
Nährstoffeinträge 
durch Drainagen 

76867 Drainagen nein 

Maßnahme ist 
uneinge-
schränkt 
durchführbar 

fristverlän-
gerte Zieler-
reichung bei 
Umsetzung 
des Vorha-
bens mög-
lich 

65 
Wasserrückhalt im 

Einzugsgebiet 
75472 

Feuchtge-
biete 

nein 

Maßnahme ist 
uneinge-
schränkt 
durchführbar 

fristverlän-
gerte Zieler-
reichung bei 
Umsetzung 
des Vorha-
bens mög-
lich 

70 

Flächensicherung 
im Einzugsgebiet 

Plessaer Binnengra-
ben 

80459 
Flächensiche-

rung 
nein 

Maßnahme ist 
uneinge-
schränkt 
durchführbar 

fristverlän-
gerte Zieler-
reichung bei 
Umsetzung 
des Vorha-
bens mög-
lich 

Initiierung Gewäs-
serentwicklung 

82760, 
82761 

Hydromor-
phologie 

nein 

Maßnahme ist 
uneinge-
schränkt 
durchführbar 

fristverlän-
gerte Zieler-
reichung bei 
Umsetzung 
des Vorha-
bens mög-
lich 

71 
Einbau von Struktu-

relementen 
85843, 
85870 

Hydromor-
phologie 

nein 

Maßnahme ist 
uneinge-
schränkt 
durchführbar 

fristverlän-
gerte Zieler-
reichung bei 
Umsetzung 
des Vorha-
bens mög-
lich 
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LAWA-
NR 

Maßnahmenbe-
zeichnung 

Maß-
nah-

men ID 

Handlungs-
feld 

Auswirkun-
gen auf Ver-

besse-
rungsmaß-

nahmen 
(ja/nein) 

Bewertung 
der Auswir-
kungen des 

Vorhabens auf 
die geplanten 

Verbesse-
rungsmaßnah-

men 

Bewertung 
der Auswir-
kungen des 
Vorhabens 

auf eine 
fristge-

rechte Ziel-
erreichung 

72 

Umgestaltung des 
Gewässerlaufs ein-
schließlich Sohle 

und Ufer 

86490, 
86491 

Hydromor-
phologie 

nein 

Maßnahme ist 
uneinge-
schränkt 
durchführbar 

fristverlän-
gerte Zieler-
reichung bei 
Umsetzung 
des Vorha-
bens mög-
lich 

73 

Umgestaltung der 
Uferbereiche ein-

schließlich Anlegen 
von Randstreifen 

87991, 
87999 

Hydromor-
phologie 

nein 

Maßnahmen 
sind uneinge-
schränkt 
durchführbar 

fristverlän-
gerte Zieler-
reichung bei 
Umsetzung 
des Vorha-
bens mög-
lich 

74 

Auenentwicklung 75865 
Feuchtge-

biete 
nein 

Maßnahme ist 
uneinge-
schränkt 
durchführbar 

fristverlän-
gerte Zieler-
reichung bei 
Umsetzung 
des Vorha-
bens mög-
lich 

Auenentwicklung 
91775, 
91807 

Hydromor-
phologie 

nein 

Maßnahmen 
sind uneinge-
schränkt 
durchführbar 

fristverlän-
gerte Zieler-
reichung bei 
Umsetzung 
des Vorha-
bens mög-
lich 

75 
Anschluss von Alt-

armen 
92363, 
92386 

Hydromor-
phologie 

nein 

Maßnahmen 
sind uneinge-
schränkt 
durchführbar 

fristverlän-
gerte Zieler-
reichung bei 
Umsetzung 
des Vorha-
bens mög-
lich 

79 
Anpassung der Ge-
wässerunterhaltung 

81429 
Gewässerun-

terhaltung 
nein 

Maßnahme ist 
uneinge-
schränkt 
durchführbar 

fristverlän-
gerte Zieler-
reichung bei 
Umsetzung 
des Vorha-
bens mög-
lich 

Erläuterungen zur Tabelle: 
Fett = Maßnahmen sind im Vorhabensbereich ausgewiesen 
Kursiv = Maßnahme nicht im Vorhabensbereich ausgewiesen  

 

6.1.6 OWK Hauptschradengraben 

Im aktuellen Bewirtschaftungsplan [15] ist für den OWK Hauptschradengraben sowohl für den 
ökologischen als auch für den chemischen Zustand eine Fristverlängerung zur Erreichung der 
Umweltziele vorgesehen. Aus folgenden Gründen wurde für den betroffenen Oberflächenwas-
serkörper Fristverlängerung nach Art. 4 (4) WRRL beantragt: 

- Verzögerungszeit bei der Wiederherstellung der Wasserqualität (Ökologie und Chemie). 
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Folglich sind weitere Verbesserungsmaßnahmen im OWK Hauptschradengraben (Status na-
tionale Berichterstattung 2021) vorgesehen (vgl. Wasserkörpersteckbrief [18], vgl. Tabelle 
6-6). 

Tabelle 6-6: geplante Verbesserungsmaßnahmen im OWK Hauptschradengraben 

LAWA-
NR 

Maßnahmenbe-
zeichnung 

Maß-
nah-

men ID 

Handlungs-
feld 

Auswirkun-
gen auf Ver-

besse-
rungsmaß-

nahmen 
(ja/nein) 

Bewertung 
der Auswir-
kungen des 
Vorhabens 
auf die ge-

planten Ver-
besserungs-
maßnahmen 

Bewertung 
der Auswir-
kungen des 
Vorhabens 

auf eine frist-
gerechte Zie-
lerreichung 

28 

Reduzierung der 
Nährstoffeinträge 
durch Anlage von 
Gewässerschutz-

streifen 

75106 

Landwirt-
schaft diffus 
Oberflächen-

wasser 

nein 

Maßnahme ist 
uneinge-
schränkt 
durchführbar 

fristverlän-
gerte Zieler-
reichung bei 
Umsetzung 
des Vorha-
bens mög-
lich 

30 

Reduzierung der 
Nährstoffeinträge 

durch Auswa-
schung aus der 
Landwirtschaft 

73627 

Landwirt-
schaft diffus 
Oberflächen-

wasser 

nein 

Maßnahme ist 
uneinge-
schränkt 
durchführbar 

fristverlän-
gerte Zieler-
reichung bei 
Umsetzung 
des Vorha-
bens mög-
lich 

31 
Reduzierung der 
Nährstoffeinträge 
durch Drainagen 

77057 Drainagen nein 

Maßnahme ist 
uneinge-
schränkt 
durchführbar 

fristverlän-
gerte Zieler-
reichung bei 
Umsetzung 
des Vorha-
bens mög-
lich 

69 

Durchgängigkeit Ab-
schlaggraben Mühle 

72572 
Ökologische 
Durchgängig-

keit 
nein 

Maßnahme ist 
uneinge-
schränkt 
durchführbar 

fristverlän-
gerte Zieler-
reichung bei 
Umsetzung 
des Vorha-
bens möglich 

Durchgängigkeit 
Mühle Lindenau 

(Buntzel) 
72573 

Ökologische 
Durchgängig-

keit 
nein 

Maßnahme ist 
uneinge-
schränkt 
durchführbar 

fristverlän-
gerte Zieler-
reichung bei 
Umsetzung 
des Vorha-
bens möglich 

Durchgängigkeit 
Mühlgraben Lindenau 

- Abschlag 
72575 

Ökologische 
Durchgängig-

keit 
nein 

Maßnahme ist 
uneinge-
schränkt 
durchführbar 

fristverlän-
gerte Zieler-
reichung bei 
Umsetzung 
des Vorha-
bens möglich 

Durchgängigkeit 
Wehr Park Lindenau 

72574 
Ökologische 
Durchgängig-

keit 
nein 

Maßnahme ist 
uneinge-
schränkt 
durchführbar 

fristverlän-
gerte Zieler-
reichung bei 
Umsetzung 
des Vorha-
bens möglich 
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LAWA-
NR 

Maßnahmenbe-
zeichnung 

Maß-
nah-

men ID 

Handlungs-
feld 

Auswirkun-
gen auf Ver-

besse-
rungsmaß-

nahmen 
(ja/nein) 

Bewertung 
der Auswir-
kungen des 
Vorhabens 
auf die ge-

planten Ver-
besserungs-
maßnahmen 

Bewertung 
der Auswir-
kungen des 
Vorhabens 

auf eine frist-
gerechte Zie-
lerreichung 

70 

Flächensicherung 
im Einzugsgebiet 

Hauptschradengra-
ben 

80453 
Flächensiche-

rung 
nein 

Maßnahme ist 
uneinge-
schränkt 
durchführbar 

fristverlän-
gerte Zieler-
reichung bei 
Umsetzung 
des Vorha-
bens mög-
lich 

Initiierung Gewäs-
serentwicklung 

82433, 
82444,
82461 

Hydromor-
phologie 

nein 

Maßnahmen 
sind uneinge-
schränkt 
durchführbar 

fristverlän-
gerte Zieler-
reichung bei 
Umsetzung 
des Vorha-
bens mög-
lich 

71 
Einbau von Struktu-

relementen 

85706, 
85707, 
85708 

Hydromor-
phologie 

nein 

Maßnahmen 
sind uneinge-
schränkt 
durchführbar 

fristverlän-
gerte Zieler-
reichung bei 
Umsetzung 
des Vorha-
bens mög-
lich 

72 

Umgestaltung des 
Gewässerlaufs ein-
schließlich Sohle 

und Ufer 

86511, 
86524,
86537 

Hydromor-
phologie 

nein 

Maßnahmen 
sind uneinge-
schränkt 
durchführbar 

fristverlän-
gerte Zieler-
reichung bei 
Umsetzung 
des Vorha-
bens mög-
lich 

73 

Umgestaltung der 
Uferbereiche ein-

schließlich Anlegen 
von Randstreifen 

88019, 
88878,
88880 

Hydromor-
phologie 

nein 

Maßnahmen 
sind uneinge-
schränkt 
durchführbar 

fristverlän-
gerte Zieler-
reichung bei 
Umsetzung 
des Vorha-
bens mög-
lich 

74 Auenentwicklung 
91265, 
91267,
91277 

Hydromor-
phologie 

nein 

Maßnahmen 
sind uneinge-
schränkt 
durchführbar 

fristverlän-
gerte Zieler-
reichung bei 
Umsetzung 
des Vorha-
bens mög-
lich 

75 
Anschluss von Alt-

armen 

92349, 
92350,
92351 

Hydromor-
phologie 

nein 

Maßnahmen 
sind uneinge-
schränkt 
durchführbar 

fristverlän-
gerte Zieler-
reichung bei 
Umsetzung 
des Vorha-
bens mög-
lich 

79 
Anpassung der Ge-
wässerunterhaltung 

81392 
Gewässerun-

terhaltung 
nein 

Maßnahme ist 
uneinge-
schränkt 
durchführbar  

fristverlän-
gerte Zieler-
reichung bei 
Umsetzung 
des Vorha-
bens mög-
lich 

Erläuterungen zur Tabelle: 
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Fett = Maßnahmen sind im Vorhabensbereich ausgewiesen 
Kursiv = Maßnahme nicht im Vorhabensbereich ausgewiesen  
 

6.1.7 OWK Hammergraben Lauchhammer 

Im aktuellen Bewirtschaftungsplan [15] ist für den OWK Hammergraben Lauchhammer sowohl 
für den ökologischen als auch für den chemischen Zustand eine Fristverlängerung zur Errei-
chung der Umweltziele vorgesehen. Aus folgenden Gründen wurde für den betroffenen Ober-
flächenwasserkörper Fristverlängerung nach Art. 4 (4) WRRL beantragt: 

- Verzögerungszeit bei der Wiederherstellung der Wasserqualität (Ökologie und Chemie). 
 
Folglich sind weitere Verbesserungsmaßnahmen im OWK Hammergraben Lauchhammer 
(Status nationale Berichterstattung 2021) vorgesehen (vgl. Wasserkörpersteckbrief [18] , vgl. 
Tabelle 6-7). 

Tabelle 6-7: geplante Verbesserungsmaßnahmen im OWK Hammergraben Lauchhammer 

 

LAWA-
NR 

Maßnahmenbe-
zeichnung 

Maßnah-
men ID 

Handlungs-
feld 

Auswirkun-
gen auf Ver-
besserungs-
maßnahmen 

(ja/nein) 

Bewertung 
der Auswir-
kungen des 
Vorhabens 
auf die ge-

planten Ver-
besserungs-
maßnahmen 

Bewertung 
der Auswir-
kungen des 
Vorhabens 

auf eine frist-
gerechte Ziel-

erreichung 

16 

Wasserbehand-
lung in der Was-
serbehandlungs-

anlage Plessa 

80038 
Bergbaube-
dingte Ein-

flüsse 
nein 

Maßnahme 
ist uneinge-
schränkt 
durchführbar 

fristverlän-
gerte Zieler-
reichung bei 
Umsetzung 
des Vorha-
bens möglich 

Wasserrückhalt und 
gesteuerte Wasser-
abgabe in den Ta-

gebauseen der Klei-
nen Restlochkette 
zur Vermeidung ei-
ner Versauerung 

der Schwarzen Els-
ter 

80040 
Bergbaube-
dingte Ein-

flüsse 
nein 

Maßnahme ist 
uneinge-
schränkt 
durchführbar 

fristverlän-
gerte Zielerrei-
chung bei Um-
setzung des 
Vorhabens 
möglich 

24 

Periodische Ent-
schlammung des 
Hammergrabens 
Lauchhammer 

80036 
Bergbaube-
dingte Ein-

flüsse 
nein 

Maßnahme 
ist uneinge-
schränkt 
durchführbar 

fristverlän-
gerte Zieler-
reichung bei 
Umsetzung 
des Vorha-
bens möglich 

Temporäre Neutrali-
sation Restloch 28 
und Restloch 29 

80269 
Bergbaube-
dingte Ein-

flüsse 
nein 

Maßnahme ist 
uneinge-
schränkt 
durchführbar 

fristverlän-
gerte Zielerrei-
chung bei Um-
setzung des 
Vorhabens 
möglich 

63 

Ausbau/Nachprofi-
lierung Pferdewie-

sengraben, Ertüchti-
gung und Ersatz-

neubau von Durch-
lässen 

80266 
Bergbaube-
dingte Ein-

flüsse 
nein 

Maßnahme ist 
uneinge-
schränkt 
durchführbar 

fristverlän-
gerte Zielerrei-
chung bei Um-
setzung des 
Vorhabens 
möglich 
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LAWA-
NR 

Maßnahmenbe-
zeichnung 

Maßnah-
men ID 

Handlungs-
feld 

Auswirkun-
gen auf Ver-
besserungs-
maßnahmen 

(ja/nein) 

Bewertung 
der Auswir-
kungen des 
Vorhabens 
auf die ge-

planten Ver-
besserungs-
maßnahmen 

Bewertung 
der Auswir-
kungen des 
Vorhabens 

auf eine frist-
gerechte Ziel-

erreichung 

Ertüchtigung des 
Abflussprofils im 
Hammergraben, 
Entschlammung, 

Ausbesserung 
und Erneuerung 

der Deiche 

80337 
Bergbaube-
dingte Ein-

flüsse 
nein 

Maßnahme 
ist uneinge-

schränkt 
durchführbar 

fristverlän-
gerte Zieler-
reichung bei 
Umsetzung 
des Vorha-

bens möglich 

Herstellung der Ab-
leitung vom Rest-
loch 35 zum Ham-
mergraben, Entfer-
nung alter Rohrlei-
tung sowie Einlauf- 

und Auslaufbau-
werke 

80267 
Bergbaube-
dingte Ein-

flüsse 
nein 

Maßnahme ist 
uneinge-
schränkt 
durchführbar 

fristverlän-
gerte Zielerrei-
chung bei Um-
setzung des 
Vorhabens 
möglich 

Neubau des Fried-
länder Grabens 

80264 
Bergbaube-
dingte Ein-

flüsse 
nein 

Maßnahme ist 
uneinge-
schränkt 
durchführbar 

fristverlän-
gerte Zielerrei-
chung bei Um-
setzung des 
Vorhabens 
möglich 

Neubau Lauchteich-
graben, Anbindung 
an den Pferdewie-

sengraben und Ein-
bindung des vor-
handenen Koyne-

grabens 

80265 
Bergbaube-
dingte Ein-

flüsse 
nein 

Maßnahme ist 
uneinge-
schränkt 
durchführbar 

fristverlän-
gerte Zielerrei-
chung bei Um-
setzung des 
Vorhabens 
möglich 

Profilierung Kuth-
graben Lauchham-

mer, Entschlam-
mung, Umbau bzw. 
Neubau des Stra-
ßendurchlasses, 
Einbindung Rest-

loch 102 an die Vor-
flut 

80263 
Bergbaube-
dingte Ein-

flüsse 
nein 

Maßnahme ist 
uneinge-
schränkt 
durchführbar 

fristverlän-
gerte Zielerrei-
chung bei Um-
setzung des 
Vorhabens 
möglich 

70 

Flächensicherung 
im Einzugsgebiet 
Hammergraben 
Lauchhammer 

80448 
Flächensi-
cherung 

nein 

Maßnahme 
ist uneinge-
schränkt 
durchführbar 

fristverlän-
gerte Zieler-
reichung bei 
Umsetzung 
des Vorha-
bens möglich 

Initiierung Gewäs-
serentwicklung 

82388, 
82391, 
82401 

Hydromor-
phologie 

nein 

Maßnahme 
ist uneinge-
schränkt 
durchführbar 

fristverlän-
gerte Zieler-
reichung bei 
Umsetzung 
des Vorha-
bens möglich 

71 
Einbau von Struk-

turelementen 

85694, 
85769, 
85771 

Hydromor-
phologie 

nein 

Maßnahme 
ist uneinge-
schränkt 
durchführbar 

fristverlän-
gerte Zieler-
reichung bei 
Umsetzung 
des Vorha-
bens möglich 
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LAWA-
NR 

Maßnahmenbe-
zeichnung 

Maßnah-
men ID 

Handlungs-
feld 

Auswirkun-
gen auf Ver-
besserungs-
maßnahmen 

(ja/nein) 

Bewertung 
der Auswir-
kungen des 
Vorhabens 
auf die ge-

planten Ver-
besserungs-
maßnahmen 

Bewertung 
der Auswir-
kungen des 
Vorhabens 

auf eine frist-
gerechte Ziel-

erreichung 

Umkehrung der 
Fließrichtung im 

Graben Restloch 31 
- Restloch 29 , Ent-
fernung der Folien-

dichtung 

80268 
Bergbaube-
dingte Ein-

flüsse 
nein 

Maßnahme ist 
uneinge-
schränkt 
durchführbar 

fristverlän-
gerte Zielerrei-
chung bei Um-
setzung des 
Vorhabens 
möglich 

72 

Umgestaltung des 
Gewässerlaufs 
einschließlich 
Sohle und Ufer 

86583, 
86584, 
86585 

Hydromor-
phologie 

nein 

Maßnahme 
ist uneinge-
schränkt 
durchführbar 

fristverlän-
gerte Zieler-
reichung bei 
Umsetzung 
des Vorha-
bens möglich 

73 

Umgestaltung der 
Uferbereiche ein-
schließlich Anle-
gen von Rand-

streifen 

88853, 
88854, 
88867 

Hydromor-
phologie 

nein 

Maßnahme 
ist uneinge-
schränkt 
durchführbar 

fristverlän-
gerte Zieler-
reichung bei 
Umsetzung 
des Vorha-
bens möglich 

74 Auenentwicklung 
91521, 
91781, 
91782 

Hydromor-
phologie 

nein 

Maßnahme 
ist uneinge-
schränkt 
durchführbar 

fristverlän-
gerte Zieler-
reichung bei 
Umsetzung 
des Vorha-
bens möglich 

75 
Anschluss von 

Altarmen 

92395, 
92397, 
92406 

Hydromor-
phologie 

nein 

Maßnahme 
ist uneinge-
schränkt 
durchführbar 

fristverlän-
gerte Zieler-
reichung bei 
Umsetzung 
des Vorha-
bens möglich 

79 
Anpassung der 

Gewässerunterhal-
tung 

81398 
Gewäs-

serunterhal-
tung 

nein 

Maßnahme 
ist uneinge-
schränkt 
durchführbar 

fristverlän-
gerte Zieler-
reichung bei 
Umsetzung 
des Vorha-
bens möglich 

508 

Niederschlag-Ab-
fluss-Modell für 

das Einzugsgebiet 
des Hammergra-

bens 

80334 
Bergbaube-
dingte Ein-

flüsse 
nein 

Maßnahme 
ist uneinge-
schränkt 
durchführbar 

fristverlän-
gerte Zieler-
reichung bei 
Umsetzung 
des Vorha-
bens möglich 

Wasserbeschaf-
fenheit und Biolo-
gie in den Berg-
baufolgeseen im 

Einzugsgebiet des 
Hammergrabens 

80405 
Bergbaube-
dingte Ein-

flüsse 
nein 

Maßnahme 
ist uneinge-
schränkt 
durchführbar 

fristverlän-
gerte Zieler-
reichung bei 
Umsetzung 
des Vorha-
bens möglich 

Wasserbeschaf-
fenheit und Durch-
fluss in den Fließ-
gewässern im Ein-

zugsgebiet des 
Hammergrabens 

80404 
Bergbaube-
dingte Ein-

flüsse 
nein 

Maßnahme 
ist uneinge-
schränkt 
durchführbar 

fristverlän-
gerte Zieler-
reichung bei 
Umsetzung 
des Vorha-
bens möglich 

Erläuterungen zur Tabelle: 
Fett = Maßnahmen sind im Vorhabensbereich ausgewiesen 
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Kursiv = Maßnahme nicht im Vorhabensbereich ausgewiesen  
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6.1.8 OWK Plessa-Dolsthaidaer Binnengraben 

Im aktuellen Bewirtschaftungsplan [15] ist für den OWK Plessa-Dolsthaidaer Binnengraben 
sowohl für den ökologischen als auch für den chemischen Zustand eine Fristverlängerung zur 
Erreichung der Umweltziele vorgesehen. Aus folgenden Gründen wurde für den betroffenen 
Oberflächenwasserkörper Fristverlängerung nach Art. 4 (4) WRRL beantragt: 

- Verzögerungszeit bei der Wiederherstellung der Wasserqualität (Ökologie und Chemie). 
Folglich sind weitere Verbesserungsmaßnahmen im OWK Plessa-Dolsthaidaer Binnengraben 
(Status nationale Berichterstattung 2021) vorgesehen (vgl. Wasserkörpersteckbrief [18], Ta-
belle 6-8). 

Tabelle 6-8: geplante Verbesserungsmaßnahmen im OWK Plessa-Dolsthaidaer Binnengraben 

LAWA-
NR 

Maßnahmenbe-
zeichnung 

Maß-
nah-

men ID 

Handlungs-
feld 

Auswirkun-
gen auf Ver-

besse-
rungsmaß-

nahmen 
(ja/nein) 

Bewertung 
der Auswir-
kungen des 

Vorhabens auf 
die geplanten 

Verbesse-
rungsmaßnah-

men 

Bewertung 
der Auswir-
kungen des 
Vorhabens 

auf eine 
fristge-

rechte Ziel-
erreichung 

24 

Periodische Ent-
schlammung des 

Plessa-Dolsthaidaer 
Binnengrabens 

80037 
Bergbaube-
dingte Ein-

flüsse 
nein 

Maßnahme ist 
uneinge-
schränkt 
durchführbar 

fristverlän-
gerte Zieler-
reichung bei 
Umsetzung 
des Vorha-
bens mög-
lich 

25 
Ökologisches Groß-

projekt BASF 
100053 
100061 

Schadstoffe 
Oberflächen-

wasser 
nein 

Maßnahme ist 
uneinge-
schränkt 
durchführbar 

fristverlän-
gerte Zieler-
reichung bei 
Umsetzung 
des Vorha-
bens mög-
lich 

28 

Reduzierung der 
Nährstoffeinträge 
durch Anlage von 
Gewässerschutz-

streifen 

75103 

Landwirt-
schaft diffus 
Oberflächen-

wasser 

nein 

Maßnahme ist 
uneinge-
schränkt 
durchführbar 

fristverlän-
gerte Zieler-
reichung bei 
Umsetzung 
des Vorha-
bens mög-
lich 

30 

Reduzierung der 
Nährstoffeinträge 

durch Auswa-
schung aus der 
Landwirtschaft 

73624 

Landwirt-
schaft diffus 
Oberflächen-

wasser 

nein 

Maßnahme ist 
uneinge-
schränkt 
durchführbar 

fristverlän-
gerte Zieler-
reichung bei 
Umsetzung 
des Vorha-
bens mög-
lich 

31 
Reduzierung der 
Nährstoffeinträge 
durch Drainagen 

77060 Drainagen nein 

Maßnahme ist 
uneinge-
schränkt 
durchführbar 

fristverlän-
gerte Zieler-
reichung bei 
Umsetzung 
des Vorha-
bens mög-
lich 

65 
Wasserrückhalt im 

Einzugsgebiet 
75464 

Feuchtge-
biete 

nein 

Maßnahme ist 
uneinge-
schränkt 
durchführbar 

fristverlän-
gerte Zieler-
reichung bei 
Umsetzung 
des Vorha-
bens mög-
lich 
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LAWA-
NR 

Maßnahmenbe-
zeichnung 

Maß-
nah-

men ID 

Handlungs-
feld 

Auswirkun-
gen auf Ver-

besse-
rungsmaß-

nahmen 
(ja/nein) 

Bewertung 
der Auswir-
kungen des 

Vorhabens auf 
die geplanten 

Verbesse-
rungsmaßnah-

men 

Bewertung 
der Auswir-
kungen des 
Vorhabens 

auf eine 
fristge-

rechte Ziel-
erreichung 

70 

Flächensicherung 
im Einzugsgebiet 

Plessa- Dolsth.-Bin-
nengraben 

80449 
Flächensiche-

rung 
nein 

Maßnahme ist 
uneinge-
schränkt 
durchführbar 

fristverlän-
gerte Zieler-
reichung bei 
Umsetzung 
des Vorha-
bens mög-
lich 

Initiierung Gewäs-
serentwicklung 

82393, 
82394,
82395 

Hydromor-
phologie 

nein 

Maßnahme ist 
uneinge-
schränkt 
durchführbar 

fristverlän-
gerte Zieler-
reichung bei 
Umsetzung 
des Vorha-
bens mög-
lich 

71 
Einbau von Struktu-

relementen 

85696, 
85697,
85698 

Hydromor-
phologie 

nein 

Maßnahme ist 
uneinge-
schränkt 
durchführbar 

fristverlän-
gerte Zieler-
reichung bei 
Umsetzung 
des Vorha-
bens mög-
lich 

72 

Umgestaltung des 
Gewässerlaufs ein-
schließlich Sohle 

und Ufer 

86499, 
86575,
86587 

Hydromor-
phologie 

nein 

Maßnahme ist 
uneinge-
schränkt 
durchführbar 

fristverlän-
gerte Zieler-
reichung bei 
Umsetzung 
des Vorha-
bens mög-
lich 

73 

Umgestaltung der 
Uferbereiche ein-

schließlich Anlegen 
von Randstreifen 

88850, 
88857,
88868 

Hydromor-
phologie 

nein 

Maßnahme ist 
uneinge-
schränkt 
durchführbar 

fristverlän-
gerte Zieler-
reichung bei 
Umsetzung 
des Vorha-
bens mög-
lich 

74 Auenentwicklung 
91257, 
91518,
91519 

Hydromor-
phologie 

nein 

Maßnahme ist 
uneinge-
schränkt 
durchführbar 

fristverlän-
gerte Zieler-
reichung bei 
Umsetzung 
des Vorha-
bens mög-
lich 

75 
Anschluss von Alt-

armen 

92396, 
92399,
92415 

Hydromor-
phologie 

nein 

Maßnahme ist 
uneinge-
schränkt 
durchführbar 

fristverlän-
gerte Zieler-
reichung bei 
Umsetzung 
des Vorha-
bens mög-
lich 

79 
Anpassung der Ge-
wässerunterhaltung 

81388 
Gewässerun-

terhaltung 
nein 

Maßnahme ist 
uneinge-
schränkt 
durchführbar 

fristverlän-
gerte Zieler-
reichung bei 
Umsetzung 
des Vorha-
bens mög-
lich 
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LAWA-
NR 

Maßnahmenbe-
zeichnung 

Maß-
nah-

men ID 

Handlungs-
feld 

Auswirkun-
gen auf Ver-

besse-
rungsmaß-

nahmen 
(ja/nein) 

Bewertung 
der Auswir-
kungen des 

Vorhabens auf 
die geplanten 

Verbesse-
rungsmaßnah-

men 

Bewertung 
der Auswir-
kungen des 
Vorhabens 

auf eine 
fristge-

rechte Ziel-
erreichung 

512 
Bau Wasserbehand-
lungsanlage Plessa 

93926 
Bergbaube-
dingte Ein-

flüsse 
nein 

Maßnahme ist 
uneinge-
schränkt durch-
führbar 

fristverlän-
gerte Zieler-
reichung bei 
Umsetzung 
des Vorha-
bens möglich 

Erläuterungen zur Tabelle: 
Fett = Maßnahmen sind im Vorhabensbereich ausgewiesen 
Kursiv = Maßnahme nicht im Vorhabensbereich ausgewiesen  
 

6.1.9 GWK Schwarze Elster 

Die Betrachtung des GWK Schwarze Elster entfällt im Zuge des Fachbeitrages aufgrund der 
vorherigen Abschichtung in Kapitel 4.5. 
 

6.1.10 GWK Königsbrück 

Die Betrachtung des GWK Königsbrück entfällt im Zuge des Fachbeitrages aufgrund der vor-
herigen Abschichtung in Kapitel 4.5. 

6.2 Bewertung der Auswirkungen des Vorhabens auf die fristgerechte Zie-
lerreichung und die geplanten Verbesserungsmaßnahmen 

6.2.1 OWK Großthiemig-Krauschützer Binnengraben 

Im Ergebnis wird eine Maßnahme durch das Vorhaben sehr leicht eingeschränkt. Durch den 
Leitungsschutzstreifen, welcher frei von Gehölzen und Sträuchern sein muss, kann eine Ver-
besserung von Habitaten über Gehölze und Sträucher auf 6 m beidseitig des Ufers nicht erfol-
gen. Dennoch sind Habitatverbesserungen über Entwicklung andersartiger Habitate möglich 
(z. B. Staudenfluren, Feuchtwiesen, etc.). Somit ist diese Maßnahme nur sehr leicht einge-
schränkt. Das Vorhaben „Neubau FGL 012 - Teilabschnitt Brandenburg“ hat keine Auswirkun-
gen auf eine fristgerechte Zielerreichung im OWK. 
 

6.2.2 OWK Großthiemig-Grödener Binnengraben 

Im Ergebnis wird keine der in den OWK genannten Maßnahmen durch das Vorhaben konter-
kariert. Das Vorhaben „Neubau FGL 012 - Teilabschnitt Brandenburg“ hat keine Auswirkungen 
auf eine fristgerechte Zielerreichung im OWK. 
 

6.2.3 OWK Pulsnitz 

Im Ergebnis wird keine der in den OWK genannten Maßnahmen durch das Vorhaben konter-
kariert. Das Vorhaben „Neubau FGL 012 - Teilabschnitt Brandenburg“ hat keine Auswirkungen 
auf eine fristgerechte Zielerreichung im OWK. 
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6.2.4 OWK Schwarze Elster 

Im Ergebnis wird keine der in den OWK genannten Maßnahmen durch das Vorhaben konter-
kariert. Das Vorhaben „Neubau FGL 012 - Teilabschnitt Brandenburg“ hat keine Auswirkungen 
auf eine fristgerechte Zielerreichung im OWK. 
 

6.2.5 OWK Plessaer Binnengraben 

Im Ergebnis wird keine der in den OWK genannten Maßnahmen durch das Vorhaben konter-
kariert. Das Vorhaben „Neubau FGL 012 - Teilabschnitt Brandenburg“ hat keine Auswirkungen 
auf eine fristgerechte Zielerreichung im OWK. 
 

6.2.6 OWK Hauptschradengraben 

Im Ergebnis wird keine der in den OWK genannten Maßnahmen durch das Vorhaben konter-
kariert. Das Vorhaben „Neubau FGL 012 - Teilabschnitt Brandenburg“ hat keine Auswirkungen 
auf eine fristgerechte Zielerreichung im OWK. 
 

6.2.7 OWK Hammergraben Lauchhammer 

Im Ergebnis wird keine der in den OWK genannten Maßnahmen durch das Vorhaben konter-
kariert. Das Vorhaben „Neubau FGL 012 - Teilabschnitt Brandenburg“ hat keine Auswirkungen 
auf eine fristgerechte Zielerreichung im OWK. 

6.2.8 OWK Plessa-Dolsthaidaer Binnengraben 

Im Ergebnis wird keine der in den OWK genannten Maßnahmen durch das Vorhaben konter-
kariert. Das Vorhaben „Neubau FGL 012 - Teilabschnitt Brandenburg“ hat keine Auswirkungen 
auf eine fristgerechte Zielerreichung im OWK. 
 

6.2.9 GWK Schwarze Elster 

Die Betrachtung des GWK Schwarze Elster entfällt im Zuge des Fachbeitrages aufgrund der 
vorherigen Abschichtung in Kapitel 4.5. 
 

6.2.10 GWK Königsbrück 

Die Betrachtung des GWK Königsbrück entfällt im Zuge des Fachbeitrages aufgrund der vor-
herigen Abschichtung in Kapitel 4.5. 
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7 Fazit 

Aufgrund der rein bauzeitlichen Wirkung der Bauaktivitäten und unter Berücksichtigung der 
aufgeführten Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen sind Änderungen der derzeitigen Zu-
standsklassen der biologischen Qualitätskomponenten (Makrophyten/ Phytobenthos, benthi-
sche wirbellose Fauna, Fische) an den repräsentativen Messstellen der Oberflächenwasser-
körpern des UG nicht zu prognostizieren. 
 
Im Ergebnis der Prüfung der unterstützenden hydromorphologischen Qualitätskomponenten 
(Abfluss und Abflussdynamik, Durchgängigkeit und Morphologie) ist keine Verschlechterung 
einer Zustandsklasse durch das Vorhaben zu erwarten, auch hier sind nur bauzeitlich be-
grenzte und somit keine dauerhaften Auswirkungen festzustellen. Die Ist-Zustände der OWK 
verbleiben im derzeitigen Klassenspektrum. 
 
Auch die Prüfung der allgemeinen physikalisch – chemischen Qualitätskomponenten lässt 
keine dauerhaften negativen Veränderungen erkennen. 
 
Somit lassen sich durch die unterstützenden Qualitätskomponenten keine Verschlechterungen 
der biologischen und chemischen Qualitätskomponenten an den repräsentativen Messstellen 
der OWK im UG ableiten. 

Oberflächenwasserkörper Großthiemig-Krauschützer Binnengraben 
Es wird festgestellt, dass das Vorhaben „Neubau FGL 012 – Teilabschnitt Brandenburg“ auf 
Grund der oben beschriebenen zeitlichen und/oder räumlichen Begrenzung in Bezug auf den 
OWK Großthiemig-Krauschützer Binnengraben keinen negativen Einfluss auf den ökologi-
schen und chemischen Zustand des Gesamt-OWK an der repräsentativen Messstelle hat. 
 
Ferner bestehen auch keine erheblichen, nachhaltigen Veränderungen der chemischen und 
allgemeinen physikalisch-chemischen QK. 
 
Die im Maßnahmenprogramm genannten Maßnahmen zur Verbesserung des OWK Groß-
thiemig-Krauschützer Binnengraben werden nicht behindert. 
 
Das Vorhaben ist mit den Zielen der EU-WRRL für den OWK Großthiemig-Krauschützer Bin-
nengraben vereinbar. 

Oberflächenwasserkörper Großthiemig-Grödener Binnengraben 
Es wird festgestellt, dass das Vorhaben „Neubau FGL 012 – Teilabschnitt Brandenburg“ auf 
Grund der oben beschriebenen zeitlichen und/oder räumlichen Begrenzung in Bezug auf den 
OWK Großthiemig-Grödener Binnengraben keinen negativen Einfluss auf den ökologischen 
und chemischen Zustand des Gesamt-OWK an der repräsentativen Messstelle hat. 
 
Es bestehen auch keine erheblichen, nachhaltigen Veränderungen der chemischen und allge-
meinen physikalisch-chemischen QK. 
 
Die im Maßnahmenprogramm genannten Maßnahmen zur Verbesserung des OWK Groß-
thiemig-Grödener Binnengraben werden nicht behindert. 
 
Das Vorhaben ist mit den Zielen der EU-WRRL für den OWK Großthiemig-Grödener Binnen-
graben vereinbar. 
 
 

Oberflächenwasserkörper Pulsnitz 
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Es wird festgestellt, dass das Vorhaben „Neubau FGL 012 – Teilabschnitt Brandenburg“ auf 
Grund der oben beschriebenen zeitlichen und/oder räumlichen Begrenzung in Bezug auf den 
OWK Pulsnitz keinen negativen Einfluss auf den ökologischen und chemischen Zustand des 
Gesamt-OWK an der repräsentativen Messstelle hat. 
 
Ferner bestehen auch keine erheblichen, nachhaltigen Veränderungen der chemischen und 
allgemeinen physikalisch-chemischen QK. 
 
Die im Maßnahmenprogramm genannten Maßnahmen zur Verbesserung des OWK Pulsnitz 
werden nicht behindert. 
 
Das Vorhaben ist mit den Zielen der EU-WRRL für den OWK Pulsnitz vereinbar. 

Oberflächenwasserkörper Schwarze Elster 
Es wird festgestellt, dass das Vorhaben „Neubau FGL 012 – Teilabschnitt Brandenburg“ auf 
Grund der oben beschriebenen zeitlichen und/oder räumlichen Begrenzung in Bezug auf den 
OWK Schwarze Elster keinen negativen Einfluss auf den ökologischen und chemischen Zu-
stand des Gesamt-OWK an der repräsentativen Messstelle hat. 
 
Es bestehen auch keine erheblichen, nachhaltigen Veränderungen der chemischen und allge-
meinen physikalisch-chemischen QK. 
 
Die im Maßnahmenprogramm genannten Maßnahmen zur Verbesserung des OWK Schwarze 
Elster werden nicht behindert. 
 
Das Vorhaben ist mit den Zielen der EU-WRRL für den OWK Schwarze Elster vereinbar. 

Oberflächenwasserkörper Plessaer Binnengraben 
Es wird festgestellt, dass das Vorhaben „Neubau FGL 012 – Teilabschnitt Brandenburg“ auf 
Grund der oben beschriebenen zeitlichen und/oder räumlichen Begrenzung in Bezug auf den 
OWK Plessaer Binnengraben keinen negativen Einfluss auf den ökologischen und chemi-
schen Zustand des Gesamt-OWK an der repräsentativen Messstelle hat. 
 
Es bestehen auch keine erheblichen, nachhaltigen Veränderungen der chemischen und allge-
meinen physikalisch-chemischen QK. 
 
Die im Maßnahmenprogramm genannten Maßnahmen zur Verbesserung des OWK Plessaer 
Binnengraben werden nicht behindert. 
 
Das Vorhaben ist mit den Zielen der EU-WRRL für den OWK Plessaer Binnengraben verein-
bar. 

Oberflächenwasserkörper Hauptschradengraben 
Es wird festgestellt, dass das Vorhaben „Neubau FGL 012 – Teilabschnitt Brandenburg“ auf 
Grund der oben beschriebenen zeitlichen und/oder räumlichen Begrenzung in Bezug auf den 
OWK Hauptschradengraben keinen negativen Einfluss auf den ökologischen und chemischen 
Zustand des Gesamt-OWK an der repräsentativen Messstelle hat. 
 
Ferner bestehen auch keine erheblichen, nachhaltigen Veränderungen der chemischen und 
allgemeinen physikalisch-chemischen QK. 
 
Die im Maßnahmenprogramm genannten Maßnahmen zur Verbesserung des OWK Haupt-
schradengraben werden nicht behindert. 
 
Das Vorhaben ist mit den Zielen der EU-WRRL für den OWK Hauptschradengraben vereinbar. 
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Oberflächenwasserkörper Hammergraben Lauchhammer 
Es wird festgestellt, dass das Vorhaben „Neubau FGL 012 – Teilabschnitt Brandenburg“ auf 
Grund der oben beschriebenen zeitlichen und/oder räumlichen Begrenzung in Bezug auf den 
OWK Hammergraben Lauchhammer keinen negativen Einfluss auf den ökologischen und che-
mischen Zustand des Gesamt-OWK an der repräsentativen Messstelle hat. 
 
Es bestehen auch keine erheblichen, nachhaltigen Veränderungen der chemischen und allge-
meinen physikalisch-chemischen QK. 
 
Die im Maßnahmenprogramm genannten Maßnahmen zur Verbesserung des OWK Hammer-
graben Lauchhammer werden nicht behindert. 
 
Das Vorhaben ist mit den Zielen der EU-WRRL für den OWK Hammergraben Lauchhammer 
vereinbar. 

Oberflächenwasserkörper Plessa-Dolsthaidaer Binnengraben 
Es wird festgestellt, dass das Vorhaben „Neubau FGL 012 – Teilabschnitt Brandenburg“ auf 
Grund der oben beschriebenen zeitlichen und/oder räumlichen Begrenzung in Bezug auf den 
OWK Plessa-Dolsthaidaer Binnengraben keinen negativen Einfluss auf den ökologischen und 
chemischen Zustand des Gesamt-OWK an der repräsentativen Messstelle hat. 
 
Ferner bestehen auch keine erheblichen, nachhaltigen Veränderungen der chemischen und 
allgemeinen physikalisch-chemischen QK. 
 
Die im Maßnahmenprogramm genannten Maßnahmen zur Verbesserung des OWK Plessa-
Dolsthaidaer Binnengraben werden nicht behindert. 
 
Das Vorhaben ist mit den Zielen der EU-WRRL für den OWK Plessa-Dolsthaidaer Binnengra-
ben vereinbar. 

Grundwasserkörper (GWK) Schwarze Elster 
Vom Vorhaben sind keine Qualitätskomponenten / Stoffe des Grundwassers betroffen (vgl. 
Kap. 4.5). Die Prüfung des Verschlechterungsverbotes und des Zielerreichungsgebotes entfiel 
somit. 
 

Grundwasserkörper (GWK) Königsbrück 
Vom Vorhaben sind keine Qualitätskomponenten / Stoffe des Grundwassers betroffen (vgl. 
Kap. 4.5). Die Prüfung des Verschlechterungsverbotes und des Zielerreichungsgebotes entfiel 
somit. 
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